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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungist 
als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun
desministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaft
liche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für 
Werkstoffwissenschaften, Materialprüfung und Chemi
sche Sicherheitstechnik . Dieser Komplex stellt in allen 
Industrieländern einen technologischen Schlüsselbe
reich dar, da Materialien als Konstruktions- und 
Funktionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Tech
nik bilden. Die Materialforschung, die zuverlässige, 
normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicher
heitstechnische Beurteilung von Werkstoffen, Bauteilen 
und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im 
Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutz
erfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen 
Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 
zurück, in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen 
wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als 
neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 
errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direk
tor, Adolf Martens (1850-1914), trat u. a. als Entdecker 
des nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und 
als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der 
Technik" hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, 
das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden 
war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungs
amt (MPA)- bei ständiger Erweiterung seiner Aufgaben
bereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie 
z. B. der Reichs-Röntgenstelle- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im 
Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichs
anstalt (CTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institu
tionen erhielten im Jahre 1954 den Status einer 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM)" trägt und ab 1. 1. 1987 "Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)" heißt. 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des 
Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 1964 
letztmalig festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die 
Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entspre
chend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die 
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse ihrer und 
fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit 
zugänglich und nutzbar zu machen. Für das Land Berlin 
hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamtes. Auf Antrag steht die BAM 

II 

I ndustriefirmen, Wirtschaftsverbänden , Verbraucherein
richtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung. 
Außerdem berät sie Bundesministerien und unterstützt 
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung des ln- und Auslandes, insbeson
dere den nationalen Schwesterinstituten , arbeitet die 
BAM eng zusammen . Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungslän
dern eingebunden. Die Mitarbeiter der Bundesanstalt 
wirken in zahlreichen Fachgremien, gesetzgebenden 
Körperschaften und normensetzenden Institutionen an 
der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheits
bestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen und supranationalen 
Einrichtungen. 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes 
sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer 
Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen, Richtlinien und 
Auflagen bundesweitgesetzlichen Charakter. Im Rahmen 
der genannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die 
Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die 
Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Spreng
zubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen 
Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundes
anstalt Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni
scher Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl 
weiterer Produkte und Gegenstände im öffentlichen 
Interesse. 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 
Wissenschaftlern unterschiedlicher naturwissenschaft
licher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die 
BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen, 
physikalischen und technologischen Eigenschaften von 
Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwi
schen Stoffkennwerten und Materialverhalten beim 
praktischen Einsatz aufzuklären . Dadurch werden Roh
stoffe und Werte erhalten , Schäden vermindert und 
Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle techni
schen Materialien ein: Metalle, anorganische nichtmetal
lische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische 
Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, Kunst
stoffe, Textilien, Leder, Papier, Holz, aber auch Verbund
werkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die 
Untersuchung von Materialien unter denverschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, 
tribologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer 
Art, werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysen
techniken ei nsch I ießl ich zerstörungsfreier Prüfverfahren 
und Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung 
und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung sowie 
Beratung und Information dient die BAM dem Ziel, die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern, die tech
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern so
wie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbes
sern . 
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Vizepräsident 
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Amtliche Bekanntmachungen 

Zulassungen, Neufassung und Nachträge zu Baumustern von 
Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

Vorbemerkung 

Die in den amtlichen Bekanntmachungen des Amts- und Mitteilungsblattes der BAM, Band 18 Nr. 3, vom September 1988 angekün

digte Stoffliste mit zugeordneten Tankcharakteristika und Werkstoffverträglichkeitsangaben wurde inzwischen als 

"Sonderband 1989 BAM-Liste Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" 
veröffentlicht. 

Diese "SAM-Liste" ist zu beziehen durch 

Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Postfach 101110, D-2850 Bremerhaven 1 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHFUNG UND -PRÜFUW"Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 

( 
- Tankvolumen ca. 17800 1 

BAM) - zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, E1 gengewi cht ca . 5300 kg 

für das BallTluster eines Tankcontainers 
m1 t der Zulassungs nll!lrrer 

D/70 231/TC 

1 . Rechtsgrundlagen 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefäh rl i eher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 2 . Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Be Forderung gefährl i eher 
Güter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- i n sbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Be Forderung gefäh rl i eher 
Güter auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2 . E1 senbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährl i
c her Güter mit Seeschiffen ( GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem übereinkomrren vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. li, S. 253) in der 
Rekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl . II, S. 1DD9) 

2. Antragsteller: 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4 . Ball!lusterprilfung: 

Prüfbericht des Germanisehen L 1 oyd vom 03. Juni 1982, 
FC-Nr. 2831/02 und 15. März 1984 (Zeichnungsprüfung) 

5. Ta nkcontai nerdat;en: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2080 ZS 6 ,0/2000/17,8 

- ISD-Typ: 20'-1C 
- !MD-Tank typ : 1 

6. 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVEIADR/RID): 3,52 oar (übe . J ruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code).: 3,52 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 6 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 ba r ( Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: Kesselblech HII nach DIN 17155 
- Tankwanddicke: 8,0 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8,0 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung~ --· 

öffnungenunterhalb des FlU ssigkeitsspiegels: nein 
- Bodenöf fnung : C 
- Wärrreisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ---

- Zeichnungen des Herstellers: 

c 5-698/0d 
C5-698/1a 
C$-698/3 
C5-698/4.3a 
c s- 698/7 .1b 

vom 24.08.1983 
vom 24,08.1983 
vom 17.03.1982 
vom 20.04.1982 
vom 24.08.1983 

Zulassung des Baumusters 

( Z usamrrens te llu ng) 
(Rahmen) 
(Tank) 
(Ventil- und Stutzenanordnung) 
(Tank-Ty penschil d) 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bat•nu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrilstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE! ADR/R I D/GGVSee/CSC erFull t sind. 

Ne Denbestimmungen: 

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriftenvorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfverrrerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser BallTlusterzulassung nur benutzt werden, wenn der tUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
Dzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefuhrten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungs numrre r 

D/7 0 231/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe nuß mindestens 50 mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnumrrer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt : 
1,77 kg/dm' 

7 . 5 Entfällt 

7 . 6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flamii'!Junkt bis 55 'C sind zur Beförderung 
im nationalen Schien- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
- zugelassen. 
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7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Entfällt 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

niese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 231/TC 
vom 15.09 . 1982 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Sie gilt längsten bis zum 14.09.1997. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zul assungs-Nr.: D-BAM-109/231/82 
Hersteller-lllentifizierungskennzeichen: 2080 ZS 6,0/2000/17 ,8 

1000 Berlin 45, den 26. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. A. Ulrich 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Auftrag: 

Dipl.-Ing·. U. Fricke 

An 1 agen: Rechtsmittelbelehrung, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Li ste; 
Anforderungen an Tanks für die Befordung gefahrlicher Güter") 

A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 231/TC- 1. Neufassung-

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung ( BAM-L i ste) 

34 
35 
36 

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baurm1ster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsm.mrer 

D/70 461/TC 

+ 
Entfällt 
Entfällt 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firna 
Unfonntechnik Hausach GnbH hergestellt -..erden (Amaturenänderung): 

701.233 00-2 vom 25.11.1988 (Tankcontainer Typ TCL 1250 1) 
701.232 00-l vom 25.11.1988 (Tank für Tankcontainer Typ TCL 1250) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 461/TC vom 26.10.1987. 

1000 Berlin 45, den 27.02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALFORSO!l.JN3 UND -PRiFux; 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In J~etung 

(JL----Cß-____, 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

zulässige Werte Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, E. P. Reeck 
~S~p~a~lt~e~----~B~e~z~e~i~c~hn~u~n~gL_ ________________________ ~u~n~d~S~ym~b~o~l~e~---

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 · 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

Teil ( a 11 gerneine Daten) 

Dichte (kg/dm•) ------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------
Prüfüberdruck (bar) ~--------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöffnung -----------------------------
LUftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ----------------------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) -------
Lüftungseinrichtung --------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~ewertung/~uflage ~nleg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---
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~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ----
" 2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~luminfum 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

<= 1 '77 

<= 10 oder AT 
<= 6 oder AT 
<= 3,52 oder AT 
N oder NF 
B oder C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 6 
N oder NF 
A, B oder C 
<= 8 oder MW 
N, FT oder NA 

+ 
+ 

Entfällt 
Enttä ll t 

Entfällt 
Entfällt 

Entfällt 
Entfallt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 620/TC 

1. ReChtsgrundlagen 

den nationalen straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Befcirderung gefährlicher Gü
ter auf straßen (Gefahrgutverordnung straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S . 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\IE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen straßenverkehr nadl der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzul>erschreitende Befcirderung gefährlidler 
Güter auf straßen (Gefahrgutverordnung straße - aNS) in der Fas
sung der 2. straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezesmer 1989 (BGBl. I, s. 2179) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verorönung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefa"hrlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung von 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 



- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsver=dnung von 30 . Juni 1989 (00131. I , 
s. 1278) 
- insbescndere IMD3-0:rle 

urrl nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkarmen von 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -csc- vorn 10. Februar 1976 (00131 . II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vcrn 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

2 . Antragsteller : 

Vffi-Vereinigte Tanklager- und TransjJOrtrnittel GIDH, 
2000 Hanblrg 36 

3 . Hersteller: 

Van lbol N.V., B-2578 Lier-Koningshooikt 

4. BaumusterprJfung : 

Prüfberichte des Bureau Veritas von 04.08.1989 und 25.01.1990, 
AV/917.035/l und AV 917.035/l/002 

5. Tank=ntainerdaten : 

- Typenbezeiclmung des Herstellers: TC IS 20-25/I 

- ISQ-Typ: l CC 
- IMO-JI'anktyp: l 
- Länge: 6058 mn, Breite: 2438 mn, fi:ihe: 2591 mn 
- Tanl<volunen ca. 25200 1 
- zul. Gesamtgewicht: 35000 kg , Eigengewicht ca. 4000 kg 
- rrax. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4 bar (Überdruck) 
- nax . Betriebsdruck (GGVSee/IMOO--Code): 4 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 6 bar (iiberdruck) 
- Berechnllllgsdruck: 6 bar (iiberdruck) 
- 'l'arikl.lerkstoff: 1.4404 bzw. 1.4571 nadl. DIN 17441 
- '!ankwanddicke: 4, 5 mn 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mn 
- Dichtungswerkstoff: Pl'FP. 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels : ja/nein 
- lbderöffnung: B, C - wahh.'<!ise -
- Wänneisolierung: ja, Scnnenschutz: nein 
- Heizung: Danpf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

429996-A vcm 20.11.1989 (Iso-Tankcontainer) 
429996-B vom 20 . 11.1989 (Iso-Tankcontainer) 
429824-A vcm 08 . 11.1989 (Tank) 
429824-B vom 08.11.1989 (Tank) 
430885-A vom 15.01.1990 (futleerungsvarianten) 
TD586 A,B,C vom 09 . 06.1989 und 05 . 10 . 1989 (Tankschild) 

6 . Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
s~r eines Tankcontainers (TC) für die Beförder=g der stoffe, 
d~e nach dem Anhang einem TC mit den 03.ten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, qeeignet ist und daß inso..'<!it die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind . 

7 . Nebenbestinnungen: 

7. 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
a lle 2 l / 2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvennerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung di~er Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgesc.'lriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergel:nisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. 03.rüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in fi:ihe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 620/TC 

zu kennzeichnen . 

Di e Schrifthbbe rruß mindestens 50 mn betragen. iiber dieser zu
lassungsmmner sind in gleicher Schrifthbbe die Buchstaben 
B A M anzUbringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1' 54 kg/ dml. 

7. 5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit hbberen 'I'etl>eraturen ist nur gestattet, wenn die Verträq
lichkeit des Füllgutes mit den T"d!lk- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfallt. 

7. 7 Die stoffe mit einem Flailllpunkt bis 55 • C sind zur Beförderung 
im natiooalen Schienen- und straßenverkehr (GGVE/GGVS) zuge
lassen. 

7 · 8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem sach
kundigen oder sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7. 9 Die '!anks sind nach einer Unrüstung von Obenentleerung auf Un
tenentleer=g (Ausführupg nach Zeichnung Nr. 430885, variante 
l bis 3) einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen . Nach einer Un
rü~tung von Untenentleerung auf Obenentleerung (Ausführung nach 
Ze~chnung Nr. 430885, variante 4 bis 6) ist eine Druck- und 
Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind diese Unrü
stungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sach
verständigen zu prüfen und zu bescheinigen. 

7.10 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in Tanks 
nach Zeichnung 430885, Variante 3 und 6 ((ohne Sicherheitsven
til, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert ....,rden. 

7.11 Flir alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimnten Bleche 11Üss en Alxlahrrezeugnisse nach 
DIN 50049-3 . lA oder c vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (P,n), Streckgrenze (Re) und Bruchdeh
nung (A5) dürfen dabei die am Raumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 und 7. 9 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankccntainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14.03.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-307/620/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC IS 20-25/I 

1000 Berlin 45, den 15.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NSfALT FÜR MATERII\LFORSCEl.JN3 UND -P~ 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

l.Lb.~ 
Oberregierungsrat 

Iaboratorium 1.51 
TransjJOrtbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

(p__~~ 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich; Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung , Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten so.rie dem Anhang "BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 
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Teil 1 

1\l}.l a s-e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 620/TC 

Tanks mit Untenentleerung, chne dem Sicherheitsventil vorge
schaltete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 
(Variante 2) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM--Liste) 

zulässige Werte 

SEalte Bezeichnung 

24 lliftungseinridltung -----------
25 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

26 
27 

28 
29 

Teil 4 (Verträglidlkeitsbewerturg)_ 

Bewerturg/:;uflage ~leg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. -
" II II 2,5/3 J. -

zulässige Werte 
und Syntx?le __ _ _ _ 

N, Fr oder NA 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

Spalte Bezeichnung und Sylr.bole 30 Bewertung/Auflage CrNiM:>---Stahl 5/6 J. -
u II II 2, 5/3 J • -

+ 
+ 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 1 ( allgerreine raten) 

Dichte (kg/dm') -----------------

Teil 2 (I.andverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -------
Prüfüberdruck (bar) ---------
Betriebsüberdruck (bar) --------
'IYP der Sicherheitseinrichtung -----
!bdenöffnung --------------
lliftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ----
lliftungseinrichtung (RID/ADl ------
Entspannungseinridltung ( GGVE/GGVS) --
Entspannungseinridltung (RID/ADR) ----

SOnderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

Im Tank-'IYP ---------------
Prüfüberdruck (bar) ---------
'IYP der Sicherheitseinrichtung -----
!bdeooffnung ------------
Mindestwanddicke in Baustahl (rrm) ---
lliftungseinrichtung -------------

SOnderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglidlkeitsbe.lertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. --
" " " 2,5/3 J. 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. 
II II II 2,5/3 J. --

Bewertung/Auflage CrNiM:>---Stahl 5/6 J. -
" " " 2,5/3 J . -

Bewertung/::Uflage ~uminium 5/6 J. 
2,5/3 J. --

Pl'FE -----,---------------

~ --~--------------
NBR -------------------

Teil 2 

< = 1,54 

< = 6 oder "Kr 
(=6oderAT 
<=4oderAT 
N 
8 
N, Fr oder NA 
N, FI' oder ><A 
N oder Fr 
N oder Fr 

1 oder 2 
< = 6 
N 
A oder B 
6 oder MW 
N, Fr oder NA 

er:tfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Tanks mit Untenentleerung, mit dem Sicherheitsventil vorge
schalteter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 
(Variante 1) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (SAM--Liste) 

zulässige Werte 
Spalte Bezeichnung und Sy!IDole 

7 

9 
10 
ll 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
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Teil 1 ( allgerreine raten) 

Dichte (kg/dm') ------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -----·-
Prüfüberdruck (bar) ------------
Betriebsüberdruck (bar) ---------
'IYP der Sicherheitseinrichtung -----
Bodenöffnung -----------------
lliftungseinridltung ( GGVE/GGVS) ---
lliftungseinrichtung (RID/ADl 
EntspannliD3'seinrichtung ( GGVE/GGVS) 
EntspannliD3'seinrichtung (RID/ADR) 

SOnderanforderungen sirrl einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

Im Tank--'l'yp -------------
Prüfüberdruck (bar) 
'lYP der Sicherheitseinrichtung ----
!bdenöffnliD3' ----
Mindestwarrldicke in Baustahl (rrm) 

< = 1, 54 

< = 6 oder Kr 
( = 6 oder Nr 
(=4oderNr 
N oder NF 
8 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder Fr 
N oder Fr 

1 oder 2 
< = 6 
N oder NF 
A oder 8 
6 oder 1+1 

31 

32 
33 

34 
35 
36 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J. 
II II II 2, 5/3 J • -

PI'FE ---
FI<M ------------------
NBR -------------------

Teil 3 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 620/TC 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Tanks mit Untenentleerung, dme Sicherheitsventil, diCht ver
schlossen nach den in 5 • aufgeführten Zeichnungen (Variante 3) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baunusterzulassung (SAM--Liste) 

zulässige Werte 
Spalte Bezeichnung und Symbole 

7 

9 
io 
ll 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil l (allgerreine raten) 

Dichte (kg/dm') 

Teil 2 (I.andverl<ehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -------
Prüfüberdruck (bar) --------
Betriebsüberdruck (bar) ---------
'IYP der Sicherheitseinrichtung -------
!bdenöffnunq -------------------
lliftungseinridltung (GGVE/GGVS) 
lliftungseinrichtung (RID/ADl ----
EntspannliD3'seinridltung ( GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) 

SOnderanforderungen sirrl einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

Im Tank-'IYP -------------
Prüfüberdruck (bar) ---------
'IYP der Sicherheitseinrichtung -----
!bdenöffnung 
Milrlestwarrldicke in Baustahl (rrm) ---
lliftungseinrichtung 

Sonderanforderungen sirrl einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewert\ID3'/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. --
.. II II 2,5/3J. 

8ewertliD3'/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. 
II II n 2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage CrNiM:>---Stahl 5/6 J. -
" " " 2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J . 
2,5/3 J. 

PI'FE 
FI<M ------------------
NBR -----------------

Teil 4 

< = 1,54 

<=6oderNr 
<= 6 oder Nr 
<=4oderNr 
N oder NF 
8 
N, Fr oder NA 
N, Fr oder NA 
N oder Fr 
N oder Fr 

entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Tanks mit CJJenentleerung, dme dem Sicherheitsventil vorgeschal
tete Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 
(Variante 5) 

Spalte Bezeictmung 
zulässige Werte 
und Syntx?le 

7 

Teil 1 (allgemeine raten) 

Dichte (kg/än3 ) ( = l, 54 



Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Bezeidlnung 

Teil 2 (Landvoet:bhL1 

Berechnungsüberdrude (bar) -------
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) -------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----
Bxleröffnung ------------
Wftungseinricht:l.!ng (GGVE/GGVS) ----
Wftungseinricht:l.!ng (RID/ADl -----
Ehtspannungseinrichttmg (GGVE/GGVS) -
Ehtspannungseinricntung ( RID/ ADR) ---

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverltehr) 

IKl 'nlnk-Typ --------------
Prüfüberdruck (bar) --------
Typ der Sicherheitseinrichtnng ----
ß:lderöffnung ----· 
Mindestwanddicke in Baustahl (mn) --
Wftungseinrichtung -----------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~rtung/~flage ~leg.stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. -

5/6 J. --
2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage CrNi!ob-Stahl 5/6 J. -
" .. .. 2,5/3 J . -

Bewertung/Auflage Aluninium 
II II 

5/6 J. - -
2,5/3 J. -

Pl'FE -------------------
FI<M ------------------
NBR -------

Teil 5 

zulässige Werte 
und Syni?ole 

(=6oderAT 
( = 6 oder AT 
<=4oderAT 
N 
B crler C 
N, Fr oder NA 
N, Fr oder NA 
N oder Fr 
N oder Fr 

1 oder 2 
( = 6 
N 
A, B oder C 
6 oder l'l'i' 
N, Fr oder NA 

entfällt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 

+ 
+ 

entfällt 
entfallt 

+ 
entfallt 
entfallt 

Tanks mit ctJenentleerung, mit dem Sicnerheitsventil vorgeschal
t eter Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 
(Variante 4) 

Spalte Bezeidlnung 
zulässige Werte 
und Syrrtx:>le 

7 

9 
10 
n 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') --------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -----
Prüfübe~ (bar) ----
Betriebsüberdruck (bar) ------
Typ der sicnerheitseinricntung ----
Jbdeooffnung ---------~---
WftungseinricntUBJ (GGVE/GGVS) ---
lliftungseinricntung (RID/AD1 ----
Ehtspannungseinridh.tung ( OOJE/GGVS) --
Ehtspannungseinrichtung (RID/ADR) ---

S:Jnderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IKl 'nlnk-Typ -------------
Prüfübe~ (bar) --------
Typ der sicnerheitseinridh.tUBJ -----
lloderoffnung ------------
Mindestwanldicke in Baustahl (mn) --
Iiiftungseinridh.tnng 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 J. 
" tl .. 2,5/3 J. -

5/6 J . --
2,5/3 J.-

Bewertung/Auflage CrNi!ob-Stahl 5/6 J. -
.. II II 2,5/3 J. -

Pl'FE 
F!<H 
NBR 

5/6 J. --
2,5/3 J. -

( = 1, 54 

< = 6 oder AT 
< = 6 oder AT 
<=4oderAT 
N oder NF 
B oder C 
N, Fr oder NA 
N, Fr oder NA 
N oder Fr 
N oder Fr 

1 oder 2 
< = 6 
N oderNF 
A, B oder C 
6 oder l'l'i' 
N, Fr oder NA 

entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 

+ 
+ 

entfällt 
entfallt 

+ 
entfällt 
entfallt 

Teil 6 

'nlnks mit <benentleerung, ctme S:idlerheitsve ntil, dient ver
smlossen nach den in 5 . aufgefühtten Zeichnungen (Variante 6) 

Spal t e Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

7 Diente (kg/dm•) -----------

Teil 2 (Landverkehr) 

9 Berechnungsüberdruck (bar) -------
10 Prüfüberdruck (bar) ----------
ll Betriebsüberdrude (bar) 
12 Typ der Sicnerheitseinricntung -----
13 lbderoffnung --------------
14 Wftungseinrientung (GGVE/GGVS) ----
14 lliftungseinrientun:J (RID/ ADl ------
15 Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---
15 Ehtspannungseinricntung (RID/ADR) ---
16 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IKl 'nlnk-Typ --------------
Prüfüberdruck (bar)-------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----
ß:lderöffnung -------------
Mindest...anddicke in Baustahl (mn) ---
Wftungseinrichtung --- - -------

SOnderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. 
.. 2,5/3 J. --

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. -
" .. .. 2,5/3 J.-

Bewertung/Auflage CrNi!ob-Stahl 5/6 J. --

Pl'FE 
FI<M 

" 2,5/3 J . -

5/6 J . - -
2,5/3 J . --

NBR ---- ------------

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 629/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

zulässige Werte 
und Syrrtx:>le 

( = 1, 54 

(=6oderAT 
< = 6 oder AT 
< = 4 oder AT 
N oder NF 
B crler C 
N, Fr oder NA 
N, FT r:xler NA 
N crler Fr 
N oder FT 

entfallt 
entfällt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 

entfallt 
entfällt 

entfallt 
entfallt 

+ 
+ 

entfallt 
entfallt 

+ 
entfallt 
entfallt 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 2 . Straßen-Ge fahrgu tlin derungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- i nsbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
ner staa t 11 ehe und grenzUb er schreitende Beförderung gefäh r 1 i c her 
GUter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- 1 nsbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkeh~ nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutlinderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR-, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
1 nnerstaatl iche und grenzUberschreitende Beförderung gefahrl icher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) 1 n 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutlinderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

- den Seeve rkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung gefährli
cher GUter mit See schiffen (GGVSee) i n der Fassung der 4. See
Gefahrgutlinderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl. I, 
S.1278) 
- insbesondere IMDG-Code 
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und nach 

- dem Gesetz zu dem übereinkommen vom 02. Dezember 1972 Ub er siche
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II , s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 19B5 (BGBl. II, S. 1009 ) 

2. Antragsteller: 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4. Ba1.111usterprUfung: 

PrUfbericht des Germanischen Lloyd vom 10.10. 19B9, 
PT/FC-Nr. 2861/21 

5, Tankcontainerdaten: TC 2086 Ei hd 4, 0 • 2300 d • 22,5 m• 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 

6. 

- ISO-Typ: 20'-1CC 
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvol1.111en ca. 22500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 4600 kg, 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RID): 3,0 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 2,66 bar (Oberdruck) 
- PrUfdruck: 4,0 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1,4571 nach DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 4,B mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öffnungenunterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja/nein 
- Bodenöffnung: B, C - wahlweise-
- Wärmei sol ierung: ja Sonnenschutz: nein 
- Heizung: dampf 

Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1172-1c 
CE-1172-3b 
CE-1172-4.1a 

CE-1172-4.1.1 

CE-1172-4.2a 

CE-1172-7.1 

vom 07.12.19B9 
vom 15.og,1989 
vom 03,07.1989 

vom 13.07.1989 

vom 07.12.1989 

vom 30,05.1989 

Zulassung des Baumusters 

(!MO 1-Tankcontainer) 
(Tank und Dampfhel zungi 
(Mannloch, ScheitelanschlUsse 
und Halbe) 

(Reini gungsöffnung, Obenent
leerung und Haube) 

(Bodensllllpfverschl Li3 und Ventil -
kammer) 

(Tankschilder) 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehötiger Unterlagen gefertigte Ballllu
ster eines Tankcontainers (TC) fUr die Beförderung der Stoffe , 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die AusrUstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfullt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

Die Fristen fUr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fur 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 629/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe mlß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
ß A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befdrdernden Stoffe beträgt : 
.1,44 kg/dm' ( fUr Tanks ohne Schwallwände) 

222 

7.5 

7. 6 

Die Inbetr i ebnahme der Heizung bzw. das Einrun en von Stoffen 
mi t höheren Temperaturen ist nur ge stattet, wenn di e Vertr·äg
lich keit des Füllg utes mi t den Tank- und AusrUstungswerkstoffe n 
nac h TRTC 007 gewä hr ie istet ist . 

entfa llt 

7.7 Die St offe mit einem Flammpunkt bis 55• C sind zur Befdrderung 
im nationa 1 en Schienen- und St raßenverkehr (GGVE!GGVS) 
- nur zugela ssen, wenn di e Tanks mit flammendurchschlags i cheren 

Armaturen nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen versehen sind. 

7. 8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7. 9 Die Tan ks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Un
tenentleerung bzw. Reinigungsöffnung (AusfUhrung nach Zeichnung 
Nr. CE-1 172-1c-Phase 2 und 4) einer DichtheitsprUfung zu unter
ziehen . Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf Obenent
leerung (AusfUhrung nach Zeichnung Nr, CE-ll72-1c-Phase 1 u. 3) 
ist eine Druck- und Di chtheitsprUfung vorzunehmen. In jedem 
Fall sind diese UmrUstungen durch einen in den Rechtsvor
schriften genannten Sachverständigen zu prUfen und zu be
scheinigen. 

7. 10 FUr all e nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tan ks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049- 3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte fUr Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (Re) und Bruchdeh
nung (A5) dUrfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 und 7.9 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen . Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8 . 

9. 

Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 07,02.2000 . 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-313/629/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 2086 Eihd 

4,0•2300 0·22,5 m• 

1000 Berlin 45, den 08 ,02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Ge fahrgut 
In Vertretung : 

:i:t.tz.~. Dipl,-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing . A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Di ese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Li ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Betördung gefährlicher GUter") 



1. Nadltrag 

J.i!~~~U!i9~~~t'J 
mit der ZUlassungsm.mner 

D/70 629/TC 

Die TankCCIItainer ciirfen audl nadl folgenden Zeichnungen der Firma 

2. Antragsteller: 

Rinnen GmllH & Co. KG, 4130 Mo ers 1 

3. Hersteller: 

Westerwälder Ef senwerk Gerhard GmbH , 5241 Weitefeld/Sieg 

Westerwälder Ei.senwer'k Gernard QnbH hergestellt werden (Heizungsändenmg) 4. 8aiJIIusterpr1Jfung: 

CE-1173-lc van 07.12.1989 (IM:l 1-Tanko::nta:iner) PrUfbericht des Germanischen Lloyd vom 22.09.1989, 
CE-1173-3a van 11.09.1989 (Tank und Elelct.rdleizung) FC-Nr. 2873/03 
CE-1173-4.la van 03 .07 .1989 (M3nnloch, Sdleitelansdllüsse u. Haube) 
CE- 1173-4.1.1 van 13.07.1989 (Reinigungsöffnung, Cbment1eerung u. Haube1i· Tankcontainerdaten : 
CE-1173-4. 2 van 09.06.1989 (lbdensmpfversdlluß und Ventilkartmer) 
CE-1173-7.1 van 30.05.1989 (Tanksdlilder) - Typenbezeichnung des Herstellers : TCL 6x2,5x2,6 R4iM 4,0.3()n' 

Über die im o. g. ZUlassungsschein aufgeführten Nebenbestinmmgen hinaus 
gilt folgende Auflage : 

- ISD-Typ: ---
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge : 6058 mm, Breite : 2500 mm, Höhe : 2600 mm 

Bei Beförderung von Stoffen mit einem Flarmpmkt bis ss•c ist die Elektro
heizung außer Betrieb zu setzen. 

- Tankvolumen ca . 30 000 1 
- zul. Gesamtgewicht : 32 ooo kg, Eigengewicht ca. 5 200 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ ADR/RID) : 3 bar (Oberdruck) 

Diesem Nadltrag liegt der Prüfbericht des Germanischen IJ.oyds van 23.01.90, 
PT/FC-Nr. 2861/22, z~. 

- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : 2 , 66 bar (Oberdruck) 
- PrUfdruck: 4 bar (Oberdruck) 
- Berecnnungsdruck: 4 bar (Oberdruck) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem ZUlassungsschein Nr. 
D/70 629/TC vom 08.02. 1990. 

1000 Rerlin 45, den 07.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESTINSTALT FÜR Ml\.'l'ERIALFORSCHlN} UND -P!ÜruN3 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumsd1ließungen 

Im Auftral.J_ 

·7·-lw llxlwig ~~egl.erungsrat 

Iaboratorit111 1. 51 
Transportbehälter 
fUr Gefahrgut 
In Vertretung: 

&---.:~ 
Dipl.-Ing. A. tn.rich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. tn.rich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Balllluster e i nes Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 631/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliehe und grenzUberschrei tende Be fürderung gefährl i eher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. !, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang 8 .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzUberschreitende Befürderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahr9utverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I. S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -. 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
inner staatliche und grenzUberschreitende Be fürderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fa s
s ung der 2. St r aßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
i nnerstaatlfche und grenzUberschreitende Be fürderung gef"ahrl i eher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- in sbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

den Seeverkehr nach der Vero r dnung Uber di e Befürderung gefährli
cher GUter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. Se~ 
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s . 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem übereinkommen vom 02 . Dezember 1972 Uber sich~ 
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. I!, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. I!, S.1009) 

- Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17-12 (1.4571) 
- Tankwanddicke: 4,4 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm 
- Dichtungswerkstoff : PTFE 
- Tankinnenauskle i dung: ---

Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja 
- BodeRJf fnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz : nein 
- Heizung: Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers : 

CE-1165-1c 
C E-1165-3b 
CE-1165.4-1 
CE-1165.4-2a 
C E-1165-4.3c 
CE-1165-7 .1a 

vom 12.02.1990 
vom 07 .08.1g99 
vom 03.04.1989 
vom 28.06.1989 
vom 12 .02 . 1990 
vom 28.06.1989 

6. Zulassung des Baumusters 

(!MOl Bi nnentankcontainer) 
(Tank) 
(Mannloch DN 500) 
(Untenentleerung) 
(Scheitel anschlUsse) 
(Tank-Schilder) 

Es wird bescheinigt , daß das nach dem in 4. genannten PrUfb~ 
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte BaiJIIu
ster eines Tankcontainers (TC) tUr die Befürderung der Stotte, 
die nach aem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrustung , Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ ADR/RID/GGVSee/CSC erftill t sind. 

7 . Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
senritten vorgeschrieb~n PrUfungen zu unterziehen. 

Die Fristen fUr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige beseneinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusrUstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgescnriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprecnende Ergebnisse erbracht haben . 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. Dartiber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 631/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Sc hri fttöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsniJIImer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höcnstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,12 kg/dm'. 

7.5 Die Inbetriebnahme aer Heizung bzw . das EinfUllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg-
1 ichkeit des FUllgutes mit den Tank- und Ausrtistungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist . 
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7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55" C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 

nur zugelassen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsiche
ren Armaturen nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen ver
sehen sind. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der AusrUstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prUfen und aufzuzeichnen. 

7.9 Entfällt 

7.10 Entfällt 

7.i1 FUr alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten BlechemUssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte fUr Zugfestigkeit (Rml. Streckgrenze (Rel und Bruchdeh
nung lA5l dUrfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den 
nach dieser- Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

9. 

Diese Zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 18.03.2000 . 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM- 315/631/89 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TCL 6x2 ,5x2,6R4ihd4,0·30m• 

1000 Berlin 45, den 19.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fach~ruppe 1.5 Laboratorium 1. 51 
Tr ansportbehä 1 ter 
für Ge fahrgut 

Ge fahrgutLrnschl ießungen 

In Vertretung: 

:ft.b,,~ig Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

An lagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
z uge 1 assener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Li ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Betördung gefährlicher GUter") 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/7 0 631/TC 

Teil 1: Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete 
Berstscheibe, ohne flammendurchschlagsichere Armaturen 
nach den in 5. aufgefilhrten Zeichnungen 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-L i ste) 

Spalte Bezeichnung 

14 Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ----------
14 Lüftungseinrichtung (RID/ADR) - -----------
15 Entspannungse inri chtung (GGVE/GGVS) - -----
15 Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------
16 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ ----------------------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheftseinrichtung ------ ---- -
Bodenöf fnung -----------------------------
Mfndestwanddicke in Baustahl (mm) -------
LUftungseinrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Te 11 4 (Vertrligl ichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 J. 
• " • 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 
II " II 

5/6 J. -----
2,5/3 J . ---

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ---
" " " 2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~luminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

zulässige Werte 
und Symbole 

N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 4 

N 
A oder B 
6 oder MW 
N, FT oder NA 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfäll ~ 

Teil 2: Tanks ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete 
Berstscheibe, mit flammendurchschlagsicheren Armaturen 
nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-L i ste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
2g 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') -------------------------

Te i 1 2 (La ndverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------
PrUfüberdruck (bar) ---------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ---------------------------
LUf t ungseinrichtung (GGVE/GGVS) ----------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungsefnrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ -----------------------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) --------
LUftungseinrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~ewertung/~uflage ~nleg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~rNf-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

<= 1,12 

<.: 4 oder AT 
<= 4 oder AT 
"= 3 oder AT 

N 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 4 

N 
A oder B 
6 oder MW 
N, FT oder NA 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 30 
und Symbole 31 

~ewertung/~uflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ----
2,5/3 J. ---

+ 
+ 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
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Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm•) -------------------------

Teil 2 (La ndverkehr) 

BerechnungsUberdruck.(bar) --------------
Pru fUb erdruck (bar) ---------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------

(= 1,12 

<.= 4 oder AT 
<-= 4 oder AT 
<= 3 oder AT 

N 
B 

32 
33 

34 
35 
36 

~ewertung/~uflage ~luminfum 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfä~ 



Tei l 3: Tanks mit dem Si cher heitsventil vorgeschaltete 
Be r stscheibe , ohne flammendu rchschlagsichere Armaturen 
nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen 

An l ei t ung zur Auswahl der zuge lassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baunu sterzulassung (BN+-L i ste) 

Spalte Bezeichnung 
zul äs si ge Werte 
und Symbole 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm•) - - ----------- ------- -----

Te 11 2 (La ndver kehr ) 

Be rechnungsUb erdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ----------- ----------
Betr iebsUberdruck (bar) ----- ------------
Typ der Si cherheltse.inrichtung -----------
Bodenöffnung --- ------------------------
LUftungseinri cht ung (GGVE/GGVSl ---------
LU f tungsefnrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungsef nrfchtung (GGVE/GGVSl -----
En t spannungsefnrfchtung (RID/ADR) --------

Sonderan forderungen sind einzuhalten 

Te i l 3 (Seever kehr) 

1MO Tank-Typ ------ --------- --------- ----
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ------ ----
Bodenöf fnung - - - - ------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mml -------
LUftungseinrichtung --------------- ------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Te i l 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~ewertung/!uflage ~nleg . Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---

~ewertung/!uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

Bewertung/Aufl age CrNfMo-Stahl 5/6 J. ---
" II II 2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~luminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM --------------------- ---------------
NBR -------- -----------------------------

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
0/70 631/TC 

<= 1,12 

<= 4 oder AT 
<= 4 oder AT 
<= 3 oder AT 

N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 4 

N oder NF 
A oder B 
6 oder MW 
N, FT oder NA 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entFallt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Te i1 4 : Tanks mit dem Sicherheitsventil vorgescha 1 tete 
Berstscheibe, mit flammendurchschlagsicheren Armaturen 
nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen 

Anlei tung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur BaiillUsterzulassung (BN+-L1 ste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Te i l (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm' l -------------------·------

Te i1 2 (Landverkehr) 

Be rechnungsüberdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
BetrfebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöffnung ---------------------------
LUftungseinrfchtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrfchtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinrfchtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ------------- ---------------
PrUfUberdruck (bar) --------------------- 
Typ der Sicherheftseinrichtung -----------
Bodenöffnung - - -------------- - -----------
Mi ndest wanddi cke in BaustaHl (mm) --------
LUftungseinrichtung ---------------------

So nderanfor derungen sind einzuhalten 

<= 1,12 

<= 4 oder AT 
<= 4 oder AT 
<= 3 oder AT 

N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder N.A. 
N oder FT 
N oder ,FT 

1 oder 2 
<= 4 

N oder NF 
A oder B 
6 oder MW 
N, FT oder NA 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertungl 

~ewertung/!uflage ~n l eg . St a hl 5/6 J. 
2,5/3 J. - - -

~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage Aluminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR ------------------------------ -------

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungs nummer 
0/70 635/TC 

entFallt 
entfällt 

entfällt 
entfä 11 t 

+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
e n t fä 'lJ::t 
entfptt 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzUberschrd tende Beförderung geFahrlicher GU
ter auf Str~en (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. St r~e n-Ge fa hrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung geFahrlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Str~en (Gefahrgutverordnung Str~e - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
jl. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung geFahrl i
eher GUter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02. Dezember 1972 Uber siche
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. I!, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. li, S.1009: 

2. Antragsteller: 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4. BaumusterprUfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 08.11.1989, 
PT/FC-Nr. 2861/23 
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5. Tankcontainerdaten: TC 2086 Eihdel 4,0 • 2200 ~ • 21 m• 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 

- ISO-Typ: 20'-1CC 
- I Mo-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 21000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 k9, Eigengewicht ca. 4400 kg, 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 2,66 bar (Oberdruck) 
- PrUfdruck: 4,0 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4439 nach DIN 17 440/17 441 
- Tankwanddicke: 4,6 mm · 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,4 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öffnungen unterhalb des F1Ussigkeftsspiegel s: ja/nein 
- Bodenöffnung: B, C - wahlweise -
- Wärmeisolierung: ja Sonnenschutz: nein 
- Heizung: dampf/elektrisch 

Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1174-1h vom 18.12.1989 (IMO 1-Tankcontainer) 
CE-1174-3c vom 16.10.1989 (Tank und Heizungen) 
CE-1174-4.1.1b vom 16.10.1989 (ScheitelanschlUsse u. Haube, vorne) 
CE-1174-4.1.2d vom 16.10.1989 (ScheitelanschlUsse und Hauben, 

mittig und hinten) 
CE-1174-4.2d vom 23,01.1990 (Untenentleerung und Ventilkammer) 
CE-1174-7.1 vom 14.06,1989 (Tankschilder) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten PrUfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) fUr die Befcirderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfUllt sind, 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

Die Fristen fUr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck J 

nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusrUstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. DarUber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 635/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe mtß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befcirdernden Stoffe beträgt: 
1,55 kg/dm' (fUr Tanks ohne Schwallwände) 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das EinfUllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des FUllgutes mit den Tank- und AusrUstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem F1 ammpunkt bis 55 •c 
ist die Elektroheizung atßer Betrieb zu setzen. 

7. 7 Die Stoffe mit einem F1 ammpunkt bis 55" C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
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- nur zugelassen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren 
Armaturen nach den in 5. aufgefUhrten Zeichnungen versehen sind. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der AusrUstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prUfen und aufzuzeichnen. 

7.9 Die Tanks sind nach einer UmrUstung von Obenentleerung auf Un
tenentleerung bzw. Reinigungsöffnung (AusfUhrung nach Zeichnung 
Nr. CE-1174-4.2d Phase 2 und 4) einer DichtheitsprUfung zu unter
ziehen. Nach einer UmrUstung von Untenentleerung auf Obenent
leerung (AusfUhrung nach Zeichnung Nr. CE-1174-4,2d Phase 1 u. 3) 
ist eine Druck- und DichtheitsprUfung vorzunehmen. In jedem 
Fall sind diese UmrUstungen durch einen in den Rechtsvor-
schri ften genannten Sachverständigen zu prUfen und zu be
scheinigen. 

7.10 FUr alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche mUssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte fUr Zugfestigkeit (Rml, Streckgrenze (Rel und Bruchdeh
nung (A5l dUrfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 und 7.9 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 07.02.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zul assungs-Nr.: D-BAM-317 /635/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 2086 Eihdel 

4,0·2200 ~·21 m• 

1000 Berlin 45, den 08,02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

l:lft~.,. 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Ge fahrgut 
In Vertretung: 

~Lfl--t 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Di pl .-Ing. A. Ul rich, Di pl.- Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Li ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Befcirdung gefährlicher GUter") 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster.efnes Tankcontainers 

mft der Zulassungsnummer 
D/70 636/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- den nationalen Straßenverkehr nacti der Verordnung Uber die inner
staatlfche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlfcher GU
t er auf Straßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) 1 n der Fa s
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 



den nati onalen Sch i enen verkehr nach der Verordnung Uber die in
n erstaatl iche und grenzüber schreitende Beförderung gefährl i eher 
GUter mit Ei senbahnen ( Ge f ahr gutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2 . Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I , S. 2862) 
- insbe sondere§ 6 und Anhang X - , 

den i nt ernational en St raßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
i nner st aatl i che und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf St raßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fa s
s ung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsver ordnung vom 
1 2. Dezember 1989 (BGBl. !, S. 2179) 
- insbesonder e§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

aen i nternat i onalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
inner st aatliche und gr enzüb erschreitende Beförderung gefährlicher 
GU t er mit Ei senbahnen (Gefahrgutveror dnung Ei senbahn- GGVE) i n 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fa hrgutänderungsverordnung vom 
21. De zember 1987 (BGBl. I , S. 2862) 
- insbesondere § § 1, 6 und An hang X des R ID -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung ge fährli 
c her GUter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See-
Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 30. Juni 19B9 (BGBl. I, 
s . 1278) 
- insbesondere IMOG-Code 

und nach 

2. 

3. 

4. 

dem Gesetz zu dem über einkommen vom 02. Dezember 1972 Uber siche-
r e Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl . II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neu f assung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.1009) 

Antragsteller : 

Go fa Go eher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

Baumu sterprUfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 13.12.1989, 
PT/FC-Nr. 2849/22 

5. Tankconta i nerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 17/gummiert 

- ISQ-Typ: 20'- 1C 
- !Mo-Ta nktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Br eite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca. 17 000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht ca. 4180 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/lf()G-Code): 2,65 bar (Oberdruck) 
- Pr Ufdruck: 4,0 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck : 4 ,0 bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstof f: 1.4 571 nach DIN 17 441 und DIN 17 440 
- Tankwanddicke: 5,0 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl : 6,35 mm 
- :Jichtungswerkstoff: Hypalon (CSM) 
- Tankinnenauskleidung: Vulcoferran 2190 der Firma HAW 

öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja 
- Bodetiiffnung: 8 

Wärmei sol i erung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung : ---

Zeichnungen des Herstellers: 

11542 
11542-01 
11542-03A 
11542-04 

vom 21.08.1989 (!So-Tank-Container ) 
vom 2g,o8.1989 (Druckbehälter und Tankschild) 
vom 12.10.1989 (Mannloch NW 500) 
vom 31.08.1 989 (Armaturenzeichnung) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4 . genannten Prüfbe
richt einschl ieß 1 ich zugehöriger Unterl agen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im An
hang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
die Vorschriften an den Bau, die AusrUstung, Prüfung und Kenn
zeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7 . Ne benbestimmungen: 

7 . 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
all e 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besi chtigung betragen: 1,0 Jahr 

7 . 2 Die Tankcontainer sl nd nach den mit dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUr fen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusrUstung dfeser Zu lassung entsprec hen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Er gebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mi t dem i n 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . DarUb er hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor schriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten i n Höhe der Mittellinie mi t der 
Zulassungsnummer 

D/70 636/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Sc hri ftt'öhe ll1lß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Die töchstzuläss i ge Dichte der zu befördernden Stoffe bet r ägt: 
1,93 kg/dm•. 

7 .5 Entfällt . 

7.6 En t fällt . 

7.7 Die Stoffe mit e i nem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung 
im nationalen Schi enen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSl zuge-
1 assen . 

7 .8 Jeder Auf- und Abbau der Au srüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständi gen zu prUfen und aufzuzeichnen . 

7.9 Entfällt 

7. 10 Entfällt 

7 . 11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 16- Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

9. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 22.02. 2000. 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-318/636/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 17/gummiert 

1000 Berlin 45, den 23.02 . 1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Labora t or i um 1.51 
Transportbehä l ter 
fUr Ge fahrgut 

In VUL~n~ 

Di pl.-Ing. A. Ulrich 

Im Auftrag:~ 

Di 1.-I g. . Ludwig ,.l.,l, "" 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich , Dipl.-!ng. U. Fr i cke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoftanhang) 
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Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 636/TC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS GGVSee Utt- Auflagen/ 
R !D/ ADR Klasse Nr. Bemerkung 
K 1 asse-
Zi tter 

A 1 umi ni umchl ori d, 
wäßrige Lösung 8-Sc 8 2581 

Essigsäure , mit höchstens 
50% re iner Säure 8 2790 

Ei sen- (I I !l-chlorid, wäßr. 
Lösung mit höchstens 
10% FeCl3 8-Sc 2582 

Ka 1 i umhydroJ<id, wä ßr . Lsg. 
mit höch stens 4 0% KOH 8-42b 8 1814 

Na tr i umhydroJ<i d, wäßr. Lsg . 
mit 50% NaOH 8-42b 8 1824 

Phosphorsäure m. höchstens 
8 9% reiner Säure 8-llc 8 1805 

Salz säure (wäßr. Ch 1 or-
wasserstofflsg.l bis 
einschließend 36% HCl 8-5b 8 1789 

Schwefelsäure, mit höchstens 
70% reiner Säure 8-1b 8 1830 X 

X: Nicht zugelassen für den Seeverkehr nach GGVSee (IMDG-Code) 

Au t l agen : 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Füllgut- We rkstoff-Verträg-
1 ich 2it bis zu einer mittleren Temperatur an der Tankwand von 
höchstens 30 ·c als geget>en angesehen. Kurzzeitige Erwä rmu ngen bis 
höchstens 50 ·c sind dabei berücksichtigt. 

Maßstab für die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die 
technisch reinen Stoffe, wie sie im Handel erhältlich sind. 
Die Fullgut-We r kstoff-Verträgl i chkeit kann dagegen für Produk
tionsrUck stände, Ab fä 11 e und Mischungen, die die oben genannten 
r einen ~toffe enthalten, nicht bescheinigt werden, wenn diese 
ProdutklOnsrUckstände, Abfälle oder Mischungen in der obigen 
Stoffaufzählung nicht konkret genannt sind. 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

Stof fb ezeichnung 

Monochloressigsäure, 
mit höchstens 80 't 
reiner Säure 

Essigsäure, wäßrige 
Lösung mit mehr als 
50 't und höchstens 
80 % reiner Säure 

Essigsäure, wäßrige 
Lösung mit mehr als 
8 O't reiner Säure 

Es si gsäureanhydri d 

D/70 636/TC 

RIO/ ADR 
GGVE/GGVS 
K 1 asse
Ziffer 

8-32b 

8-32b 

8-32b 

8-32b 

GGVSee 
( IMDG-Code) 
Klasse 

8 

8 

8 

8 

UN-Nr. 

1750 

2790 

2789 

1715 

Auflagen/ 
Bemerkung 

Die o. g. Stoffe dürfen nur in Tanks mit PTFE-Dichtungen transpor
t i ert werden. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul assungsschein Nr. 
D/70 636/T C vom 23 .02. 1990. 

1000 Berl in 45, den 25 . 04.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe l. 5 Laboratorium 1.51 
Tran sportDe hä 1 ter 
für Gefahrgut 

Ge fa hrgut1m1s chl i eßu nge n 

Im Auftrag:. 

~~ 
Im Auftrag : 

u .~, A~ 
Dipl.- ln g. A. Ulrich Dipl.-Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Fricke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das BalJIIUster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 637/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
s t aatl iche und grenzüberschre itende Beförderung gefährlicher GU 
t er auf St raßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
n erstaatllche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher 
GUter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
de r Fassung der 2. Ei senbahn-Getahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I , S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßen verkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefa:h r l i eher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl . I, S. 2179) 
- ir.sbesondere §§ 1, 6 und Anhang 8.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliehe und grenzüberschr eitende Beförderung gefährl i eher 
Güter mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge f ahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang X des RID -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher GUter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4 . See-
Ge fahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BG81. I, 
s . 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

2. 

dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02 . Dezember 1972 über siche-
re Container - CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. I!, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 19B5 (BGBl. I!, S. l009) 

Antragsteller : 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

3. Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

4. Ba unu sterprO f ung: 

PrUfbericht des Germanischen Lloyd vom 06. 10.1989, 
FC-Nr. 3803/17 

5. Tankconta1nerdaten : 

- Typenbezeichnung des Herstellers: GC 31.5/15/IMO 5 

- ISD-Typ: 30 '- lCC 
- IMD-Tanktyp : 5 
- Länge : 9125 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 31 500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, Eigengewicht ca. 71BO kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ ADRIRID): 11,5 bar (~erdruck) 



- max. Betriebsdruck (GGVSee/HilG-Code): 11,5 bar (Oberdruck) 
- PrUfdruck : 15 bar ( Oberdruckl 
- Berechnungsdruck : 15 bar ( Oberdruckl 
- Tankwerkstoff: 1.4311 nach DIN 17 440 
- Tankwanddicke: 7,2 mm 
- gle i chwertige Wanddicke in Baustahl: 9,4 mm 
- Dfchtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---

Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: j a 
- Bodenöffnung: B 
- Wärme1sol1erung: ja Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ---

Zeichnungen des Herstellers: 

10311-143-02 
10311-143-01 
10311-143-03 

vom 27.06.1989 
vom 17.03.1989 
vom 27 .06.1989 

10311-01-05-01 vom 27.07.1989 

6. Zulassung des Baumusters 

(Ga s-Tankcontafner) 
(Tank und Tankschi l d) 
(Tank mft Schwallwänden 
und Tankschfld) 

(Mannloch NW 500) 

Es wird beschein i gt, daß das nach dem fn 4. genannten PrUfbe
rfcht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bal.lllu
ster eines Tankcontainers (TC) fUr die Beftlrderung der fm An
hang zu dieser Zulassung aufgefUhrten Stoffe geeignet ist und 
dfe Vo r schrif ten an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kenn
zeichnung der/des GGVS/GGVE/AOR/RID/GGVSee/CSC erfllllt sind . 

7. Nebenbestf11111lngen: 

7.1 Jeder nach dieser Bal.lllusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
1st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

Dfe Fristen fllr die innere Besichtigung betragen: 5,0 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Bal.lllusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusrUstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem fn 5. aufgefllhrten Tankschild zu ver
sehen. DarUber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrfgen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten fn Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 637/TC 

zu kennzeichnen. 

Dfe Schrifthöhe 111.1ß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind fn gleicher Schrf fthöhe dfe Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7 .4 Of e höc hstzul äs sf ge Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
0 ,98 kg/dm' (fUr Tanks ohne Schwallwände). 

7.5 Entfällt. 

7.6 Entfällt. 

7.7 Dfe Stoffe mit einem Flam~unkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
fm nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
nur zugelassen fn Tanks ohne Schwallwände nach den in 5. auf
gefllhrten Zeichnungen. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der AusrUstungstefle ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prUfen und aufzuzeichnen. 

7.9 Entfällt 

7.1 0 Entfällt 

7.11 Entfällt 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis z~.e~ 22.02. 2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-319/637/89 
Hersteller-ldentiffzfer ungskennzefchen: GC 31.5/15/IMO 5 

1000 Berlfn 45, den 23.02 .1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutunschl feßungen 

Laboratorfl.lll 1.!' 1 
Tr ansportbehä 1 ter 
fUr Ge fahrgut 

Im Auft!l.: 

,U,:.J; 1;7,,,,,, 
In Vertretung: 

(j_-u__ 
Dfpl . -Ing. A. Ulrfch 

Oberregierungsrat 

Sachbearbei.ter: Dipl.-In9. A. Ulrfch, Dfpl .-Ing: U. Fricke 

~,lagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht 

(Diese Zulassung bes t eht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Anhang Zl.lll 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Bal.llluster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnl.lllmer 
D/70 637/TC 

Stoffbezeichnung RIO/ ADR GGVSee Utr 
GGVE/GGVS Klasse Nr. 
Klasse-
lf ffer 

Dirnethylamin 2-3bt 2.3 1032 
Tr fmethyl amf n 2-3bt 2.1 1083 
Xthyl amf n 2-3bt 2.1 1036 
Methyl chlorid (R40) 2-3bt 2.3 1063 
Butadien 1,2 , stabilisiert 2-3c 2.1 1010 
Butadien 1,3, stabilisiert 2-3c 2.1 1010 
Vinylchlorid, stabilisiert 2-3c 2.1 1086 
Vf nyl methyl äther 2-3ct 2.1 1087 
Butan 2-3b 2. 1 1011 
i so-Butan 2-Jb 2.1 1969 
Buten-1 2-3b 2.1 1012 
c f s-Buten- 2 2-3b 2. 1 1012 
trans-Buten- 2 2-Jb 2.1 1012 
Dirnethylät her 2-3b 2.1 1033 
Bromchlordifluormethan 
(R12B1) 2-3a 2.2 1974 
Di chlortetra fluoräthan 
(Rll4) 2-3a 2.2 1958 
Dfchlormonofluormethan 
(R21) 2-3a 2.2 1029 
Df chl orfdffl uormethan (R12) 2-3a 2.2 1028 
Propylenoxfd, stabilisiert 3-2a 3.1 1280 

X 1: Nur zugelassen in Tanks mft Schwallwänden nach 
Zeichnung 10311-143-03 

Auflagen/ 
Bemerkung 

A 
A 

(Al 
(A) 

(Al 

X1 

X1 

X1 
X1 
N, X2 

X2: Im nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS/GGVE nur 
zugelassen in Tanks ohne Schwallwände nach Ze fchnung 10311-143-01 

Grundsätzlich sind die Tanks so zu befördern bzw. zwischenzu
lagern, daß die Uber dem Tank gemfttelte FlUssigkeftstemperatur 
höchsten 30 • C beträgt. 

A: wasserfrei 

(Al : Feuchtigkeitsgehalt so gering, daß keine wäßrige Phase fm Tank 
entstehen kann. 

N: Die Tanks sind mft Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Oberdruck) zu beaufschlagen. Efn 
Oberdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks er
halten bleiben. 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 638/TC 

1 . Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzUberschrei tende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl . I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Ve r ordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGttl in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
-insbesondere§ 6 und Anhang X-, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 19B9 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährli eher 
GUter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförder ung gefährl i-
eher GUter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4, See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl . I, 
s. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkannen van 02 . Dezerrber 1972 über sidle-
re Ccntainer --es:- van 10. Februar 1976 (~Bl. II, s . 253) in der 
Bekanntmadlung der Neufassung van 02. August 1985 (BGBl. II, 8.1009) 

2. Antragsteller: 

Vffi Vereinigte Tanklager urrl Transportmittel QrDH, 
2000 Hantlurg 36 

3. Hersteller: 

W€sterwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 weitefeld/Sieg 

4. Baunusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen IJ.oyd van 12.01.1990 
FC-Nr. 2861/25 

5. Tanka::ntainerdaten: 

- Typenl?ezeid!nung des Herstellers: TCL 6x2, 5x2, 6 Eihdel 
4,0·2450 ~·26,5m3 

- Is:l-'l'yp: -
- lM:>-'ranJct:yp: l 
- länge: 6058 mn, Breite: 2500 mn, Jfile: 2600 mn 
- Tankvolumen ca, 26500 1 
- zul. Gesamtgewidlt: 32000 kg, Eigengew:idlt ca. 4210 kg 
- max. Betriebsdrude (OOVS/OOJE/ADR/PJ.D): 3,0 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdrude (GGVSee/IMr.G-<l:xlel: 2,66 bar (Überdruck) 
- Prüfdrude: 4,0 bar (Überdruck) 
- Beredmungsdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440/17 441 
- Tankwanddidee: 4,4 mn 
- g1eidtwertige wanddicke in Baustahl: 6,0 mn 
- DiciltungsweiKstoff: Pl'FE 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unteihalb des Flilssiglteitsspiegels: ja 
- Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, SCrmensäwtz: nein 
- Heizung: danpf/elektrisch 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-ll79-1c van 04.12.1989 (IM> 1-Binnentanka::ntainer) 
CE-ll79-3b van 04.12.1989 (Tank und Heizung) 
CE-ll79-4.1c van 04.12.1989 (Scheite1ansch1üsse u. Haube) 
CE-ll79-4.2b van 04.12.1989 (Untenentleerung urrl Ventilkamrer) 
CE-ll79-7.1 van 07.07.1989 (Tanksdli1der) 

6. Zulassung des BaLmJSters 
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Es wird bescheinigt , daß das nach dem in 4, genannten PrUfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu-

stereines Tankcontai~ers (TC) fUr die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang e1nem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vo rschrif
ten an den Bau, die Ausrustung, PrUfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/AD R!RID/GGVSee/CSC erfUllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

Di e Fristen fUr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrUfverrerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungs zweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständ ige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrustung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. dllß die vorgeschr iebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. Daruber hinaus ist jeder Tankcontainer 11it den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

0/70 638/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser zu-
1 assungsnumme r sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt : 
1,31 kg/dm• 

7. 5 Die Inbetriebnatrne der Heizung bzw. das CinfUllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestatt et, wenn die Verträg
lichkeit des FUllgutes mit den Tank- und AusrUstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Be i der Beförderung von Stoffen mft einem Flarmpunkt bis ss• C 
ist die Elektr oheizung al.ßer Betrieb zu setzen. 

7·. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bi s ss• C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der AusrUstungsteile ist von einem Sadr 
kundigen oder Sachverständigen zu prUfen und aufzuzeichnen. 

7 .9 Entfällt 

7.10 Bei ausschließ] icher Verwendung im landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR!RID dUrfen die im Anhang aufgefUhrten Stoffe auch in Tanks 
nach Zeichnung CE-1179- 4.1c- Alternative 2 (ohne Sicherheftsven
t fl, ohne Be rstscheioe, b li ndgefl anseht) befördert werden . 

7.11 FUr alle nach dieser Baumusterzul assung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche mUssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049- 3. 1A oder C vorliegen. 
Die Werte fUr Zugfestigkeit (R l, Streckgrenze !Rel und Bruchdeh
nung (Asl dUrfen dabei die am Waumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.1 2 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach 
dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf 
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.02.2000. 

9. Fest1egung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr .: I>-IW+-320/638/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeidlen: TCL 6x2, 5x2,6 Eillde1 

4 , 0 •2450 ~·26,5 m• 
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FIJIDESANSTJ\LT FÜR ~ lliD -PRÜFtN:> 
Spalte Bezeic:hnunq 

zulässige Werte 
und Syntx?1e 

!111 ~ftrag: ,_ 

llv-., 
Oberregierungsrat 

Iaboratcrii.W!l 1. 51 
Transportbehälter 
filr Gef~t 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulridl 

Sadlbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulridl, Dipl.-Ing. u. Frid<e 

Anlagen: Redltsmi.ttelbelehrung, PrUfberidlt, Anleitung zur ~1 
zugelassener stoffe 

(Diese ZUlassung besteht aus 5 Seiten scwie dEI!l Anhang "BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung <Jafährlidler Güter") 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 638/TC 

T~fl 1: Tanks mit Sicherheftsventil und vorgeschalteter 
Berstschefbe nach Zeichnung CE-1179-4.1c -
Er staus fU hrung 

1 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-Liste) 30 

zulässige Werte 31 
und Symbole Spalte Bezeichnung 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm' l -------------------------- C.= 1,31 

Tefl 2 (Landverkehr) 

BerechnungsUberdrucK (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
BetrfebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheftseinrichtung ----------
Bodenöffnung ---------------------------
LUftungseinrichtung (GGYE/GGYS) ---------
LUftungsefnrfchtung !RID/AOR) -----------
Entspannungseinrfchtung (GGVE/GGYSl -----
Entspannungseinrfchtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Te 11 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ----------------------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöffnung -----------------------------
Mfndestwanddicke fn Baustahl (mm) --------
LUftungsefnrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sfnd einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~wertung/~uflage ~nleg. Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---

~wertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ---
" • " 2,5/3 J. ---

~wertung/~uflage ~lumfnfun 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

..( = 4,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
<= 3,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 
(= 4,0 
N oder NF 
A oder B 
6,0 oder MW 
N, FT oder NA 

entfällt 
entfällt 

entrallt 
entrallt 

+ 
+ 

entfallt 
entfallt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Teil 2: Tanks mit Sicnemeitsventil Ohne vorgeschaltete 
Berstsdleibe nadl Zeidlnung CE-ll79-4.lc -
Alternative l 

Anleittng zur hlswahl der zugelassenen stoffe aus dem J\nhang 
zur Ba\.mlllt:.er=lasaung (BAM-Li.ste) 

32 
33 

34 
35 
36 

Spalte 

7 

9 ro 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

Teil 1 (allgernej_M Daten) 

Diente ('kg/dm•) ----------

Teil 2 (Iamverltehr) 

Berechnungsüberdruclt (bar) ------
PrUfUberdruclt (bar) 
Betriebsl.lberdruclt (bar) -----
Typ der Sidletheitseinrichtung -·---
Bodenöffnlrr:J 
Ulftungseinrichtung (OOVE/OOVS) ---
Uiftungseinrichtung (RID/ADR) --
Entspannungseirridltung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseindltung (RID/ADR) ---

Salderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverltehr) 

1M) 'l'an'k -'l'yp 
PrUfüberdrud< (bar) 
Typ der Sichemeitseinridltung -----
BodeOOffnlrv;J -----------
Mindestwarrldi.d<e in Baustahl (nm) --
Iiiftungseinridltung 

Salderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglich'keitsbewertnng) 

BewertUIXJ/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. 
" " .. 2, 5/3 J. -

Bewertung/Auflage crNi-Stahl 5/6 J. ---
11 " 

11 2, 5/3 J • -

lle'wertUIXJ/Auflage CrNiM:>-stahl 5/6 J. -
.. • .. 2,5/3 J. -

BewertUIXJ/Auflage Aluminium .. 

P1'FE ------
FI<M 
NBR 

5/6 J. --
2,5/3 J. -

<= 1,31 

<= 4,0 odt'.r AT 
<= 4, 0 oder NI' 
<= 3,0 oder NI' 
N 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N crler FT 
N oder FT 

1 
<= 4,0 
N 
A crlP.r B 
6,0 o....,r m 
N, Fl' OOP-r NI\ 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällt 

Tefl 3: Tanks, blfndgeflanscht, ohne Sicherheitsventil und 
Berstschefbe nach Zeichnung CE-1179-4.1c -
A Hernative II 1 
nur fUr Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-li stel 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm•) -------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheftseinrichtung ----------
Bodenöffnung ---------------------------
LUftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungsefnrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Te f 1 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ -----------------------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) --------
LUftungseinrfchtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglfchkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. 
• • • 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. ----
• • • 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNfMo-Stahl 5/6 J. ---
• • " 2,5/3 J. ---

zulässige Werte 
und Symbole 

<~ 1,31 

<.= 4,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
<= 3,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfä 11 t 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 
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Spalte Bezeichnung 
zul äs si ge Werte 
und S}'lllbole 

32 
33 

34 
35 
36 

Bewertung/Auflage Alua1n1un . . . 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 
tUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/53 639/TC 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällj 

1. Rechtsgrundlagen 

der. nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Be törderung gefährl i eher Gü
ter auf Straßen (Getahrgutverordnung Straße - GGVS) in aer Fas
sung der 1. Straßen-Getahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

aen nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzoberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit EisEnbahnen (Getahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge tahrgutänderurgsveroranung vom 
21. Dezerr.tler 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbescnccrr K 6 und Anhang X-, 

den internationalen Straßenverkehr nach aer Verordnung uDer die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ~etährlicher 
Güter aut Straß!'n ( Gefahrgutverordnung Straßo - GGVS) in der Fas
sur.g Ger I. Stralltn-GPfahrgutäncErungsv<'rorcnung vorr. 
21. DezemDer 19ß7 (8GB1. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des AOR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der VerordnunG über die 
i nrerstaatl iche und grenziiberschreitende ßeförrterunq gefährlicher 
Giitcr r::it EisrollaMen (Getahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Getahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. 1, S. 2862) 
- insbesonaere §§ 1, 6 und. Anhang X des RIO-, 

und nach 

2. 

dem Gesetz zu dem übereinkorrmen vom 02. Dezember 12. 1972 Uner 
sichere Container- CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. Il, S. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02. 08. 1985 (8GB1. I I, 
s. 1009) 

Antragsteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

3. Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Sch.wietert GmbH, 4720 Betklln 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des GL vom 28.11.1989 - FC 5825/02 -

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAS 30-14/89 
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- ISQ-Typ: 
- !Mo-Tanktyp: -
- Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2470 mm 
- Tankvolumen ca. 30000 1 (Kammer 1: 11500 1; Kammer 2: 7000 1; 

Kammer 3: 11500 1) 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht: 5250 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIO): 3,0 bar (Überdruck) 
- PrUfdruck: 4,0 bar (Gberdruck) 
- Tankwerkstotf: 1.4401 (Mantel) nach 0111 17 441 

1,4571 (Böden) nach DIN 17 440 
- Tankwanddicke: 3 mm (~1antell 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4 mm 
- Oichtungswerkstotf: PTFE 
- Tankinnenauskleidung : -

öttnungen unterhalb des FlüssigkeitsspiP.gels: ja 
- Bodenöttnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: dampt 

Zeichnungen d ~ s Herstellers: 

H 2676/1a 
H 2679/1b 
0 7463/1 
H 2685/1 
H 2687/2 
H 7304/2b 
H 2409/2a 
H 2700/3 

vom 08.12.1989 
vom 08.12 . 1989 
vom 3l.01.19B9 
vom 28.08.1989 
vom 22.08.1989 
vom 19.10.1988 
vom 20.10.1988 
vom 01.09 .1989 

(Wechselau t bau 30000 l, 3-zellig) 
(Transpor ttank 30000 1. 3-zellig) 
(Mannloch ON 500) 
(Stirnrahmenl 
(Auslaut ON 80 , hinten) 
(Bodenventil DN 80) 
(Auslaut ON 80) 
(Schematische Darstellung und 
Armaturensehemal 

H 2699/3 vom 01.09.1989 (Tankschi 1 d) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten PrUfbericht 
einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers (TC) tür die Beförderung der Stoffe, die nach dem 
Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet sind, 
geeignet ist, und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die 
Ausrüstung, PrUfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ARO/RID/CSC 
erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schritten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Oie Fristen ftlr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrten tür den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der flir 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschritten ent
~prechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. autgetUhrten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschritten und gut 
sichtbar an neiden Längsseiten in Höhe der ~ittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 639/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schritthöhe muß mindestens 50 mm t>etragen. Ober diese Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schritthöhe die Buchstaben 
ß A ~1 anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Oie Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Eintüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, ~1enn die Ve rträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungwerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Fammpunkt bis 55 ·c sind zur Beförderung im 
nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE!GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 

Die Werte tur die Zugfertigkeit (Rml. Streckgrenze (Rel und 
Bruchdehnung (A5) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Minelestwerte nicht unterschreiten. 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAN .innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11.01.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zul assungs-Nr. : Q-BAI'o-321/639/89 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: WAS 30-14/89 

1000 Berlin 45. den 12. 01.1990 
Unter den Eichen 87 
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Fachgruppe 1.5 
Ge f ahrgutumschließungen 
Irr. Auttrag:L 

Laboratorium 1 . 51 
Transportbehälter 
In Vertretung: 

Di~.~!f.Uudwig {ß_·G-. 
Dipl.-Ing. A. Ulric~ 

ODerregierungsrat 

Sachbearbeiter: Oipl .-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prütbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stotfe 

( Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhanq "BAM-L i ste; 
Anforderungen an Tanks tUr die Betörderung gefährlicher Güter") 

II n 1 a g e, 

zur Baur.,us terzul assung 
0/53 639/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelass~nen Stotfe aus drm Anhang 
zur Baumusterzulassung (BA/1-L i ste) 

zulässi~e fierte 
Spalte Bezeichnung und S yn>bo 1 e 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

20 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/1) ---------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
ßeotrieDsüberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöftnung -----------------------------
Lüttungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
Lüttungseinric~tung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinric~tung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinricht~ng (RIO/AOR) --------

Sonderantorcer~ngen sind einzuhalten 

Te i 1 3 (Seeverkehr) 

Ir'.O Tank-Typ ----------------------------
PrUtUherdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicnerneitseinric~tur.g ---- - -----
Bodcnöttnur.s ----------------------------
Minaestwancaick 0 in Gaustahl ~~~) --------
LUttungseir.ricntun~ ---------------------

Soncerc.ntorocrung('n sind c i nz uhc 1 tc n 

Tril a (V~rtr~~licnkeitsb~wrrt~no ) 

SH;ertung/ft.utlarc ~nlcg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J . ---

ßewcrtuna/Autlaae CrNi-Stahl 
II - II • 

5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

2cwertung/~utla9e CrNiMo-Sta~l 5/6 J. ----
2,5/3 J . ---

~.owertung/~utla~c Aluminiurr. 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE -------------------------------------
FKM ------------------------------------
HßR -------------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 
tur das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 640/TC 

entfallt 

<= 4 oder 
<= 4 ooer 
<= 3 oder 
N OdEr NF 
B 
N, FT oder 
N, FT oder 
N, FT oder 
N, FT oder 

r- r.tttllt 

cnttilh 
enttallt 

enttä llt 
entnllt 

+ 
+ 

enttlllt 
er.tttllt 

+ 
cr.tt?llt 
t'r:t ti:' llt 

AT 
AT 
H 

~A 
NA 
NA 
NA 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach dP.r VerordnunQ über die inner
staatliche und grenzUberschreitende Beförderung getährlicrer GU
ter aut Straßen (Getahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 1. Straße rrGe tahrgutänderungsverordnung von. 

21. OPZ effiber 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 una Anhang B .1 b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Veror!lnung über die in
nerstaatl iche und grenzUb erschreitenaE> Be fur de rung getähr l i eher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge tahrgutveror!lnung Eisenbaron - GGVE) in 
!ler Fassung der 2 . Ei senbahn-Getahrgutänderungsveroranung vom 
21. ()(,zember 1987 (BGBl. I, S. 2!!62) 
- insbesondere§ b und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach Cer Verordnung Uber die 
i nno:-rstaatl i cr.i' una 9renzuoerschr;,i t .:noe Se törcerun9 ge tar.r 1 i Ocr 
Gl!ter aut Straßen (Geta~rgutverorcnung Straße - GGVS) in Cer Fas
sung der 1. Straßen-Ge tahrgutänderungsverorclnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1h des ADR -, 

cen internationalen Sct>ienenverkehr nach dGr Vererenuns über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Betörcerung getährl icher 
GUter rr.i t Ei senbahnen (Getahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der FassungcEr 2. Eisenballn-Getahrgutänderungsveror!lnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

und nach 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

derr G( snz Zll dem übereinkcrr.men vorn 02. DezemhP.r 12. 1972 uDer 
~ict>ere Container- CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. 11, S. 253) 
in der 8ekanntr.:achung c2r NEutasst.ng vom U2. 08. J 985 (BGBl. !!, 
s. 1009) 

Antragsteller: 

Tank- un!l Apparatebau Sc hw 1c~ tert GmbH, 4 720 Beckum 

Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 BeCkum 

Baumu sterprUt ung: 

Prütbericht des Germanischen Lloy!l vom 16.11.1989, FC-Nr. 5808/16 

Tankcontainerdaten : 

- Typenbezeichnung des Herstellers; I/AB 22,5 - 19/89 

- !S(}-Typ : 
- IM(}- Ta nktyp: -
- Länge: 7150 mm, Breite : 2500 mm, Höhe: 26llü mm 
- Tankvolumen ca. 22500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 k9, Eigengewicht : 5000 kg 

max. Ge triebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIO): 3 bar (Überdruck) 
max. Betriebs!lruck (GGVSee/l~lDG-Code): bar (Überdruck) 

- Prütoruck: 4 bar (Überdruck) 
- Be rechnungsdruCk: 4 bar (überoruck) 
- Tankwerkstott: 1.4571 nach OIN 17 441 

Ta nkwanddi cke : 3 mtt (~1ante 1) 
- gleich.:ertige f/andaicke in Baustahl: 4 mm 
- Oichtungswerkstott: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öttnungen unt~rt>alD aes Flüssigkeitsspie9els: ja 
- ßodenöt tnung: B 

Härmeisolierung; _ia, Sonnenschutz: nein 
- Heizuno: Oamot 

Zeichnungen !les Herstellrrs: 

H 2?22/1 vom 16.09.1989 {I/echse 1 aufbau 22500 1 Inhalt) 
H 2716/1 vom 12.09.1989 (Transporttank 22500 1) 
H 2737/U VOlt 25.09.1989 (Containergestell 2500/2600 

- So noerausttüt>rung tlir 715U kg -) 
H 2719/1 vom 15 . 09.1989 (Autlagebleche, Vakuumringe u. Heiztaschen 
H 2439/2 vom 26.09.1989 (Druckluttstutzen ON 50 mit Emco-

Surelok - Kupp lung) 
H 2421/2a vom 27.09.1989 (Oruckanschluß ON 50) 
H 2420/2 vom 26.08. 1988 (Gaspendelstutzen ON 50) 
H 2736/2 vom 22.09.1989 (Auslaut ON 80- TW) 
H 2718/3 vom 13.09.1989 (Tankschi ld) 
H 2720/3 vom 20.09.1989 (Schema ti sehe Da rste 11 ung t. Fl ammp. ( 55 
H 272U/3a vom 20.09.1989 (Scllettati sehe Da rste 11 ung t. F1 ammp. ) 55 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht 
einschließlich zugehöriger Unterlagen gefert igte Baumuster eines 
Tankcontainers (TC) tür die Beförderung der Stotte, die nach dem 
Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet sind, 
geeignet ist und daß insoweit die Vorschritten an den Bau, die 
Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ARD/RIO/CSC 
ertullt sind . 

7. Nebenbestimttungen: 

7.1 Jeder nacll dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
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a 11 e 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schritten vor9eschrieDenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. ?7? Teil 1: 

ft. n 1 a q c 

zur Baurr.usterzulassung 
D/53 640/TC 

Zugelassene Stotte tür Tanks mit tlammendurchschlagsicheren 
Armaturen nach den ·in 5. autgetUhrtcn Zeichnungen 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (SAM-Liste) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen tUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur oenutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Ta nkcontainer- und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prütungen den Vorschritten ent
sprechende Er geoni sse erbracht haben. Spalte Bezeichnung 

zulässige ,Werte 
und Symbol~ 

) 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. autgetührten Tankschild zu ver
sehen. DariiDer hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
An9abcn nach den unter 1. genannten Rechtsvorschritten und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/5J 640/TC 
zu Kc-r.nzEict:n::>n. 

Die SenritthÖhe muß rr.indestens 50 mm betragen. üoer dieser Zu-
1 ossungsnl.fllmer sind in gleicher SchritthÖhe die Buchstaben 
B A 14 anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7 .5 Die Inbetriebnahme der Heizuns DZvl. das Ei ntUllen von Stotten 
mit hÖheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg-
1 ichkeit des Fiillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. · 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
7.6 Enttällt 20 

21 
7.7 Die Stotte mit einem Fammpunkt Dis 55 oc sind zur Beförderung 22 

im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zu- 23 
gelassen, wenn die Tanks mit tlammendurchschlagsicheren Armaturen 24 
nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen versehen sind. 25 

7.8 

7 .9 

Jeder Aut- und Abbau der Ausrüstunosteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prUfen und aufzuzeichnen. 

Enttällt 

7.10 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3 .1A oder C vorliegen. Die Werte tür Zugfertigkeit (Rm 
~treckgrenze (Rel und Bruchdehnung (Asl dürfen dabei die am Bau
muster testgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAN innerhalb 
eines Jahres einzureichen . über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

B. Geltungsdauer 

Diese Zulassuno wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.01.2000. 

9. Fe stlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Z ul assungs-Nr. : D-BAM-322/640/89 
Hersteller-ldentitizierungskennzeichen: WAB 22,5 - 19/89 

1000 Berlin 45, den 31.01.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR ~\ATERIALFORSCHUNG U~D -PRüFUNG 

Fachgrupp0 1.5 
G( ta~r,uttJr.",schl icßon~< n 

::~:·:t.iz~ .. 
ODerregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Laboratorit.o. I .51 
Transrorttch~ltcr 
I~ V"rtrt'tU~~: 

(y_c~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlaqen: Rechtsmittelbelehrung, Prütoericnt, Anleitung zur P.uswanl 
zugelassener Stotte 

(Dic;s~ Zulassung besteht aus 4 Seiten so~·ie dem Anhang "DAI·~-Liste; 
ft.ntorderungen an Tanks tlir die Betörderung gefährlicher Güter") 
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26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
3'b 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
{0 
21 
22 
23 
24 
25 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/1) --------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (Dar) --------------
PrUfüberdruck (Dar) ---------------------
BetriebsUDerdruck (bar) -----------------
Typ aer Sicherheitseinrichtung ----------
Boaenöttnung ----------------------------
LUttungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderantorderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ ----------------------------
PrUtüberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöttnung -----------------------------
1·\i ndestwanddi cke in Baustahl l rr,~.) --------
LUftungseinricntung ---------------------

Sonderantorderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsoewertuna) 

BewertunglAutlage unlcg.Stahl 5/6 J. 
" " 2,5/3 J. ---

~ewertung/~utlage srNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~utlage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ----
2,5/3 J. ---

Bewertunq/Autlaoe Aluminiun, 
II • II • II 

5/6 J . -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKH ------------------------------------
NBR -------------------------------------

Tc il 2: 

entfallt · 

<= 4 oder AT 
<= 4 oder AT 
<= 3 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
tl oder FT 

enttä llt 

entfällt 
enttä llt 
enttä ll t 
entt?.llt 
.onttiillt 
entfällt 

enttä llt 
enttä llt 

entfällt 
cntt211 t 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
enttällt 

Zugelassene Stotte tür Tanks ohne flammendurchschlagsichere 
Armaturen nach den in 5. autgetilhrten Zeichnungen 

ft.nleitung zur Auswahl der zugelassenen Stofte aus dem Anhang 
zur Ba umu sterzul assung ( BAM-L i ste) 

Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/1) ---------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (Dar) --------------
?rUtUDerdruck (Dar) ---------------------
BetrieDsüDerdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöttnung ----------------------------
LUttungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
Lüttungseinrichtung (R!D/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSI -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonaerantorderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

WO Ta nl:-Typ ----------------------------
PrUtUberdruck (Dar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöttnung ----------------------------
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) --------
LUttungseinrichtung ---------------------

Sonderantorderungen sind einzuhalten 

zulässige W~rte 
und Symbole 

entfällt 

<= 4 oder AT 
<= 4 oder AT 
<= 3 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N 
N oder FT 

enttä llt 

entfällt 
entfällt 
entfällt 
enttä llt 
cnttä llt 
enttällt 



23 
27 

2 ~: 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Te il 4 (Verträglichkcitsbewertung) 

~ewcrtung/~u t lage ~nleg.St ahl 5/6 J. 
2,5 /3 J. ---

5/n J. -----
2,5/3 J . ---

~.:>wErtung/~utlage CrNHlo-Stahl 5/6 J . - ---
2,5/3 J .. ---

~cHertung/~utl a g e: Alurriniun: 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE -------- - ----------------- ----------
FKM - --- ---- - -------- -- - ----------------
NBR -------------------- - --- -- -----------

ZULASSUNGSSCHEIN 

f Ur da s Baurru ster e ines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/17 642/TC 

entfzllt 
entfä llt 

entfä llt 
lnttällt 

+ 
+ 

entt~ llt 
enttä 11 t 

+ 
enttä ll t 
enttällt 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen St raßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b - , 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliehe und grenzüberschreitende Be ftirderung gefahrl icher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungs verordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

2 . Antragsteller: 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

3 . Hersteller: 

Rietber gwerke GmbH & Co. KG, 4835 Rietberg 1 

4 . Baumusterprüfung: 

5 . 

Prü fbericht des TüV Hannover e . V. Nr. 1389 Tü 8 vom 05.12.1989 

Ta nkcontai nerdaten : 

- Typenbezeichnung des Herstellers: KC-3000-D- F VERZ 

- ISQ-Typ: -
- !Mo-Ta nktyp: -
- Länge: 2100 mm, Breite: 1500 mm, 11öhe: 1820 mm 
- Tankvolumen ca . 3000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 6 680 kg, Eigengewicht ca. 1 050 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3 , 0 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code}: --- bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck : 4,0 bar ( Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: St 37-3 nach DIN 17 100 
- Tankwanddicke: doppelwandig, 4 mm (innen), 2 mm (alßenl 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4,00 mm 
- Dichtungswerkstoff: NBR 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öffnungenunterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Bodenöffnung: C 
- Wärmeisolierung: nei n, Sonnenschutz: nein 
- He fzung: -

- Zeichnungen des Herstellers: 

31500 
31563 

vom 14.12.1989 (KC-3DOD-D-F-VERZ) 
vom 14.12.1989 (Typenschild TC 3000) 

6. Zulassung des Baun:u sters 

Es wird be schei ni gt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließ] ich zugetiiriger Unterlagen geferti gte Baumu
s t er eine s Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im Anhang 
zu d i e ser Zulassung aufgefuhrten Stotfe geeignet ist und die 
d i e Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kenn
zei chnungder/des GGVS/ADR erfül lt sind. 

7 . Nebenbestimn:ungen: 

7.1 Jeder nach dieser Ba umusterzulassung hergestell te Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Dfe Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unte r lagen herzustell en. Sie dürfen für de n Verwr.mlungszweck 
nach df eser Baurru sterzul a ssung nur benutzt werden, we nn der für 
die Prüfung zuständige sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschr iebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebni sse erbracht haben. 

7 .3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . Darüber hinaus i st jeder Tankcontai ner mi t den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Re chtsvorschritten und gut 
sichtbar an beiden Längs seiten in Höhe der Mittel li nie mit der 
Z ul assungsnl.ITlmer 

lJ/17 642/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifttiihe muß mindestens 50 mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnl.ITlmer sind i n gleicher Schrifttiihe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Entfallt 

7.5 Entfallt 

7.6 En tfa llt 

7 . 7 Di e Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 ·c sind zur Beförderung 
im nationalen Straßenverkehr (GGVE) nich t zugelassen. 

7.8 Entfäll t 

7.9 Entfallt 

7 • 1 U En t tä llt 

7 . 11 Entfällt 

7 . 12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Ge 1 tungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 19.04.2000 . 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 20. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1 . 51 
Tr ansportbehä 1 ter 
für Gefahrgut 

1m Auftrag: Im Auftrag: 

{s_·Cc. 
Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl .- Ing . U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoftanhang) 235 



ZU LASSÜr~fGSSCH EIN 

fUr das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/17 642/TC 

Stllffbezei chnung ADR/GGVS Auflagen/Bemerkungen 
Klasse-
Ziffer 

Dieselkraftstoff 3-32c 
DIN 51601-DK 

Heizöl DIN 51603-EL-01 3-32c 

Heizöl DIN 51603 3-32c 

Heizöl M DIN 51603 3-32c 

Grundsätzlich sind die Tanks so zu betördern bzw . zwischenzulagern, 
daß die Uber dem Tank gemittelte Flüssigkeitstemperatur höchstens 
30 ·c beträgt. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baiilluster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnllllmer 
D/22 644/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inne~ 
staatliche und grenzüberschreitende Beftirderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutvervrdnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beftirderung gefährlicher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) 1 n 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Oe zember 1987 ( BGBl • I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X-

2. Antragsteller: 

Inta Eimar S.A., 50057 Zaragoza, Spain 

3. Hersteller: 

Inta Eimar S.A., 50057 Zaragoza, Spain 

4 . Baumu sterprUfung: 

Prüfbericht des American Bureau of Shipping ~om 16.07.1989 

5. Ta nkcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers : 2276/017 

- ISD-Typ: 20'-1CC 
- IMO-Tanktyp: ---
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca . 24000 1 
- zul . Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 3800 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR!RID) : 4,0 bar (GOe:-druck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/If.'DG-Code): --- bar (Oberdruckl 
- PrUfdruck : 6,0 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck : 6,0 bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4404 
- Tankwanddicke: 4,8 mm-

236 

- gleichto~ert1ge Wanddicke fn Baustahl: 6,35 •m 
- Di chtungswerkstoff: PTFE oder Neopren 
- Ta••k1 nnenauskl e1dung: ---

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Boderöffnung: il, 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2 03102 ()() 1 
2 03103 00 1 
1 03074 00 1 
c 1861 

vom 23.11.1988 (Zusammenstellung) 
vom 01.02.1989 (Tank) 
vom 27.02.1989 (Mannloch) 
vom 04.07.1986 (Tankschfld) 

6. Zulassung des BatiiiUsters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt e1nschl1e611ch zugehöriger Unterlagen gefertigte Baunu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach den An hängen einem TC 11i t den Daten dieser· Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet 1st und daß 1nsowe1t die Vorschrif
ten an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kennzeichnung 
der GGVS/GGVE erfüllt sind. 

7. Nebenbestfmmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvo~ 
schritten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den m1t dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baiillusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen dan Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5 . aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darllber hinaus ist jeder Tankcontainer mit cen Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrffter~ und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten 1n Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

7.4 

7.5 

D/22 644/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

Die höc hJ.tzul äs s1 ge Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,39 k_g'/dm'. 

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Ei nfUllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen 1st nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes 11it den Tank- und Ausrllstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet 1st. 

7.6 Entfallt 

7.7 Die Stoffe mit einem Fl a11mpunkt bis 55" C sind zur Beftirderung 
i 11 nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
z uge 1 assen. 

7.8 Entfällt. 

7.9 Entfällt. 

7.10 Entfällt. 

7.11 FUr alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
TanKs bestimmten Bleche ldlssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte tur Zugfestigkeit (R ), Streckgrenze IRel und Bruch<lert
nung (A5) <llrfen dabei die am WalillUster festgelegten M1ndestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.12 Alldrucke der Bescheinigungen nach 7.1 und 7.9 sind der SAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zun 18.02.2000. 



9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1 000 Berlfn 4 5, den 19.02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND. -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 Laboratorfun 1.51 
Tr ansportbehä: 1 ter 
fUr Ge fahrgut 

Ge fahrgutunschl ießungen 

'if~'it 
In Vertretung: 

Ofpl.-Ing. J. Ludwfg 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dfpl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

An lagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung beste ht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "B~Lf ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Beflirdung gefährlicher GUter" ) 
-Teil 1- und einem seperaten Stoffanhang -Teil 2-) 

Teil 1: 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
0/22 644/TC 

Tanks mit PTFE-Dichtungen 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-Listel 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und S}'lllbole 

7 

9 
10 
11' 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm•) -------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) ---------- - ---
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Be tri ebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheftseinrichtung ----------
Bodenöffnung ---------------------------
LUftungseinrfchtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ----------------- ------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöffnung -----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (m.) --------
LUftungsefnrichtung ----- ----------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglfchkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 J. 
• " • 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. ----
" • fl 2,5/3 J. - --

Bewertung/Aufl age CrNiMo-Stahl 5/6 J. ---
" • " 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage Alumf nfun 
II • H 

5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

1,39 

0::=6,0 oder AT 
<=6,0 oder AT 
< =4,0 oder AT 

N 
B 
N, FT oder NA 
entfällt 
N oder FT 
entfällt 

entfällt 
r 

entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
tür das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnunmer 
D/70 645/TC 

1. Rechtsgrundlage n 

den national~n Straßenvf.rl:e:nr nacn der V!'roranung üO.or ~ i f inner
s taatl i cn~ unn grenzliberscnreitende Be törde rung gctarrl icneer Gli
ter aut Straßen (Getahrgutverordnung Straße - GGVSl in der Fas
sung der 1. Straßen-Gefahrgutänelerungs verordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B. 1D -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung üOer die in
n erstaatli ehe und grenzüberschreitende Be törderung getahrl icher 
GUter mit Ei senbahnen (Getahrgutverordnung Ei senDahn - GGVE) in 
de r Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänaer ungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BG81. I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Annang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über Cie 
innerstaatliehe und erenzUberschreitende Be törderung gefährl i eher 
GUter auf Straßen {Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) i n der Fas
sung der 1. Straßen-Getahrgutänderungsve r ordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2853) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i cher 
GUter mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge tanrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insDesandere §§ 1 , 6 und Anhang X des RIO -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung über di e Beftirderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen {GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsveroranung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insoesondere IMDG-Coae 

und nach 

dem Gesetz zu dem übereinkommen vom 02. DezemDer 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 {BGBl. I! , S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. li, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 1 

3. Hersteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH t Co . KG, 338U Goslar I 

4. 8aumusterprüfung: 

Prlitberic ht des Germanischen Lloyd vom 10.01.1990, 
PT/FC 2838/21 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 1h-J2 C/DSa 

- IS(}-Typ: 20'- 1C 
- IMO-Tanktyo: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 rr.m, Höhe: 2438 ~.rr 
- Tankvolumen ca. 5300 l 

6040 ko - zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg, Eigengewicht: 
- ma~. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ ADR/RID): 6,6 
- ma~ . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 6,6 

bar (üb~rdruck) 
bar {üOerdruck) 

- Prüfdruck: 9,9 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: R St 37-2/St 37-3 nach DIN 17 100 
- Tankwanddicke: 12 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 12 mm 

Dichtungswerkstoff: PTFE mit IT-Einlage 
- Tankinnenauskleidung: Pb 99,9 Cu 

öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: nein 
- Bodenöftnung: C 

Wärmeisolierung: nein, Sonnenscnutz: nein 
- Heizung: ---

Zeichnungen des Herstellers: 

85-1-6901-00/Zb vom 14 . 11.1989 (Tankcontainer tür Brom) 
85-1-6901.01/2a vom 29 . 04.1989 (Brombehälter 0 1200; 5300 1) 
85-1-6898.00/2b vom 15.09.1985 (Containerrahmen 1 Cl 
85-1-69D0.04/2d vom 15.11.1989 (Dom ON 500) 
84-3-6894.00/c vom 10.10.1989 {Sicherheitsventil mit 

Be rstsche i be) 
89-2-7485-02 vom 10 . 10.1989 (Fabrikschild) 
89-4-7485-03 vom 09.10.1989 {CSC-Plakette) 
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6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten PriJtbe
richt einschli eßl ich zugehör ige r Unterlagen getertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) tür die Betörderune von 

Brom, • 
GGVS/ADR/GGVE/RID- Klasse 8, Zi tter 24; 
GGVSee - Klasse 8, UN-Nr . 1744 

geeignet ist und daß insowe it di e Vorschritten an cen Bau, die 
AusrUstung, PrUtung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/ 
R ID/GGVSee/CSC ertUllt sina . 

7. Nebenbestimrnungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvor
schritten vorgeschriebenen PrUtungen zu unterziehen . 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 1 Ja~r 

7.2 Di e Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürten tür den Verwendungszweck 
nach dieser Ba umu sterzul assunQ nur benutzt werden, wenn der tür 
die Prlitung zuständige Sachverständ ige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusrUstung di eser Zulassung entsprechen 
t>zw. daß die vorgeschriebenen Priifungen den Vorschritten ent
sprec~ende Ergebnisse e rbracht haben. 

7. 3 JPder Tank ist mit dem in 5. autgetiJ~rten Tankschild zu ver
sehe n. Dariiber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
~nsaben nach de n unter 1. 9enannten Re cht svorschritten und gut' 
sichtbar an be iaen Längs se i ten in Höhe der Mittellinie mit der 
lulassungsnumr.~r 

D/70 645/TC 

zu kennzeichnen. 

Di e Schritthöhe muß mindestens 50 n.rr, betragen. üb er dieser Zu
-1 assungsnt.l!lfller sind in gleiche r Schritthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt. 

7.6 Entfallt. 

7.7 Entfällt 

7.8 Entfällt. 

7.9 Entfällt. 

7.10 Enttällt. 

7.11 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhal b 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach die ser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8 . Gel tungsaauer 

Diese Zulassung ~·ird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens Dis zum 30.01 . 2000 . 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Z ul assungs-Nr. : D-BMl- 324/645/90 
Hersteller-ldentitizierungskennzeichen : BG 16-12 C/DSB 

1000 Berlin 45, den 31.01.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Facncruppc ! .5 
Ge tahrsutt:;·scnl i e:flunge n 

Je fot,ttrac: 

ll~"'"'' Oberregierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . A. Ulricn , E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prütbe richt 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 
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Lanoratori urr I. 5 J 
Tr ansportoen~ lt~r 

tllr Ge tan rgut 
In Vertretun g : 

Cc__,v____ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das BaUill.lster eines TankccrJ.tainers 

mit der Zuldssungsnl.liNmr 
D/70 647/TC 

l. Hiermit wird für 

den naticruüen Straßenverkehr nadl der Verordnung über die inner
staatlidle urrl grenzübersdlreitende Beförderung gefa"hrlicher Gli
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) in der Fas
mmg der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung van 
12. Dezent:>er 1989 (BGBL I, S . 2179) 
- insbesoodere § 6 und Anhang B .lb -, 

dP.n naticnalen Schienenverkehr nadl der Verordnung über die in
nerstaatlidle urrl grenzübersdlreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung van 
21. DezEITber 1989 (0081. I, s. 2862) 
- insbesaldere § 6 urrl ~ X -, 

- den intematiooalen Straßenverl<ehr nach der Ver=dnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende lleförderung gefa"hrlidler 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung van 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, s. 2179) 
- insbesondere §§ 1, 6 urrl Anhang B.lb des ADR -, 

- den internaticnalen Sdllenenverkehr nadl der Verordnung über die 
innerstaatlidle und grenzübersdlreiten:le Beförderung gef<ihrlicher 
Güt.er mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-<"..efahrgutänderungsverordnung von 
21. DezEITber 1987 (OOBL I, S. 2862) 
- insbesoodere §§ 1, 6 urrl Anhang X des RIO -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Bef6rderung gefährli
cher Güter mit Seesdliffen (00\/See) in der Fassung der 4 . See
Gefahrgutänderungsverordnung vcm 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s . 1278) 
- insbesoodere IMIXr-<:ode 

und nach 

- dem Gesetz zu dem iibereinkcmnen vom 02 . Dez€!T1ber 1972 über siehe-
re Container -csc- van 10. Februar 1976 (0081. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung von 02. August 1985 (BGBL II, 5 . 1009) 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau QtiJH & Co. KG, 4180 Goch 

3. Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GtbH & Co. KG, 4180 Goch 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germmischen Lloyd van 16.01 .1990, 
FC-Nr. 2849/25 

5. TankccrJ.tainerdaten: 

- 'I'ypenbezeictmung des Herstellers : TllC 26,3/4,5 bar/2 

- IS)-Jl'yp: -
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mn, Breite: 2500 mn, !f:ihe: 2600 mn 
- Tankvoltmm oa. 26 300 1 
- zul. Gesamtgewidlt : 30 480 l<g, Eigengewidlt oa . 4120 kg 
- IIBX. BetriebOOrucl< (OOVS/G3VE/ADR/RID): 3,0 bar (iiberdruck) 
- IIBX. Betriebsdruck (GGVSee/IMOO-O:xl.e) : 3,0 bar (iiberdruck) 
- Prüfdzucl<: 4,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdrucl<: 4,5 bar (ilberdJ:ucl<) 
- 'l'aJOO.Ierl<stoff: 1.4571 nadl DIN 17 440/17 441 
- Tankwanddicke: 4, 5 mn 
- gleidhl.iertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mn 
- Diehtungswerkstoff: Pl'FE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des FlUssigl<eitsspiegels: ja 
- lbden5ffrung: B 
- Wärtteisolierung: ja Sonnensdlutz: nein 
- Heizung: D3rrpf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11573 van 20.11.1989 (Tanld:rinnenoontainer) 
11573-01 vom 20.11.1989 (Behälterzeidhnung und Tankschild) 
11573-02 vom 20.11.1989 (Armaturenzeichnung) 



6. Zulassung des Baunusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prtifbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bal.ml
ster eines Tankoontainers (•rc) fllr die Befdrdel:\m] der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem 'l'C mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet s:irrl, geeignet ist \lOO ~ ~it die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung \lOO I<ennzeidmung 
der/des ~/OOJE/ADR/RID/a:NSee/CSC erfilllt sini. 

7. Nebenbestilmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baurusterzulassung hergestellte Tankcxlntainer 
i st erstnalig vor Inbetrieblahlre \lOO dann wiedenehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten aedl.tsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7. 2 Die Tanlccontainer sirxl. nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dlirfen fllr den Verwendungszweck 
nach dieser Bamusterzulassung nur benutzt werden, 1ole1'lll der für 
die Prüfung zuständige Sachverstärxl.ige bescheinigt hat, daß die 
Tanlcoontainer u00 ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Verschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tanlcschild zu ver
sehen. Dmiber 'hinaus ist jeder Tankoontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten aedl.tsvorschriften und gut 
sichtllar an beiden L!ingsseiten in fBle der Mittellinie mit der 
Zulassungsrumer 

D/70 647/'l'C 

zu kennzeidlnen. 

Die Sd:lri.fthöhe nuß mi.rxl.estens SO nm betragen. tlber dieser zu
lassungsrumer s:irrl in gleicher Schrift:lme die Bllchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,25 ltg/dm•. 

7. 5 Die Inbetrietnalne der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit l'ilheren Tellperaturen ist nur gestattet, lole!lil. die Verträg
lidllteit des Füllgutes mit den Tank- urxl. Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRl'C 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7 . 7 Die Stoffe mit einem Flarmpmkt bis 55 •c s:irrl zur Bef6rderung .. 

Sadlbearheiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Di.pl.-In;r. u. FricJte 

Anlagen: Ri!chtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BN+-Liste1 
Anforderungen an Tanks für die Bef6rdung gefährlicher Gliter") 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Anlage 

zur Ba~terzulass~ 
D/70 647/'l'C 

Anleitung zur Ausloahl. der zugelassenen Stoffe aus dem l\nhang 
zur Balm.ISterzulassung (BAM-Liste) 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Oiten) 

zulässige Werte 
und Synt:ole 

Dichte (kg/dm>)----------- - <= 1 ,25 

Teil 2 ( Iarxl.verltehr) 

Beredlnungsi.iberdruck (bar) 
Prüfüberdruck (bar) -------
Betriebsübe:rdruclt (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung -----
!lodeOOffnung ----------
Iilftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Iilftungseinrichtung (RID/ADR) 
Flltspannungseinricht~ (GGVE/GGVS) -
F.htspannungseinrichtung (RID/ADR) ---

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

<= 4, 5 oder 1l:r 
(= 4' 5 oder 1l:r 
<= 3,0 oder I>:r 
N oder NF 
B 
N, Fl' oder NA 
N, Fl' oder NA 
N oder Fl' 
N oder Fl' 

lMJ Tank-'l'yp ------------ 1 oder 2 
Prüfüberdruck (bar) <= 4,5 
Typ der Sicherheitseinrichtung N oder NF 
!lodeOOffnung -------------- A oder B 
M:irrlestwanddi.cke in Baustahl (nm) --- 6,0 oder IoM 
Iilftungseinrich.t~ - N, Fl' oder NA 

Sonderanforderungen sini einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichlteitsbewert~) 

im natiooalen Sdlienen- \lOO Straßenverkehr (OOJE/GGVS) zugelassJC! 26 Bewert~/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. -- entfällt 
.. .. .. 2,5/3 J. entfällt 27 

7.8 Jeder Auf- und l\bbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach-
lturxl.igen oder Sachverständigen zu prüfen urxl. aufzuzeichnen. 28 Bewertung/Auflage CrNi-stahl 5/6 J. -- entfällt 

.. .. .. 2,5/3 J. - entfällt 
7 . 9 Entfällt 

7 .10 Entfällt 

7. 11 Entfällt 

7 . 12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 s:irrl der BI\M inne:dlal.b 
eines Jahres einzureichen. Über Peparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sirxl. Aufzeidmungen zu 
fUhren und mi.rxl.estens 10· Jahre aufz~en. 

8. · Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.02.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichrullg nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: ~BN+-326/647/90 
Hersteller-Identifizierungsltennzeichen: TBC 26,3/4,5 bar/2 

1000 Berlin 45, den 28. Februar 1990 
Ulter den Eidlen 87 

BUNDES11NSTJ\LT FÜR Ml\.'l'ERiliLFURSCl lND -P~ 

Fachgruppe 1 . 5 
GefahrgutlnBchließungen 

I..aboratorium 1.51 
Transportbebälter 
fllr Gefahrgut 
In Vertretung: 

(ß_cu_ 
Dipl.-Ing. A. Ulridl 

29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Bewertung/Auflage erNiHrStahl 5/6 J. -- + 
.. .. .. 2,5/3 J.- + 

Bewertung/Auflage Aluminit:m 5/6 J. -- entfällt 
2,5/3 J. - entfällt 

Pl'FE 
r1<M --------------

+ 
entfällt 
entfällt NBR 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fllr das Ballllllster eines Tankcontainers 

mit der Zulasstmgsm.mner 
D/53 651/'l'C 

1. Rechtsgrundlagen 

- den natiooalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche urxl. grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - G3VS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung von 
12. Dezeni:ler 1989 (B3BL I, s. 2179) 
- insbescndere § 6 urxl. Anhang B.lb -, 

- den natiooalen Sdlienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche \lOO grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordn~ Eisenbahn - OOVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung von 
21. Dezember 1987 (BGB1. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 
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- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung van 
12. Dezeober 1989 (BGBl . I, s. 2179) 
- insbescndere §§ 1, 6 und 1\nhang B.lb des l\DR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei.senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

undnach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkamen vom 02. Dezember 12. 1972 über 
sichere Container - CSC - vom 10. Februar 1976 (BGBl . II, s. 253) 
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02 . 00. 1985 (BGBl. II, 
s. 1009) 

2. 

3 . 

4 . 

Antragsteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GnbH, 4720 Beckum 

Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert QnbH, 4720 Beckum 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Rheinisch~~estfälischen TÜV vom 24.11.1989, 
Nr. 23905119 sowie Korrosionsschutz-Prüfprotokoll der 
Firne. Clouth I'G van 01.02 . 1990 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers : WAB 21.5 - 21/89 

- 150-Typ: 
- IMJ--Tanktyp: -
- Länge: 7820 mn, Breite: 2500 mn, Hbne: 2440 mn 
- Tankvolumen ca . 21 500 1 (Kamrer 1: 10 750 l, 

Kamrer II: 10 750 l) 
- zu!. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht : 4800 kg 
- nax. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3 bar (Übtrdruck) 
- nax. Betriebsdruck (GGVSee/IMIXT-Code): -- bar (ifuerdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck) 
· Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck) 

- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 3 mn 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl : 4 mn 
- Dichtungswerkstoff: Pl'FE 
- Tankinnenauskleidung: Gt.mmi., Clouth O>alit.ät 1691 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels : ja 
- Bodeooffnung: B 

Wänreisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: --

- ZeiChnungen des Herstellers: 

H 2707/1 vom 06.09.1989 (Wechselaufbau 21 500 1) 
H 2709/1 vom 07.09.1989 ( Transporttank 21 500 l) 
D 5843/2g vom 2Lll.l989 (Mannloch IN 500) 
H 2711/2 vom 08.09.1989 (Druckluftstutzen DN 50, gt.mmi.ert) 
H 2710/2 vom 08.09.1989 (Auflagebleche, Vakuumringel 
H 2713/2 vom 09.09.1988 (Auslauf DN 80 - seitlieh) 
H 2714/2 vcm 11.09.1989 (Auslauf 00 80 -hinten) 
H 2448/0a vam 05.10.1988 (Halbrahrrengestell für 20 ' WAB) 
H 2419/3 vom 25.00.1989 (Sicherheitsventil l") 
H 2715/3 vom ll.09.1989 (SchematisChe Darstellung) 
H 2712/3 vom 08.09 . 1989 (Tankschild) 

6. Zulasstmg des Baumusters 

7. 

Fs wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht 
einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Ba~~ster eines 
Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe der im Anhang 
zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist, und daß die 
Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ARD/RID/CSC erfüllt sind. 

Nebenbestirmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetrieooahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 1,0 Jahr 

7. 2 Die Tank<Xlrltainer sind nach den mit dem Prüfvennerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie diirfen für de.>1 Verwendungszweck 
nach dieser Baunusterzulassung nur benutzt >Nerden, tlellil der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausnistung dieser Zulassung entsprechen 
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bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergel:xri.sse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in li5he der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 651/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe nuß mindestens 50 mn betragen. Über dieser 
ZulassungsnLlJllrer sind in gleicher Schrifthooe die Slchstaban 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2,99 kg/dm• 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Falmpmkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht 
zugelassen. 

7 . 8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7 . 10 Entfällt 

7 .ll Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7 .1 sind der BI\M innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.02.2000 . 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-~328/651/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: \~ 21.5 - 21/89 

1000 Berlin 45, den 28.02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALFORSCHUN3 lND -PRÜF'lJN3 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

lib~ 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
In Vertretung: 

{ c__·C c( 
Dipl.-Ing . A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht und einem Stoffanhang) 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang ) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/53 651/TC 

Stoffbezeichnung Klasse-
Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

Aluniniurrchlorid, 1eßrige 8 - 5c 
IDsungen mit liX:hstens 
50% A1Cl3 

UN
Nr. 

2581 



StoffbezeiChnung Klasse-
Ziffer 
nadl 

ADR/RID 
GGVS/CJ:NE 

Otloressigsäure, wäßrige 8 - 32b 
Jßsungen mit li:lchstens 
85% Otloressigsäure 

EisE!l-II-düorid, -.äßrige 8 - Sc 
Jßsungen (Produkt der 
Firma Kranus-titan) 

EisE!l-III-dllorid, wäßrige 8 - Sc 
Jßsungen mit li:X::hstens 
40% FeC13 

Gl yl<olsäure: -.äßrige I.ö- 8 - 32c 
sungen mit li)chstens 
75% Glyl<olsäure 

Hydrazin, -.äßrige Jßsun- 8 - 44b 
gen mit li:X::hstens · 
40% N2H4 

Hypochloritlösungen mit 
mehr als 5% aber li)ch
stens 16% aktivem Otlor 

Kalil.l11hydroxid, Jßsun
gen mit röchstens 
50% I<DH 

Natriumydroxid, Jßsun
gen mit höchstens 
50% NaOH 

Natriumhypochlorit mit 
16% bis 18% aktivem Chlor 

Phosphorsäure mit 
höchstens 75% reiner 
Säure 

Salzsäure mit höchstens 
36,5% HCl 

Schwefelsäure mit höch
stens 85% Schwefelsäure 

Silicofluorwasserstoff
säure mit höchstens 30% 
Silicofluorwasserstoff
säure 

Zinkchlorid, wäßrige 
I.ösungen mit höchstens 
40% ?:nCl2 

8 - 6lc 

8- 42b 

8- 42b 

8 - 6lb 

8 - llc 

8 - Sb 

8 - lb 

8- 9b 

8 - Sc 

UN
Nr. 

1750 

1760 

2582 

1760 

2030 

1791 

1814 

1824 

1791 

1805 

1789 

1830 

1778 

1840 

Grundsätzlien dürf~n alle stoffe die mit wasser nidlt beliebig 
misdlbar sirrl, keine wäßrige Phase ausscheiden! 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Ba\IIUlSter eines nml<ocntainers 

mit der Zulassungsrnmner 
D/70 652/TC 

1. Hiermit wird fUr 

- den natimal.E!l Straßenvexxehr nadl der Verordnung ilber die inner
staattime und grenzübersdlreitende Beförderung gefährlidler ~ 
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-GefahrgutänderungsverordrunJ van 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, s. 2179) 
- insbesmdere § 6 und Anhang B.lb -, 

- den natimalen Schienenverkehr nadl der Verordnung Uber die in-
nerstaatlidle und grenzübenldlreitende Beffirderung gefährlidler 
GUter mit Eisen!Jahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\IE) in 
der Fassung der 2. Eisenl:lehn-Gefahrgutänderung~ YCJn 

21. Deze!1tler 1989 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesmdere § 6 und Anhang X -, 

- den internatimalen Straßenverl<ehr nadl der Vertrdnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreiteme Beförderlln; gefährlidler 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) in der Fas
sung der 2. Straße~fahrgutärrlerungsv~m:>rdnung vom 
12. Dezenber 1989 (B:iBl.. I, S. 2179) 
- insbesmdere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des 1\DR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nadl der Verordnung über die 
innerstaatlidle und grenzilbersdlreitende Beförderung gefährlidler 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Ei.senl:lehn - OOVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-GefahrgutäOOerungsveror van 
21. Dezember 1987 (BGBl. I; s. 2862) 
- insbesmdere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

- den Seeverkehr nadl der Verordnung Uber die Beförderung gefährli-
cher OOter mit Seeschiffen (GG\/See) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesmdere IMOO-<bde 

und nadl 

- dem Gesetz zu dem Übereinkalmen vom 02. Dezatber 1972 über sidle-
re ctntainer -CSC- vcrn 10. Februar 1976 (93Bl. II, s. 253) in der 
Bekanntlnadlung der Neufassung van 02. August 1985 (BGBl. II, 5.1009) 

2. l\ntragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau Glt>H & 0:>. KG, 4180 God1 1 

3. Hersteller: 

Gofa Godler Fahrzeugbau QlbH & 0:>. KG, 4180 God1 1 

4. Balmlllterpriifung: 

Prilfbericht des Germanischen Lloyd van 01.02.1990, 
I"r/FC-Nr. 2849/23 

5. Tankocntainerdaten: 

- Typenbe:zeidulllng des Herstellers: TC 17/1/6 bar 

- ISO-Typ: 20'-lC 
- IM:>-Tanktyp: 1 
- Uinge: 6058 mn, Breite: 2438 mn, liile: 2438 mn 
- Tanltvolunen ca. 17 000 1 
- zul. Gesamtgewi.dlt: 30 480 kg, Ei.gengewi.dlt ca. 4220 kg 
- nax. Betriebsdruck (00115/G:NE/ADR/RID): 4,0 bar (ilberdruck) 
- nax. Betriebsdruck (GGVSee/J:MOO-<:cde): 4,0 bar (ilberdruck) 
- Prtifdruck: 6,0 bar (Überdruck) 
- Beredlnungsdruck: 6,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerl<stoff: 1.4571 nadl DIN 17 440/17 441 
- Tankwanddi.cke: 5,0 mn 
- gleidlwertige wand:iicke in Baustahl: 6,35 mn 
- Didltungswerkstoff: Pl'FE 
- Tanldnnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ~a 
- Bc:lden3ffrrung: B 
- Wänneisolierung: ja smnensdlutz: nein 
- Heizung: tmrpf 

- Zeichrun:}E!l des Herstellers: 

11546 vcrn 08.09.1989 (ISO.JI'ankcxntainer 17 000 1) 
11546...01 van 13.09.1989 (Druckbehälter \100 Tanksdli1d) 
11546-o2 van 15.09.1989 (Armaturenzeiduumg) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nadl dem in 4. genannten Prüfbe
ridlt einschließlidl zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankocntainers (TC) fUr die Beförderung der Stoffe, 
die nadl dem Anhang einem TC mit den raten dieser Zulassung 
zugeordnet sirrl, geeignet ist und daß insa.oeit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeidlnung 
der/des OOVS/OOVE/ADR/RID/GGVSee/CSC. erfüllt sind. 

7 . Nebenbestimtungen: 

7.1 Jeder nach dieser BalllUsterzulassung hergestellte Tanl<o::ntainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahrre und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nadl den unter 1. genaznten Fechtsvor
sdlriften vorgesdlriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7, 2 Die Tankocntainer sirrl nadl den mit dem Prilfvoermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie diirfen für den VerwendungsZ'olleck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prilfung zuständige Sadlverständige besdl.einigt hat, daß die 
Tankocntainer und illre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
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bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den \ibrsdlriften ent
sprechende Ergel:ni.sse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefifurten Tanlcsdl.ild zu ver
sehen. Dlrilber hinaus ist jeder Tankoontainer mit den l.ibrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten llechtsvorsdlriften und gut 
sichtte.r an beiden Längsseiten in li5he der Mittellinie mit der 
Zulassurr;smmmer 

D/70 652/TC 
zu 'kennzeidlmn. 

Die Schri:fthOOe nuß miniestens SO mn betragen. ilber dieser Zu
lassurr;smmner sind in gleidler Schriftl'i:ihe die Buchstaben 
B A M anzulringen. 

7.4 Die hödlstzulässige Didlte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,93 kg/dm•. 

7. 5 Die Inbetriel:nahme der HeizUDJ bzw. das EinfUllen von Stoffen 
mit hbberen Terrperaturen ist = gestattet, .....enn die Verträg
lid!keit des Flillgutes mit den Tank- und AusrUstUDJswerkstoffen 
nach , TR!'C 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flatrrrg;lunkt bis 55 •c sind zur Bef6rderUDJ 
im natiooalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassljl 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der AusrUstUDJsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.9 Entfällt 

1.10 Entfallt 

7 .ll Entfallt 

7 .12 J\bdrodc:e der Bescheinigungen nach 7 .1 sind der BAM innemalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und miOOest.ens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 14.03.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeidmung: nach CSC: 

ZulasSUDJS-Nr.: D-BI\M-329/652/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 17/1/6 bar 

1000 Berlin 45, den 15. Mirz 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSI'ALT FÜR MATERIAIEO~ ll!ID -PRiF'w3 

Fachgruppe 1. 5 
Gefllhrqutm1SChl.ießungen 

Iabaratorium 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In VertretUDJ: 

&---:.c~ 
Dipl.-In;~. A. lllrich 

Sachbearoeiter: Dipl.-ID;J, A. lllrich, Dipl.-ID;J. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrun;J, Prüfbericht, AnleitUD;J zur l\JJsWahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese ZulassUDJ besteht aus 4 Seiten sarie dem Anhang "BAM-Liste; 
AnforderUDJen an Tanks für die Befördung gef<ihrlicher Güter") 

242 

Anlage 

zur Baumusterzulassun:j 
D/70 652/TC 

AnleitUD;J zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Batmlsterzulassung (BAM-Liste) 

zulässige Werte 
spalte BezeiChnung · und S)m?ole 

Teil 1 (allgemeine Jl;lten) 

7 Dichte (kg/dm•) <= 1,93 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 2 (Larrlverkehr) 

Berechnungsilberdruck (bar) ----
Prüf\lberdruclt (bar) 
Betriebsilberdruck (bar) 
Typ der SicheJ:heitseinrichtUDJ ---
Bodeooffnung 

<= 6,0 crler AT 
<= 6,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
N oder NF 
B 

lliftungseinrichtUDJ (GGVE/GGVS) N, FT crler NA 
FT crler NA 
oder Fr 
oder FT 

Iiiftungseinrichtung (RID/ADR) N, 
Ent.spanruJDJseinrichtUD;J (GGVE/GGIIS) N 
Ellt.spanruJDJseinrichtUD;J (RID/ADR) --- N 

ScnderanforderUDJen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMJ Tank-'I'yp 
Prüfüberdruck (bar) 

- loder2 
<= 6,0 

Typ der Sicherneitseinrichtung -----
Boderi:iffnung --------------
Mindestwarodiclte in Baustahl (mn) ---
IiiftungseinrichtUDJ -----------

Salderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglidhkeitsbewertung) 

N oder NF 
A oder B 
6,0 crler MW 
N, FT crler NA 

BewertUD;J/Auflage unleg.Stahl 5/6 J. entfällt 
• " • 2,5/3 J. - entfallt 

BewertUDJ/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. -- entfallt 
.. " " 2,5/3 J. - entfallt 

BewertUDJ/Auflage CrNi.Mo-Stah1 5/6 J, -- + 
11 

II II 2; 5/3 J • - + 

BewertUDJ/Auflage Aluminit.m 5/6 J. --- entfallt 
2,5/3 J. - entfällt 

P1'FE 
F!<M 
NBR 

+ 
entfällt 
entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 653/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

2. 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher GU
t er auf Straßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) in ·der Fa s
s ung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .lb -, 

den internationalen Striißenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 2. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

Antrags te 11 er: 

Hoechst AG, 7230 Frankfurt am Main 80 



3 . Hersteller: 

Weige l GmbH & Co. KG, 5900 Siegen 31 

4 . Ballllu ster priJ f ung: 

PrUfbericht de s TOV -Rheinland Nr . 9 15/980905 vom 16.1 1.1989 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezei chnung des Herstellers: TC 1,5 m• 

- I SD-Ty p: -
- IMO-Tankt yp: -
- länge : 1738 mm, Bre i t e: 1500 mm, Höhe: 2035 mm 
- Tankvolume n ca. 1500 1 
- zul. Gesamtgewicht : 4000 kg , Ei gengewicht ca . 1500 kg 
- max. Be tri ebsdruck (GGVS/GGVE/AOR/RIOl : 6, 0 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : --- bar (Ober druck) 
- Pr Ufdruck: 7,8 bar (Ob erdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar (Oberdruck) 
- Ta nkwer kstoff: H II nach DI N 17 155 
- Tankwanddicke : 10 mm (Mantel); 9 mm (Böden) 
- gl ei chwe r t ige Wanddicke in Baustahl : ---
- Di chtungswerkstoff : PTFE 
- Tank innenauskl eidung: ---

Öffnungen unter hal b des FlUssigkeitsspiegels : nein 
- Bodenöffnung: C 
- Wär me i solierung: nein , Sonnenschutz: ne i n 
- He i!ung : -

- Ze i chnungen des He r stellers: 

01481 -00062-0 vom 09 . 04 . 1989 (Tankcontainer 1, 5 m• ) 
01481a-00064-0 vom 06.07.1989 (Druckbehälterl 
02480 -011000-042f vom 04.01.1989 (Mannlochdeckel ON 500) 
01480 -00085-0 vom 12 . 04 . 1989 (ArbeitsbUhne) 
01480 -00084-0 vom 09.02 . 1989 (Sattel und Aufhängung) 
01482 -00064-0 vom 21 . 04.1989 (Armaturen f. Mannlochdeckell 
016804-700076-0B01 vom 09.02.1990 (Tankschildl 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prtifbe
ri cht ei nschließ] ich zugeltiriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster e i nes Tankconta i ners (TC) fl!r die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau , die Ausrüstung, Prtifung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/ADR erfUllt sind. 

7. Nebenbesti mmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prtifungen zu unterziehen. 

Die Fr isten fllr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUr fen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fllr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre AusriJstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
s pr echende Ergebnisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. OariJber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mi ttellinie mit der 
Z ul assungsnll!lmer 

D/17 653/TC 

zu kennzeichnen. 

Oie Sc hriftltihe naß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnll!lmer sind in gleicher Schrifttöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7 .4 En t fä llt 

7 .5 Entfäll t 

7 .6 Entflfll t 

7.7 Oie Stoffe mit ei nem Flammpunkt lr i s 55 ·c si nd zur Beförderung 
i m nationalen St r aßenverkehr (GGVS) 
- zugelassen. 

7.8 En tfällt 

7. 9 Entfä l lt 

7 .10 Entfällt 

7.11 Ab drucke der Beschei ni gungen nach 7.1 sind der BAM innerhal b 
e ines Jahres einzurei chen. Ob er Re paraturen an den nach dieser 
Zulassung ge f er t i gten Tankcontainern sir.d Aufzeichnungen zu 
fU hren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8 . Ge l tungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
der rufes erteilt. Sie gilt längstens bi s ZliTl 18.02.2000. 

9. Fest legung der Ke nnzeichnung nach CSC: 

Entrallt 

1000 Be r l i n 45, den 19 .02.1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFU NG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Ge fahrgut 

Im Auftrag: 1----r In Vertretung: 

-:?_: ~Ii, ... ~~re~~ungsrat Dipl.-Jng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Di pl.-Jng. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-L i ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Be fördung gefahrl i eher Güter") 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/17 653/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur BaliTIU sterzul assung (BAM-Li ste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm' l -------------------------- Entfällt 

Teil 2 (La ndverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) ---------------

PrUftiberdruck (bar) ---------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bo denöf fnung ---------------------------
lUftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RIO/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
En tspannungsei nrichtung (RIO/ ADRl --------

Sonder anforderungen sind einzuhalten 

<= 10 oder AT 

<= 7,8 oder AT 
<= 6 oder AT 
N oder NF 
B, C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 
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Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 5. 
und Symbole 

Ta nkc onta i nerdaten . 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ -----------------------------
PrUfüberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bo deri:if fnung - ---------------------------
Mi ndestwanddi cke in Baustahl (mm) -------
Lüftungseinrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Entfällt 

Entfallt 
En tfä 11 t 
Entfällt 
Entfällt 
En tfä 11 t 
Entfällt 

Te i1 4 (Ve rträgl i chkei tsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 J . + 
" " " 2. 5/3 J. --- + 

~ewertung/~ufl age srNi-Stahl 5/6 J. ----- Entfällt 
2,5/3 J. --- ·Entfällt 

~ewertung/~uflage CrNiMo-Stahl 5/6 J . ----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage Aluminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM -------------------------------------
NBR -------------------------------------

Entfällt 
Entfällt 

En tfa 11 t 
Entfällt 

+ 
Entfällt 
En tfä 11 t 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 656/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
s ung der 2 . Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b - , 

ccn nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beft:irderung gefahrlicher 
Güter mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den i nternati ona 1 en Straßenverkehr nach der Verordnung üb er die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beft:irderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Ge fahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
1 2. Oe zember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Ub er die 
innerstaatliehe und grenzüberschreitende Be ft:irderung gefäh rl 1 eher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

den Seeverkehr r.ach der Verordnung üb er die Be furderung gefah rl i
eher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See-
Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
S.1278) 
- insbesondere I MDG-Co de 

und nach 

dem Gesetz zu dem übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. !I, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neutassung vom 02. August 1985 (BGBl. !!, 5.1009) 

2. Antragsteller: 

3. 

4. 
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Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG. 4180 Goch 1 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co . KG, 4180 Goch 1 

Baumusterprüf ung: 

PrUfb~richt des Germanischen Lloyd vom 13.02.1990, 
P T/F C-Nr. 2849/24 

- Typenbeze i chnung des Herstellers: TC 21/2/6 bar 

- lS~Typ: 20' - 1C 
- IM~Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, ~he: 2438 mm 
- Tankvolumen ca. 21 000 1, (Kammer I + II ca. 10 500 1) 
- z ul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht ca. 4860 kg 
- ma~ . Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4 ,0 bar (Überdruck) 
- ma~. Betriebsdruck (GGVSee!IMDG-Code): 4,0 bar (Überd ruck) 
- PrUfdruck: 6,0 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 6 ,o bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440/ 17 441 
- Tankwanddicke: 5,0 mm 

gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm 
- Di chtungswerkstoft: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: - --

Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja 
- Boderi:if fnung: B 
- Wärmefsolferung: ja Sonnenschutz: nein 
- Heizung: Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11548 vom 25.09.1989 (IS~Tankcontainer 21 000 1) 
11548-01 vom 02.10.1989 (Druckbehälter und Tankschild) 
11548-02 vom 04 . 10.1989 (Armaturenzeichnung) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt , daß das nach dem in 4. genannten PrUfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen getertigte BaLmu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beft:irderung der Stoffe, 
d1e nach dem Annang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrit
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE!ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Ne benbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Ballilusterzul assung hergestellte Tankcontainer 
i st erstma 1 i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
a 11 e 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7 . 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sf e dUr fen für den Verwendungszweck 
nach dieser Ballllusterzulassung nur benutzt werden, wenn der tUr 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß aie vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschritten ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden L~ngsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 656/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7 .4 entfällt 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung Dzw. das Einfüllen von Stotfen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg-
1 ichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 entfallt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55" C sind zur Befurderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.9 entfallt 

7.10 entfällt 

7.11 entfallt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 



8. Ge l tungsdauer 

Diese Zulassung wi rd unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
der r uf es er teilt . Sie gilt längstens bis zum 29 . 03.2000. 

9 . Fest l egung der Kennzeichnung nach CSC : 

Zulassungs-Nr. : D-BAI+-331/656/90 
He r steller- Identifizierungskennzeichen: TC 21/2/6 bar 

1000 Berli n 45 , den 30.03. 1990 
Unter den Eichen 87 

BU NDESANSTALT FDR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG 

Fac hg r uppe 1.5 
Gefahrgutumschli eßungen 

I m Auftrag :~ 

Di~~~ Ludwig 
Oberregieru gsrat 

Laboratorium 1.51 
Tr ansportbehä 1 ter 
fUr Ge fahrgut 
In Vertretung: 

(c__·U-.._ 
Oi pl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Oi pl .-Ing. A. Ul rich, Di pl. - Ing. U. Fricke 

An lagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

( Oi ese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAI+-L i ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Beftirdung gefährlicher GUter") 

Anlage 

zur Ballllusterzul assung 
0/70 656/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAI+-Li ste) 

zul äs si ge Werte 

ZULASSUNGSSCHEIN 
tu r das Bamru st er eines Ta nkcontainers 

mi t der Zulassungsnummer 
0/53 657/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzUberschre i tende Be ftirderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straße rt-Ge tahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b - , 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die irt
nerstaatl iche und grenzUberschreitende Be ftirderung gefährli eher 
GUter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahrt-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliehe und grenzOberschreitende Be ftirderung gefährl i eher 
GUter auf Straßen {Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straße rt-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 198g {BGBl. I , S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzOberschreitende Be ftir derung gefäh rl i eher 
GUter mit Eisenbahnen {Gefahrgutveror dnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei senbahrt-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 ( BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

und nach 

dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02. Dezember 1972 Uber siche-
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1.985 {BGBl. I I, S.1009) 

::.S!:.pa::..l~t::::e:...._ __ _::::Be::..:z::..:e:.:i..::c.:.:h:.:;nu::..:n~g~-------------=u:.:.nd::.....::S:Ly:cc.m::.bo:..l:.;e:...__ 2. Antrags te 11 er: 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') -------------------------

Teil 2 {Landverkehr) 

BerechnungsUberdruck {bar) --------------
PrufUberdruck {bar) ---------------------
BetriebsUberdruck {bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ---------------------------
Lilftungseinrichtung {GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung {RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung {GGVE/GGVS) -----
En tspannungseinrichtung {RIO/ ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 {Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ----------------------------
PrUfUberdruck {bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) --------
LUftungseinrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 {Verträglichkeitsbewertung) 

~wertung/~uflage ~nleg.Stahl 5/6 J. 
2, 5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ---
" II fl 2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage Aluminium 
II II II 

5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR - -------------- ----------------------

entfällt 

<= 6,0 oder AT 
<= 6,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 6,0 
N oder NF 
A oder B 
6, 0 oder MW 
N, FT oder NA 

entfällt 
entfallt 

entfällt 
entfällt 

+ 
+ 

entfallt 
entfallt 

+ 
enttäll t 
entfällt 

Hoechst AG, 6230 Frankfurt 80 

3. Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

4. BaumusterprUfung: 

PrUfbericht des Rheinisch-Westfälischen TüV e.V. vom 21.02.1990 
Nr. 23906093 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAB 25-23/89 

- ISD-Typ: 
- IMO-Tanktyp: ---
- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 25 000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht ca. 4350 kg 
- max. Betriebsdruck {GGVS/GGVE/ADR!RID): 6 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck {GGVSee/IMDG-Code): bar {Oberdruck) 
- PrUfdruck: 7 ,8 bar { Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 441 bzw. 17 440 
- Tankwanddicke: 5,9 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 7,9 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tank i nnenauskl ei dung: ---

öffnungen unterhalb des F1Uss1gkeitsspiegels: ja 
- Bodenöffnung: B 

Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 2766/1 
H 2761/1 
H 2762/1 
H 2413/0a 
H 2764/3 

vom 06.11.1989 {Wechselaufbau 25 000 1) 
vom 02.11.1989 {Transporttank 25 000 1) 
vom 03.11.1989 {Mannlochdom ON 500) 
vom 24.08.1988 {Halbrahmengestell f. 20' 
vom 06.11.1989 {Tankschil d) 

6. Zulassung des Baumusters 

WAB) 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten PrUfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers {TC) fUr die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR!RID/CSC ertullt sind. 
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7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser BatJilusterzulassung hergestell t e Ta nkc ontai ner 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Re chtsvo.
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unte rz ie hen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen : 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrUfvermerk ve r sehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Ballllusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß di e 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7.3 Jeder Ta nk ist mit dem in 5. aufgefUh r ten Tankschild zu ve.
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
s i chtbar an be iden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 657/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das EinfUllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des FUllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7 . 6 Entfallt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flarmpmkt bis 55 • C si.OO zur Beförderung 
im natict1alen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GG\/3) 
nur zugelassen, ~Nenn die Tanks mit flantrendurchschlagsiche
ren Anlaturen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen ver
sehen sind. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen crler Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7. 9 Entfällt 

1.10 Entfallt 

7 .n Entfallt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BI\M 
innernalb eines Jahres einzureichen. iJber Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankccntainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 03.04.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
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Zulassungs-Nr . : D-BAM- 332/657/90 
Herstellet-Identifizierungskennzeichen: WAB 25-23/89 

1000 Berl in 45, den 04.04.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fac hg ru ppe 1.5 Laboratori un 1 .51 
Tr anspor tbe hälter 
f Ur Ge fah rgut 

Ge f a hrgutL!!l s chli eßungen 

Im Auftrag: In Vertretung: 

l.t..~'"'"' ' U~·u.. 
Dipl. -In g. A. Ulr fch 

Oberregi e rungsrat 

Sachbearbeiter: Oi pl.- Ing . A. Ul r ic h 

Anlagen : Rechtsmi t telbel ehrung, Pr üfbe r icht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener St offe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-L1 ste; 
Anfor derungen an Tanks fUr die Betör dung gef"ahrliche r GUter") 

Anlage 

zur Baumusterzul assung 
0/53 657 /TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem An hang 
zur Baumusterzulassung (SAM-Liste) 

Spalte Bezeichnung 
zuläss i ge We r te 
und Symbole 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') --------- ------- ---- -----

Teil 2 (Landverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) -------- -------------
BetriebsUberdruck (bar) --------- --------
Typ der Sicherheitseinrichtung - --------- -
Bodenöffnung ----------- ----------- - - ---
LUftungseinr ichtung (GGVE/GGVS) ---------
LU ft ungseinrichtung (RIO/ ADR) - - ------- --
Entspannungseinri chtung (GGVE/GGVS) - - --- 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanfor derungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ---------------------- ------
PrüfUberdruck (bar) ------- --------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) --------
Lüftungseinrichtung ----------- - ---------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~ewertung/~uflage ~nleg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J . -----
2,5/3 J . ---

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ---
" " .. 2,5/3. J . ---

~ewertung/~uflage ~luminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM - -----------------------------------
NBR ------ -------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 658/TC 

Entfällt 

"'= 10 , 0 oder AT 
<= 7,8 oder AT 
<= 6 , 0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 

Entfällt 
Entfäll ~ 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 

Entfallt 
Entfällt 

Entfällt 
Entfällt 

+ 
+ 

Entfällt 
Entfällt 

+ 
Entfällt 
Entfällt 

r. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach de r Verordnung über die i nnet
staatliche und grenzUberschreitende 8eiörderung gefährlicher GU
t er auf St r aßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2 . Straßen-Ge fahrgutände r ungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 u rid Anhang B .1b -



den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzOberschreitende Beförcerung gefahrlicher 
GUter mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. !, S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den i nternati ona 1 en Straßenverkehr nach der Verordnung Ub er die 
innerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
s ung der 2. Straßen-Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. !, S. 2179) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang 8.1b des AOR -. 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
f nnerstaatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung gefährli
cher GUter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See-
Ge fahrgu tänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesondere I MDG-Co de 

und nach 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem PrOfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen tur den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die PrUfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcon';ainer und ihre AusrUstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschri ebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben; 

7.3 Jeder Ta nk ist mit dem in 5. aufgefllhrten Tankschild zu ver
sehen. DarOber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

0/70 658/TC 

zu kennzeichnen. 

Die SChrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzUbringen. 

7 .4 Die höc hstzul ässi ge Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,71 kg/dm' 

7.5 Entfällt 

dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02. Dezember 1972 Uber siehe- 7.6 Entf<Hlt 
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. !1, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Hans W. Barbe, Chemische Erzeugnisse GmbH, 
6200 Wiesbaden 13 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4. BaumusterprUfung: 

PrUfbericht des Germanischen L 1 oyd vom 12.03.1990 
PT/FC-Nr. 2854/05 

5. Tankcontainerdaten: TC 2086 E 6,0 • 2150 l!l • 20m' 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 

- !So-Typ: 20'-lCC 
- IMG-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 20 000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht ca. 3200 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4,0 bar (Oberdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 4,0 bar (Oberdruck) 
- PrU fdruck: 6,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 6,0 bar ( Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 440/17 441 
- Tankwanddicke: 5,0 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,4 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: 

Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels : ja 
- Bodertiffnung: B 

Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

TC-1181-1 
TC-1181-3 
TC-1181-4.1a 
TC-1181-4.2a 
TC- 1181-7.1a 

vom 30.03.1989 
vom 03.10.1989 
vom 13.11.198g 
vom 19.12.1989 
vom 13.11.198g 

6. Zulassung des Baumusters 

(!MO 1 - Tankcontainerl 
(Tank, Laufstege und Schei telanschlUsse) 
(Mannloch ON 500) 
HJntenentl eerung und Ventil kammer) 
(Tankschilder) 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) fllr die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erf\Jllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter I. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

Die Fristen fUr die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flarmpunkt bis 55• C sirrl zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGIIS) nicht 
Zu::Jelassen. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichrll'.n. 

7.9 Entfallt 

7.10 Entfällt 

7 .11 Entfallt 

7 .12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7 .1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den 
nach dieser ?;ulasstmg gefertigten TankCXJntainem sirrl Auf
zeichnungen zu fUnren und mindestens 10 ,Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird nnter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zun 03.04.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zul assungs-Nr.: D-BAM- 333/658/90 
Hersteller-Identffizierungskennzeichen: TC 2086 E 6,0·2150i!l·20m' 

1000 Berlin 45, den 04.04.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumschl ießu ngen 

Im Auftrag: 

li~, .. ;, 
Oberregierungsrat 

Labaratori um 1. 51 
Tr ansportbehä 1 ter 
fUr Ge fahrgut 
In Vertretung: 

(h-CsL_, 
Oipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Di pl.-Ing. A. Ul rich, Di pl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
z uge 1 assener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-li ste; 
Anforderungen an Tanks fUr die Betördung gefährlicher GUter") 
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Anlage 

zur Baumusterzulas sung 
D/70 658/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen St offe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-Li stel 

Spalte Bezeichnung 
zul ässige We r te 
und Symbole 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') --------------------- ----

Teil 2 (La ndverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) - - ----- ------ -
PrUfüberdruck (bar) --------------------- 
Be triebsUb erdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----- --- --
Boderöf fnung ---------------------·----- -
LUftungseinrichtung (GGVE/GGVS) --- ------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) ---- -------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---- - 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

I MO Tank-Typ ------------------------ --- --
PrUfüberdruck (bar) --------------- ------
Typ der Sicherheitseinrichtung --- - - --- - - 
Bodenöffnung ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (mml -------
Lüftungseinrichtung ---------------------

Sonderantorderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~ewertung/~uflage ~nleg . Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. - --

~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J . --- 
" " " 2,5/3 J . ---

~ewertung/~uflage 7,1uminium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ---------------------------- --------
FKM ---------------------------------- --
NBR -------------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 

fUr das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/22 659/TC 

<= 1, 71 

<= 6, 0 oder AT 
~= 6,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
N 
B 
N, FT oder NA 
N, FToderNA 
N 
N oder FT 

1 oder 2 
<= 6,0 
N 
A oder B 
6,0 oder MW 
N, FT oder NA 

enttä 11 t 
entfällt 

+ 
+ 

entfällt 
entra:ll t 

entfällt 
entf"allt 

+ 
entfällt 
ent ra:ll t 

1. Rechtsgrundlagen 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die inner
staatliche und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 1. Straße'n-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2858) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Bef"orderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, s. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

2. Antragsteller: 

Magyar, 21004 D1jon Cedex, France 
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3. Hersteller: 

Ma gy ar , 21004 Oi jon Cedex, France 

4. Ba umus terprüfung : 

RID/ADR- Zul assung F/2955 vom 07 .11. 1989, Beri cht Uber durchgefü hrte 
Ra hme nwe rksprüf ung Nr . 28 75 der SNCF vom ns 04 .1989 

5. Tankcont ainerdaten: 

- _Typenbezei chnung des Her steller s: CM CHIM 2 

- ISD-Typ: 
- IMO-Tanktyp: ---
- Län ge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe : 2600 mm 
- Tankvol umen ca. 29500 1 
- zul . Gesamtgewicht: 34000 kg , Ei gengewicht ca . 5000 kg 
- ma x. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID) : 3,0 bar (Oberdruck) 
- ma x. Be tr iebsdruck (GGVSee!IMDG-Code) : - -- bar (Oberdr uck) 
- PrUfdruck : 4,5 bar (Oberdruckl 
- Berechnungsdruck : 4, 5 bar (Übe rdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4404 
.. Tankwanddicke: 4,3 mm 

gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm 
- Dichtungswerkstoff : PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---

öffnungen unterhalb des FlUssi gke i tsspi egels : ja 
- Boderöffnung: B 

Wärmeisolierung: ja , Sonnenschutz: nein 
- Heizung : Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers : 

06376 c 
06389 a 
P PO 190 

vom 23 .05.1989 (Zusammenste'llungl 
vom 20 .04.1989 (Tank) 
vom 16.01.1990 (Tankschild) 

6. Zul assung des Baumust ers 

Es wi rd bescheinigt, daß das nach dem in 4 . genannten Prüfber icht 
e i nschließlich zugehöriger Unter l agen gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers (TC) fUr die Bef"orderung der Stoffe, die nach dem 
Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet sind , 
geeignet i st und daß insoweit die Vorschriften an den Bau , die 
Ausrüs t ung , PrUfung und Kennzeichnung der GGVS/GGVE erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontai.ler 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 

7.2 

alle 2 1/2 Jahre den nach den unter L genannten Rechtsvor
schriften vorgeschr iebenen Prüfungen zu unterzie~en . 

Die Fr jsten für die innere Besichtigung betragen : 2,5 Jahre. 

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat , daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ve r
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 659/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mi~destens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur ges t attet, wenn die Verträg
lichke i t des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die St offe mi t einem Flammpunkt bis 55 ·c sind zur Beförderung 
1m nationalen Schienen- und Str aßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht 
zugelassen. 



7 .s Entfallt 

7 .9 Entfallt 

7.10 Entfallt 
19 

7 . 11 Flir alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks 20 
bestimmten Bleche mUssen Abnarrnezeugni sse nach DI N 50049-3.1A 21 
oder C vorliegen. Die Werte fUr Zugfestigkeit (Rml, Streck- 22 
grenze (Rel und Bruchdehnung (A5l dUr fe n dabei die am Baumuster 23 
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 24 

25 
7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nacro 7.1 sind der BAM innerhalb 

eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 26 

8. 

9. 

Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.05.2000. 

FestlegunQ der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfallt 

1000 Berlin 45, den 03 .05.19 90 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Gefahrgut 

Im Auftrag: Im Auftrag: 

tß--'~ 

27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Bezei chn.::u;;_n~,__ __ 

Teil 3 (Seeverkehr) 

I~ Tank-Typ-----------------------------
PrlifUberdruck (bar) ---------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----------
BodendffnunQ ----------------------------
Mindestwanddicke in Baustanl (mm) --------
LUftungseinrichtung --- ---------- --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Te i1 4 ( Verträgl fchkeitsbewertung) 

~wertung/~uflage ~nleg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~rNi-Stahl 5/6 J . -----
2,5/3 J . ---

~ewertung/~uflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. ----
2,5/3 J. ---

~ewertung/~uflage ~luminium 5/6 J . -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 660/TC 

zulässige Werte 
und Symbole 

ent-fällt 

entfällt 
entfällt 
entfallt 
entfäl lt 
entfällt 
entfällt 

entfall t 
entfällt 

entfällt 
entfallt 

+ 
+ 

entfällt 
entfäl H 

... 
e,ntfäl1 t 
entfä ·o lt 

Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-lng. U. Fricke 
1. Rechtsgrundlagen 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-L iste; 
Anforderungen an Tanks für die Bef<irderung gefährlicher Güter") 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/22 659/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-Li stel 

Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm')-------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

BerechnungsUberdruck (bar) --------------
PrUfUberdruck (bar) ---------------------
BetriebsUberdruck (bar) -----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -----------
Bodenöffnung ----~------------------------
LUftungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---------
LUftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

zulässige Werte 
und Symbole 

entfällt 

<= 4,5 oder AT 
<= 4,5 oder AT 
<= 3,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
entfällt 
N 
entfällt 

den nationalen Straßer.verkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 217g) 
- insbesondere § 6 und Anhang B .1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit C"i senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl . I, S. 2862) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzUberschrei tende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
12. Dezember 1989 ( BGBl. I, S. 2179) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B .1b des AOR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 2. Ei senbahrl-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
21. Dezember 1987 (BGBl. I, S. 2862) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung gefährli
cher GUter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02. Dezember 1972 Uber siche-
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. li, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. !I, $,1009) 

2. Antragsteller: 

EVA Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 4000 Düsseldorf 1 

3. Hersteller: 

Van Hool N. V., B-2578 Lier-Koningshooikt 
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4. 

5. 

6. 

Ba tJTlU sterprüf ung: 

Prüfbericht des Buereau Veritas vom 28.02.1990 
AV/915 .0 54/l/001 

Ta nkcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 

- ISD-Typ: ---
- I MD-Tanktyp : 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe : 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 26000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 35000 kg , Eigengewicht ca. 4100 kg 
- max. Betriebsdruck {GGVS/GGVE/ ADR/R ID): 3 bar (Üb erdruck) 
- ma x. Betriebsdruck {GGVSee/!MDG-Code) : 3 bar {Überdruck) 
- Prüfdruck: 4, 5 bar {Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar {Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17441 
- Ta nkwanddi cke: 4, 5 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl : 6 mm 
- Dichtungswerkstoff : PTFE 
- Tankinnenauskle i dung: ---

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Bodenöffnung: B 

Wärmeisolierung : ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

430 333 A 
4 30 285 A 
4 31 290 
4 30 297 
TD 694 

vom 19 . 12.1989 (Tankcontainer 20') 
vom 13. 12. 1989 {Tank) 
vom 07.03.1990 { Entleerungsv ar ianten) 
vom 13.12.1989 (Rahmen) 
vom 13. 12.1989 (Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird beschein i gt, daß das nach dem i n 4. genannten Prü fbe
richt einschließlich zugettiriger Unterlagen gefertigte BatJTlu
ster eines Tankcontainers {TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Da t en dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Pr üfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE!ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestirrrrungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstma 1 i g vor Inbetri ebnahme und dann wi ederkehrend 
a 11 e 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Re chtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen flir die innere Besichtigung betragen : 2, 5 Ja hre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . Sit- dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige besche i nigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorsehr t ften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übri gen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Z ul assungsntJTlmer 

D/70 660/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsntJTlmer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Die höc hstzul äs si ge Dichte der zu betör dernden Stoffe betr ägt: 
1,49 kg/dm•. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einftillen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, ~enn die Verträg-
1 ichkeit des Ftillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfallt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flam~unkt bis 55' C sind zur Befö rderung 
im nati onalen Schienen- und Straßenverkehr {GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile i st von ei nem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuze ichnen. 

7 . 9 Entfällt 
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7.10 Entfällt 

7.11 EntfJllt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der Bft~ innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnunge n zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 25.04.2000. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-334 /660/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 20 - 26/ l 

1000 Berlin 45, den 26. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHU NG UND -PROFUNG 

Fachgr uppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Ge fahrgut 

Im Auftrag: Im Auftrag: 

~~ 0 ~),AQ_ 
Dipl.- Ing. A. Ul rich Di p 1 • -In g. U. Fr i cke 

Sachbearbeiter: Dipl .-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, PrUfbericht, Anleitung zur Auswahl 
z uge 1 a ssener Stoffe 

{Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAI'rliste; 
Anforderungen an Tanks für die Betördung gefährlicher Güter") 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 660/'IC 

Anleitung zur Auswahl der zug~lassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (BAM-Listel 

Spal te Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Syrrt?ole 

7 

9 
10 
ll 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 1 (allgemeine Daten> 

Dichte <kg/ll -------- -------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) ----------- - --
Prüfüberdruck (bar) ---------------------
Betri ebsüberdruck (bar) ------------------
1Y9 der Sicherheitseinrichtung ----------
Bodenöffnung -----------------------------
Lüftung3einrichtung (GGVE/GGVS) ---------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSl -----
Entspannungseinrichtung (RID/ADRl --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 
IMD TankJPyp -----------------------------
Prüfüberdruck (bar) ---------------------
Typ d~: Sicherheit5einrich~ung ----------
Bodenorfnung ----------------------------
Minde.>twanddicke 1n Baustahl (rrml -------
Lüftungseinrichtung ---------------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbe•"2rtungl 

Bel;ertung/Auflage unleg .Stahl 5/6 J . 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 
" " n 

2,5/3 J . ---

5/6 J. -----
2,5/3 J. - --

Bewectung/Auflage CrN1Mo-S~hl 5/6 J. ----
" 2,5/3 J. ---

Bewe'Ctung/Allflage Alumi nium 5/6 J. -----
2,5/3 J. ---

PTFE ------------------------------------
FKM ------------------------------------
NBR -------------------------------------

<= l, 49 

<= 4, 5 oder AT 
<= 4, 5 oder AT 
<= 3,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, Fl' oder NA 
N, Fl' oder NA 
N oder Fl' 
N oder Fl' 

1 oder 2 
<= 4,5 
N oder NF 
A oder B 
<= 6 oder M-1 
N, Fl' oder NA 

Entfällt 
Entfällt 

Entfällt 
Entfällt 

+ 
+ 

Entfällt 
Entfällt 

+ 
Entfällt 
Entfällt! 



ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Ba\IDlllster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnurnner 

D/70 6Gl/'J'C 
1. Rech~.sgrundlagen 

-- den national en St raßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen {Gefahrgutverordnung Straße - GG\IS) in der Fas-
sung der 2. straßen-Gefahrgutänderungsverordnung VOl'. 

12. Dezember 1989 {BGBl . I, S. 2179) 
- insbesondere § 6 und Anh~~g B.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Lil:>'~r die in
nerstaatliche urrl grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung von 
21. Dezerrber 1987 {BGBl . I , S. 2862) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen St.raßenverkehr nach der Verordnung über die 
.innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 2. straßen-Gefahrgutänderungsverordnung von 
12 .-Dezerrt.er 1989 {BGBl. I , S. 2179) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefa1urlicher 
Giiter mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordntm:l Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 2. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung von 
21. Dezember 1987 {BGBl. I , S. 2862) 
- insbesondere §§ l, 6 urrl Anhang X des RID -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefa1urli
cher Güter mit Seeschiffen {GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung van 30 . Juni 1989 {BGBl. I, 
s. 1278) 
- insbesondere IM!X"r-Code 

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereirikanren von 02. Deze:rU:>er 1972 über siche-
re Container -csc- vom 10 . Februar 1976 {BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung von 02 . August 1985 {BGBl. II, S . l009) 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau QnbH & CO. !<G, 4180 Goch 

3. Hersteller: 

4. 

Gofa Gocher Fahrzeugbau QnbH & CO . !<G, 4180 Goch 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des GernB!1ischen Lloyd von 06 . 03.1990 
FC-Nr . 2849/27 

5 . Tarikcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: ·TBC 26,3/4 bar/l 

- ISü-Typ: --
- IM:)-Tanktyp: 1 
- länge : 6058 mn, Breite: 2500 mn, li5he: 2600 mn 
- Tankvolumen ca. 26 000 l 
- zul. Gesamtgewicht : 30 480 kg, Eigengewicht ca . 4180 kg 
- rrax. Betriebsdruck {GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar {Überdruck) 
- rrax . Betriebsdruck {GGVSee/IMOO-Code): 2,66 bar {iiberdruck) 
- Prüfdruck : 4,0 bar {iiberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar {iiberdruck) 
- 'l"a.nkwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440/17 441 
- 'l'ankwanddicke: 4, 5 mn 
- gleichwertige Wenddicke in Baustahl: 6,0 mn 
- Dichtungswerkstoff: PI'FE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Ebdemffnung: B 
- Wänreisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: Dampf/elektrisch 

·- Zeichnungen des Herstellers: 

11571 vom 08.11.1989 {Tarikbinnencontainer) 
ll57l-Ol vom 10 . ll . l989 (Behälterzeichnung und Tankschild) 
11571-02 von 17 . 11 . 1989 (Arrraturenzeichnung) 

6. 

7. 

Zulassunq des _ B"'UJlllt~ters 

Es wird bescheinigt, daß das naCh dem :in 4. genannten Prüfbe
rid't einsChließlich zugehör iger Unterlagen gefertigte Bal!Tlll
stc~ eines 1ank=ntainers (TC) fUr die Beförderung de:c Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Dcten dieser Zula ssung 
zugeordnet sind, geeignet ist und da6 i nsoweit öle Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfu:-:q und K<".nnzeic-.hnung 
der/des GGVS/GG.IE/ADR/RID/OOlSee/ CSC erfüllt sind. 

~ebenbestimmunqen : 

7 . 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergesteH te Ta'lkcontainer 
ist. erstmalig =r Inbetrie~'-Jrre und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahr e den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu tmterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigtmg betragen: 2, 5 Jahr{e) 

7.2 Die 'l'ankcontainer sind P.ach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dUrfen f\ir den Verwendungszweck 
nach dieser BatmJstP.rzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 1..->t, d'lß die 
Tarikcontainer urrl ihre Ausrüstung dieser Zulassung eatsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften _.nt
sprechende Ergebnisse erbracht r.aben. 

7. 3 Jeder Tarik ist mit dem in 5. aufgefi.ihrten Tarikschild zu ver
sehen. carüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den i.Jbrigen 
1\ngaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften ;md gut 
sichtbar an beiden längsseiten in li5he der Mittellinie mit der 
Zulassungsm.mner 

D/70 661/TC 

zu kennzeichnen. 

Die SchriftlK:ihe nuß mindestens 50 mn betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher SD~rifthblhe die Buchstaben 
B A M anzUbringen . 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,26 kg/dm3 

7 . 5 Die Inbetriel:Jnah!re der Heizunq bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit hblheren 'l'ellperaturen ist nur gestattet, ""'nn die Verträg
lichkeit des Füllgtltes mit den Tarik- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flanrnpurikt bis 55• C 
ist die F~ektrciheizung außer Betrieb zu set zen. 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flanrtpurikt bis 55 • C sirrl zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7. 8 Jeder Auf- tmd Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeiChnen. 

7.9 Entfällt 

7.10 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nad1 GGVS/GGVE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in Tanks 
naCh Zeichnung 11571-02-Detail 1 für Landverkehr {ohne SiCher
heitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert wer
den. 

7 .ll &ttfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BI\M 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf-
zeichnungen zu führen urrl mindestens 10 Jahre aufzub<..--wahren . 

8 . Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 03.04.2000. 
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9. Festlegunq der Kermzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM- 335/661/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 26,3/4 bar/1 

1000 Berlin 45, den 04.04.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALFORS01lll% UND -PRÜF\l!IX} 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für GefahrgLtt 

l1~~ 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. tnrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. A, UlriCh, Dipl.-Inq. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten so.rie dem Anhang "BAM-Liste: 
Anforderungen an Tanks für die Befcirdung gefährlicher Güter") 

P. nlag e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 661/TC 

Teil 1: Tanks mit Sicherheitsventil und mrqeschal teter 
Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (SAM-Liste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

7 

9 
10 
ll 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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Teil 1 (allgemeine raten) 

Dichte (kg/dm3) ----------------------

Teil 2 ( Landverkehr) 

Berechnungsueerdruck (bar) -----------
Prüfüberdruck (bar) -------------
Betriebsüberdruck (bar) - ---- -----
Typ der Sicherheitseinrichtung ------
Bodenöffnung -------------------
Iiiftungseinrichtung ( GGVE/GGVS) ------
Iiiftungseinrichtung (RJ.D/ADR) ------
Ehtspannungseinrichtung ( GGVE/GGVS) --
Ehtspannunqseinrichtung ( Rin/ADR) ----

SOnderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IM) Tank-'I'yp - ------------------
Prüfüberdruck (bar) ------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----
Bodenöffnung -----------------
Mindestwanddicke in Baustahl (nm) ----
Iiiftungseinrichtung -------------

SOnderanforderungen sind einzuhalten 

<= 1,26 

<= 4,0 oder AT 
<= 4,0 oder AT 
<= 3,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, ·Fr oder NA 
N, Fr crler NA 
N crler Fl' 
N crler Fl' 

\. <' 4,0 
N crler NF 
A crler B 
6,0 crler MW 
N, Fr crler NA 

Spalte Bezeichnung 
zulässige Wert-= 
und Symbole 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~rtung/~flage ~leg.Stahl 5/6 J. 
2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. --
2,5/3 J. -II II 

Bewertung/Auflage CrNiM:>-Stahl 5/6 J. -
" II II 2,5/3 J. -

~rtung/~flage :;turniniurn 5/6 J, --
2,5/3 J. -

PTFE --------------------------
FKM -------------------------
NBR --------------------------

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 661/TC 

entfäUt 
entfällt 

entfällt 
entfallt 

+ 
+ 

entfällt 
entfallt 

+ 
entfallt 
entfallt 

Teil 2: Tanks, blindgeflanscht, cihne Sicherheitsventil und 
Berstscheibe nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen 
nur für landverkehr nach OOJS/OOIE/ADR/RJ.D 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
zur Baumusterzulassung (Bl\M-Liste) 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine raten) 

Dichte (kg/dm3) ------------------

Teil 2 (I.andverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -----------
Prüfüberdruck (bar) ---------------
Betriebsüberdruck (bar) --------------
Typ der Sicherheitseinrichtung --------
Hodenöffnung ----------------------
Iiiftungseinrichtung (OOIE/GGVS) ---
Iiiftungseinrichtung (RJ.D/ADR) ----
ET.tspannungseinrichtung (WVE/roJS) --
Ehtspannungseinrichtung (RJ.D/ADR) ----

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-'I'yp ---------------------
Prüfüberdruck (bar) --------------
Typ der Sicherheitseinrichtung -------

Bodenöffnung ------------------------
Mindestwanddicke in Baustahl (nm) ----
Iiiftungseinrichtung ----------------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

~rtung/~f1age ~1eg.stahl 5/6 J. 
2,5/3 J . -

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. --
2,5/3 J. -

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J, ---
2,5/3 J. --

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J. ---
2,5/3 J. -

PTFE --------------------------
FKM ----------------------------
NBR --------------------------

zulässige Werte 
und le 

<= 1,26 

<= 4,0 crler AT 
<= 4,0 crler AT 
<= 3,0 oder AT 
N crler NF 
B 
N, Fl' crler NA 
N, Fl' crler NA 
N crler FT 
N oder FT 

entfall': 
entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 

entfallt 
entfallt 

entfallt 
entfallt 

+ 
+ 

entfallt 
entfällt 

+ 
entfällt 
entfallt 



Bekanntmachung von Zulassungsscheinen, Neufassungen und Nachträgen 
"für die Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

1. Neufassung 

Z ULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 1678/4G 

f Ur die Ba uart ei ner Verpackung zur Berorderung 
gefährl i eher GUter 

Ak t enzeichen 1.5/43 594 

1. Recht sgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber di e Befor derung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgut verordnung See - GGVSee) , vom 27. Juni 
1986, ( BGBl . I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änder ungsver ordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl . I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
gr enzUberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutveror dnung St raße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGB1. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12. 1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Be filrderung gefährl i eher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

WASAG Chemie 
Sythen GmbH, Werk Kunigunde 
3 384 Liebenburg 5 

3 . Beschreibung der Bauart 

Ki ste aus Voll pappe 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß den ?rUf
berichten Nr . 88 420, Vgab 6/Anl. C vom 03.07.1975 sowie 
Nr . 98 326, Vgab 62 vom 29.10.1982 der Deutschen Bundesbahn , 
Versuchsanstalt Minden/W, einer BauartprUfung vergleichbar mit 
den "Richtlinien fUr die BauartprUfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen fUr die Beförderung gefährlicher 
GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
>etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fe r tigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y *lts/ ............... /D/BAM 1678 - GL 
(Herstellungs-
datll11 gern. Nr. 6.2 e), RM001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße dfe jeweilige 
Bruttomasse, aufgerundet auf ganze Kilogramm, unter BerUck
sichtigung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen. 

8 . Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

3. 1 Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
s ind. 

8. 2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den I nhalt bzw. die Verpack ung dUrfen 
picht Uberschritten wer den: 
·Bruttomasse 31 , 2 kg fU r den Fuß der Ba ureihe und 
Bruttomasse 38,0 kg fUr den Kopf der Baurei he 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter ni.issen den Eigen
scha ften der im PrU fberi cht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll gUter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Oie Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nU3 nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Ve r packungen zur Beförderung gefähr l i 
cher GUter (TRV D01)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antr agsteller muß nachwei sbar siche:-s te l 
len, daß alle Auflagen Ub er die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt / 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkorrrnen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Be filrderung gefährl i eher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1678/4G1 
vom 18.04. 1983 der WASAG Chemie Sythen GmbH - Werk Kunigunde, 
3 384 Li ebenburg 5 • 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 4 Diesem Zul assungsschefn 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
- prUfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. Februar 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag U 

Ho_p.cf<h 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Staacks 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1749/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährliCher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 766 

1~ ReChtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die lleforderung gefa'hrlidher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), van 27. Juni 
1986, (OOBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut.
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliChe und 
grenzüberschreitende Beförderung gefa1rrlidher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\IS), van 22. Juli 1985, 
(OOBl. I s. 1550), geändert durdh die 2. Straßen-<;efahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, 8. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliChe und grenz
übersChreitende Beforderung gefährliCher Güter mit Eisenbahnen 
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(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) von 22. ,Juli 1985 
(9381. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung '-Oll 21.12.1987 (EG31. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

llernhard lleckmann QTbH & Co. KG 
Postfach 145 
4730 Ahlen 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus stahl mit nichtalnehnbarern Deckel 

Nennvolumen: 26,0 Liter 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart llUß den Baumustern entsprechen, die gerräß Bericht 
Nr . 97 262, \kjab 50 von 26.02.1982 sooe 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 97 262 , Vgab 50 von 29.11.1982 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt, 4950 Minden, einer Rauartprüfung, vergleichbar mit 
den "Richtlinien für die Bauartprilfunq und die F.rteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" von 28 . ,Juni Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985), unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene &uart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anf=derungen nach Nurtrrer 4 erfilllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller llUß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeiChnen: 

~ lAl/Y1.8 Z2.7/l50/ ••••••••••••••• /D/BAM 1124- BB 
V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Vel:Wel'ldunq der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen .Bauart serierunißig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für 
gefährliche GUter verwendet ""rden, ~oo~enn fur sie nach den Vor
schriften der roJSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche GUter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Filllgüter darf 1,8 g/crnJ (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 2, 7 g/crnl(Verpackungsgruppe III) nicht iiberschreiten. 

Die Dichte und der Ißnl>fdruck der den Prüffiillgütern bezUg
lieh der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Danpfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 100 kPa nicht überschre iten. 

8 . 5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llUß nadlweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dE!fll
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
beflillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
fur den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMOO-Code) 500e den in den Th'pfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungss chein Nr. D/03 ll24/ll'l 
van 13.07.82 sooe den Zulassungsschein Nr. D/03 1749 van 27.05.83 
der Beckmann GTiJH & Co. KG, 4730 Ahlen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 .4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESAN3rALT F'.iR MA.TF..RIALFURSrnt.H; lND - PRÜFlJN:; (B!\M) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auii::L 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

L3lx:>ratorium 1 . 54 
Verpackungen 

l. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 l777/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 585 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - 03\!See), van 27 . Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<Jefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (9381. I s. 1278). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , van 22. Juli 1985, 
(OOBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, s . 2179). 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn ·- GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-<Jefahr
gutänderungsverordnung '-Oll 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2862) • 

2. Antragsteller 

Bischof + JG.ein GTiJH & Co. 
Postfach 11 60 
4540 Lengerich 

3 . Beschreibung · der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Die Bauart llUß den Baunustem entsprechen, die gerräß Bericht 
Nr . 95 237, Vgab 90 van 09 .10.1980, der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden (Westf.), Abt. fur Mechanik; 4950 Minden; 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fur die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der KennzeiChnung von Verpackun
gen fur die Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a von 
24. August 1985) unte=ogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der v=aussetzung, 
daß die Anf=derungen nach Numrer 4 erfüllt werden, Ztr:jelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller llllß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 



7. Kennzeich.rnmg 

Die nach der zugelassenen llauart serienrräßig gefertigten Verpak
kur.gen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ •••••• • ••••••••• /D/BAM 1777- B + K 
(Herstellungs-
dat um gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpacktmger~ 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und ent
sprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefahr
liehe Güter ver1Nelldet werden, wenn für sie nacn den vorscnriften 
der ro.JSee/G:NS/OOVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen ftir gefahrtime Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidlt übersdlritten werden : 
Schüttdiente 1,2 kg/Liter 
Bruttomasse 25 , 2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
·sdlaften der im Prüfbericht gerräß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprecnen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nacn dieser 
Bauart nuß nach den "Technisdlen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrH
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstrralig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. S<nstiges 

10.1 Die Bauart entspricnt den in den internaticnalen Übereinkalrren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMJ:G-<bde) sarie den in den Eltpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrlicner Güter . 

10. 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssenein Nr. D/03 1777/5H2 
von 09.06.1983 der Bisdlof + Klein GrbH & Cl:>., 4540 Lengericn. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10. 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "l\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicnt. 

1000 Berlin 45, den 23. 1\pril 1990 
Unter den Eicnen 87 

BUNDESANSTALT ~iR MI\TERIALroRSCEUN3 lW -PRi.iruffi (BAM) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl . -Ing . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpacktingen 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1850/1A2 

für die Bauart einer Verpaciamg zur Beförderung 
gefährlidler Güter 
Aktenzeidlen 1.5/43 688 

3.3/6083 
1. Recntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee) , von 27. Juni 
1986, (OOBl. I s. 962), in der Fassung der 4. SeEH>efahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (0081 . I s. 1278) . 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - G:NS) , von 22. Juli 1985, 
(OOBl. I s. 1550). geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (OOBL I, s. 2179) . 

1. 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter rrit EisenbahnE'..n 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - O:.>VE) van 22 . Juli 1985 
(OOBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12 .1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Gottlieb D.lttenhöfer KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch/ Pfalz 

3. Beschreibung der llauart 

Gefaß aus Kunststoff mit einer faßförmigen Außenverpackung 
aus Stahl mit al:Xlehrrbarern Deckel 

4 . Anforderungen an die · Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entspredlen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 129/83 van 24.01.83 der lbechst N:,, des Ressorts Beschaffung 
Besdhaffungsläger, Packmittel - EntwiCklung - F~ngangskontrolle 

D 207, 6230 Frankfurt/Hain 80, und dem Prüfbericht 108385 van 
van 19 . 02.1990 der Deutschen Bundesbahn, Versumsanstalt Minden 
(Westf.), Abt . Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden, einer Bau
artprüfunq vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeidlnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefa11rlicher Güt er mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. ,Juni 1985 (BundesanZeiger Nr. 157a van 
24. August 1985} unterzogen w::>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter l'!r. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nuntner 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7 . 

Nacn der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten VerpaCkungen die für die Bauart fes tge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen llauart serierunäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/X2.0 Y2 .9 Z2.9/250/ ••••• ••• • /D/BAM 1850- GDH 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Ver..endung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefa'hr
liche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der G:NSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Didlte der Füllgüter darf 2,0 g/cm> (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,9 g/cm> (Verpackungsgruppe II), 2,9 g/an> (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der diemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesene 
Leistungsfähigkeit nidht überscnreiten. 
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8.4 Der Gesa:ntiiberdruck (I:Janpfdruck des rungutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert un 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht i.iberschreiten. 

8.5 -

8.6 Die iiberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die fiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt lieft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsl::a.uart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt """'rden, als durch das Prüffiill
gut: wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
liUll3 naCh dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in l'!r. 2 genannte 1\ntragsteller nuß nachweisl::a.r sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (1\DR), Eisenbahnverkehr (RIO). Seeverkehr 
(~e) und wftverkehr (I0\0-TI) so.rie den in den Elnpfeh
lungen der Vereinten Nationen (~) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpac"kungen zur Beförderung ger<ihrlidher Güter . 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1850/1A2 
van 09.08.1983 der Gottlieb CUttenhöfer KG, Bahnhofstr. 100, 
6733 Haßloch/Pfalz. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( IS~ 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MI\TERIALFORSrnt.JN3 UND -PRÜFUN:; ( Bl'IM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Ißtoratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Au~ Im Auftx;ag / 

tJ. /Wk_J 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (pq) D. Mertens 

1. Neufassung zum 

Z ULA~~~J'jJ~~&CHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 

gefährliCher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 738 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), van 27. Juni 
1986, (OOBl. I s. 962). in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
anaerungsveroranung van 30 • .;uni l~o~ (IJGBL. 1 s. l27bi. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\/S), van 22 . Juli 1985, 
(0081. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-<>efahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (OOBl . I , s. 2179) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlidler Güter mit Eisenbalmen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 001/E) van 22. Juli 1985 
(0081. I Seite 1560). geändert durch die 2. F'..i.senbalm-<>efahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 
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Gottlieb cuttenhöfer QnbH & Cl:J , KG 
Postfach ll 61 
6733 Rassloch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Faß aus Stahl mit nidltal::nehmbarem Deckel 
Nennvoltmleil: 12 Liter 

1\nforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den BaU!!Ulstern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 98 372 Vagab 50 vom 08.12.1982 und dem 1. Nadltrag zum Bericht 
98 372 vgab 50 van 27.12.1989 der Bundesbahn-Versuchsanstalt, 
Minden (Westf. ) , einer Bauartprüfung vergleichl::a.r bzw. nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beforderung gefährlic.her Güter 
mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen w:>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird tmter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach NUmrer 4 erflillt werden, zugelassen, 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nadl der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt """'rden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtl::a.r wie folgt zu kennzeichnen : 

1~1/X/250/ •••••••••••••••• /D/hKM lb~- GLri 
(Herstellungs-
datun gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpacku.1gen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und e>t
sprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfe. I für gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährlicne Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III vel:WeZidet """'rden. 

8.3 Die Dichte der Eüllqüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe II), 2, 7 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Denpfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen VerträgliChkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entspreChende, durch den Prüfbericht gerräß Nr. 4 nadlgewi.esene 
I.eisbmgsfalrigkeit nicht iibersdlreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Ianpfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die Übe:rwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Übezwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefa"hrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt """'rden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkamen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei.senbahnverl<:ehr (RIO) und See
verkehr ( IMIXT-Cbde) sarie den in den Dipfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungssenein Nr. D/03 1864/lAl 
,·~:oo, 1f"''.•i":1. iQ~} r!0•~ ,..~-.1-.;.. 1~r--'t ,..,.,f-~-'::>Y'I'h:_., -t-v- . .....,..,.,1,q f . ,'"'.-._ r-· ..... 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Redltsmittelbelehrung bei. 



10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "l\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATEIUALFORSCHUN:; UND - PRÜFUOO (BI\M) 

Fadlgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Ii,~ 
Di.pl. - Ing. H. w. lfUJ::ner 
Oberregierungsrat 

I..al:loratorium 1 . 54 
Verpacltungen 

Im Auftrag 

j. Ko.ack 
Dipl.-Ing. (FH) 1\ndrea Staacks 

Nr. D/03 1928/4Gl 
für die Bauart e1ner Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 483 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 001/See), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<>efahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1 . 2 § 9 1\bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 03\/S), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrqut
änderungsverordnung van 12. 12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1 . 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatlid'le und grenz
liherschreitende Beförderung gefälu:licher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
qutänderungsverordnung . vorn 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Industrie-Kartonagen 
Leidel - Ruckenbrod QrhH 
Postfach 14 11 

7240 lbrb 1 

3 . Beschreib\mq der Bauart 

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus VOllpappe) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart I!Uß den Baumustern entsprechen, di~ gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1819/22/1982 vom 19.11.19~2 des Instituts 
fUr Export-Verpackung an der FH Ha!Wurg (IfE), 2050 Hallburg 80, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar mit den "Richtlinien fUr die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackun
gen fUr die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen -
~ 001 -" van 28. Juni Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller I!Uß gewährleisten, daß bei den 
seriemäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeid!nung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/ Y28/S/ •• • • • ••• • ••••••• • • • • /D/BAM 1928- Leidel 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e), ~ 001) 

8. Auflagen über die Ver.lendung der Verpadrungerl 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig geferti gten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche GUter venrendet werden, ~.enn fUr sie nach den Vor
schriften der OOVSee/03VS/CY:NE solche Verpackungen zulässi g s ind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppen II oder III venrendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bz:w. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 28,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Flillgiter rrüssen den Ei
genschaften der im Prüfberidlt gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusarmengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulass ungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwerrlet, I!Uß nac:ft..reisbar 
sichergestellt sein, daß die zusanmengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart I!Uß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller I!Uß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Vet:Wendung der Verpackungen dem 
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befiillt, bekannt sind. 

10. SOOstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internatiooalen Übereinkcmnen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverl<ehr (RID) und see
verkehr ( IMOO-<Dde) sa.rie den in den Dipfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1928/4Gl 
van 14.09.1983 der Industrie-Kartooagen Leidel - Ruckenbrod Gtt>H, 
7240 Horb-Bildechingen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Hechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12. April 1990 
unter den Eichen 87 

BUNDESANSI'ALT FÜR MM'ERIALFORSa!\JN3 UND -PlliiFuN:; (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

lkL 
Dipl.-Ing. H. w. Hül:ner 
Oberregierungsrat 

I..al:loratorium 1.54 
Verpackungen 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 2018/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeidlen 1.5/43 586 

1. Redltsgrund.lagen 

1.1 § 5 der Ver=dnung über die Beförderung gefährlidler Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime 1.100 
grenzüberschreitende Beförderung gefalrrlidle r Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - G3VS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (OOBl. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
überschreitende Beförderung gefalrrlidler Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutver=dnung F'..isenbahn - OOVE) von 22. Juli 1985 

2. 

3. 

(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 

Antragsteller 

Bischof + Klein Qrbfi & Co. 
Postfach ll 60 
4540 Lengerich 

Beschreil:>.mg der Bauart 

Sack aus Papier, nehrlagig, wasserdicht 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entspredlen, die gemäß Bericht 
Nr. 82/10344 van 14.01.1983 der Bayer AG, Zentralbereich 
Ingenieur-Verwaltung; Packmittelprüfung, Geb . B 406, 5090 Lever
kusen, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpa
ckungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" von 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a von 
24. August 1985) unterzogen ..:>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der V=aussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nuntrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. KennzeiChnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Z26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2018- B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 el. RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 · gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vorsenritten 
der CliNSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen ffirfen für gefährlidle Güter der Verpackungs
gruppen III verwendet """rden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung ffirfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte 0,4 kg/Liter 
Bruttomasse 25,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
sdlaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nadl dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16; 19e7 , s. 562, 
durengeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweistar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstnalig einsetzt/ 
befüllt , bekannt sind. 

10 . S<nstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internati01alen Übereinkcmnen 
für den St.raßenverkehr (ADR), Eisenbahnverll:ehr (RID) und See
verkehr ( IMCG-Co:le) sa.rie den in den Elrpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlidler !",üter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssenein Nr. D/03 2018/5Nl 
von 24.10.1983 der Bischof + Klein QnbH & Co., 4540 Lengerich. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlidlt. 

1000 Berlin 45, den 23 . l\pril 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MI\TERIALFORSffi'!.m3 lND -PRÜFUN3 (81\M) 

Farngruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Inq . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laborat=ium 1. 54 
Verpackungen 

1 . Neu~ung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2120/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlidler Güter 
Aktenzeidlen 1. 5/43 339 

3 . 3/6564 

1. Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ver=dnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - OOVSee). van 27 . Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s . 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - G3VS), van 22. Juli 1985, 
(BGBL I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I, s . 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übersenreitende Beförderung gefährlicher Güter mit EisenDahnen 
(Gefahrgutverordnung Ei.sentahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S . 2862). 

2. Antragsteller 

Wilhelnstal-werke Gti:>H 
PostfaCh 10 07 22 

4019 M:mheim 

3. Besdlreirung der Bauart 

Sack aus Papier , n'!hrlagig 



4 . Anforderungen an die Bauar:;; 

Die Bauart nuß den llaumust.ern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr . 99588, Vqab 90 van 10.08. 1983 der Deutsdleon Bundesbahn, 
versuC".hsanstalt, Abt. für Medlanik, 4950 Minden/ W. einer Bauart
prüfung, vergleiChbar mit den "Ridltlinien für die Bauartprüfung 
und die P.rteilung der Kennzei chnung von Verpackungen für die 
Befdrderung gefanrlicher Güter mit seeschiften - RM 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a von 24. August 1985), 
unterzogen ..orden s i nd. 

5. Zulassunq 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der '.k)raussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nt:mner 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6. Fertigunq von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dtirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gelrährleisten, daß bei den 
seriennäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeidlnen: 

~~/Z51/S/ •••••••• •• • • •• /D/BAM 2120- Wi 1 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackung~m dürfen für gefähr
lidle Güter verwendet werden, wenn für sie nach den '.k)rschriften 
der OOVSee/GGVS/GG<JE solche Verpackungen zulässig sind . 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden . 

8 . 3 Ftllgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 50,8 kg 
Schüttdidlte 1, 2 kg/Liter 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung vcn Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nadl den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisl!lar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspriCht den in den internaticnalen Übereinkanren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr(IMI:G-<nde) scw.ie den in den Elt\>fehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese i'. Neufasung ersetzt den Zulassungssdlein D/03 2120/5Ml 
van 03 . 01 . 1984 der Wilhelmstal-Werke GnbH, 4019 l'bnheim. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungssdlein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungssdlein wird zu gegebener Zeit im "llmts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 10 . April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR Ml\TERIALFDRSCHUN3 rnD -PRÜEUl3 (BAM) 

Fachgruwc 1.5 
Gefa~gutumschließungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2148/SNl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlidler GUter 
Aktenzeidlen 1.5/43 587 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefanrlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutveror dnung see - GGVSee) , vom 27. Juni 
1986, (BJBL I s . %2). in der Fassung der 4 . See-Oefahrgut-· 
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278) • 

1. 2 § 9 l\bs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliChP- und 
grenzüber schreitende F!efdrderung gefanrlic."'ler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - G3\IS), von 22. Jul i 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert c.urch die 2 . StraJ3en-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12 . 12 .1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 l\bs. 3 der Verordnung über die innerstaattime und grenz·
überschreitende F!efdrderung gefanrliCher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OGVE) van 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 21.12.1987 (BGBl. I, 8.2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GtbH & Cb. 
l')stfach 11 60 
4540 I.engerich 

3 . Besdlreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig 

4. Anforderungen an die Baüart 

Die Bauart llUß den Baumustern entsprechen, die gemäß Beridlt 
Nr . 99 274, Vgab 90 vom 15.06.1983, der I:eutschen Bundesbahn, 
Versuchsaru; tal t Minden (\iestf. ) , Abt. für Mechanik , 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Befdrderung gefährlicher Güter mi t Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 besdlriebene Bauart wird unter der Voraussetzw1g, 
daß die Anforderungen nach Numrer 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürf en Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gelrährleisten, daß bei den 
seriermäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nadl der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerllaft und gut siChtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ ................ /D/BAM 2148 - B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen i.lber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeidlneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vorschriften 
der GGVSee/ClßVS/GUVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 
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8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
niCht überschritten werden: 
SchüttdiChte 1,0 kg/Liter 
Bruttomasse 25,3 kg 

Die physikalisChen EigensChaften der Füllgüter mjssen den Eigen
srnaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprernen. 

8 .4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen naCh dieser 
Bauart muß nach den "Ternnischen Rirntlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16; 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß naChweisbar sirnerstel
len, daß alle Auflagen über die VeJ:Wendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SCnstiges 

10.1. Die Bauart entspricht den in den internatiooalen Übereinkcrtmm 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenhalmverkehr (RID) und See
verkehr ( IMD3-0::Jde) sa.rie den in den Thpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlirner Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssrnein Nr. D/03 2148/5Nl 
van 16.01.1984 der Bischof+ Klein Gri::>H & Co., 4540 Iengerirn . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Re&tsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialforsChung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23. April 1990 
Unter den Eirnen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MI\TERIALFORSO!UN3 UND -PRÜF'tJN3 (BAM) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Lalx>ratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zun 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2158/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeirnen 1.5/43 588 

1. Rerntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlirner Güter mit 
Seesrniffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\ISee), vom 27. Juni 
1986, (OOBl. I s. %2). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlirne und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlirner Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - 001/S), von 22. Juli 1985, 
(OOBl. I s. 1550). geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (OOBl. I , S. 2179). 

l. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlirne und grenz
übersrnreitende Beförderung gefa"hrlirner 3üter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) vom 22. Juli 1985 
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(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Bisclcof + Klein Gri::>H & Co. 
PostfaCh 11 60 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier , nehrlagig, wasserdirnt 

4. Anforderungen· an die · Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 83/5943 von ll.l0.1983 der Bayer NJ, Zentralbereich 
Ingenieur-Verwaltung, Packmittelprüfung; Geh, B 406; 5090 Lever
kusen, einer Bauartprüfung vergleiChbar mit den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Ertei1ung der Kennzeidmung von Verpa
ckungen für die Beforderung gefährlirner Güter mit Seeschiffen -

RM 001 -" van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) :mterzogen worden s i nd. 

5. Zulassung 

Die unter lifr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nu!rimr 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Narn der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten; daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeirnnung 

Die naCh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauernaft und gut sirntbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5M2/Y21/S/ ••• •• ••••• • ••••• /D/BAM 2158- B + K 
(Herstellungs-
datum gern . Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die naCh der zugelassenen Bauart serienmä.ßig gefertigten und ent
sprechend Nr . 7 gekennzeirnneten Verpackungen dürfen für gefähr
l irne Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der OOVSee/OOJS/roJE solche Verpackungen zulässig sind. 

fl . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährlirne Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgerrle Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
niCht übersrnritten werden: 
SChüttdichte 0,45 kg/Liter 
Bruttomasse 20,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgJter missen den Eigen
sChaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Lil:Jerwachung der Fertigung von Verpackungen narn dieser 
Bauart IlUß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
rnung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16; 1987, s . 562, 
durrngeführt werden. 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Ve%packungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . senstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internatiooalen Übereinkannen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMD3-0::Jde) sa.rie den in den Enpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beforderung gefcihrlirner Güter, 

10 . 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssrnein Nr . D/03 2158/5H2 
van 18.01.1984 der Bischof + Klein Gri::>H & Co., 4540 Lengerich . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Re&tsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlirnt. 



1000 Berlin 45, den 23 . April 1990 
Unter den Eidlen 87 

BUNDEST\NSTALT FÜR MA.TERIALrollSO'It.lNJ tND -PRÜFt.JN:; (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. liibner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

:f_!:i!~ .. , 
1. Neufassung Z\.ITI 

ZULA~ß.Y~~HEIN 
für die Bauart einer Verpa~ zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1 . 5/43 589 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlidler GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 001/See), vorn 27. Juni 
1986, (BGBL I s. 962), in der Fassung der 4. See-<lefahrgut
änderungsverordnung vorn 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 1\bs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), von 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550) , geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 1\bs . 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenb!thnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 001/E) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Eisenb!thn-Gefahr
gutänderungsverordnung VO'Il 21.12 . 1987 (BGBL I, 5.2862). 

2. 1\ntragsteller 

Bischof + Klein GnbH & O::l . 
Postfach 11 60 
4540 lengerich 

3 . Beschreibung der Bauart 

Sack aus KunststoffeHe 

4. 1\nforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die genäß Bericht Nr. 
FS 27/82/712 1055 von 12.07.1982 der BI\SF J>G; WL-Verpackung, 
1>-DLL/VP-0102, Produktschutz, 5090 leverkusen, einer Bauart
pri.ifun:; vergleidlbar mit den "Ridltlinien für die Bauartprüfu:·~g 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpa~en für die 
Beförderung gefährlidler Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" von 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a von 24. August 1985) 
unterzogen \OIOrden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung; 
daß die Anforderungen nach Nurrrrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpa~en seriermEißig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß geo.ährleisten, daß bei den 
seriemäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienzräßig gefertigten Verpak
kilngen sind dauerllaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeidlnen: 

5H4/Y51/S/ •• •••••••••••• •• /D/BAM 2243- B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e); RM 001) 

8. Auflagen über die Ver.lendung der VerpacJam;Jen 

8 . 1 Die nadl der zugelassenen Bauart serienzräßig gefertigten und ent
sprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefähr
lidle Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vorschriften 
der OOVSee/OOVS/OOVE soldle Verpackungen zulässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidlt überschritten werden: 
Sdlüttdidlte 1,2 kg/Liter 
Bruttomasse 50,2 kg 

Die }:hysikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten PrüffüllgUter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5-

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nadl dieser 
Bauart nuß nach den "Tedmischen Ridltlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durdlgeführt werden. 

9. De!r in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nacr-isbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationale n Übereinkamen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOO-O:xle) sowie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Natiooen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung geflihrlicher GUter. 

10. 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulasstmgssdlein Nr . D/03 2243/5H2 
vcrn 11.04.1984 der Bisdlof + Klein G!DH & CO., 4540 Lengerich. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "J\mt.s- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MA.TERIALrollSO'It.lNJ UND -PRÜF'Ul'iG (BI\M) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackur~gem 

Im Auftrag 

A. l<onC 
Dipl.-Ing. H. W. Hül:xJer 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 

l. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2271/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 694 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesdliffen ( Gefahrgutverordnung See - 001/See), von 27. Juni 
1986, (00131. I s. 962). in der Fassung der 4. See-<lefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 1\bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 
(00131. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-<>efahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (00131. I, S. 2179). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenl::ahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn _; 00\/E) von 22. Juli 1985 
(00131. I Seite 1560); geändert durdl die 2. Ei.senb!thn-<Jefahr
gutänderungsverordnung von 21.12 . 1987 (BGBL I; 5.2862). 
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2. ~tragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuber & I.dunann GrbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung · der Bauart 

Kanbinatict'lsveroackung, Gefäß aus Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung-aus Stahl 
NennvolUiren: 205 1 

4. Anforderungen an ·· die · Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 158/83, a-h 21/6 vom 23.11.1983 der Hbechst AG, Packmittel -
Entwicklung - Eingangskontrolle D 207, 6230 Franl<furt/Main 80, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar den "Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rl'1 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) , 
unterzogen v.orden sind. -

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nunrrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller rruß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackungen die für die Rauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 6HA1/X1.6 Y2.4 Z3.6/250 . •.•.•••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), 

8. Allflagen über die· Verwendung der Verpackungen 

2271 - SL 

RM 001) 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeiChneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn flir sie nach den Vorschriften 
der roJSee/roJS/roJE solche Verpackungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,6 g/an3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,4 g/an' (VerpackunqsgrJppe II), 3,6 g/crn' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der ~fdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gerräß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Wasser, Dichte 1,0 g/cm' 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Darrpfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die iii:Jerwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüffüllgut 
Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach den anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden kämen. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller rruß nachweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 
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10. sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internati011alen iibereinl<amen 
für d"n Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(:rMI:xr<:ode) und Luftverkehr (ICI\0-TI) so.r.ie den in de . .''1 Ellpfeh
lungen der Vereinten Natict'len (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Die Zulassung ersetzt die Zulassung D/03 2271/lAl vom 09.05.1984 
und wird unter den Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbele~ bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
1'1itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 09 . April 1990 
Unter den Eic.'1en 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI'.TERIALFDRSQ-IUN:; lND -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~ 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Iaboratoriwn 1. 54 
Verpackungen 

Im Anftrag 

f4 t--v-' 
Dipl.-Ing. (F'l) W. Taegner 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2273/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeicnen 1 . 5/43 692 

1 . Recntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - mvsee), von 27 . Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlicne und 
grenzüberschreitende Beförderung gefcihrlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 2. Straßen-{;efahrgut
änderungsverordnung vom 12.12 . 1989 (BGBl. I , S . 2179). 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatlicne und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicner Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\/E) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutändenlngsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S. 2862). 

2. Antragsteller 

Sulo Eiserr...,erk 
Streuber & Lohmann GrbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Kalbinatict'lsverpackung, Gefäß aus Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung aus Stahl 
NennvolUiren: 60 1 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baurnustem entsprecnen, die gerräß Prüf
bericht Nr. 100124 Vgab 63 vom 13.01.1984 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden; Pioniertstr . 10, 4950 1'1inden, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar den "Ricntlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. Allgust 1985) , 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nunrrer 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller rruß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legte..-, Anforderungen erflillt sind. 



7 Kf-.nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeidmPn: 

~\ @iAl/X/250 •••••••••••••• /D/BAM 2273- SL 
\:_) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), llM 001) 

8. Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Dce nadl der zugelassenEm Bauart seriemäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeidlneten Verpackungen dürfen fitr gefähr
liche Güter verwendet ..erden, wenn für sie nadl den Vorschriften 
der rrNSee/OOJS/OOIE solche Verpackungen zulässig s ind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle Güter der Verpackungs-
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Dichte der r"'üllgüter darf l, 2 g/ an• ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1, 8 g/ an• ( Verpackungsgruppe II) , 2, 7 g/ c:m3 (Verpachungs
gruppe III) nicht i.lbersdlreiten. 

Die Dichte und der J:mrpfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der diemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entspredlende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nidlt libersd"lreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der cnemisd"len Ver
träglichkeit durcn Zuordnung zun Prüffüllgut 

Wasser, Dichte 1,0 g/ cm• 
nicht übersd"lreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (J:lan;:lfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert un 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die iiberwad"lung der Fertigung von Verpackungen nach diese r 
Bauart tTUß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefa"hrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüf füllgut 
Wasser. 

Der Nad"lweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller ITUß nachweisbar sicnerstel
len, daß alle Auflagen über die Ven.oendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstrmlig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

l 0. SCllstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den straßenverkehr (ADR) , Eisenbalmverkehr (RID), Seeverkehr 
( IMCG-<:ode) und Luftverkehr (ICAO-TI) sa.rie den in den Elrpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Befdrderung gefährlicher Güter . 

10.2 Die Zulassung ersetzt die Zulassung D/03 2273/lAl vom 09.05 . 1984 
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Redltsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "l\rnts- uoo 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. APril 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI\TERIALFORSOJUN} UND -PRÜFlN> (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

4~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

r~~ 
Dipl.-Ing. ( lli) W. Taegner 

1. Neufassung zum 

ZULA~~t.}Mg§,§fHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Befdrdenmg 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 693 

1. Recht~agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlid"ler Giite:c :rJ ~
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - CXNSee), vun 27. Jcm.i 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<>efahrgut
äOOerungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. ! S. 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straße., 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), vom 22. Juli l'l85, 
(9381. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut-
1inderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliehe und 'Jt"t!n:<
überschreitende Beförderur>:J gefährlicher Güter mit EisP.nbahnen 
(Gefahrgutverordnung Bisenbahn - OOVE) van 22. Juli 19?.5 
(9381. I Seite 1560), geändert <'Iurch die 2. Eisenbahn-Ge fahr-
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862) . 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohnrum QnbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Katbinationsverpackung, Gefaß aus Kllnststoff mit faßfdrmiger 
Außenverpackung aus Stahl 
Nennvolumen: 205 1 

4. Anforderungen · an die "Flauart 

Die Bauart tTUß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 157/83, a-h 21/6 vom 23.11.1983 der Hoechst AG, Packmittel -
Entwicklung - Eingangskontrolle D 207, 6230 Franl<furt/Main 80, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar den "Ridltlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeid"lnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicner Güter mit Seesdüffen - R-1 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) , 
unterzogen '-'Orden siOO. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nuntrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpaCkungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller ITUß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeid"lnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sioo dauerhaft und gut sicntbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ aiA!/Xl.6/250 ... ... ........ /D/BAM 2278 - SL 
\:_) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) , llM 001) 

8. Auflagen liber die verweooung ·der · Verpackungen 

8.1 Die nad"l der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und ent
spredlem Nr. 7 gekennzeidlneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter ven.oendet werden, ~ für sie nacn den vorscnriften 
der roJSee/roJS/OOIE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I , II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm• (Verpadkungsgruppe I, II 
oder III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der I:anpfdruck der den PrüffüllgUtem bezüg
lich de r chemiscnen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entspredlende; durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüte r darf beim Nachweis der cnemisd"len Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Wasser, Dichte 1,0 g/cm• 
nicht überschreiten. 
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8.4 Der Gesamtüberdruck (Danpfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert t.nn 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nicht überschreiten . 

8 .5 -

8. 6 Die iiberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "'Technischen Richtlinien für die Überwa
ch~ der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefa"hrli
cher Güter (TRV 001)., - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüffüllgut 
Wass e r . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
nuß nach dem anerkannten stand von Wissenschaft und Tec.lmik ge
führt werden kämen. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
l en, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt , bekannt sind. 

10. SOOstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den straßenverkehr (!\DR), Eisenbahnverkehr (RID), seeverkehr 
(I~e) und Luftverkehr (ICI\0-TI) sowie den in den Elllpfeh
l ungen der Ve reinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefa"hrlicher Güter. 

10.2 Di e Zula s sung ersetzt die Zulassung D/03 2278/lAl vom 07.06.1984 
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulass ungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Die ser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MI\TERIALFORSaillNG lND -PRÜFUN:; (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschl ießungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

lk4- r~~ 
Dipl.-Ing . H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing . (FH) w. Taegner 

1. Neufassung zt.nn 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2434/5H2 

für die Bauart einer Verpack~ zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1. 5/43 590 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefä1urlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung see - G3\/See) , vom 27 . Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962). i n der Fas sung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverox·dnung vcm 30. Juni 1989 (BGBl. I S . 1278) . 

1. 2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefa"hrlicher GUter auf straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - GG\IS), vcm 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vcm 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179) . 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefa1urlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Risenbahn - GGVE) vcm 22. ,Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Risenbahn-Gefahr
gutänderungsverordn~ vom 21.12. 1987 (BGBl . I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

264 

Bis chof + Klein GtbH & Co. 
Postfach 11 60 
4540 Lenger ich 

3 . Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

4. Anforderungen an d:!,e Bauart 

Die Bauart Iruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Beridlt 
Nr. 97 952, Vgab 90 vam 20. 08.1982, der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden (Westf . ), Abt. für ~k, 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "'Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 _., van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. ·157a von 
24. August 1985) unterzogen worden sind. Die Fertigung nadl 
den im Schreiben Dr . B/Bae. der Bischof + Klein GtbH & Co. 
van 01.07.1986 genannten Maßen ist zulässig. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 l:x!schriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nt.mmer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt ~rden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2434- B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 .2 e), R"' 001) 

8 . Auflagen iiber die Verwendung der Verpack~en 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten tmd ent
sprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpa~en dürfen für <?fa"hr
liche Gl.iter ve~det werden, wenn für sie nach den Vorsdl.riften 
der GGVSee/GGVS/GGVE solche VerpaCkungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefa"hrliche Güter der Verpackt.mgs
gruppen II oder III verwendet ~rden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung diirfen 
nicht überschrit.ten werden: 
SchUttdichte 1,2 kg/Liter 
Bruttonasse 25,4 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgiter müssen den F~gen
s:chaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffullgiiter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987; s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nach~isbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befilllt, bekannt sind. 

10. SOOstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen ÜbereinkO!IIre!l 
für den Straßenverkehr (!\DR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( ~) sowie den in den Elllpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefa"hrlicher Güter . 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2434/5H2 
von 17.08.1984 der Bischof+ Klein GtbH & Co. , 4540 Lengeridl.. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung t.md 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



lGOO llerJin 45, den 23. April 1990 
Unter äen Eichen 87 

BUND~ANSTAI,T FÜR tWl'F.Rii\Ll''OfiS01tJN3 UND -PRÜFVIC (Bl\M) 

Fad1gruppe 1. 5 
Gefahrgu~nsch1ießungen 

Dr. Auftraq 

Dipl.-Ing. H. W. Hiil:ner 
Oberregie rJngsrat 

Lalx>ratorium 1. 54 
Verpackungen 

Tm Auftrag 

l. Neufassung zum 

ZULA~~lJ~~~fuuCHEIN 
für die Bauart einer Verpackung = Beförderung 

gefcihrlieher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 695 

1 . Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefcihrlicher Güter mit 
Seesd1iffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee) , vcm 27. Juni 
1986, (B3BL I s . 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnlmg vcm 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefcihrlid1er Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\/S), van 22 . Juli 1985, 
(a;Bl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12 .12.1989 (B3Bl. I, s . 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaattime und grenz
Liberschreitende Beförderung gefcihrlid1er Güter mit Eisenbahnen 
(C',efahrgutverordnung Eisenbahn - 00\!E) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (EGBl. I, S.2862) . 

Sulo Eisenwerk 
Streuber & I..chnrum GlbH & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 1\Brford 

3. Beschreibung der Bauart 

Krnbinationsverpackung, Gefäß aus Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung-aus Stahl 
Nennvolumen: 205 l 

4. l\nforderungen an· die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 164/83, a.-h 21/6 vom 20.12.1983 der lbechst AG, Packmittel -
Entwicklung - Eingangskontrolle D 207; 6230 Frankfurt/Main 80, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar den "Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilunq der Kennzeidmung von Verpackungen 
für die Beförderung gefcihrlid1er Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 1985), 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen naeh Numrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nad1 der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller I1Uß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nad1 der zugelassenen Bauart serienrnäßj_g gefertigt-en Verpak
kungen sind daue~haft und gut sid1tbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 6HAl/Xl.6 Y2.4 Z3.6/250 ••••••••••••••• /D/BAM 2442- SL 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 el. RM 001) 

8. Auflaq!:f1_ übet;: die Verwendung· ner ·vegeekungen 

8.1 Die nach der zugelassenen flauart serienrnäßig gefertigten und ent
spreeh<'.:nd Nr. 7 gekE'.rmzeichneten Verpa&tmgen dürf,_;,,-, fiir gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn flir sie nad1 den Vorsdrriften 
der G.."NSee/GGVS/a:NE solche Verpacl<amgen zulässig s.ind. 

R. 2 Die Verpackungen dürfen für gefiihrlid1e Güter der Verpackungs
gru~ I, II oder UI verwendet """rden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm> (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2 , 4 g/an3 (Verpackungsgruppe II). 3,6 g/anl (Verpac.lmngs
gruppe III) nid1t übersd1reiten. 

Die Dic~te und der DBmpfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzmrdnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfberid1t gem'iß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfahigkeit njcht überschreiten. 

Die Diehte der Fi1llgiiter <hrf bP.im Nach~is der chenischen Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Prüf1Ullgut 

Wasser, Did1te 1,0 g/a.l13 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (DBmpfdruck des Füllgutes plus Partiöldruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C darf 
170 kPa nicht überschreiten. 

8.5-

8.6 Die ÜberwaChung der Fertigung von Verpackungen nad1 dieser 
Bauart I1Uß nach den "Techni.!;Chen Rid1tlinien für die Üben.-a
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefcihrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt F!eft 16 , 1987, s. 562, 
durChgeführt werden. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Fiül
güter nicht stärker geschädigt werden, als dureh das Prüffüllgut 
Wasser . 

Der Nachweis = Feststellung der d1emisd1en Verträglichkeit 
I1Uß nad1 dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller I1Uß na&tweisbar sid1erstel
len, daß alle Jl.llflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspriCht den in den internationalen Übereinkannen 
fik den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMD:;--<;ode) und wftverkehr (ICI\0-TI) scwie den in den Elnpfeh
lungen dE'r Vereint.en Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Befördenmg gefcihrlid1er Güter. 

10.2 Die Zulassung ersetzt die Zulassung D/03 2442/lAl vom 21.08.1984 
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen \oJiderrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den F..ichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI\TERIALFORSOOJNG 1.ND -PRtiruN:J (Bl\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 

Laroratorium 1.54 
Verpackungen 

Dn Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ft-ie~ 
Dipl.-Ing. (FH) w. Taegner 
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1. Neufassung z ran 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2504/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlirner Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 697 

1. Rerntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlirner Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - amee) • van 27 . Juni 
1986, (OOBl. I S. 962) , in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (B3Bl. I s. 1278). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliehe und 
grenzübersdlreitende Beförderung gefahrlirner Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\15), von 22. Juli 1985, 
(B3Bl. I s. 1550) , geändert durch die 2. Straßen-<;efahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (B381. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlirne und grenz
überschreitende Beförderung gefa"hrlirner Güter mit Eisenrehneu 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\/E) van 22 . Juli 1985 
(B3Bl. I Seite 1560), geändert durrn die 2. Eisenrehn-<;efahr
qutänderungsverordnung von 21.12.1987 (B3Bl. I, 5 .2862) . 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohnenn G1i:>H & Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibang der Bauart 

Kanbinaticnsverpackung, Gefäß aus Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackunq aus stahl 
Nennvolumen: 60 1 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entspredlen, die gem'iß Prüf
bericht Nr. 100694 Vgab 63 van 14.06.1984 der Deutschen 
Bundesbahn, VersuChsanstalt Minden, Picnierstr. 10, 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung, vergleichbar den "RiChtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilunq der Kennzeirnnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefahrlidher Güter mit SeesChiffen - ~ 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a von 24 . August 1985), 
L iterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

6. 

Die unter Nr. 3 besChriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen naeh Nu!tner 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Naeh der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. KennzeiChnung 

Die naeh der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerllaft und gut sirntbar wie folgt zu kennzeiChnen: 

~ GHAl/X/250 ••••••••• • •• • • /D/BAM 2504- SL 
\::_.) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), ~ 001) 

8. Auflagen über · die Verwendung -der· Verpackungen 

8.1 Die narn der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
spreChend Nr. 7 gekennzeiChneten Verpackungen dürfen für gefahr
liehe Güter verwendet werden, wenn für sie narn den Vorsdlriften 
der roJSee/OOJS/GGVE solehe Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Die Dirnte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm• (Verpackungsgruppe II), 2, 7 g/cm3 (Verpak
kungsgruppe III) nirnt übersChreiten. 

Die Diehte und der Lallpfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der rnemisrnen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgiter 
darf die entspreChende ; dureh den Prüfberirnt gem'iß Nr. 4 
naChgewiesene Leistungsfähigkeit nieht übersrnreiten . 

Die Diehte der Füllgüter darf be:im Nachweis der ehemisrnen Ver
träglichkeit dureh Zuordnung zum Prüffüllgut 

Wasser ; Diehte 1,0 g/cm• 

nieht übersChreiten. 
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8.4 Der Gesamtüberdruck (Danpfclruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 oc 
darf 170 kPa nieht übersChreiten. 

8.6 Die Übe:rwarnung der Fertigung von Verpackungen narn dieser 
Bauart nuß nadl den "TechnisChen RiChtlinien für die Überwd
ehung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16; 1987, s. 562, 
durrngeführt werden. 

8 . 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen dureh die Füll
güter nieht stärker geschädigt werden, als dureh das Prüffüll gut 
Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der dhemisrnen Verträglid!keit 
muß nadl dem anerkannten Stand von WissensChaft und Tedmik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sidl.erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwemunq der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspridl.t den in den internationalen Überei.nl<aml.2n 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenrehnverkehr (RID), Seeverl<ehr 
(IMOO-Code) und Inftverkehr (ICJ\0-TI) sorie den in den Erpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefahrlirner Güter. 

10.2 Die Zulassung ersetzt die Zulassung D/03 2504/lAl vom 08.10 . 1984 
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem ZulassungssChein liegt eine Reehtsmit~elbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit :im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentliCht. 

1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den Eiehen 87 

BUNDESANSI'ALT FtiR MA.TERIALFORSOilJN3 UND -PRÜF!JN:; (BI\M) 

FaChgruppe l. 5 
GefahrgutumsChließungen 

Laboratorium l. 54 
Verpackungen 

Dipl. - Ing. H. W. !Ubner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

DiE:t."{FH) 

1 . Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 26ll/4Gl 

w. Taegner 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefa11r1icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 150 
1.5/40 208 

1 . Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung i.iber die Beförderung gefährliCher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee), van 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962) , in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (OOBl. I S. 1278) . 

l. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Sttaßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), van 22 . Juli 1985 , 
(0081. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-<;efahrgut
änderungsverordnung von 12 . 12 . 1989 (BGBl. I , s. 2179) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatlirne und grenz
ulJerschreitende Beförderr~ng gefa11rlidher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Bisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(0081. I Seite 1560), geändert dureh die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (OOBl. I, 5 . 2852) . 

2. Antragsteller 

Metas= 
Chemisch-Technische Produkte Gni:>H 
Aarstraße 1 
6200 Wiesbaden 



3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart r<uß den Baumustern entsprechen, die gem'iß Prüfbe
richt Nr . 37/4 vom 03.08.1984 der Europa Garton AG, TA Zentral
labor, 2000 Hamh.Jrg 70, e i ner Bauartprüfung vergleichbar mit 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung w"rl die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicner 
Güter mit Seeschiffen - R'l 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundes
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24 . August 1985) unterzogen ...::>rden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach N\.lrmer 4 erfi.lllt werden , 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienm'ißig 
gefertigt werden. Der ~rsteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X21/S/ .• •. • .••. ••.•• • /D/BN:I. 2611- E.C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der OGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 21,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gem'iß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8 .4 -

8 .5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusarrrnengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefLihrt werden. 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstrralig einsetzt/ 
befi.lllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen i~einkammen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMD3-Cbde) sorie den in den EJ:npfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefa"hrlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2611/4Gl 
vom 04. 01 . 1985 der Metasec GmbH, Aarstr. 1, 6200 Wiesbaden. 

10 . 3 Diese Zulasung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsrnittelbele~ bei. 

10.5 Dieser Zulasscmgsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteil.u_'1gsblatt der Burrlesansta lt für Materialforschung und 
-prü1'1m:j , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. M:irz 1990 
Unter nen Eichen 87 

BUNDESANsrALT p_m MI'.TERIA.!,FORSC.HUN3 UND -PRliF1.JN3 (BAM) 

Iaboratorium 1. 54 Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuft~~ 
Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im PJftra 

VerpackungenL 

(1 oN Dipl.-I~( ~ Roesler 

ZULASSUNSGSSCHEIN 
Nr. D/0 3 25 14/5 N1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Be furde r ung 
gefährlicher GUter 

Aktenze ichen 1.5/43 069 
3 . 3/6894 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die 8efdrderung gefahrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Ge fahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Befurderung gefahrlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. l, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaat l iche und grenz
überschreitende Be f<irderung gefahrl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung J::i senbahn - GGVE} vom 22 . Ju l i 1985 
( BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862}. 

2 . Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH 
Postfach 14 55 
4422 Ahaus 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie mit zusätzlichen Lagen aus Kraftsack
papier und einem Spinnvlies . 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Pr üfbe
richt Nr. 100 253 Vgab 90 vom 03 . 02 . 1984 der Deutschen Bunde s
b ahn, Versuchsanstalt Mi nden/W., Abtei 1 ung für Hechan i k , 
4950 Minden/W. unter Einschluß der im Antragsschreiben Seil/Os 
vom 21.02.1989 beschriebene Sackbauart, einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien fUr die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Be fdrderung gefährl i eher 
GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind . 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vo r aus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Na eh der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zuge 1 assenen Bauart serienmäßig gefer tigten Ve rpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
n en: 

5H4W/Y51/S/ . .• .•..• •.•• . /D/BAM 2514- SVD 
(Herstellungs-
datun gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 
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8. Auflagen üb er die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen B~uart s,,. ie.m'i-l g , i?r·•:0l~n unJ 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichnete,! Ve rpac~1.1r.gen ,~;, f2~ fJr y0-

fährl iche GUter ve rwend<' t werden, '""r•il fiir <;ie ro<:ch den Vor-
s chr iften der G GVSe e/G GVS/Ci GVE so 1 ·~ he Verpack ungen zuläs sig 
sind. 

8.2 Die Verpack ungen dürten filr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder I I I verwendet werden. 

8.3 Fclocnde Gn,n 7 daten filr deo lnna l c bzw. die '12rpackung dürfen 
n i ct:t überschritten werde~: 
Br uttomasse 50,4 kg 

Die phys i>: alischen Eigenschaften der FüllgUter IIÜSsen den Ei
gen sc haf ten der im Prufbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffilll 
güter entsprechen. 

d ~ -

s .5 -

8.6 Die Üb erwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart I1JJß nach den "Technischen Richtlinien filr die überwa-
c hung der Fert igung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter CTRV 001)"- Verkehrsblatt H€ft 16, 1987, S. 562, 
durchgefilhrt werden. 

9. Der i n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
l en , daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jen i gen , der <lle Verpackungen filr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
l ~fUllt~ ... e;~annt 5 r r~1. · 

l 0. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (R ID), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-TI) sowie den in den Empfeh
lungender Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen filr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung sowie den Zu-
1 assungsschein Nr. D/03 2514/5N1 vom 10.I0.1 984 der SVD Ver
packungen GmbH, 4422 Ahaus 1 

10.3 [}iese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungssche in wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr M3terialforschung und 
-prUfung, Berl in" (I SSN 0340-75 51) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG ( B AM) 

Fachg r uppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~g 

Dipl.~~~ HUbner 
Oberregierungsrat 

2. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im ~~tr?~J 
Di pl. -in':~ D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2554/5N1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i cher GUter 

Aktenzeichen 1.5/4 3 070 
3 . 3/7022 

1. Rechtsgrund 1 agen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSe e), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderur.gsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Beförderung gef'ahrlicher GUter auf Straßen 
(Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 

268 

(BGBl. I S. 1550), ge:ln c.e,t (L.<c.to •:,, ~ ,,, ··3.:, Scnt.rgut· 
lnder~nssverordnung v~m 12.!~.198? 13CF .. ~ S. 2113). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Lber a.c ;nnerstaatl iche und g•·er;z
Uberschreitende Beför derung gefahrl icher GUter mit Ei sentpr,nen 
(Ge fahr gutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12. 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

S VD Verpackungen GmbH 
Postfach 14 55 
4422 Ahaus 1 

3. Beschreibung der Bauart 

~ack aus Kunststoffel ie mit zusätzlichen Lagen aus 
Kraftsackpapier 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Bat.lllustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 561 Vgab 90 vom 24.04.I984 der Deutschen Bundes
b ahn, Ve rsuc hsansta lt Mi nden/W., Abtei 1 ung filr Mechanik, 
4950 Mi nden/W., einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien filr 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen filr die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfilllt werden, 
z uge 1 assen. 

6 . Fertigung von Verpack 'Jngen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß ge't.ährleisten , daß bei den 
s eri enmäßi g gefertigten Verpackungen die filr die Ba uart festge-
1 egten Anforderungen erfUll t sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5H4W/Y 26/S/ ......... . .. ./D/B AM 2554 - SVD 
(HP rstellunos-
datum gern. ·Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen d.ir fen f't.ir ge
fährliche Güter Verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen ft.ir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten filr den Inhalt bzw . die Verpackung dürfen 
nicht überschrit ten werden: 
Bruttomasse 25,3 kg 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter IIÜSsen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffilll
güter entsprechen . 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fe rtigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nU3 nach den "Technischen Richtlinien filr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefäh rl i
cherGüter (TRV 001)"- Verkehrsblatt H€ft 16,1987, S. 562, 
durchgefilhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen de~ 
jenigen, der die Verpackungen f'llr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befilllt , bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den ir<ternationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-TI) sowie den in den Empfell-
1 ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen f'llr Verpackungen zur Beförderung gef'ahrl icher GUter. 



l r:. '- Diese 2 . Neufassung ersetzt die 1. Neufas sung sowie den Zul as
sungsschcin Nr. D/03 2554/5 N1 vom 12.10.1984 der SVD Verpackun
gen GmbH, 4422 Ahaus. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt ei ne Rechtsmi ttelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungssche -in wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlir." (I SSN 0340- 755 1i veröffentlicht . 

1000 Ber l in 45, den 28 . 02.1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIAL FORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgu tums c h 1 i eßu ngen 

Im Auf~4 
01 pl.- In g.~ HUbner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackunge n 

Im A~ftra~1 1 
JJ . -~'j) 

Di pl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2637/5H2 

für die Bauart einer VerPackung zur Beförderung 
gefährlimer Güter 
Aktenzeimen 1.5/43 591 

1 . Redltsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesdliffen ( Gefahrgutverordnung See - GGIISee), van 27 . Juni 
1986, (8381. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s . 1278). 

1 . 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlimer Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), van 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550) ; geändert durm die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12. 12 . 1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaattime und grenz
überschreitende Beförderung gefährlimer Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durm die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 21 .12.1987 (BGBl . I, 8 . 2862). 

2. M tragsteller 

Bismof + Klein QtbH & Cb. 
Postfam 11 60 
4540 Dangerich 

3. Beschreibung der · Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

4. Mforderungen · an -die Bauart 

Die Bauart 11Uß den Baumustern entspremen; die genäß Bericht 
Nr. 92 564, Vgab 90 van 26 . 09. 1978, der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden (Westf . ) , Abt . für Mechanik, 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Rimtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a van 
24. August 1985) unterzogen ~den sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Mforderungen nach Numner 4 erfüllt <Nerden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nam der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriennäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten l\nforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeidlnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/ Y26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2637- B + K 
(HerstellW1qs-
datum gern. Nr. 6.2 e). ~ 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
spredlend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter verwendet werden, wenn für sie nam den Vorschriften 
der GGIISee/GGVS/C!GIIE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefa'hrlime Güter der Verpad.'1lllgs
gru~n II cxler III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nimt überschritten werden: 
Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
Bruttonasse 25 , 2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 'Jiiter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technisch en Richtlinien für die Überwa
mung der Fertigung von Verp;,.ckungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - VerkE>llrsblatt Heft 16; 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOOStiges 

10.1 Die Bauart entsprimt den in den internaticna1en Übereinkmmen 
für den Straßenverkeh-r (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( :IMr:G-<ode) sarie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nat.iooen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlimer Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2637 /5H2 
van 21.02.1985 der Bischof + Klein GTtlH & Oo. , 4540 Lengerich. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs ~~eilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "llmts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicllt. 

1000 Berlin 45, den 23. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR ~11\TERIALFORSOll.Jm UND -P~ (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. llitner 
Cberregierungsrat 

lahoratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag· 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BliM 2929/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlidler Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 369 
1.5/41 166 

Gemäß Antrag der Bisdlof + IG.ein Verpacktmgswerke GIDH u. cn., 
Postfach 11 60, 4540 Lengerich, van 08.08.1989 wird die Nurmer 7. 
Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

7. Kennzeidlnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar audl wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5Ml/Z21/S/ •••••••••••••• /D/BliM 2929 - B + K 
\!:,) (Herstelltmgs-

datum gem. Nr. 6.2 e), !1M 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BliM 2929/5M2 der Bischof + IG.ein Verpackungswerke GtbH u. Cb., 
4540 Lengeridl, von 14.11.1986. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrtmg bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "!lmts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü~, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12 . llpril 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR M11.TERIALFORSaruN:;. UND -PRÜFUJil; (Bl\M) 

Fadlgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließur1gen 

Lal:loratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im~~ fli!:~~ Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

1. N3.chtraq zur 1. Neufassunq 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BliM 2963/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 662 
1.5/41 955 

Gemäß Antrag von 15.02.1990 und dem Laboratoriumsbericht vcrn 
09. Januar 1990 des Verbarrles der Wellpappen-Industrie e. v. , Fbr
schungsstelle, Hilpertstr. 22, 6100 Lannstadt, wird die Nr . 4. 
- Anforderungen an die Bauart - wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch, wie in dem Laboratoriumsbericht 
Nr. 752/90 van 09 . Januar 1990 beschrieben, gefertigt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BliM 2963/4G der Diversey ~H, Fl:>stfach 13 07, 6719 Kirchheim-
bolanden, von 24. August 1987. 

T)iesem N3.dltrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR M1\.TERIALFoRS<JWNG UND -PRÜFUN3 (Bl\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~'hr 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM 2965/4G 
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

geflihrlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43383 

Gemäß Antrag der Fa. Zeller + Gmelin GmbH u. Co. , Postfach 1365, 
7332 Eislingen vom 27.11.19B9 wird die Nummer 4. Anforderungen an 
die Bauart, sowie Nr. 7. Kennzeichnung wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart I1IJß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUf
bericht Nr. 14B/9 vom 23.8.1989 des Zentrallabors der Europa 
Garton AG, 2000 Harnburg 70 einer BauartprUfung nach 
den "Richtlinien tur die BauartprUfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen fUr die Beförderung gefahrl i eher 
GUter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

7. Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar auch wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Yl6/S/ ••••••••••••.• ./D/BW. 2965 - E.C . A. 
\.:;_} (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BW. 2965/4G der Zeller + Gmelin GmbH u. Co., Postfach 1365, 
7332 Efslingen vom 16.02.1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prUfung, Be r l in" 
(I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22. Februar 1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRDFUNG (Bf.JI.) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumschl ießu ngen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H.W. fUbner 
Oberregierungsrat 

1. Nadltrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

;!;_,1ti"'" 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3173/1H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43373 

Geii'äß Antrag der Gebr . otto KG, Fl:>stfach 1460, 5910 Kreuztal, von 
14 . 08 . 1989 wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des Zulassungs
scheines wie folgt Em\>eitert: 

4. Anforderungen an die Bauart: 

Gemäß Schreiben der Gebr. otto KG, Fbstfach 1460, 5910 Kreuztal, 
vom 14.08.1989 sowie Kunststoffdatenblatt der Isowa GmbH, 
5900 Siegen-Langenholdinghs., tmd der K!cr' GrbH, 5912 Hilchenbadl, 
können der Verschluß sarie die Deckeldichtung auch, wie in der 
Bundesanstalt für Materialforsdlung und -prüfung (Bl\M), 
Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45, überprüft; ausgeführt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BliM 3173/1H2 der Gebr. Otto KG, 5910 Kreuztal, van 04.02.88. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



D_:_ ..."ser t iacr +- ü.-:t ~~ -.....- ..,. y ~LA·ne-( Ze:.a."'- .L:n ·L.~O-J ~ tu:llo..l ~'iit.teilungs

latt der BJI!des=nstalt für Materialforsdnn1g und -prü:fung, Berlin" 
(T:>SI'I 0340-7551) varöffentlid'l.t. 

1000 Berlin 45, den 13. lfirz 19SO 
Unter den Eichen 87 

BUNDESl\NSI'ALT FÜR MATERIALroRS<EJN3 tm - PltiFuN:; (BI\l-!) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumsd'l.ließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl. - Irg. H. w. ll.ll:ner 
Cberregierungsrat 

1. Nad'l.trag Zlml 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BIIM 3179/1H2 

für die Bauart einer Verpadcung zur BefördeiUI'Ig 
gefährlicner 00ter 

AktenzeiChen 1.5/43372 

Gem'iJ3 Antrag der Gebr . otto KG, Postfach 1460, 5910 Kreuztal, vom 
14. 08.1989 wiro die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des ZulassWlgS
scneines wie folgt etWeitert: 

4. Anforderungen an die Bauart: 

Gem'iJ3 Sd'lre:il:len der Gebr. otto KG, Postfach 1460, 5910 Kreuztal, 
~ 14.08.1989 sowie Kunststoffdatenblatt der ISCMa QIDH, 
5900 Siegen- I.angenholdinghs., und der K!cr' QIDH, 5912 Hildlenbadl, 
können der Versd'l.luß sowie die Dec'keldid\tung audl, wie in der 
Bundesanstalt für Materialforsd\Wlg und -prUfung (BI\M), 
unter den Eicnen 87, 1000 Berlin 45, UbeiprUft, ausgeführt 
1oleiÜen. 

Dieser Nad\trag gilt nur in Verbind.Wl9 mi': dem ZulassWlgSsdlein 
Nr. D/BAM 3179/1H2 der Gebr. otto KG, 5910 Kreuztal , van 04.03.1988 . 

Diesem Nadltrag liegt eine Redltsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wiro zu gegebener Zeit im "llmts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für MaterialforschWlg und -prUfung; Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45; den 13. März 1990 
unter den Eidben 87 

BUNDESJ\NSI'ALT P-ffi M!\TERIALroRSrnl.N3 tm -pltiFuN:; (BI\M) 

Fachgrur:pe 1.5 
Gefahrgutl:lnschließungen 

ImAuft~ 

Dipl.-Ing. H. W. rutner 
OberregierWlgsrat 

Laboratorium 1. 54 
Ver:packungen 

Im Auftrag- / 

1;1.1::.~A. ~sle 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3457 /lAl 
für die Bauart einer Ver:packung zur Bef6rder1.1ng 

gefährlicher GUter 
AktenzeiChen 1.5/43225 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). in der Fassunq der 4. See-Gefahrgut
ändeiUl'lgsverordnunq vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 1\bs. 3 111r. 5 der Verordnung über die innerstaatlid\e und 
grenzüberscnreitende Beförderung qefanrlid\er Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - 001/S), vom 22. Juli 1985, 
('fGBl. I s. 1550}, geändert durch die 1. straßen-Gefahrgut
änderunqsverordnWlg van 21.12 . 1987 (BGBl. I, s. 2858}. 

1.3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatlid\e und grenz
liherschreitende Beförnerunq <Jj:lfanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(C",efahrgutverordnWlg P.isenbahn - OOVE} van 22. Juli 1985 

2. 

(B3Bl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Ei.senbahn-cefahr
gutändeiUl'lgsverordnur>g van 21. 12. 1987 ( BGBl. I, s. 2862} • 

Antragsteller 

Dipl.-Ing . Wilhelm Schmidt 
AI:Traturen - Apparatebau 
Postfach ll 36 

6104 Seeheim-Jugenheirn 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nid\tabnehnbarem Deckel 

Nennvolurren: 25 Liter bzw. 50 Liter 

4. Anforder1.1ngen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumstern entsprechen, die gemäß Prüfungs
berid\t Nr. L/42163 van 19. Juni 1989 der Bur!desanstalt 
ftlr Materialforsd\ung und -prUfung (BAM}, 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nad\ den "Rid\tlinien für die BauartprUfWlg 
und die Erteilung der KennzeichnWlg \01. Verpackungen für die 
Befdrderung gefährlid\er Güter mit SeesChiffen - R-1 001 -" 
van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985} 
unterzogen 'NOrden sind. 

5. ZulasSWlg 

Die \mter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nacn NunrMr 4 erfüllt werjlen, 
:;.:ugelassen. 

6. Fertiglln;J von VerpackWlgen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß geoährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Ver:packungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerllaft und gut sichtbar wie Zolgt zu kennzeich
nen: 

(:;\ lAl/X/250/ • • ••••••••••• /0/BAM 3457 - WS 
\.!:._) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e} , R-1 001} 
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8. Allflagen über die Ven.oendung <'!er Verpackungen 

8 . 1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährlidle Güter ven.oendet <Nerden, <Nenn für sie nadl den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zul~ssig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruFPC I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Dichte der F'Jllgilter darf 1,2 g/cmJ (Verpackungsgruppe I, 
II und III) nidlt überschreiten . 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden FUllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht genäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht übersd1reiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des FUllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert um 100 kPa) bei 55° c 
darf 170 kPa nicht iibersdlreiten. 

8 . 5 -

8.6 Oie '.i'oerwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefiihrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgefiihrt werden. 

9. Der i n l!'!r . 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Allflagen über die Ven.oendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10 . 1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen tibereinkcmren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefa1trlicher Güter. 

10 . 2 T)iese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

lfl.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "J>rnts- und 
Mitteilunqsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prufung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Dezeniber 1989 
Unter den F.ichen 87 

BUNDESANSTALT P iR Mi\TF.:RIALFORSOll.JN3 UND -PRiiFlJN3 ( BI\M) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Lal::oratorium 1. 54 
Verpackungen 

9'--'""e- ~'J 
Dr.-Ing. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

~~ 
Dipl.-Ing. H.W. Bübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3458/lAl 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefarurlicher Güter 

Aktenzeidlen 1 . 5/43226 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vc:rn 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut~ 
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBL I s. 1279). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , van 22. Juli 1995, 
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(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 . 12.1997 (BGBl. I, s. 2959). 

1 • 3 § 9 l\bs . 3 der Verordnung liber die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Berörderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(C',efc,hrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 

2. 

(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsveror dnnng vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, 8 . 2862). 

Antragsteller 

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt 
Armaturen - Apparatebau 
Postfach 11 36 

6104 Seeheim-Jugenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtaooehJTbarem Deckel 

Nennvolumen: 200 I.iter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Balrlll.lstern entsprechen, die genäß Priifungs
bericht Nr . 1./42164 van 04. August 1989 der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prufung (BAM) , 1000 Berlin 45 , 
einer BauartprUfung nadl den "Ridltlinien fUr die Baua..-tprUfung 
und die F.rteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24 . August 1995) 
unterzogen \<~erden sind. 

5. Zulassung 

Die unter 1!'!r. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numer 4 erfiillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Vetpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpi'cckungen seriemäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewällrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Vetpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar 1'iie folgt zu kennzeich
nen : 

(u\ lAl/Yl. 5/150/ ••••••••••••• /D/BAM 3459 - WS 
\..::..) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), 'RM 001) 

8. Allflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten VerpaCkungen dürfen fiir ge
farurliche Güter ven.oendet <Nerden, <Nenn für sie nad1 den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVF.. solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefailrliche ~lter der Verpackungs
gruppe II oder III ven.oendet <Nerden. 

8 . 3 Die Dichte der FUll~lter darf 1,5 g/cmJ (Verpackungsgruppe II 
und III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der I:arrpfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht genäß Nr . 4 
nachgewiesene Leistungsfa1ligkeit nicht iiberschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Danq>fdruck des FUllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert um 100 kPa) bei 55° C 
darf 100 kPa nicht überschreiten-

9.5 -

8. 6 Oie tiberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefifurt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Allflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerpaCkungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen tlbereinkamlen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-



verkehr ( IMI:x:;-Code) so.rie &.,n u. der. Et.~pr~lungen d<: r Vereint'~'' 
Nationen (UN) festgel egten Prüfanforderungen fUr V<~rpackung>Jl 
zur Beförderung gefanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulas sungsschein l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prufung, '8erlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 'Berlin 45, den 06 . DezeiDer 1989 
Unt er den Eichen 87 

BUNDESANSfALT FiiR MI\.TERIALFDRSO:ll.JNJ UND -PRi.iFIJN:; (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Q~Q- S:-/) 
Dr.-Ing. Schulz-Forberg , 
Direktor und Professor 

1. Nachtrag zum 

raroratorium 1 . 54 

Verpa~~ 
Dipl. -Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3471/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefaltrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 482 

Genäß Antrag der Firma Haarmann & Reimer GnbH, ~tfach 1253 in 
3450 Holzminden , von 10.10.1989, so.rie Werkstoffdatenblatt der 
Europa Carton ro, 7..entrallaror, 2000 Haltburg 70, von 27.11.1989, 
wird die Kennzeichnung Nr . 7 wie folgt en.oeitert: 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serieratäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar auch wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4GjX*ljs/ ••••••••••••••• /D/BAM 3471 - ** ) 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6 .2 e), R-1 001) 

*) 1\n dieser stelle ist entsprechend cler llaugräße die jeweili
ge Bruttonasse unter Berucksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

**) An dieser stelle ist das l~nnzeichen des jeweiligen Her
stellers einzusetzen: 

fUr Holfelder Werke GrbH u. Cb. KG 
Postfach 1220 
6837 st . Leon-Rot 1 

E • C . A. fUr Europa Carton AG 
Postfach 70 05 29 
2000 Harnburg 70 

Dieser 1 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/BAM 3471/4G der Haantann & Reimer GnbH, ~tfach 1253 in 
3450 Holzminden, von 24. 05 . 1989. 

10 . 3 Diesen Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und -pru
fung , Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NsrALT EÜR MI\.TERIALFD~O:ll.JOO UND -PRÜFUN3 (BAM) 

~'ad1<ji"Ul'{le 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Iml\uft~ 

Dipl.-Ing. H. W. ffi.il:ner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag • . / 

L.~J..~, 

1 . Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3574/11'.2 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefaltrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 316 

Die Nuntrer 1. Rechtsgrundlagen des Zulassungsscheines wird wie fol.gt 
erweitert : 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.4 F.isenbahn-Gefahrgutausnahrreverordnung von 16 . August 1985 
(BGBl. I s. 1651). Ausnature Nr. E 46 , in der Fassung der 
2 . Verordnung zur 'Iinderung von Gefahrgutausnalureverordnungen 
van 24. August 1987 (OOBl. I S. 2095). 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3574/11'.2 der Rietbergwerke Q1bH und <b. KG, Bahnhofstr. 5, 
4835 Rietberg 1, vom 29.11.1989 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener 7.eit im "1\mts- und Mittailungs
blatt der &mdesanstalt Dir Materialforschunq und -prufung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1()()0 Berlin 45, den 30 . März 1990 
Unter den r.ichen 87 

BUNDESANSfALT EiiR MI\.TERIALFD~O:ll.JOO UND -PRÜE'UN:; (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

/{l:Lw 
Dipl . -Ing . H. W. ~übner 
Oberregierungsrat 

Laroratorium 1. 54 
Verpackungen 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3581/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 179 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung ueer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), von 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30 . ,Juni 1989 (OOBl. I s. 1278) . 

1 . 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(9381. I S. 1550), geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1 • 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
ueerschreitende Beförderung qef.a1lrlicher GUter mit F.isenbahnen 
(Gefahrgutverordnunq F.:isenbahn - GG\TE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geimdert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s.2862). 

2 . 1\ntragsteller 

Bayer llG 
PR-Packungstechnologie 
Geb . D 203 
5090 Leverkusen 

273 



3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus eill'<l'elliger WellpapPe mü. Innem'"'1'ackung,-,n 
(Flaschen aus Glas) 

4. !lnforde rungen an die Bauart 

Die Bauart !lUß den Baurtl.lstem entspr eChen, die genäß Bericht 
Nr. 87/57042-7 vom 27.0& . 1988 oer Bayer AG, Zentrales Ingenieur
wesen, Werkstof ftechnik 2.3, Packrni.ttelprüfung, Geb . B 406, 
5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung naCh den "Ridltlinien für 
d ie Bauartprüfung und die Erteilunq der KennzeiChnung von Ver
packungen für die Bef6rderung gefi>.1rrlicher Güter mit Seesdliffen 
- R-1 001 -" vom 28 . ,Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24 . August 198 5 ) unterzoge n 100rden sind. 

5. Zulassung 

Die tmter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforde rungen nach Nunmar 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelas senen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig ge f ertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
l<.ungen sind dauerhaft und gut siChtbar wie folgt zu kennzeidl
nen: 

4G/Yl4/S/ ••••.•••••••••• /D/BAM 3581- SEYFERT 
(Herstellungs-
datum qem. ~r. 6.2 e), ~ 001) 

8 . l'.uflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 nie nach der zugel assenen Bauart serienmäßig gefertisten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie naCh den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/~ solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten f i.ir den Inhalt bzw. die Verpackung di.irfen 
niCht überschritten werden: 
Bruttomasse 13,6 kg 

Die PhYsikalisdlen Eigenschaften der Füllgüter missen den Ei
genschaften der im Prüfbericht genäß Nr. 4 genanntan Prüffüll
gUter entsprechen . 

8 . 4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart a l s zusammengesetzte 
Verpackung - auCh mit anderen a l s in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , rruß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß di e zusanmengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 nie Überwachung der Fertigung von Verpackungen naCh dieser 
Bauart ITI.>ß nach den "TeChnischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Bef6rderung gefanrli
cher Güter (TRI! 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durChgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antr a gs teller !lUß nachweisbar s i Cherstel
len, daß alle 1\uflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Ge fahrgut erstrralig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den i n den internationalen iibereinkcrrmen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) und See-· 
verkehr (~e) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschei n Nr. D/BAM 3581/4G 
vom 30. llbVeroer 1989 . 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 
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10. 4 Diese n 'Zul assungssc·nein l l •""SJ .... c l. ·.~ :-. 

10 . 4 Dieser Loulassungsscheio w:i_(rl, -;;u q "i·- ·-1~1.. 7P-i t irn '1Aints- urrl 
Mi.ttei Lm]sblatt ci.i!r Bundesans t a l t füc t-1att:rialtorsdluag u:rl 
-pnifung , 8erhn ' ( I SSN 0340-7551 ) ver öffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30 . März 1q9o 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI'.Nsr.n.LT FÜR MI\TERIALFORSOil.JN3 UND -P~~ (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

I.al::oratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Au~ ii7!:1~., Dipl.-Ing . H. w. lfuooer 
Oberregierungsrat 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3582/4H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43217 

Rechtsgrund] agen 

I. Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 28. September 1985 
(BGBl !, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61, in der 
Fassung der 2, Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 24 . August 1987 (BGBl. !, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

!NFA LENTJES GmbH 
Vi nklöther Mark 16 

4600 Dortmund 30 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff 

Nennvo 1 umen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 107 481, Vgab 40 vom 19.07.1989 der Versuchsanstalt Minden 
der Deutschen Bundesbahn, Abt. Mechanik, 4950 Minden/Westf. und 
Hygienischem Fach-Gutachten vom 10.10.1988 der Gemeinschafts
praxis fur Laboratoriumsmedizin, 4600 Dortmund lf einer Bauart
prüfung nach Nr. 2.1,4. der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden 
sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen seri enmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährl eisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wi e folgt zu kennzeich
nen: 

u 4H2/Y20/S/ ••• •••••••••• /D/BAM 3582- IL 
n (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Jedes VersandstUck muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 18 kg." 



8. Auflagen Uber die Verwen<i ung der Verpackw .gen 

8,1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmllßig qefer "\gten ll'ld 
entsprechend tlr. 'i gekt:nnlei~hneter. Verpack ungen dUrfen tUr ge
fährl f c he GUter verwer.det ·,~ r d<t r,, ••~lln fur s i e nach den Ver
schriften der GGVSee/GG YS!GGVE su ~ ~; ,~ Vocr"ach~g-, .. ;-c;;·s-.1" ~ 

8 . 2 Die Ve rpackungen dUrfen fUr gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder JII verwende t werden . 

8 .3 Die Bruttomasse dar f 19,5 kg nlc ht Ube r schreiten . 

8 .4 Die Oberwachung de r Fertig ung von Ver·pac kungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Ri chtlinien ~Jr die Oberwa
chung der Fertigung von Ver packungen zur Beförde rung gefahrli
cher GUter (TRV DD1) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar s icherstel 
len , daß alle Auflagen ü~er die Verwendung der Verpackungen dem
,jenigen, der die Verpac kungen fUr Gefahrgut erstmalig ein setzt/ 
tletUll t, bekannt si nd. 

10. Sonstiges 

10.1 Oi ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 2 Diesem Zulassungs schein lieg t e i ne Rechtsmitte l belehr ung bei . 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze it i m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt f~r Materialforschung und 
- pr Ufung , Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berl i n 45, den 06. Dezember 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND - PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr . - Ing . Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Labo r atorium 1,54 
Verpackungen 

-K 
Dipl. - Jng . H.W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr. o/'tw:1 3588/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg 
gefährlidier Güter 

Aktenzeidlen 1.5/43 143 

1 . ReChtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Vemrdnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See) , van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 l\bs . 3 Nr. 5 der Ver=dnung über die innerstaatliche und 
grenzübersChreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\IS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2 . straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 l\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidie und grenz
überschreitende Beförderung gefährlidler Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durdi die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862) . 

2. Antragsteller 

B.lrCbsa 
Fischbach 3 

6305 Buseck 1 

3. Beschrei?mg der Bauart 

Faß aus Stahl mit nidltabnehmbarem Deckel 

Nennvolurnen: 25 bzw. 50 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart l!llß den Baumustern e.'ltsprechen, die genäß Beri..nt 
Nr. 1. 5/43144 van 28.02.1990 der Btmdesanstalt für Material
forsdiung und - prüfung (BI\M) , lhter den Eid\.en 87, 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nach den "RichtJ inien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung \ '011 Verpackungen für die 
Befdrclerung gefährlidler Güter mit Seesd'liffen - RM 001 -" von 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen llo'Orden sind. · 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 besdlriebe."le Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nlmner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriernräi3ig 
gefertigt werden. Der liersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anf=derungen erfüllt sind. 

7. KennzeiChnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie.l'JI!\äßig gefertigtei> "erpak
kungen sind dauernaft und gut sichtbar wie folgt zu kenm.eic.lJ.
nen: 

lAl/Y/250/ •• • •••• •••••••• /D/BAM 3588 - BU 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6 . 2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verl!lelldung der VerpacktnY;Jen 

8 . 1 Die nadl der zugelassenen Bauart seriennä.ßig gefertigten und 
entsprediend Nr. 7 gekennzeiChneten VerpacktnY;Jen dürfen für ge
fährlidle Güter ve~et werden, 1oleJ'lil für sie nadl den Vor
sdiriften der OOI!See/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III veNendet werden. 

8.3 Die Didlte der Fllllgiiter darf ! , 2 g/cm' (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,2 g/crn' (Verpackungsgruppe III), nicht übersChreiten. 

Die Dichte und der 03Irpfdruck der den Prüffüllgiitern bezüg
lidl der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entspredlende, durch den Prüfberidlt gemäß Nr. 4 
nadlgewiesene Ieistungsfähigkeit nicht übersChreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (03Irpfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vennindert = 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nidlt überschreiten. 

8 .5 -

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart l!llß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung v6n Verpad<ungen zur Befdrderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durdlgeführt ~~~erden . 

9. Der in Nr. 2 genanilte Antragsteller l!llß nactt<..raisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Vel:'lllendung der Verpackungen ~ 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internatirnalen Übereinkarmen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) , Seeverkehr 
(IMOO-Code) und lJ.lftverkehr (ICI\!}-TI ) sarie den in den Elnpfeh
lungen der vereinten Naticnen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Befdrderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung; Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 14. ~rz 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESliNSTALT FÜR MI\TERIALFORSarutiiG UND -Piiiroro ( BI\M) 
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Fac.'«Jruppe 1 • 5 
Ge.f1'.hrgutumscill iEoßungen 

Dr.~uft~~ 

Lal::cr"'tor.Lut.t 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag Jlov;.k 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der verpacktmgz
gruppe II oder IIl verwendet ~!~erden . 

Ii 3 Die Dichte der Füllgüt.er darf 1,2 q/crn• (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,2 g/crn• (Verpac-Jcun<:'Sgtl.IJ?P'' IIIL nicht über schreit<'.:J .• 

Dipl. -Ing. h. w. I-lübr,er 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing . {Fil) Andrer.>. Staacks 
Die Dichte und der tanpfdruck der den PrüffüllgUtem bezüg
lich der dlenischen Verträglichkeit zuzuordnenden ~Ullgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfberidlt gemäß Nr. 4 
nachge-.riesene leistungsfähigkeit nicht übersdlreiten. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3589/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/43 679 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen { Gefahrgutverordnung See - 001/See), van 27. Juni 
1986, (00131. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

l • 2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\lS) , van 22. Juli 1985, 
(BGBL I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 {BGBl. I, s. 2179) . 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
i.iberschreit.ende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutve rordnung Eisenbahn - GGVE) vcrn 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

atrdosa 
Fischbach 3 

6305 Buseck 1 

3. Beschreibung der Bauart 

1·aß aus Stahl mit nidhtal:nehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 200 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gerräß Bericht 
Nr. 1.5/43145 van 06.03.1990 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BI\M), Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung vcn Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger ' Nr. 157a van 24. August 1985) 
unterzogen 1o10rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . J beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Werderungen nach Nunmer 4 erfüllt ~!~erden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung ~':1 Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt ~!~erden . Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurtgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeidh-
nen: 

CD lAl/Y/150/ •••••••••••••• • /D/BIIM 3589 - BU 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendunq der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliChe Güter verllo'endet ~!~erden, llo'enn für sie nach den Vor
schriften der CGIISee/roJS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 
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fl .4 Der Gesamtüberdruck (Da;npfdr..tc-.k ras l'Ullgutes pJ.us Partial
d..-uck evtl . vorlla!rlenE<r Gas'" ve.:minderc. l.lll iOO kPa) bei 55 oc 
darf 100 kPa nicht i.iberschreiten. 

8 .. 5 -

8. 6 Die Übe:rwadlung der Fertigung von Verpackungen nadl dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung vOn Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ve..rpackungen dem
jenigen, der die Verpackungeil für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Scnstiges 

10.1 Die Bauart entspr:idlt den in den internatiooalen Übereinkcmnen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) , Seeverkehr 
(IMI:G-OJde) und LUftverkehr (ICI\0-TI) scwi.e den in den flnpfeh
lungen der Vereinten Nat:icnen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur &.förderung gefährlidler Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungssenein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45; den 14. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI'.TERIALFORS<llUN3 UND -PRi.iFuN.:; (BAM) 

Fact>gruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~ 

Dipl . -Ing. H. W. Hi.il:ner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH) 1\ndrea Staacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 3590/4G 
fUr die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 

geflihrl icher GUter 
Aktenzeichen 1.5/42 829 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Befdrderung gefahrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
linderungsverordnung vom 30. Juni 198g (BGBl. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Befdrderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BG81. I S. 1550), in der Fassung der 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12. 1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Ve rordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Befürderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862) . 



2 . _Antrags ce ller 

Go 1 <lwe 11 GmbH 
Postfach 13 01 09 

6100 Darmstadt 13 

3 .<?e schreibungder Bauart 

Kiste aus e i nwell iger We llpappe 

Anforderungen an ctie Bauart 

Die Bauart muß den Ball!lustern entsprechen, di e gemäß PrUfungs
zeugni s Nr. 18/1987 vom 2D.01.1987 der Forschungsstell e des 
Verbandes der Wellpappen- In dustrie e. V., Hilpertstr. 22, 
61DO Darmstadt, einer Bauartprufung nach den "Richtlinien tur 
die Bauartprufung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpack ungen fU r die Be forder ung gefäh rli cher GUter mit Se e
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom <:4. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
z uge 1 assen . 

6 . Fer tigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind . 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert i gten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: CD 4G/Y 5/S/ •.•• ••••••• • •• ./D/BM4 3590 - AWK 

(Herstellungs-
datllll gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr s ie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefahrliehe GUter der Verpackungs-
9 ruppe I I oder I I! verwendet werden . . 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden : Bruttomasse: 4,5 kg 

Uic physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Eigen
>chaften der im PrOfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Di e Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
eher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Di e Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IffiG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

1D.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-·prufung, Berl in" (! SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. Februar 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG ( BM4) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImAuf?kL 
Im Auftrag p 

U(}.c.VkJJ 
Oipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregi erungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Staacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 3591/4G 
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/42 830 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beforderung gefahrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Jun i 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die inr1erstaatliche und 
g renzUberschreitende Beförderung gefahrl i eher GUter auf Straßen 
(Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 2 . Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefahrl i eher GUter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnurg vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Goldwell GmbH 
Postfach 13 01 09 

6100 Darmstadt 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellp appe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Alumini um) 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUfungs
zeugnis Nr. 319/88 vom 30.05.1988 der Forschungsstelle des 
Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V., Hilpertstr. 22, 
61oo·Darmstadt, einer BauartprUfung nach den "Richtlinien für 
die BauartprUfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen fur die Be forderung gefährlicher GUter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig ten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDn 

4G/Y 3/S/ ••.••••••••••• ./D/BAM 3591 - AWK 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RHOOll 
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8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer ti gte~ una 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dU··ten fU r ge
fährliche GUt er verwende t ~/erden, wenn fUr sie ne ct• den Vo r
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solcht Verpackungen zulässig s i nd . 

8. 2 Die Ve rpackungen dUrfen fUr gefahrliehe GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdat en fUr den Inhalt bzw. die Ve rpackung dUrfen 
nicht überschritten werden: Bruttomasse: 2,1 kg 

Oie phys ikal ischen Eigenschaften der FUllgUter mUssenden Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUllgüter 
ent sprec hen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
besc hr iebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestel lt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenver packungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauar t . 

8 .6 Di e Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Ba uart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefUhr t werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Au fl agen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jeni gen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUl lt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent spri cht den in den internationalen übereinkommen 
fUr den Straße nverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (Ir-lOG-Code) sowi e den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (U N) festge 1 egten PrU fanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefahr l icher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteil t. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulass ungs schein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Be r li n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Be rlin 45, den 20. Februar 1990 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATER IALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutunschl ießungen 
Im Auftrag 

Ji~ 
Dipl.-Ing. H.W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au~r;~l) 
Dipl.-Ing. (FH) A. 

Z ULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/ BAM 3592/4G 
fUr die Bauart ei ner Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzei chen 1.5/42 831 

1. Rechtsgrundlagen 

Staacks 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), i n der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsveror dnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber di e i nnerst aatl iche und 
grenzübersc hreitende Beför de;·ung ge fäh l"licher GUter ~ uf Straßen 
(Gef~hrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl . l S. 1550), in der Fassung der 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12. 2.1989 (BGB l. I , s. 2179) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerst aatl i che und grenz
Oberschrei tende Beförderung gefährl i eher GUter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geänder t durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12. 1987 (BGB1. I , S.2862). 

2. Antragste ller 

Go ldwe 11 GmbH 
Postfach 13 01 09 

6100 Darmstadt 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 320/88 vom 30.05. 1988 der Forschungsstelle des 
Verbandes der Wellpappen-Industrie e . V., Hilpertstr. 22, 
6100 Darmstadt, einer BauartprUfung nach den "Richtlinien fUr 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen fUr die Beförderung gefährlicher GUter mit See
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y 2/S/ .. ..... .. .... . ./D/8AM 3592 - AWK 
(He rste 11 ungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inha l t bzw. die Verpackung dUrfen 
nicht Uberschritten werden: Bruttomasse: 1,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter mUssenden Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUllgUter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa
chung der Fe_rtigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9. Der i n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwelsbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen Uber die VeNendung der Verpackungen dem
Jenigen, der die Ve r packungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, t>~k nr .. s in<!. 

,- ~.!!.ill9-'!l' 

10.1 Dfe Bauart entspricht den in den Internationalen Obere inkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RIO) und See
v.:rl:ehr (IMDG-Codel sowie den ln den Emp fe hlungen der Ve reinten 
Nationen (UN) festge legt en PrOfan forderungen rur Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

:0.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein l iegt eine Rechtsmitte l bel ehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze i t 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundes'!nstalt fUr Materialforschung und 
- ~rUtung, Be t' lln " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. Februar 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND - P ROFU NG ( BAM) 

Fachg r uppe 1.5 
GefahrgutlJllschl ießungen 

ImAuk 

Dipl .- Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

LaboratorilJll 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

PM~ 
Dipl .-Ing. (FH) A. Staacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . 0/BAM 3593/4G 
fUr dfe Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/42 832 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 Ab ~. 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
gr enzoberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Oberschreitende Be ftirderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Goldwell GmbH 
Postfach 13 01 og 

6100 Darmstadt 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe 

4. · Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baunustern entsprechen, die gemäß PrUfungs
zeugnis Nr. 360/87 vom 26.06.1987 der Forschungsstelle des 
Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V., Hilpertstr. 22, 
6100 Darmstadt, einer Bauartprufung nach den "Richtlinien fUr 
dfe Bauartprufung und die Erteflung der Kennzeichnung von 
Verpackungen fUr dfe Beförderung gefährlicher GUter mit See
schiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß dfe Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen ser i enmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfiJllt sind. 

7. Ke nnze 1 chnung 

Dfe nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpa~
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wfe folgt zu kennzeich
nen: CD 4G/Y 11/S/ ............... /0/BAM 3593 - AWK 

(Herstellungs-
datum gern. ~r. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen Uber die VeNendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigtet ' und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährl iche GUter veNendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten for den Inhalt bzw. die Verpackung dorfen 
nicht Oberschritten werden: Bruttomasse: 10,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter mUssenden Eigen
schaften der im Profbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUllgUter 
entsprechen. 

8 . 4 -

8.5 -

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die VeNendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den fn den internationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den fn den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UNl festgelegten Profanforderungen fUr Verpackungen 
zur Be ftirderung gefahrl icher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zul assungsschefn 1 fegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prufung, Berlfn" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 8erlin 45, den 20. Februar 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
GefahrgutlJllschl ießungen 

ImAuftk 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

H0-e1~ 
Dipl .-Ing. H.W . HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Staack! 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3594/4G 

fUr d ie Bauart e iner Verpackurig zur Beförderung 
gefahrl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 240 

l. Recntsgrundldgen 

1.! § 5 d er Ve r ordnun g Uber die Beförderung gefäh rlicher Gllter mit 
Seeschiffen (Gefah r gu tverordnung See- liGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl . I S. 962), 1 n der Fassung der 4. See-Ge fäh:·gut
lnderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278) . 

l..Z § 9 Ab s.3 Nr. 5 der Ve rordnung Uber die innerstaatlic he und 
g renzübers chreitende Beförderung gefahrliche r GUter auf Straße r 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2 . Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber di e innerstaatl i che und grenz
überschreitende Beförderung gefahrlicher GUter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. An tragste 11 er 

Röhm GmbH 
Chemische Fabrik 
Po stfacn 42 42 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Well pappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart mtß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü fbe
richt Nr. 17/89 vom 05 .0 5.1989 der Wellpappenfabrik GmbH, 
Sausenheim, Postfach 1220, 6718 Grünstadt 3 einer Bauartpruf ung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fUr die 
Beförderung geflhrlic her GUter mit Seeschiffen- RM 0~1 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
z uge 1 assen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X6/S/ ... .. .......... /D/BAM 3594 - WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUri'en fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor-
s chriften der GGVSee/GGVS/GGVE solehe Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Folgende Grenzdaten fur den Inhalt bzw . die Verpackung dü r fen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 5, 8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gerniß Nr. 4 genannten PrUffUll 
gUter entsprechen. 

8 , 4 -
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8 .5 Wird die zugelassene VerpacKungsbauart als zusam~~ngesetzte 
VerpacKung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
bes~hriebenen In nenve rpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den In nenverpaekur.q~n eb•·~so wirk 58ff• ist !<!ie c:!fe zuge1 assene 
Verpackungs~~u~rt. 

8 . 6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nU3 nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefah;•li
cher GUter (TRY 001)"- Ver~ehrsolatt Heft 16, 1987, S. 56:? , 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragstell e r maß nachweisbar sicherstel· 
1 en daß alle Auflagen Uber aie Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackung~n f'Jr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
betUllt, bekannt sind. 

l o. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkomme n 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverke hr (RIO) , Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAQ-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen fUr Verpackungen zur Beförderung gefä hrl i cher GUter. 

10. 2 Diese Zul assung wird un ter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

1 0.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteil ungsblatt der Bundesansta lt fur Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Be r lin 45, den 22. 02 ,1 990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND - PRüFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~ 

Dipl.-~~W . fiibner 
Oberregierungsrat 

~aboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AW~~9ck 
Dipl.-Ing. (FH) Staacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3595/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1 . 5/43 390 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefahrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschrtoitende Beförderung gefahri i eher GUter auf Straße n 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrl icher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsveror dnung vom 21 . 12.1987 (BGB1 . I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Kurt Vo ge 1 sang GmbH 
Postfach 11 40 
6 954 Ha ssmersheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwell iger Wellpappe. 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 92 vom 29.06.1987 der Wellpappe w·iesloch, Zweignieder-
1 assung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, Postfach 12 60 , 
6837 St . Leon-Rot 1, einer Bauartprüfung nach den "Richtl in ien 
fUr die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 



Verpackungen fUr die Befcirderung gefänrl icher GUter mi·,; See
sch-iffen- RM fl01 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . J 5h 
vom 24. August 1985) unterzogen worden si nd. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werde~. 
zugelassen. 

6. Fertigu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen seri enmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
seri enmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y5/S/ ••••••••••• • •• ./0/BAM 3595 - HOW 
! Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn ftlr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dUrfen 
nicht Uberschritten werden: 
Bruttomasse 4,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mUssenden Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
gUter entsprechen . 

8.4 -

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart mtß nach den "Te chnischen Richtlinien fUr die Oberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befcirderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b efUllt, bekannt sind. 

10. Sonst~ 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr !ADR) , Ei senbahnverkehr (R ID), Seeverkehr 
!IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
n en !U N) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen zur 
Beförderung gefährl i eher GUter . 

10.2 Oi ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berl in" (! SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlfn 45, den 22.02.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FDR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutums chl ießu ngen 

Im Auft~L 
D1 pl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImAuftJ?l~ 
/ I<6A 
Di pl.-Ing. ( A .Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3596/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
1\ktenzeicher! l. 5/42 950 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderur>g gefanrlicher Gütar mit 
Seeschiffen (Gefahrgutveron1nung See - 031/See), von 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verord~ung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher r.üter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GJ\IS), von 22. Juli 1985, 
( BGBL I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl . I, s. 2179). 

1.3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gr-nz
iiberschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit P.isenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) von 22. ,Juli 1985 
(flGBL I Seite 1560), geändert durch die 2. Bisenbahn-<lefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12. 1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Europa cartoo ro 
Spitaler Str. 11 

2000 Haltburg 1 

3 • Beschreioong der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Rauart 

Die Rauart rruß den Ball!l1.lstern entsprechen, die genäß Prüfbericht 
Nr. 6/9-1 vom 06.03.1989 der Europa cartcn ro , Technische Abt., 
Zentrallal:x>r, Postfach 70 05 29, 2000 Hallburg 70, einer Rauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung tmd die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beforderung 
gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird tmter der voraus
setztmg, daß die Anforderungen nach Nlll!1rer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller llllß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauernaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y 4/S/ ••••• ••••••••••• /D/FW-1 3596- E.C.A. 
(Herstellungs-
dattn11 gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt ozw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttanasse: 3,2 kg 

Die physikalischen P.igenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
sChaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8 . 4 -
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8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di"'""'r 
Bauart rruß naeh den "Technischen Richtlinien iür dlt> iibe;,:wa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beför derL1nq gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefunrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10. 1 Oie Bauart entspriCht den in den internationalen iil:Jereinkcrcrren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
( IMD3-Code) und I.uftverkehr ( ICJ\0-TI) sorie den in den fltpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährliCher Güter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-pru fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. Februar 1990 
Unter clen Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFDRS<lll.N} UND -PRÜFliNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpacl<.ungen 

7/7i~f~ 
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3597/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 227 

1. Redltsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGITSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s . 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl . I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 03\TE) vom 22. ,Juli 1985 
(OOBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2 . ~isenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (OOBL I. 5.2862). 

2. Antragsteller 

Eurcpa Carton 1\G 
Spitaler Str. 11 

2000 Hanburg 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart nuß den Baurrustern e ntsprechen . die gerräß Prüfbericht 
Nr. 6/ 9 - 2 van 16.05.1989 dex Eurcpa Cartcn 1\G, TeChnische Abt., 
Zentrallabor, Postfach 70 05 29, 2000 Hanburg 70, einer Bauarl
pri:fung nach den "Ridltlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennze i chnung von Ve rpackungen für die Beförderung 
gefa"hrlicher Güt e r mit Seeschiffen - RM 001 - " von 28. Juni 1985 
(Bundesanzeige r Nr. l 57a vom 24 . August 1985) unt.erzogen "'-lrden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unte r der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach N\.I!Tm!r 4 erfüllt """rden, 
zugelassen. 

6. Ferti gung von Ve rp>ckungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser i enmäßig 
gefertigt werden . Der Fiersteller rruß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7 • Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ve rpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie fol gt zu kennzeich
nen: 

4G/Y 4/S/ .. ........... ... /D/BAM 3597- E.C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der ri]VSee/GGVS/GGVE solche Ver~ckungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche r~ter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8. 3 Folgende Grenzclaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Brut torasse: 3, 2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Pri.i fbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füllgüter 
entsprechen . 

8 . 4 -

8.5 -

a.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durChgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller ITllß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ve~ndung der Verpackungen dem
jenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkcrcrren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
( IMOO-Code) und I.uftverkehr ( ICJ\0-TI) sooe den in den fltpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für 11aterialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 27 . Februar 1990 
Unter clen Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR ~1ATERIALFURSOJUN3 UND -PRiF1JN3 (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/BAM 3598/4G 

f Ur C: 'IC d~aft eir.~ : v.:.·?ar.kung ;<~( Beful' der ung 
ge hhr1 i cher GU ter 

~kten7eic.he n 1 . ~/43 1QO-l 

l. Re chtsgrund l age n 

1. 1 § 5 de r Verordnung über die Befö r der ung gefährlic her GUter mi t 
Seeschif fen (Gefahrgutverord nung Se e - !.GVSee) , vom 27 . Juni 
1986, ( BG Bl. I S . 962) , in der Fa ssung der 4. See-Ge f ahrgut
ände r ungsveror dnu ng vom 30 . Jun i 1989 (BGBl. I S. 1278 ) . 

1.2 § g Abs .3 Nr . 5 de r Veror dnu ng Uber die innerst aatliche und 
g r enzübersc hreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straße n 
( Gefahr gutverordnung Straße - GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550) , geänder t dur c h die 2 . Straße n-Ge fahrgut
ä nde r ungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I , S. 2179). 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Ve r ordnung Uber die i nnerstaatliche und grenz
üb e r schr e itende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
( Ge f ahr gutvero r dnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsver ordnung vom 21.12 . 1987 (BGB1. I, S.2862). 

2 . Antrags t eller 

E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Fl aschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffel ie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 4G 2/89 vom 20.06.89 der Firma E. Merck , Postfach 4119 , 
6100 Darmstadt 1, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fUr 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen fUr die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zul assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden , 
z uge 1 assen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind . 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak- .. 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich- ' 
nen: 

4G/X *) /SI ..... ... . .. .. . . ./0/BAM 3598- **) 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse aufgerundet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen. 

* *) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers 
einzusetzen, und zwar: 

Zewawell für: Zewawell AG u. Co . KG 
PWA- Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 
6800 Mannheim 81 

WEB! fUr: 

HOW fUr: 

Wellpappenwerke Siebesheim 
GmbH u. Co 
Postfach 1220 - Industriegebiet 
6080 Siebesheim am Rhein 

Ho lfe 1 der Werke GmbH 
Wellpappe Wiesloch 
Postfach 1260 
6837 St . Leon-Rot 1 

8. Auflagen Uber die Verwendung de r Verpackungen 

8 . 1 Die nach de r zugelassenen Bauar t ser i enmäßi g ge fert ig t en und 
ent spr echend Nr . 7 gekennzeichneten Verpacku ngen dUrfen fUr 
gefah r l i ehe Güter verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften de r GGVSee/GGVS/GG VE solche Verpackungen zuläs si g 
si nd . 

8. 2 Die Ve r packungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I verwendet we rden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten f Ur den Inhalt bzw . die Verpackung dUrfen 
nicht übe r schri t ten werden : 
Br uttomasse 10,0 kg fUr . den Kopf 
Bruttomasse 60 ,D kg fUr den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter mUssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUl l 
gUter entsprec hen. 

8.4 -

8.5 Wi rd die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzt e 
Verpackung - auch mit anceren als in diesem Zulassungsschei n 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachwei sbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelas sene 
Verpackungsbauart . 

8.fi Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Oberwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Be furderung gefährl i
eher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1ga7, S. 562, 
durchgeführt werden. 

g, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Im Auftrag 

7) ku~~ 
Dipl . -Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. 0. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 359g/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 190-2 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Berörderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen ! Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl . I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der .erorunung ur:.er die innerstdat 1 i~t;c ond 
grenzüberschre·i ~e nde Beförderung gefährlicher Güter auf su~.ßer 
(Gefahrgutverordnung Stra.ße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550i , geändert durch die 2. Stra.ßen-Gefahrgut
anderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 ~ 9 Alls. 3 der Verot·~:u.o~Jg Uber .iie inr.crsta<ltlic~c und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisznbahnen 
(Gefahrgutverorar.ung Ei se.obahn - GGVE) vom 22. Juli 19tl5 
( BGBl. I Seite 156U). geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

Z. Antragsteller 

E. t1erck 
Post.fach 41'19 
6100 Darms tadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Lwe ·; 11e 11 i ger He 11 pappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
r icht Nr. 4G 2/89 vom 20 .06.89 der Firma E. Merck, Postfach 4119, 
6100 Da rmstadt 1, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
di e Sauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . l~~ 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

*) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. De r Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig geferti gten Verpackungen die fU r die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUll t sind . 

Kennzeichnung 

~ie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y *) !SI .............. . ./0/BAM 3599- **) 
(Herstell ungs-
datum gern . Nr . 6.2 e) , RM 001) 

An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse aufger undet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen. 

**) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen He rstellers 
einzusetzen, und zwar: 

Zewawe11 fu r: Zewawell AG u. Co . KG 
PWA-Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 
6800 Mannheim 81 

WEB! für: Wellpappenwerke Siebesheim 
GmbH u. Co 

HOW für: 

Postfach 1220 - Industriegebiet 
6080 Siebeshe im am Rhein 

Holfelder We~ke GmbH 
Wellpappe Wiesloch 
Postfach 1260 
6837 St . Leon-Rot 1 

8 . Auflagen über di e Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi g gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr 
gefahrliehe GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für ge fährliche GUter der Verpackungs
gruppe li oder III verwendet werden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
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Bruttomasse 14,5 kg fUr .den Kopf 
Bruttomasse 85,0 kg fUr den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Ei ge nschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen . 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Ver~ackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
be.;chriebe:~en In r,enverpackungcn - verwendet, muß nachweisbar 
sicherge;te1 ,, :_•n, daß die zusammengeset;te Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksa.n 1st wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oben1achung der Fe rtigung von Verpack ungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fü r die Oberwa-
c hung der Fertigung von Ver·packungen zur Beförderung gefährl i
eher GUter (TRV 001)" -· Verk"hrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt .. erJen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Aufldgen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetz t/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
fUr den St raßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährl i eher GUter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (I SSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

1-J:L 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Di pl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3600/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 189-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrl icher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSeel, vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962) , in der Fassung de r 4. See-Ge fa hrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatli che und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Stra.ße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen- Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 2 2. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antrags te 11 er 

E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 



4 . Anforderungen an die Bauar··· 

Die Bauart mUl den Balillustern entspt' eche>l, die gemäß PrUfbe
r i ch'• Nr. 4G 1/B 9 vom 20.06.89 der Firma E. Merck, 
Postfach 4119, 6100 Darmstadt 1, einer Bauartprli f ung nach den 
"Richtlinien fllr die Bauartprüfung und die Erteflung der Kenrr
zeichnung von Verpackungen fUr die Be f6rderung gefährl i eher GU
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unt er Nr. 3 beschri ebene Bauart wird unter der Vo r aus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfli llt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährl eist en, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt si nd. 

7. Kennze ichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gef ertigten Ve rpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennze i ch
nen: 

4G/X *) /S/ ........... ./D/BAM 3600 - ** ) 
(Herstell ungs-
datll!l gern. Nr. 6.2 e), RM001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse aufger undet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr . 8.3 einzusetzen. 

**) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jewei ligen He r stel ler s 
einzusetzen und zwar: 

Zewawell fUr : Zewawell AG u. Co KG 
PW A - Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 

WE8I fUr: 

HOW fUr : 

6800 Mannheim 81 

Wellpappenwerke Bi ebesheim GmbH u. Co 
Postfach I2 20 - Industriegebiet 
6080 Bi ebesheim am Rhein 

Holfelder Werke GmbH 
Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon-Rot 1 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Di e nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, li oder III verwendet werden . 

8. 3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht Ub erschri tten werden: 
Bruttomasse 6,6 kg fUr den Kopf 
Bruttoma sse 40,0 kg fUr den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter mUssenden Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUfftill
gUter entsprechen. 

8 .4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve r packungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Richtlinien tur die Oberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Bef6rderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

lli. _Sonst.ges 

10.1 Oie Bauart entspri cht den in den internationalen Oberei nkommen 
fUr den St r aßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seever kehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prllfanforderungen fUr Verpackungen zt.:r 
Beförderung gefährlicher GUter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschei n wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt tlJr Materialforschung und 
-prU fung , Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröf fentlicht. 

1000 Beriin 45, den 19.03. 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UNO -PROFU~IG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutll!lschl ießungen 

Labaratori llll I. ; 4 
Verpackungen 

Im Auf~ 

Dipl . -Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag ~ ~ 

()~~ 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3601/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/4 3 189-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl . I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12. 1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

E. Merck 
Po sttach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffel ie) 

4·. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüfbe
richt Nr. 4G 1/89 vom 20.06.89 der Firma E. Merck, 
Postfach 4119, 6100 Darmstadt 1, einer Bauartprlifung nach den 
"Richtlinien fllr die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Bef6rderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 
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6. Fertigung von Ve r packungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . De r Hersteller muß gewährleiste .. , d 3ß b'!i den 
s erienmäßig gefertigten Verpackungen die tur die ~auart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind . 

7 • Ke nnze i chnu~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y *) /S/ ...•.•••••• ./D/BN'o 3601 - **) 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* ) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse aufgerundet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen . 

**) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers 
einzusetzen und zwar: 

8. 

8.1 

Zewawe ll für: Zewawe ll AG u. Co KG 
PWA - Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 

WEB! für: 

HOW für: 

6800 Mannheim 81 

Weilpappenwerke Siebesheim GmbH u. Co 
Postfach 12 20 - Industriegebiet 
6080 Siebesheim am Rhein 

Holfelder Werke GmbH 
Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6 837 St . Leon-Ro t 1 

Auf lagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen tur ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpacl(ungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dü rfen tur gefährl i ehe GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I I! verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 6,6 kg fUr den Kopf 
Bruttomasse 57,0 kg fUr den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter müssen den Ei
genschaften der im PrUfbericht gemäß Nr . 4 genannten PrUffUll
güter entsprechen . 

1000 Be rlin 45, den 19.03.1990 
Unter den Ei~h~n 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHIJNr. UN(J -P q(IFliNG ( BAioll 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~ 

Diol.-Ing. H. W. HUbne r 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~ag )<LI b~ 
Dipl.-Ing . D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/BAM 3602/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 191-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beforderung gefahrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) , in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl . I S. 1278). 

1.2 § g Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahr·gutver ordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2 . Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGB1. !, s. 2179). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2 . Ei senbahrrGefahr
gutänderungsverordnung vom 21 .12. 1987 (BGB1. I , S.2862) . 

2. Antragsteller 

E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

8.4 - 4. Anforderungen an die Bauart 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verp~ckung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart TllJß nach den "Technischen Richtlinien tur die überwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Be rorderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehr sblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen zur 
Beford~ung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Serlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 4G 3/89 vom 20.06.89 der Firma E. Merck, Postfach 4119 , 
6100 Darmstadt 1, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien fUr die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen fUr die Beforderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1g85 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , ~aß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen B.auart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(Ü\nu 4G/X *) /S/ ............. ./D/BN'o 3602 - **) 
\.!!.) (Herstellungs-

datum gem. Nr . 6.2 e) , RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse aufgerundet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen . 

**) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers 
einzusetzen, und zwar: 



Zewawell rur: Zewawell AG u. Co. KG 
PWA- Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 
6800 Mannheim 81 

WEBI fUr : Wel l pappenwer ke Siebeshei m 
GmbH u. Co 
Postfach 1220 - Industriegebiet 
6080 Siebesheim am Rhein 

HOW tur: Holfelder Wer ke GmbH 
Wellpappe Wi esloch 
Postfach 1260 
6837 St . Leon-Rot 1 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer tigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUr fen tur ge
fährl iche GUter verwendet werden , wenn tur sie nach den Vor
schriftender GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs sig 
sind . 

8.2 Die Verpackungen dUrfen tur gefährliche GUter der Verpackungs-
9 ruppe I, II oder I II verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten tur den Inhal t bzw. die Verpackung dürfen 
n fcht überschritten werden: 
Bruttomasse 30,0 kg tur den Kopf 
Bruttomasse 75,0 kg tur den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter mUssenden Ei
genschaften der 1m Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffUll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Richtlinien tur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgetuhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO), Seeverkehr· 
(I MDG-Co de) und Luftverkehr (I CAo-Tl) sowie den in den Emp feh-
l ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen rlir Verpackungen zur Beförderung gdährl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung :~ird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt rur Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veräffentl icht. 

1000 Berlin 45, den 27 .03.1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl i eßungen 

Im Auf~ 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

7J. /&kAd 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

Z ULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/BAM 3603/4G 

fUr die Bauart ei ner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GU t er 

Aktenzeichen 1.5/43 191- 2 

1. Rechtsgr undlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Befdrderung gerahrlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee) , vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
gr enzUberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgu t
änderungsverordnung vom 12 . 12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Be fdrderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGBl. ! , S .2862). 

2. Antragsteller 

E. Merck 
Postfach 41 1g 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrOfbe
richt Nr. 4G 3/89 vom 20.06.89 der Firma E. Merck, Postfach 4119, 
6100 Darmstadt 1, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien tur die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen fllr di e Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß di e Anforderungen nach Nummer 4 erfllllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der z· tgelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fllr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfllll t sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zuge 1 assenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 4G/Y *) /S/ ••••. • • . ••••• ./D/BAM 3603 - **) 
n (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugr öße die jeweilige 
Bruttomasse aufgerundet (ganzzahlig) in kg unter Berücksichti
gung der Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen. 

**)An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers 
einzusetzen, und zwar: 

Zewawell für: Zewawell AG u. Co. KG 
PWA- Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 
6 800 Mannheim 81 

W EBI für: We 11 pappenwerke Bi ebesheim 
GmbH u. Co 
Postfach 1220 - Industriegebiet 
6080 Siebesheim am Rhein 

H OW für: Ho lfe 1 der Werke GmbH 
Wellpappe Wiesloch 
Postfach 1260 
6837 St. Leon-Rot 1 
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8. Auflagen über die Ver wendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi g gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Ve rpackungen dürfen f'ir ge
fährliche Güter verwendet werden , wenn rur sie nach den Vor
schr iften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dllrfen fllr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten fllr den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht Uberschritten werden: 
Bruttomasse 37,5 kg fllr den Kopf 
Bruttomasse 105,5 kg fUr den Fuß der Baure ihe 

Die physikalischen Ei genschaften der FüllgUter mUssenden Ei
genschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUf rull
gUter entsprechen . 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs schein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam i st wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 .6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien rlir die Überwa
chung der Ferti gung von Verpackun gen zur Befur derung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Ve r kehr sblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeflihrt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherste l
len , daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den int ernationalen übereinkommen 
für den Straßenver kehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) , Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-Tl) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen (U N) fe stgelegten PrU ianforderun
gen rlir Verpackungen zur Befurderung gefährlicher GUter . 

10.: Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehr ung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fU r Mater ialforschung und 
- prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28 .03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Jh:L 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Di pl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3604/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefallrlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/43 310 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl. I .s . 1278) . 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung \.iber die innerstaatliche und 
grenz~iberschreitende Beförderung gefallrlicher Güter auf S<raßen 
(Gefchr gutverordnung Straße - GGVS). van 22. Juli 1985, 
(8G8l. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnunq vom 12 . 12.1989 (BGBL I, s. 2179). 

1.3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die iPnerstaatliche und grenz
iiherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit P.isenbahnen 
(C',efahrgutverordnung F;isenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(ßGBl. I Seite 1560), geiindert_ durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnU!1CJ vom 21. 12.1987 ( BGBl. I, S. 2862) • 

2. /mtragstelle:: 

ßASF 1\G 
DT L/\IT)-J660 

6700 Ludwigshafer. 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbaren\ Deckel 

Nennvo1LIITEn : 30 Liter bis 60 Liter 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 89/l SDR van 02.05.1989 der llASF NJ, Fachreferat DLL/VP, 
6700 I.udwigshafen, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . l57a van 
24 . August 1985) unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nurrrrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen s~rienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der z~~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 1A2/Y 105/S/ ...••••.•.•••••• /D/BAM 3604-
~ (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

BLB 

8 . Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s chriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

8 . 3 FOlgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttanasse: 105 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mlssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 -

8 . 6 Die tiberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die tiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefallrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt , bekannt sind . 



10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den i n den internationalen iibereinkrnrren 
für den Straßenverkehr (ADRl. Eisenbahnverkehr (RIO), seeverkehr 
(IMLG--Code) 1md Luftverkehr (ICl\0--TI) sONie den in den Elnpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gef~nrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 .3 Diesem Zulassungss chein liegt eine Rechtsmit~elbelehrung bei . 

lfl.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der ~undesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESZ\.."lsrALT FÜR MATERIALFDRSCI-IUN3 UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftr ag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Qberregierungsrat 

Latoratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/!W'J 3605/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 360 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung see - 00\/See), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278), 

l. 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliChe und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 03VS) , van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s . 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179) . 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGIIE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefähr
gutänderungsverordntmg van 21.12.1987 (BGBl. I, 8.2862). 

2 . Antragsteller 

Shell Agrar Gti:>H u. Q:l. KG 
Postfach 300 
6507 Ingelheim a;n Rhein 

3. Beschreibtmg der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kt.mststoff). 

4 . l\nforderungen · an die Bauart 

Die Bauart truß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf-ungs
zeugnis Nr . 237/89 vom 08.06.1989 der Fbrschungsstelle des Ver
bandes der WeHpappenindustrie e. V. , 6100 r:nnnstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung tmd 
die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - BM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntrer 4 erfüllt ~Nerden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller truß geWilirleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s eriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft und qut sichtbar wie folgt zu kenn.zeich
nen: 

4G/Z26/S/ •••••••••••••• • /D/BAM 3605- WEBI 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), BM 001) 

8 . Auflagen i.iber die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den. IR>r·
schriften der 03VSee/roJS/GGIIE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8.2 l)ie Verpackungen dürfen für gefahrlidle Güter der Verpack;.mgs
gruppe III verwendet werden. 

8 . 3 Fb1gende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 25,2 kg. 

Die physikalischen F.igenschc f ten der Ftillgüter nüssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammenqesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulasstmgsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - ve:rwendet, nuß nadlweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamrengesetzte Verpacktmg mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart truß nach den "Technisd'ten Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller truß nadlweisbar sid1erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstrralig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den intP.rnaticnalen iibereinkrnrren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOO-O:lde) SONie den in den Eltpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "llmts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforsdlung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MII.TERIALFORS<llUN3 UID -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Lab::>ratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Au~ 
Dipl. -Ing. H. W. fful:ner 
Oberregierungsrat 

ImAll?!:g §' 
-1:1.-I~~. Roesler 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BIIM 3607/ 4G 

für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43134 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), von 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. %2), in der Fassung der 4. See--Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl. ~ s . 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefa1rrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\TS), von 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2 . Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I, S . 2179) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz- . 
u1>ersdhreitende Beförderung gefa1rrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\/E) van 22 . Juli 1985 

2. 

(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S. 2862) . 

Antragsteller 

Europa carton 'N:ö 
Spitaler str. 1 
2000 Harnburg 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger l~llpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4 . Anforderungen an die Rauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gerräß Prüfungs
zeugnis Nr . 534 u. 535/88 vom 26 . 10 . 1988 der Forschungsstelle 
des Verbandes der Wellpappenindustrie, 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilunq der Kennzeichnung vcn Verpacknngen fiir die 
Beförderung gefa1rrlicher Gi.iter mit Seeschiffen - RM OC.l -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung vcn Verpackungen 

/ Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden . Der Hersteller rruß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpacknngen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft tmd gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4<3/Y*/s/ •••••••••••••••• /D/BIIM 3507 - E.C.A. 
(Herstellnngs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

* An dieser Stelle ist entsprechencl. der Baugröße die jeweilige 
Bruttonasse nnter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
"'r. 8. 3 einzusetzen; dabei ist auch nächstfolgende ganze 
Zahl aufzurtmden. 

8. Auflagen über die Verwendung cl.er Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet wercl.en, wenn für sie nach den Vor
schriften der OOVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefä1lrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bew. die Verpackung cl.ürfen 
nicht u1>erschritten werden: 
Bruttorasse: 4, 2 kg 
Bruttonasse: 3, 3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gerräß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 
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8 . 4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpacktmg - auch mit anderen als in diesem Zulassnngsschein 
beschriebenen Innenverpacktmgen - verwendet , rruß nadlweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8. 6 Die Überwachunq der Fertigung von Verpackungen nach ffi.eser 
Bauart rruß nach den "Tec.'1.nischen Richtlinien für die 'lberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrH
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . 

10. 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherst el
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut erstrralig einsetzt/ 
befilllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen iibereinkcmnen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMCG-Code) und Luftverkehr (ICI\0--TI) scwie den in den Elnpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefanrlicher Güter . 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrtmg bei. 

10 . 4 Dieser Zulassnnqsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-prüftmg, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13. lan 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDF.SANST!\LT FÜR MATERII\LFORSCH\.JN3 UND -PRjFt.JN:; (BAM) 

Fachgruppe 1 • 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr . -Ing . B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Lalxlratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dipl . -Ing. H. w. HUener 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3608/4<3 

für die Bauart einer Verpackung zur Befördernng 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43135 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGV5ee), vorn 27 . Juni 
l'l86, (BGBl. I S . 962). in der Fassung der 4. See--Gefahrgut
änderungsverordnung vorn 30 . Juni 1989 (BGBl . I,s . 1278) . 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefällrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - a:;vs). van 22 . Juli 1985, 
( OOBl. I s. 1550), geändert durch die 2 . Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12 . 12.1989 (BGBl. I, s . 2179) . 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) van 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2 . Eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12 . 1987 (BGBl . I, S.2862) . 

2 . Antragsteller 

Europa carton AG 
Spitaler Str . 1 
2000 Harnburg 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 



4. .Worderungen an die Bauart 

Die Bauart muß de n Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 536 u. 537/88 vom 26 . 10 .1988 der Forschungsstelle 
des Veroandes der Well pappenindustrie, 6100 DBrmstadt , einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilunq der T<ennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - R-1 001 -" van 
28. J uni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen ~rden sind. 

5 . Zulassung 

Di e unt er 1\!r. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Jllurtroor 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackunge n 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
ser i enrräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen er füllt sind. 

7 • Kennzeichnung 

Die nach der zugel assenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

4G/Y*/s/ • . . . . .••• . • •• •. . /D/BAM 3608 - E.C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeo..eilige 
Bruttonasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 
Nr. 8. 3 einzusetzen; dabei ist auch nächstfolgende ganze 
7..ahl aufzurunden. 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und 
entsprechend ~~. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährlidl.e Güter verwendet werden, wenn für sie nadl. den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefan!"lidl.e Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

8 . 3 FOlgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttonasse: 5, 4 kg 
Bruttonasse: 4, 3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - audl. mit anderen als in diesem Zulassungsamein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRIT 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle .Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkannen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMJ:G-Code) und luftverkehr (ICAO-TI) sarie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Natiooen (TJN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Die sem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlidl.t. 

1000 Berlin 45, den 13. M'irz 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSrnt.JN3 UND -P!ÜFlN; (BI'M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Lal:oratoriun 1 . 54 
Verpackungen 

Dr. - Ing. B. Schulz-Fbrberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. w. Hühner 
Cb!rregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3609/4G 

für die !3auart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43136 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Liher die Beforderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), van 27. Juni 
1986, (BGBl . I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I,S. 1278). 

l. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vcm 22. Juli 1985, 
(BGBL I s. 1550), geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung F:isenbahn - 00\TE) 'VOll 22. Juli 1985 
(BGBL I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Europa cartoo AG 
Spitaler Str. 1 
2000 Harnburg 1 

3. !leschreiblmg der !3auart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die !3auart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 538/88 vom 26.10.1988 der FOrschungsstelle des 
Verbandes der Wellpappenindustrie, 6100 I::'arrn';tadt, einer !3au
artprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilunq der T<ennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - R-1 001 -" van 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen ~rden sind. 

5. ZUlassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nl.mner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach ~r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y8/S/ •. • ••••••••••.•• /D/BAM 3609 - E.C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), '1M 001) 

8 . 1\uflagen über die Verwendung der Verpackunqen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 qekennzeichneten Verpackungen dürfen ftir ge-
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fi,-hrliche Güter verwendet wenlen, ""'nn für sie nach de'1 Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläss1g 
sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Gjter der Verpackungs
gruppe Il oder III venvendet werden. 

8 . 3 FOlgende Grenzdaten R.:r den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht liDerschritten werden: 
13ruttcrrasse : 7, 9 kg 

Die physikalischen F~genschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PDiffiill 
güter entsprechen . 

R.4 -

8 .5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesen Zulassungsschein 
beschriebenen lrL'1.enverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fur die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefanrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgefünrt werden . 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen filr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen i]bereinkommen 
fur den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMIXi-Code) und wftverkehr ( ICAo-TI) so.olie den in den Elnpfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefanrlicher Güter. 

\ 
10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 

Widerrufs erteilt. 

10 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir ~terialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13 . März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~1ATERIALFORSCHUN3 UND -PRÜF\.JN3 (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Dr . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3610/4G 

rur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 361 

1. ~chtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
seeschiften (Gefahrgutverordnung See - OOVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBL I S. 962) , in der Fassung der 4. See-<lefahrgut
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (0081. . I s . 1278). 

1.2 § 9 l\bs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(0081. I S. 1550), qeändert durch die 2. \Straßen-<Jefahrgut
än:ierungsverordnung vom 12.12 .1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 l\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
fiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
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2. 

(BGBl. I Seit.e 1560), geändext durch die 2. ~::isenCahn-<Jefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2862) • 

Antragsteller 

Shell llqrar <"'Ti!>H u. Co. KG 
Postfadt 300 
6507 Ingelheim arn Rhein 

~ . Besdtreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger 1\Tellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 3/90 vom 22.03.1990 der Wellpappenfa~ik GmbH 
Sausenheirn, 6718 Grünstadt 1, einer Bauartprüfung nach den 
"'Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der Kenn
zeichnung von Verpackungen fiir die Beförderung gefahrliCher Gjter 
mit Seeschiffen - FM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen 'WOrden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadt Nuntrer 4 erftlllt \ierden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

NaCh der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpacktmgen die fur die Bauart festge
legten l\nforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die naCh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind daue..rhaft und gut sidttbar witl folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl3/S/ ••••••••••••••• /D/"fWA. 3610 - WSG 
(Herstellungs-
dat\.111 gern. Nr . 6.2 e), FM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie naCh den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/rxNE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen, fü:J\ gefährlidte Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Gxenzdaten fUr den Wlalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidht überschritten werden: 
Bruttomasse 12,6 kg. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füll~iter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Pnifilill
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auCh mit anderen als in diesem ZulassungssChein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß na~isbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die ÜberwaChung der Fertigung von Verpackungen nadt dieser 
Bauart muß nach den "'Technischen Richtlinien fur die Überwa
Chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987; S. 562, 
durChgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte l\ntragsteller nuß nachweisbar sidterstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpacktmgen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen tibereinkcmren 
fur den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IM!lG-Code) S<:Mie den in den Eltpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen 
zur Beförderung gefährliCher Güter . 



10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederz<!!itigen 
Widerrufs erteilt . 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "!lmts- und 
Mitteilungsblatt ner Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfun:j, Berlin'' (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 12 . April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSfALT FiiR MI\TERIALFDR3Cli\W3 tND -PRÜFlJN:; (BAM) 

Fachgruwe 1. s 
Gefahrgutumschließungen 

Im~~~ 
Dipl .-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungs rat 

I.aroratarium 1. 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 36ll/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1. 5/43 566 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - G311See). vom 27. Juni 
1986, (OOBl. I s . 962). in der Fassung der 4. ~fahrgut
änderungsverordnung von 30 . Juni 1989 (0081. I s . 1278) •. 

1 . 2 § 9 1\bs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefa"hrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - 00\18), von 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12 . 12 . 1989 (BGBl. I, s. 2179}. 

1.3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefa"hrlicher Güter mit F.:i.senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GG\IE) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). gefuldert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (0081. I, 5.2862). 

1.4 Eisenbahn-Gefahrgutausnahrreverordnung von 16. August 1985 
(BGBl. I s. 1651), ~snahme Nr. E 46, in der Fassung der 
2 . Verordnung zur 'Iinderung von Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (BGBl. I S. 2095). 

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GIDH & Co. KG 
Postfach 23 29 
4835 Rietberg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 250 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 2741 vom 05 . 12 . 1989 der Beratungs- und Fbrschungsstelle 
für Versandverpackung e . V. (BFSV), Institut für Export-Ver
packung an der FH Haßburg (IFE). 2050 Haßburg 80, einer Bau
artprüfun:j nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung vcn Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R-1 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 . ZUlassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nunm:!r 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nadl der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriemäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß g~leisten, daß bei den 

seriemäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 • l(ennzeichntm;~ 

Die nach ner zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar 1de folgt zu kennzei ch
nen: 

1A2/X/250/ ••• ••••••••••• /D/BAM 3611- rietberg/E46 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 .2 e), R-1 001) 

8. ~flagen i.iber die Ven.oendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und 
entspredlend Nr. 7 gekennzeichneten Verpacktmgen dirfen für ge
fährliche Güter ven.lendet .....,rden, wenn fiir sie nadl den Vor
schriften der OOVSee/OOVS/GJVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III ven.oendet werden . 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g / cm' (Verpackungsgruppe I, II 
oder III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprecherde, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfa1higYeit nicht überschreit en . 

8.4 Der Gesamti.iberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener r,ase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 167 kPa nicht überschreiten. 

8.5-

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach ~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwa
c.'mng der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung qefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadtweisbar sidlerstel
len, daß alle ~flagen über die Verwendung der Verpackungen ~ 
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, beJr.annt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricllt den in den internatiooalen Übereinkamlen 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMI:G-Code) so.de den in den !'lrpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Reförderung gefa"hrlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsnittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wirn zu gegebener zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Rerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrAL·r FÜR MI\TERIALFOR3Cli\W3 rnD -PRÜFlJN:; (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im ~ftfl; 

Dipl.-~~~. HU1Jner 

Im }'jftra'JIJL 
/ ?· (/(o-' ' 

Dipl.-Ing. (.. ~sler 
Oberregierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3612/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 565 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), 11001 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreiteDie Beförderung gefabrlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\/S), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) , geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl . I, s. 2179). 

1 • 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1q95 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. B:i.senbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, 5.2862). 

1.4 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung von 16. August 1985 
(B:JBl. I s. 1651), Ausnahrre Nr. E 46, in der Fassung der 
2. Verordnung zur iinderung '-'=>n Gefahrgutausnahmeverordnungen 
vom 24. August 1987 (B:JBl. I S. 2095). 

2. Antragsteller 

Rietbergwerke Qti:JH & Co . KG 
Postfach 23 29 
4835 Rietberg 1 

3. 8eschr9ibung der Bauart 

Faß aus stahl mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 250 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Balll!U.Istern entspredlen, die gemäß Bericht 
Nr. 2741 vom 05 .12. 1989 der Beratungs- und Fbrschungsstelle 
nir Versandverpackung e. V. (BFSV) , Institut für Export-Ver
packung an der ru Hanb.lrg (IFE) , 2050 Hanb.lrg 80, einer Bau
artpriifung nach den "Ricntlinien fiir die Bauartprofunq und 
die Erteilunq der Kennzeidlnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlidler Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen ....orden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl Nurnrer 4 erfiillt werden, 
zugelassen . 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nadl der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt ~o~erden . Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Rauart f~tge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeidlnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak·· 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lT\2/X/400/ •••• • • •••••••• /0/BAM 3612 - rietterg/FA6 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e). RM 001) 

'3. 1\uflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dilrfen fiir gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm> (Verpackungsgruppe I, II 
oder III) nicht überschreiten . 
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Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entspredlende, durch den Prüfberidlt gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (De!!f>fdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) tei 55 •c 
darf 267 kPa nicht übersChreiten. 

8.5 -

8.6 Die i.iberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technisdlen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für <".efahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt , tekannt sind. 

10 . Salstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internationalen iiterein.kcmnen 
fiir den Straßenverkehr (MR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IM!l}-C(rle) SCM:ie den in den l'lnpfehlungen der Vereinten 
"Nationen (UN) festgelegten Pri.ifanforde:rungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Redltsmittelbelehrung tei . 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-priifung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 30. Mhrz 1990 
Unter nen Eirnen 87 

BUNDESANsrALT f"'iR ~1ATERli\LFORS01TJOO UND -PRi.iFlJoo (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft//? 

tttL 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Lalx>ratorium l. 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3613/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 364 

1. Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (B:JBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 1\bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförde:rung gefabrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S . 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1 . 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Bisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 8.2862). 

2. Antragsteller 

Cil::a-Geigy GlbH 
Postfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/Main 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger weilpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 



4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. LB/89 \Oll 21.07.1989 der Wallpappenfabrik Gti:>H, 
Sausenheim, Pestfach 12 20, 6718 Gzi.instadt 1, einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~ 001 -" van 28. ,Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntnar 4 erfüllt """rden, 
zugelassen. 

6. Fertigung ~n Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bailart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt """rden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfilllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

40/Yl4/S/ ••• : ••••••••••• /D/SW. 3613 - 1-IS; 

(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, ~ für sie nach den Vor
schriften der roJSee/OOVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bz;w. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 13,8 kg 

Die j:hysikaliscnen Eigenschaften der Flillgüter nüssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffiill
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusanmengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt \~~erden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befilllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkcmnen 
fdr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMOO-<:ode) so.de den in den Elnpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu qeqebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSII 0340-7551) veröffentlicnt. 

1000 Berlin 45, den 29. März 1990 
Unter den F'..ichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR ~TERIALFORSai\JNJ T.ND -PRÜFllffi (SW.) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Ial:loratorium 1 • 54 
Verpackungen 

Im Au~ Im AuftrlZ • - / 

lZ..-Ing. 7:~er Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/FWII 3614/40 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeidlen 1.5/43 365 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - roJSee), van 27. Juni 
1986, (BGBL I s. %2). in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1. 2 § 9 1\bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die ill!l'i'rstaatlidte und 
grenzübersdlreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - oovs). van 22 . Juli 1985, 
(BGBL I S. 1550), geändert <furch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBL I, s. 2179). 

1. 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung übar die innerstaatliche md qrenz
ilberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(C",efahrgutverordnung F.:isenbahn - 00\/E) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-<;efa.'rr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (0081. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Ciba-<;eigy Gri:>H 
Postfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/Main 11 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus KUnststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

Die Bauart nuß den Ba\DllUStem entsprechen, die genäß Prüfungs
zeugnis Nr. 29/89 vom 21.07.1989 der Wellpappenfabril< Gti:>H, 
Sausenheim, Pestfach 12 ?.0, 6718 Grünstadt l, einer ßimart
prüfung nach den "Ridttlinien fiir die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~ 001 -" van 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. l57a van 24. AugUst 1985) unterzogen warden 
sind. 

Zulassung 

Die mter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntnar 4 erfilllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackmgen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriennäßig_ _ 
gefertigt werden. Der Hersteller llUß gewährleisten, daß bei jlen 
seriel'llläßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfilllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriel'llläßig gefertigten Verpak
kungen sind dauernaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

40/YlO/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3614- WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), ~ 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprecnend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie naeh den Vor
schriften der roJSee/GINS/OOVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der VerpackUngs
gruppe II oder III verwendet """'rden. 
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8 . 3 Folgende Grenz<laten für den Inhalt bzw. die Verpacktmg dürfen 
nicht i!berschr! tt.en ~>erden : 

ßrutl·r.rnass e 9 , 2 kg 

Die physikalischPn Bigenschatten de r Füll~iter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht g em'iß Nr . 4 genan!lte,1 Priiffüll
gUter P.nt.sprec,len. 

3 .4 -

8. 5 Wird die ZllCJ'? l.rssene Verpack Dnge.\)CI.uart a l s zusaJ"'1'I'T'Onge~et ::r.te 

Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - venrendet , Jruß nachweisbar· 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte VerpaCKung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassen'" 
Verpackungsbauart . 

8 . 6 Die Übe:rwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart Jruß nach den "Technischen Richtlinien für die Übe:rwa
chung der F'ertigung von Verpackungen zur Bef6rderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller Jruß nact-r..reisbar siCherstel
len, daß alle Auflagen· i.iber die Verwendung der Verpaclnmgen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SCnstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkcmnen, 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IM!Xr-Code) sowie den in clen Thlofehlunqen der Vereinten 
Nationen (UN) fastge legten Prüfanforderungen fur Verpackungen 
zur Beförderung gefa"hrlidher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

l 0.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener 7.eit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt ~er Bundesanstalt Dir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR 1'1\TERIALFORSQIDN:; UND -PRÜFlJN:; (BI\M) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

L3boratorium 1 . 54 

=i # ImAuft+Nk 

i.-Ing."'(~ Roesle1 Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3615/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

.1\ktenzeichen l. 5/43 366 

1. ReChtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefa"hrlidher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - o::NSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vcm 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliChe und 
grenzi.ibersdhreitende Beförderung gefährliCher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - o::;vs), von 22. Juli 1985, 
(!lGBl. I s. 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Gi.iter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 8.2862). 

2. Antragsteller 
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Ciba-Geigy GnbH 
Postfach ll 03 53 

6000 Frankfurt/Main ll 

3. Besch.--:-e i bung der Bauart 

Kiste aus zwei welliger ~llnanpe mit Inn~nve~ckunqen 
(Kanis t e r a~s Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern ent spr ech en , die gemäß Prüfungs 
zeugnis Nr . 30/89 van 21.07. 1989 de:- Well!UPf::mfabrik Gni:>H, 
Sausenheim, Postfach 12 20 , 6718 Gr..:n s tadt 1 , e iner l'auart
ptiifung pach 0en "!Uchtlinie·o fi::- die Bmc>.rt!_Jri.i f ung und die 
Erteilunq de r Kennze i chnung von Veq:>ackunqe!1 fur die BefördEoorung 
gefährliCher Güte r mi·t Seeschiffen - PM 001 - " van 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a van 24 . August 1985) tmterzogen ..urden 
sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 besChriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntter 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß g~leisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die Dir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung_ 

Die nadh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z26/S/ •.•••.• ••• •••• • /D/BAH 3615- WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RN! 001) 

8 . Auflagen über die Venrendung der Verpackungen 

8 , 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig qefert~gten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliChe Güter venrendet werden , ""nn f\ir sie naCh den Vor
sChriften der GANSee/o::NS/OOJE solche Ve.rpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für get.~nrliche Gi.iter der VerpaCkungs
gruppe III verwendet werden . 

8.3 Fblgende Grenzdaten Dir den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht iibersdhritten werden: 
Bruttcnasse 25,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füll~ter müssen-den F~
gensdhaften der im Prüfbericht gerräß Nr. 4 genannten Prüffüll
~ter entsprechen. 

8 . 4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsba•Jart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen naCh dieser 
Bauart nuß naCh den "Technischen Richtlinien für die Übe:rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der VerpaCkungen dem
jenigen, der die Verpackungen Dir Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspriCht den in den internationalen Übereinkannen 
für den Straßenverkehr (ADR), EisenbahnVerkehr (RIO) und See
verkehr ( IMD3-0:rle) SCMie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt <ies jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "l'rots·- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt Dir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



1000 Berlin 45 , den 29 . ,'\3.rz 1 'i'JO 
Unter den Eiche n 87 

BUNDESAt-ISl'ALT F ffi MP.TEIUA.LfDRSQit.W3 lliD -PRÜF'UN:; (BAM) 

Pachgruppe 1. 5 
G}fahrgutumschließungen 

Dipl. - Ing . H. W. Hi.il:rier 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

11~7!: ~L., .. 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3616/4G 
für die EBuart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen l. 5/43 367 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\!See), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I s. 962), in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s . 1278). 

1. 2 § 9 1\.bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche urxi 
grenzüberschreitende Berordertmg gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - OOVS), vom 22. Juli 1985, 
(13Gßl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 1\.bs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\IE) vom 22. ,Juli 1985 
(BGBL I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Ciba-Geigy GrbH 
Postfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/Main ll 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

nie Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 31/89 vom 21.07.1989 der Weltpappenfabrik GrbH, 
Sausenheim, Postfach 12 20, 6718 Grünstadt 1, einer Bauart
prüfung nach den "RiChtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der KennzeiChnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~ 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen ...:>rden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene EBuart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntrer 4 erfüllt """rden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt """rd~n. Der ~rsteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. KennzeiChnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft urxi gut siChtbar wie folgt zu kennzeiCh
nen: 

4G/Y8/S/ • •••••••••••• • •• /D/BAM 3616 - WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), ~ 001) 

8 . Auflagen über die Ve"""'ndung der Verpackungen 

8.1 Oie nadh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen rtir ge
fährlidle Güter veNendet werden , wePn für sie nadl den Vor
sdhri ften der G:NSee/OOVS/CGJE solc'>e Verpackungen zulässig 
si.M. 

8 . 2 Oie Verpackungen dürfen f"Lir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bz:w. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten -roen : 
Bruttomasse 7,9 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füll~iter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
~ter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusanrnengesetzte 
Verpackung - audl mit anderen als in diesem ZUlassungss~ein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nadtwe~sbar 
sichergestellt sein, daß die zusarrrnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach ffi.eser 
Bauart nuß nadl den "Technismen Rimtlinien für die ilberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur llefdrderung gefährli
cher Güter (TRIT 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt ~o~erden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen \ibe~- die Verwendung der VeJ:ll':'ck~ dem
jenigen, der die Verpackungen für r,efahrgut erstrnahg elllSetzt/ 
befüllt, bekannt si.M. 

10 . SCI'Istiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkarmen 
ftir den Straßenverkehr (ADR), Eisenhahnverkehr (RIO) und See
verkehr ( !Mffi-O:lde) sowie den in den l'hlpfeh1ungen der Vereinten 
Naticnen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefa~lidher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener 7.eit im "J\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir •laterialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) vemffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29. ~rz 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSfALT F'iR MP.TERII\.LfDRSQ-fl.Jm CND -PRÜF\11'13 (BI\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

I..al:oratorium 1. 54 
Verpackungen 

Iml\u~ 

Dipl.-Ing. H. ~/. Hi.il:rier 
Oberregierungsrat 

te~~Lili< 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BP.M 3617/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 368 

1. Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\!See) , vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-<;efahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 1\.bs. 3 Nr. 5 der Ver=dnung Uber die innerstaatlime und 
grenzüberschreitende Berorderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 
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1.3 59 Abs. 3 der Verordnung i..itx:!.c die umei.öl:.dat~~-h.· .t..:K: 'T...:C·J1Z
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit E.i.s'"n"t:ah."''"' 
(Gefahrgutverordnung F..i.senbahn - G:;VE) vcm 22. ,Juli 198.> 
( BGBl. I Seite 1 '>60), geändert durch die 2. Eiseni.-,ahn-Gefiihr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (0081. I, 5.2862). 

Ciba--Geigy GIDH 
Postfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/Main ll 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart 11Uß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 32/89 vom 21.07.1989 der Wallpappenfabrik GmbH, 
Sausenheim, ~tfach 12 20, 6718 Grünstadt 1, einer Bauart
prüfunq nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen \NOrden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nl.l!ltrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpaCkungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller 111.lß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu l.ennzeich
nen: 

4G/Y22/S/ ••••••••.•••••• /D/BAM 3617- WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der VerpaCkungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werclen, wenn für sie nach den Vor
schriften der r~e/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir <Jefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder III verwendet wenlen. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 21,3 kg 

Die Physikalischen F..i.genschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfberic'>t gem'iß Nr. 4 genannten PrüffiHl
güter entsprechen . 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene VerpaCkungsbauart als zusammengesetzte 
VerpaCkung - auch mit anderen als in diesen Zulassungsschein 
beschriebenen InnenverpaCkungen - verwendet, I1Uß re.chweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte VerpaCkung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von VerpaCkungen nach dieser 
Bauart I1Uß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von VerpaCkungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der VerpaCkungen dem
jenigen, der die VerpaCkungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 
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lO. Scl1st.J.ges 

10.1 Die Eauart entspridlt den in den ir.tt!rua::. icnal e il Übereinkamen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und ~
verkehr (IMI:G--o::rle) SCMie den in den Ehpfehlungen der Vereint''" 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungan 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"J>mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir M3-terialforschung und 
-prüfung, ßer:in" (ISSN 034ü-755l) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT i·ÜR MATERIALFORSOJUN:> UND -PRiF!JNG {BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefa.'lrgutumschließungen 

Iaboratorium 1. 54 
Verpackungen 

111.~,., Ima 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/!WI 3618/40 

für die Bauart. einer VerpaCkung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 405 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), von 27. Juni 
1986 , (BGBL I s. 962). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vcm 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vcm 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 2. Strallen--Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBL I, S. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung i.iber die innerstaatliche und grenz
Liherschreitende Beförderung gefanrlicher r,üter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. ,Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.1~.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Ciba--Geigy GnbH 
Postfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/M3-in 11 

3 . ßeschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff und Flaschen aus Kunststoff) 

4. Anforderungen · an die Bauart 

Die Bauart !ll.lß den Baunustem entsprechen, die genäß Pr'Jfungs
zeugnis Nr . 38/89 von 30.08.1989 der WeHpappenfabrik GIDH, 
Sausenheim, ~tfach 12 20, 6718 <3rünstadt 1, einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien fiir die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von VerpaCkungen für die Beförderung 
gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - R-1 001 -" van 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. l57a van 24. August 1985) unterzogen \NOrden 
sind. 

5. Zulassung 

6. 

Die unter l'Jr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nurrrrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von VerpaCkungen 

Nach d7r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert~gt werden. Der Hersteller I1Uß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten VerpaCkungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. KennzeiChnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

4G/Z9/S/ ••••• ••• •••••••• /D/BAM 3618- WSG 
( !2rstellungs-
daturn gein. Nr. 6 . 2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackursen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig qefertigten und 
entsprecherxl. Nr . 7 gekennzeiclmeten Verpackungen dürfen f"U.r ge
fährliche G-uter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der roJSee/rr.vs/G:NE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fi.ir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackunq nürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 8,3 kg 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüte!C niissen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mi. t anderen als in diesen llulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nad!weisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamrengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpacktm.gen nach dieser 
Bauart llllß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackunqen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRIJ 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llllß nad!weisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internaticnalen iibereinkanmn 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOO-O:lde) sa.rie den in den 'flnpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Priifanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher G-uter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungssd!ein wird zu gegebener 7..eit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt oer Bundesanstalt für Materialforsd1ung und 
-profung, Berlin" (IS9'7 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29. Mrrz 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI\TERIALFORSCB\.JN:; rnD -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Iml\u~ 

nipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Iaboratoriurn 1. 54 

==j/ 
al.-I~~~ PJ)esle 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3619/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlidler Güter 

Akte.'1Zeichen 1.5/43 404 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 031/See), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. %2), in der Fassung der 4. SeEK;efahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefa"hrlicher Gliter auf Straßen 
(GefahrgutverordnU!YJ Straße - 00\TS), von 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s . 1550), geändert durch die 2. Straßen-<;efahrgut
änderungsverordnung von 12.12.l'l89 (BGRl. I , s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung iiber Oie innerstaatliChe und grenz
iiberschreitende Beförderung qef"ährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) von 22. Juli 1985 
(JlGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-<;efahr
gutändertm.gsverordnung vom 21. 1!.1987 (BGBl. I, 5.2862 ). 

2. Antragsteller 

Ciba -<;eigy GTi:JH 
POstfach 11 03 53 

6000 Frankfurt/Main ll 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff und Flasche aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, nie gemäß Prufungs
zeugnis ~r. 37/89 vom 31 . 08.1989 der Weilpappenfabrik GmbH, 
Sausenheim, POstfach 12 20, 6718 Grlinstadt 1, einer Bauart
profunq nach den "Richtlinien für die Bauartprofunq und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R1 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) tmterzogen ....,rden 
sind. 

Zulassung 

Die tmter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fer:tigung von Verpackungen 

7. 

NaCh der zugelassenen Bauart d-urfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

KennzeiChnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z7 /S/ •. •• • ••••••••••• /0/Bl>M 3619 - liSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), R1 001) 

8 . 1\uflagen über die Verwendung c1er Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen oorfen für ge
fährliche Gliter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der roJSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen oorfen für gef"ährliche Gliter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
niCht iiberschritten werden: 
Bruttonasse 6,9 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter niissen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
qüter entsprechen. 

8.4 -
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8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulasstmgsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestell t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung ~t 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die iiberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technisdl.en Richtlinien für die fiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgerührt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sidl.erstel
len, daß alle Auflagen i.iber die Verwendung der Verpackungen derr.
jenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen iibereinkcmren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMJ::G-Ccrle) sa.rie den in den Elnpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 llerlin 45, den 29. März 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT fi)R Ml\TF..RIALf'ORS~ LND -PR1.iruN:; (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au~ ImJ;~rf)P ~/ 
Dipl . -Ing. (~Roesler Dipl . -Ing . H. W. Hübner 

Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3620/4G 

für die Bauart e iner Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 403 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) , vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsvero r dnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung St r aße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12 .1989 (BGBl. I, S. 2179) . 

1. 3 § 9 Ab s . 3 der Verordnung über die innerstaatliehe und grenz
überschreitende Beförderung gefährl icher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 .1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappenfabrik GmbH 
Lei ni ngerstr . 
6 718 Grünstadt 3 

3 . Beschreibung der Bauart 

300 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die B3uart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr . 39/8g vom 30.08.89 der Wenpappenfabrik GmbH 
Sausenhe im, Postfach 1220, 6718 Grünstadt 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtl ini en für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güte r mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeicll
nen: 

4G/X2/S/ ... ... ...... . . ./D/BAM 3620 - WSG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dUr fen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder I I I verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Ver packung äurfen 
nicht überschritten werden: 
Br uttomasse : 2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfflill
güter entsprechen. 

8.4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusamrrengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen i.iber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen iibereinkcxmen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IM!l3-Code) sa.rie den in den EJ:tq:>fehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefanrlicher Güter . 

10,2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteiltmgsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, llerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29 .03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsTALT FÜR ~11\TERIAf..FORSaruN3 UND -PRÜFl.JN::; (BAM) 



FachgruHJE! 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im~~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hiitner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackunge.tl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BliM 3621/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

1\ktenze.idlen l. 5/42 664 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gef ahrgutverordnung See - OOVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I s. 962). in der Fassung der 4 . see-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - QNS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. straße.n-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12. 1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher roter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung F.isenbahn - QNE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Ei.senbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

F.lida-Gibbs Groll 
Postfach 12 61 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe . 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 38/8-3 von 12.09 . 1988 der F.urq>a carton 1>0, Tl\ 
Zentrallabor, 2000 Harnburg 70, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die F.rteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefanrlicher ro
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" von 28. Juni 1985 (Bundesan
zei'ler Nr. l57a V?ll 24. August 1985) unterzogen v.urden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. !::er Hersteller rruß geo.;ährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y5/S/ ••••••• • ••••••• /D/BliM 3621 - F..C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen u1ler die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entspredlend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fanrlidle roter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
schriften der OOVSee/OOVS/GGVF. solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche roter der Verpackungs
gruHJE! II oder III ver.~endet werden . 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht ulberschritten werden: 
Bruttomasse 4,1 kg 

Die P'lysikalischen Eigenschaften der Füllgiiter J!Üssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PriiffUll
güter entsprechen. 

8 . 4 -

8.5 -

8 .6 Di e Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart ~ruß nach den "Techil ischen Richtlinien fUr die Oberwa
chung der Fe r tigung vor. Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
!IMDG-Code) und Luftverkehr ( ICAD-TI) sowie den in den F.mpfeh
lungender Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderun
gen fUr Verpackungen zur Beforderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein 1 fegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FüR MATER I AL FORSCHUNG UND -PROFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutiJilschl ießungen 

Im AufJf::9 

ffl.~ 
Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

LaboratoriiJil 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BliM 3622/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlidler roter 

Akte.nze.idle.n 1.5/43 657 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesdliffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee). von 27. Juni 
1986; (BGBl . I s. 962}; in der Fassung der 4. see-Gefahrgut
ände.rungsverordnung von 30. Juni 1989 (83Bl. I s. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - OOVS}; von 22. Juli 1985; 
(OOBJ.. I s. 1550); geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
ändel'UIXJsVerordnung van 12.12.1989 (OOBl. I; s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
überschreitende Beförderunq gefanrlidler Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - QNE) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560}; geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung von 21.12.1987 (OOBl. I, 5.2862}. 

2 . Mtragstelle.r 

Rle.inische Kimststofßolerke G!t>H 
Postfach 19 38 
6520 \'bims 
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3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle (Bauartreihe: a), b), c)) 

4. Anforderungen an ·die · Bauart 

Die Bauart nuß den Baüi!UlStern entsprechen, die gemaß Prüfbe
richt Nr. FS 2/85 van 2:5.03. 1985 der BASF AG, wdvrigshafen, 
sowie dem SChreiben der Rheinischen Kunststoffwerke Qlt)H, 
Kalefeld/Fchte, vom 05.03.1990 und 12.03.1990 beigefügten Werk
stoffdaten einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beforderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a van 24 . August 1985) unter.wgen ~rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der VOraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nurmer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung· von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kent'lzeich
nen: 

{u\ 5H4/Y51/S/ ••••• ••• •• •• • •• /D/fWP,. 3622 - RKW 
\_V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den VOr
schriften der OOVSee/OOJS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
g_uppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte Bauart a) o;73 g/crn>, b) 1, 53 g/crn>, c) 2, 47 g/crn> . 
Bruttomasse 50;4 kg. 

Die P,Ysikalischen Eigenschaften der Flillgüter !IÜssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 D3.s Verhältnis "Iänge:Breite" der geprüften und zugelassenen 
Bauart darf den Wert "1,23:1,0" nicht überschreiten. 

8 . 5 -

8.6 Die Übe:rwachung der Fertigung von Verpackunqen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Rtchtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562 , 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt; bekannt sind. 

10. SCl'lstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internaticnalen Übereinkarmm 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMOO-Code) sowie den in den rnpfehlungen der Vereinten 
Naticnen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/fWP,. 70 2809/ 
5H4 vom 30.12.1985 der BI\SF "Pß, Ludwi.gshafen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45 , den 10. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NsrALT FÜR MI\TF.RIALFORS<li!H; UID - PRÜFUNJ (BI\M) 

Farngruppe 1. s 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dipl. - Ing. (FH) Andrea Staacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3624/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefa'hrlirner Güter 
Aktenzeirnen 1.5/43 418 

1 . Redltsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung i.lber die Beförderung gefährlirner Güter mit 
Seesrniffen (Gefahrgutverordnung See - OOVSee) , van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s . 962). in der Fassung der 4. See-{;efahrgut
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (BGBl. I s . 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatlirne und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher Güter auf straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s . 1550). geändert durrn die 2. Straßen-{;efahrgut
ärxierungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
i.ibersrnreitende Beforderung gefa"hrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durrn die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänuerungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Paul Elnil li:>esch Q1iJH & CO . KG 
Weilpappenfabrik 
Postfarn 10 OB 63 
5160 lliren 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger WellpaAJ€ 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 022/5/04/89 van 21.09.1989 der HCH. Sieger 
GnbH & CO. KG, Zentrallabor, Il::lstfarn 13 53, 5352 Zülpirn, 
einer Bauartprüfung nach den "Rirntlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beforderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - IM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen ~rden sirxi. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 besdlriebene Bauart wird unter der '.K)raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nurmer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller rruß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sirntbar wie folgt zu kennzeidlnen: 

4G/Y4/S/ • ••• ••••• ••••• •• /D/BAM 3624- HO 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 



8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackurr::Jen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriermäßig gefertigten und 
ent3predtend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet ~o~erden, weru1. für sie nach den Vor
schriften der G:NSee/ro.JS/GßVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttornasse 3 , 5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter ni.issen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gerräß Nr. 4 genannten Prüfroll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8 .6 Die Übei:Wclchung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nad'l den "Tecrnischen Richtlinien für die Übei:Wcl
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkanren 
für den Straßenve:rl<:ehr (ADR), Eisenbahnve:rl<:ehr (RID) und See
verkehr(IMOO-Code) so.de den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NSI'ALT FÜR MI\.TERIALFORSOIUN3 UND -PRÜF'UN:; (BI\M) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

I.ab:>ratoritnn 1. 54 
Verpackungen 

Ir1·:~,.. 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3625/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

_gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 419 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - CGVSee), van 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S . 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (BGBL I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\IS), vom 22 . Juli 1985 , 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I, s . 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über d.i.e innerstaatliche und grenz
l.ibP..rschreitende Beförderung getä.nrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(C'..efahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560) , geändert dctrch die 2. Eisenbar.n-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Atltragsteller 

Paul Elnil fbesch QIDH & Co. KG 
WeHpappenfabrik 
Postfach 10 08 63 
5160 OOren 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den BalJtlil.lstern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 023/5/05/89 sa.rie Nr. 024/5/06/89 van 21.09.1989 der 
Hai. Sieger GtiJH & <b. KG, Zentrallab:lr, R:lstfach 13 5J, 
5352 Zülpich, einer Rauartprüfunq nach den "Richtlinien fit: di.e 
Bauartprüfurg und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Befördenmg gefahrlidher Güter mit Seeschiffen -
R-1 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a var· 24. 
August 1985) tm.terzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl Nurrmer 4 erfüllt ~o~erden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von· Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Dar Hers teller liUß geo.ährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/X *)fs/ •••••••••••••• /D/BAM 3625- HD 
\.:;) (Herstellungs-

dattnn gem. Nr. 6.2 e) , R-1 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttonasse unter Berücksichtigung der Grenz~o~ert.e nach Nr. 8.3 
einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach & r zugelassenen Bauart seriermäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
schriften der CGVSee/OOVS/GßVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe I , II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttorasse für den Kopf der Baureihe: 35 kg 
Bruttorasse für den Fuß der Baureihe: 33 kg 

Die I*lysikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8 . 6 Die Übexwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung _vt:n Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller liUß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ver~o~endung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internatiooalen Übereinkattren 
für den Straßenverkehr (ADR). Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMIX3-{bde) so.de den in .den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 D1eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MI'.TERIALFORS<lillNG lliD -PRÜF'!.M:; (BI\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

m Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
VerpaCkungen 

mAuft~ / 

Di~.-Ing~ ~ ~sler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3626/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefallrlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 380 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefallrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 03\lSee), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf straßen 
: Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S . 1550). geändert durch die 2. Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl . I, s . 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung ifuer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Paul l'lnil lbesch QnbH & Co. KG 
Weilpappenfabrik 
Postfach 10 08 63 
5160 Düren 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit InnenverpaCkung 
(SaCk aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Balllm.lstern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 88/57122-12 vom 02.08.1989 der Bayer AG, Zentrales 
Ingeniew:wesen, Werkstofftechnik 2. 3, PaCkmittelprüfung, 
Geb. B 406, 5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinine für die Bauartprüfung und die Erteilunq der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlidler 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl Nurrrrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von VerpaCkungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpaCkungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriernr.äßig gefertigten VerpaCkungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die mdl der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft cmd gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen. 

4G/Y27/S/ •••••••••••• •• /D/BAM 3626- HD 
(Herstellungs-
datum gem. Nr . 6 . 2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der VerpaCkungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entspredlend Nr . 7 gekennzeichneten VerpaCkungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, 'Nerlll für sie nadl den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die VerpaCkungen dürfen für gefahrlidle Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die VerpaCkung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 26;4 kg 

Die physikalischen EigensChaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene VerpaCkungsbauart als ZllSallllen<Jesetzte 
VerpaCkung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen InnenverpaCkungen - verwendet, nuß nadlweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusanmengesetzte VerpaCkung mit 
den InnenverpaCkungen ebenso wirksam ist· wie die zugelassene 
VerpaCkungsbauart. 

8.6 Die Überwarnung der Fertigung ....::>n Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Tedhnisdlen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung ....::>n VerpaCkungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerpaCkungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind . 

10. Scnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den ~fehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für VerpaCkungen 
zur Beförderung gefahrlidher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "J\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 02. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MI'.TERIJ\LFDRSCliUN} lliD -PRÜF!JN:i ( BAM) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutumsdlließungen 

m Au.ft/fg 

1/1.~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium l. 54 
VerpaCkungen 

/ mAu1 /;/ 
(}. o/.\ _. 

Dipl.- ng. ~sler 



Z ULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3627/4G 

für die Bauart einer Verpaclrung zur Beförderung 
gefährlidler Güter 
l\ktenzeidlen 1.5/43 381 

1 . Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 de r Verordnung über die Beförderung gefährlid\er Güter ~t 
Seesdliffen ( Gefahrgutve rordnung see - 00\/See), von 27 . Juru. 
1986, ( BGBL I s . 962). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlid\er GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), von 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s . 1550) , geändert durd\ die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12. 1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
über schreitende Beförderung gefährlidler Güter mit Eisf;nbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung von 21.12 .1987 ( BGBl. I, S. 2862) • 

2 . Antragsteller 

Paul Emil lbesch QrbH & <b . KG 
Weilpappenfabrik 
Postfad\ 10 08 63 
5160 lliren 

3. Besenreibung ·der · Bauart 

Kiste aus Z~o~eiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr . 88/57122-9, -10, -11 von 02.08.89 der Bayer NJ, Zentrales 
Ingenieurwesen, Werkstofftedlnik 2.3, Pacl<mittelprufung, 
Geb. B 406, 5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung nadl den 
"Ridltlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der Kenn
zeidlnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlid\er Güter 
mit seeschiffen - RM 001 -" von 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a von 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl Nt.Jmer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt ~den. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
oserienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nad\ der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauernaft und gut sidltbar wie folgt zu kennzeichnen: 

{u\ 4G/Y *) /S/ •••• • •••• • •••• /D/BllM 3627 - H:l 
\.;:_) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e). RM 001) 

* l An dieser Stelle ist entspred\end der Baugröße die jeweilige 
Bruttamasse, aufgerundet auf die näd\sthblhere, ~lige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte nadl Nr. 8. 3 
einzusetzen. 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die naeh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entspred\end Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährlidle GUter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
sdlri ften der OOVSee/oo.ts/OOJE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle GUter der Verpackungs
gruppe II oder III vexwerrlet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse für den Kopf der Baureihe: 25,6 kg 
Bruttomasse für den Fuß der Baureihe: 15;4 kg 

Die filysikalisehen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
sdlaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

3.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusanmengesetzte 
Verpackung - audl mit anderen als in diesem Zulassungssdlein 
'beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nadlweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwadlung der Fertigung von Verpackungen nadl ~eser 
Bauart nuß nadl den "Tedmi.sdlen RiChtlinien für die tlbe:rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durdlgefilhrt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOOstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internatiooalen Übereil1ka!men 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMOO-Cbde) sorie den in den Eh'pfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlidler Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "!ornts- und 
Mitteilungsblatt der &ID:iesanstalt für Materialforsdlung und 
-prufung, Berlin" (IS.<;N 0340-7551) veröffentlidlt. 

1000 Berlin 45, den 02. April 1990 
Unter den Eidlen 87 

BUNDESANSTALT FÜR M.l\.TERIALFORSOll.JN3 UND -PRÜFt.N> (BI\M) 

Fa&qruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

lf,.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hi.il:ner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BllM 3630/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
l\ktenzeidlen 1.5/43 258 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlidler Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung see - 00\/See), von 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 ( !!GBl. I S. 1278) • 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) , von 22. Juli 1985; 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenmhnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 001/E) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durCh die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutärrlerungsverordnung von 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2862) • 

2. Antragsteller 

ASSIWELL liibeck QrbH 
Verpackungswerk 
Postfaeh 13 08 
2400 liibeck 1 

3. Beschreibung der · Bauart 

Kiste aus Z~o~eiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kanister aus Weißblech) 
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4. 1\.'lforderungen an die· Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die ganäß Priit"bericht 
Nr. 130/89 vom 10. 03.1989 der Forschungs stelle des VerbanCes der 
WeHpappenindustrie e . V. einer Bauartprüfung nad! den "Richt
linien für die BauartPrüfung und die Erteilunq Oe~ )(;:r_'lzeidmunq 
von Verpackunc ·= für die Beförderung gefährHcher GL~cr mit See
s chiffen - RM 001 -" vt.'!ll 28 .Juni 1985 (Bunde::anzeigcr Nr. 157a 
van 24 . August 1985) unterzogP.n "''Orden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nad! l:iAlnlrer 4 erfilllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten l\nforderungen erfüllt sind . 

7 . I<e=eichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4G/Xl2/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3630- AWL 
(Herst.elhmgs-
datum gern . Nr . 6.2 e); lW 001) 

8 . Auflagen Uber die Vetwendiltlq ·der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährlid\e Güter der Verpackungs 
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 12,0 kg 

r:.:.e physikalischen Eigenschaften der rungUter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten PrüffUllgUter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusanmengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein; daß die zusarcnwcngesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nad! dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Rid\tlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der di<> Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUUt; bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entsprid\t den in den internationalen Übereinkam-en 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMOO-Code) scwie den in den Elrpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ·gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung; Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlid\t. 
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1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den Eid\en 87 

BUNDESANSTALT FÜR W\TERIALFORSCllUN3 UND -PRi.iFuN:; (BAM) 

Fac<JgrupPe 1. <; 
Gef~xgutrunsChließ~n 

Dipl.-Ing . H. w. Hül:ner 
Oberregierungsrat 

I.al:nratorium 1. 54 
Verpackungen 

DipL-Ing. (FH) l\nrea S'taacks 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3631/ 4G 

für die &luart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1. 5/42 925 

1. ReChtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I S . 962), in der Fassung der 4. See-cefa.'rrgut
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (BGBl. I s . 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlid\er Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - 001/S) , van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durd\ die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12. 1989 (EGBl. I, s . 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlid\er GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 21.12 . 1987 (BGBl. I, 5 . 2862). 

2. Antragsteller 

Goldwell N'. 
Postfach 13 01 09 
6100 I:annstadt 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart lll1l3 den Ball!tlUStern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis bzw. Nad!trag zum Prüfungszeugnis Nr . 423/89 von 16.10. 89 
der Forschungsstelle des Verbandes der WeHpappenindustrie e. V. , 
6100 I:annstadt, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fUr die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 
24 . August 1985) unterzogen \NOrden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die l\nforderungen nach Nurnrer 4 erfUllt ~o"erden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt "'>erden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten l\nforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu ken."lZeichnen: 

4G/Y3/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3631- WEB! 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e) , lW 001) 

8. Auflagen über die Verwendung· der· Verpackungen 

8 . 1 Die nad\ der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeid!neten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, 'Nenn für sie nach den Vor
senritten der GGVSee/ro.JS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 , 2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 



8.3 Folgende Grenu1aten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür fen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 2,6kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter I!Üssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht geiräß Nr . 4 genannt en Prüffüllgüter 
entsprechen. 

13 . 4 -

8.5 -

8. 6 Die Überwadlung der Ferti gung von Verpackungen nach dieser 
Bauart llUß nach den "Technischen Ridltlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen = Befö~g gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llUß nadlweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen d~ 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10. 1 Die Bauart entspriCht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOO-<b:l.e) sowie den in den Elrpfehlungen der Vereinten 
Naticoen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrlidler Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforsdlung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04. llpril 1990 
Unter den Eidlen 87 

BUNDESl\NsrALT FÜR MI'.TERIALFORSOIDN:3 tND -PRÜFUN3 (B!\M) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

1ft~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hillner 
Oberregierungsrat 

I.al:oratorium 1 . 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/B!IM 3632/4G 

für die Bauart einer Verpackung = Beförderung 
gefahrlidher Güter 
Aktenzeidlen 1.5/42 838 

1 . Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 03'\/See), van 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962). in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s . 1278). 

l. 2 § 9 Abs . 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidher Güter auf straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - 001/S), von 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I S . 1550), geändert durch die 2. straßen...Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, s . 2179). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrlidler Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Ca~ 

Gesellschaft für Bergbau
und Industrieprodukte nbH 
Postfach 13 01 40 
4300 Essen 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus noeiwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart llUß den llaurnustem entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 41/88 vom 12.01 . 88 der Forsdlungsstelle des Verl:>andes 
der WeHpappenindustrie e . v., 6100 r.armstadt, einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung ur.d die Ert.eilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlidl.er 
Güter mit seeschiffen - RM 001 -" von 28. Juni 1985 (BuD:iasan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen w:>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl Nutmar 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nadl der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serie."llt\äßig 
gefertigt werden. Der Hersteller llUß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten ·Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeidmung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpal<:
kungen sind dauerhaft und gut siChtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4G/Y20/S/ • ••• ••• ••••••• /D/BAM 3632- Gi 
(Herstellungs-
datun gern. Nr . L2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeidmeten Verpackungen dürfen für ge
fahrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
schriften der 03VSee/roJS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe roter der VerpackWlgs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenu1aten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidlt überschritten werden: 
Bruttomasse 19,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter I!Üssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nadl dieser 
Bauart llUß nach den "Tedlnisdlen Ridltlinien für die ÜbeNa
chWlg der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llUß nachweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. senstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internationalen Übereinkannen 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOO-Code) sowie den in den etpfehlungen der Vereinten 
Natiooen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlidler Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Redltsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Ber1in 45, den 04. llpril 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MI'.TERIALFORSOIDN:3 !.ND -PRÜF"UN; (B!\M) 

FaChgruppe 1. 5 . 
GefahrguttnnSChließungen 

Dipl.-In:J. H. W. Hillner 
Oberregierungsrat 

I.al:oratoriun 1. 54 

::::;; / 
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Dip1.-Ing. (~ Roesler 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3633/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
.gefanrlicher Güter 
Aktenzeichen 1. 5/43 362 

1 . Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Veror~~ung über die Befdrderung gefanr1icher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GG\/See), van 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See--Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl . I s. 1278). 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(!3381. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGB1. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befdrderung gefanrlidher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrqutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(!3381. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI Q1bH 

Emil-von-Behring-Str . 2 
6000 Frankfurt/Main 50 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 34/89 vom 07 . 08.88 der WeHpappenfabrik GnbH Sausenheim, 
Postfach 1220, 6718 Grünstadt 1, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y27/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3633- WSG 
(Herstellungs-
datum gan. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttcmasse 26,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den F~gen
schaften der im Prüfbericht gerräß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, rruß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Tedmischen Ridltlinien für die Übel:'Na
chun'J der Fertigung von Verpacknngen zur Befdrderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpacknngen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . sonstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMD3--0ode) SOlNie den in den Empfehlnngen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassnng wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilnngsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340--7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 05. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MP.TERIALFORSORJNG UID -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließnngen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl. -Ing. H. W. H.il:ner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3634/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefahr1icher Güter· 
Aktenzeichen 1.5/43 162 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnnng über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnnng See - GGVSee), von 27. Juni 
1986, (BGB1. I s. 962), in der Fassung der 4. See--Gefahrgut
änderungsverordnnng vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBL I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
überschreitende Befdrderung gefahrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn--Gefahr
gutänderungsverordnung vorn 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Seyfert Wellpappe GnbH & <b. 
Postfach 10 06 46 

4019 M:>nheim/Rheinl. 

3 . Beschreibung · der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpacknngen 
(Flaschen aus Kunststoff, Flaschen aus Aluminitnn) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rm.lß den Baumustem entsprechen, die gerräß Bericht 
Nr. 88/57086-15 van 15.03.1989 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurwesen, Werkstofftechnik 2.3, Packmittelprüfung, 
Geb. B 406, 5090 Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 



"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteüung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefabr.licher 
Giiter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 28 . Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a von 24. August 1985) unterzogen ..orden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach N'l.lrlroor 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpalc
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/X6/S/ •••••••••• ••• • /D/BAM 3634- SEYFERr 
\.::_) (Herstellungs-

datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung · der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GJVSee/OOVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefa"hrliche Giiter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 6,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusarrrnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internatiooalen Übereinkarmen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMrG-Ccde) S<Mie den in den Ehpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALFORS<EUN3 UND -PmiF'rn:; (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Iaboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
1 

/ 

jj}~_,., 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3635/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 
Aktenzeichen 1.5/43 468 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uoor die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - <XNSee) , van 27. Juni 
1986, (BGBl . I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (OOBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche uni 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550). geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBL I, s. 2179). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher OOter mit F..isenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Seyfert Wellpappe GTbH & 0:>. 
Postfach 10 06 46 

4019 Moriheim/Rheinl . 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 88/57122-1 vom 02 . 08 . 1989 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurwesen, Werkstofftechnik 2.3, Packmittelprüfung, 
Geb. B 406, 5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilun:J der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung qefährlidler 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen ..orden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach N'l.lrlroor 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6' . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeidmen: 

{u\ 4G/Yl6/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3635 - SEYFERr 
\.!:_) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) • 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die naCh der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie .nach den Vor
schriften der GJVSee/OOVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche OOter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 15,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem ZUlassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 309 



O. G Die Ü:.Y._:...._", c: .. "1 m·::; ·1.:.:~ 4 t_::·· ... rj_::.; ·mg '"·--r, ·,_. ~j:r·-.•.;~_,1~~. u :·~ ~ . '-~' ...;_.;....:. 

Bauart 1lUll naCh den "Technischen Pidttlinien fUr di e l.~rw-a·· 
chung der Fe rt ü;nrg von v~rpackur.gc..."'l zur Befdrde ru.dg gaf<ihrl . .:
Cher Güter (T!lV 001)"- Ver kehrsblatt Hef t 16, 1987 , s . 562 
durmgeftihrt werden , 

9. Der in Nr . 2 ~nann-te A11tragste ller nuß nacll'>'eisl''-"" sim"!rstel
len, daß alle Jl.ufla" en übE>..r die Ver-..:md•ID;J der Verpackungen dem
jenigen, der d.i.o "f'< r-ackun<;.~n für Gef ahrgut er3trnali<; einsetzt/ 
befiillt, bekannt sind . 

10. SCnstiges 

10 . 1 Die Bauart entspriCht den in den internationalen Übereinkcmnen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnver kehr (RIO) tmd See
verkehr (IMOO-Code) sorie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen f"tir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicner Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem ZulassungssChein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei . 

10 .4 Dieser Zulassungssdl.ein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06 . April 1990 
Unter den EiChen 87 

BUNDESI\NSfALT FÜR MI\.TERIALFORSarut;K; lNlJ -PRÜRJ!.U ( BAM) 

FaChgruppe 1. 5 
GefahrgutumsChließungen 

ImAuftra~ 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

I.aboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3636/4G 

für die Bauart. einet· Verpackung zur Beförderung 
gefährliCher Güter 
Aktenzeimen 1.5/43 469 

1. Recntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefabrlicher Güter mit 
SeesChiffen ( Gefahrgutverordnung See - cnvsee), van 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliChe und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung straße - 001/S) , van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durCh die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12.12.1989 (BGBl. I, s . 2179). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übersc.>rreitende Beförderung gefabrliCher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - CXNE) von 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durCh die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutän:l.erunqsverordnung von 21.12.1987 ( BGBl. I, s. 2862) • 

2 . Antragsteller 

Seyfert Wellpappe GtbH & Co. 
PostfaCh 10 06 46 

4019 Monheim/Rheinl . 

3. Besdrreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelli ger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sadk aus KUnststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den BaUilU.Istem entspreChen, die gemäß BeriCht 
Nr. 88/57122-2 van 02 .08. 1989 der Bayer l\G, Zentrales 
Ingenieurwesen, Werkstoffted"l.nik 2. 3, Packmittelprüfung, 
Geb. B 406, 5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung naCh den 
"Ricntlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
KennzeiChnung von Verpackungen für die Beförderung gefährliCher 
Güter mit Seeschiffen - ~ 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesan-

310zeiger Nr . 157a van 24. August 1985) unterzogen ~rden sind. 

'-· 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
s etzung, daß die Anforderungen nad1 Nll!tv:ter 4 erfüllt ·~rdea, 
zugelassen. 

& • Ferti gung voo Verpackungen 

Nad1 der zugelas senen Bauart diirfen Verpackungen seri enmäßig 
gefertigt ""'rden. Cer Herst~ller >ruß gewiihrleis·ten, . ..aß bei den 
seri enmäßig qe fertigt..en Verpackungen die für die Bauart festge
l egten Anforderungen erfüllt sind. 

7 • Kennze iChnung 

Die nach oor zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/ Y22/ S/ •• • • • •• • • • • •• • /D/BAM 3636- SEYFERT 
\.::.) (Herstellungs-

datur,, gern. Nr . 6 . 2 e). ~ 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpac1rungen 

8 .1 Die nadl. der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entspreChend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nad1 den Vor
s chriften der cnvsee/OOVS/OOVE solcne Verpackungen zulässig 
s i oo . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gef"ährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8. 3 Folgeooe Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 21,6 kg 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
sd1aften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspreChen . 

8 . 4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - aum mit anderen alc in diesem ZulasstmgssChein 
besdrriebenen Innenverpackungen - verwendet, 1lLlll nadlweisbar 
siChergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die ÜbeJ:Wa.Chung der Fertigung von Verpacktmgen nad1 dieser 
Bauart muß naCh den "Techniscnen RiChtlinien für die i.ibeJ:Wa
Chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durChgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller 1lLlll nad!weisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der VerpaCkungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. senstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkarrren 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMI:G-O:lde) sorie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine ReChtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser ZulassungssChein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialforsChung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45 , den 06. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSfALT FÜR MI\.TERIALFORSOIDN3 UND -PRtiruN:; (BAM) 

FaChgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

I.aboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Z!,L .. 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3637/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrlidler Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/43 470 

1 . Redltsgrurrl1agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlidler Güter mit 
Seesdliffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 7/. Juni 
1986, (BGBl. I s. %2). in der Fassung der 4. ~fah:rgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s . 1278). 

1.2 § 9 l\bs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\/S), vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGB1. I, s. 2179). 

1 . 3 § 9 l\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatHeile und gr~nz
\iberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung F.isenbahn - Cl:i\/E) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Seyfert Well~ GTbH & Co. 
Postfach 10 06 46 

4019 ~eim/Rheinl . 

3. Besdhrei'oong der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoffolle) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baurrustem entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 88/57122-3 vorn 02 .08. 1989 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurwesen, Werkstofftechnik 2.3, Packmittelprüfung, 
Geb. B 406, 5090 I.everkusen, einer Bauartprüfung nadl den 
"Ridltlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung vcn Verpackungen für die Beforderung gefahrlidher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen w::>rden sind. 

5. z-.,lassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nadl NLmner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

NaCh der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller rruß geo.ähr1eisten, daß bei den 
seriernnäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. KennzeiChnung 

Die naCh der zugelassenen Bauart seriernnäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeiChnen: 

~ 4G/Y26/S/ ••• • •••••••••• /D/BAM 3637- SEYFERr 
\::...) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriernnäßig gefertigten und 
entspreChend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährlidle Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
sChriften der mvsee/OOJS/OOIE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 25,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter !!Üssen den Eigen
sdlaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem ZulassungssChein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, IIUß nadlweisbar 

sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Vezpa-::!<1.!--:: \:lt. 

den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugel<!s~~n; , 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen naeh diese~: 
Baua..rt nuß nadl den "Teclu'lisdhen RiChtlinien für die iiber.-a.
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001) " - Verkehrsblatt Haft 16, 1987, s. 562, 
durdhgef\furt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller rruß nadlweisbar sidlerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen oou
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entspriCht den in den intematicnalen Übereinkalmen 
für den straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und see
verkehr ( IMOO-Code) sarie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrlicher GUter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder.z:eitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem ZulassungssChein liegt eine Rechtsmittelbelehrung oei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "1\rnts- un1 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 den 06 . April 1990 
Unter den Eichen 87 

ßUNDESI\NsrALT FÜR M'\TERII\LFORSClll'NJ lliD -PRÜFUN:3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

I..ah:lratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing . H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

:j]~~. 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3638/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 

gefahrlidler Güter 
Aktenzeichen 1. 5/43 549 

1; Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefahrlidher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- 00\/See), van 27. Juni 
1986, (BGBl . I s. %2), in der Fassung der 4. ~fahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) •. 

1. 2 § 9 l\bs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
qrenzübersdhreitende Beforderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12 .12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 l\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliehe und grenz
übersChreitende Beförderung gefahrlidher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordn!ID1 Eisenbahn - 03VE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert dureh die 2. Eisenbahn-Gefahr- ' 
gutänderungsvcrordnung vom 21.12 . 1987 (BGBL I, S . 2862) . 

2. Antragsteller 

!ni. Sieger GtbH & CO. KG 
Papier- und Wellpappe!1lolerke 
NeUI!Brkt 12 
5000 Köln 1 

3 . Beschreibm<J der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß dem Prüf
bericht Nr . 038/3/02/89 vom 06.11.1989 der Firna Hat. Sieger 
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GnbH & Co. KG, Zentrallabor, Postfach 13 53, 5352 Zülpich, 
einer Bauartprüftmg nadl den "Ridltlinien für die Bauartprüftmg 
und die Erteilunq der Kennzeidlnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlidler Güter mit Seeschiffen - FM 001 -" von 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 15 7a von 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 besdlriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nuntrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nadl der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriemläßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichntmg 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeidlnen: 

4G/Yl4/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3638- HS 3 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und• 
entsprechend Nr. 7 gekennzeidlneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sd'lriften der roJSee/OOJS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpacktmg dürfen 
nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse 13,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gem'iß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungss~ein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachwe~sbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach ffi.eser 
Bauart nuß nacr. den "Technischen Richtlinien für die \Jberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . 

10. 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See-
verkehr (IM[G-Oode) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "!\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung tmd 
-prüft.mg, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT Fl.iR MA'J'ERIALFDRSCfitW3 UND -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
~~egierungsrat 

Latoratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3639/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 647 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesdliffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee), von 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. 962), in der Fasstmg der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche· und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 

1.3 

2. 

(OOBl. I s. 1550) , geändert durdl die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung von 12 .12 .1989 ( BGBl. I, S. 2179 l . 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit F~se~en 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) von 22. Juli 1985 
(RGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

Antragsteller 

HCH. Sieger GIDH & Co. KG 
Papier- und weilpappenwerke 
Neumarkt 12 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entspredlen, die gerräß dem Prüf
bericht Nr'. 048/2/20/90 vom 15.01.1990 der Firna HCH. Sieger 
QnbH & Co. KG, Zentrallabor, Postfach 13 53, 5352 Zülpich, 
einer Bauartprüftmg nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a von 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäJ3ig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

KennzeidlnUIB 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerl>aft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y7/S/ •••••••••••••• /D/BAM 3639- HS 2 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nadl der zugelassenen Bauart serienm'ißig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wen.'l für sie nach den Vor
sd'lriften der roJSee/OOJS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle Güter der Verpack=gs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidlt übersd'lritten werden: 
Bruttomasse 7,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
sdlaften der im Prüfberidlt gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

8.4 -

8.5 



8 .6 Die Überwachung der Fertigung vcn Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Übet-wa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befö rderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar siche r stel
len, daß alle Auflagen über die Vep..~errlung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Scnstiges 

10.1 Die Bauart entspri cht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) um See
verkehr ( IMLG-Code) scw:i.e den in den Elnpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungssche in wird zu gegebener Zeit im "1\mts- um 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI'.TERIALFORSOruNG \ND -PRÜFUN3 (BI\M) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutumsd!ließungen 

li!boratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Au~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3641/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlid!er Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 668 

1. Rechtsgrun:ilagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlid!er Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GG\ISee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962), in der Fassung der 4. see-<;efahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBL I s. 1278). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
grenzüberschreiteme Beförderung gefährlid!er Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - OOIIS). vom 22. Juli 1985, 
(0081. I s. 1550), geändert durd! die 2 . straßen-<;efahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaattime und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicller Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) vom 22. Juli 1985 
(0081. I Seite 1560), geändert durd! die 2. Ei.senbahn-<lefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Fa. Burdosa 
Fiscllbad! 3 
6350 9.lseck 1 

3. BeschreiOOng der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtal:rlehrrbarem Deckel 
Nennvolumen: 25 Liter um 50 Liter 

4. Anforderungen · ~ die · Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die genäß Prüf
betimt Nr. 1.5/43 144 vom 28.02.1990 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BI\M) , Unter den Ei.cllen 87, 
1000 Berlin 45; unter Einschluß der Angaben im Antrag vom 
26.01.1990 (Typen 25 und 50 Liter) einer Bauartprüfung nad! 

den "Rid!tlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung vun Verpackungen für di e Beförderung gefa"hrlicher 
Güter mit SeeschiffE'.n - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger ~ . l57a vom 24. August 1985 ) unterzogen scw:i.e ent
sprechend dem Prüfplan für im umlauf befindlid!e Behält er van 
02.04.90 der Fa. ß.rrdosa , 630,5 Buseck 1, überprüft ..::>rden sird. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor ausse tzung, 
daß die Anforderungen nach NurtttBr 4 e r fül lt v;erden, zugelassen. 

6. Fertigung vcn Verpackungen 

Nad! der zugelassenen Bauart durften Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß og~leisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut s id!tbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/ 250/ ••• • •••• • .••••• •• • •• • / 0/BAM 3641 - BlJ 
(Herstellungs-
datum ge;n. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nad! der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprecherrl Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährlid!e Güter verwendet wer den, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliclle Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/ an3 ( Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/an3 (Verpackungsgruppe III) nicllt iiberscllreiten. 

nie Dicllte und der J:ampfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lid! der d!emiscllen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entspred!ende, durch den Prüfbericht genäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistunqsfanigkeit nicht ueerschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dan;lfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase verrnirrlert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 170 kPa nid!t überschreiten. 

8 . 5-

8.6 Die tiberwacllllllg der im Umlauf befindlid!en Verpackungen nach 
dieser Bauart JTUß vergleichbar den "Tedmisd!en Richtlinien 
für die iibexwad!ung der Fertigung von Verpackungen zur 8eför
derung gefährlicller Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 
1987, s . 562, durcllgeführt werden. Dazu gilt der Prüfplan der 

9. 

Fa. Burdosa vom 02. April 1990. <t 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar sicllerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwemunq der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsprid!t den in den internationalen Übereinkalmen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) um See
verkehr (IMrG-Cbde) scw:i.e den in den Elnpfehlungen der vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackl.ll'lgen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsscllein gilt nur für die von der Fa. Bllrdosa, 
6305 Buseck 1, hergestellten 25 Liter- und 50 Liter-Behälter, 
die in der Liste der Qjorierrnittelbehälter von 02. April 1990 
mit ihren jeweiligen Fabrik-Nrn. aufgefUhrt sind. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Redltsmittelbele~g bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener 7..eit im. "1\mts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialfOrschung und 
-prufung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MI'.TERIALFDRSO!UN3 UND -PPiiFIM; (BAM) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-INj. H. W. ffill:ner 
Oberregierungsrat 

li!boratoriurn l. 54 
Verpackungen 



ZULASSUNGSSCHE!N 
J'lr. D/BAM 3642/lAl 

für <lie Bauart einer Verpackung Zlll Beförderung 
gefährlicher Güter 
AktenzeiChen 1.5/43 669 

1. Rechtsgrundld<Jen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverord.tumg See - OOVSee) , vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s. %2), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BCBl. I S . 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlidle und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\IS), van 22. Juli 1985; 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-<>efahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I , 5. 2179) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaat1idle und grenz
überschreitende Beförderung gefahrlicher Güter mit Eisentahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\/E) van 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I , 5.2862). 

2. Antragsteller 

Fa. Burdosa 
Fischbach 3 
6350 Buseck 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtal:nehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 200 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den BaUI!Ulstern entsprechen, die genäß Prüf
bericht Nr. 1.5/43 145 vom 06.03.1990 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BI\M) , Unter den Eichen 87, 
1000 Berlin 45, unter Einschluß der Angaben im Antrag vom 
26.01.1990 (Typ 200 Liter) einer Bauartprüfung nach den 

"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefalrr1icher Güter 
mit Seeschiffen - RM 001 -" vc:rn 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger 
N:. 157a vcm 24. August 1985) unterzogen sa.rie entsprechend dem 
Prüfplan für in Uniauf befindliche Behälter vcm 02 .04.1990 der 
Fa. Burdosa, 6305 Buseck 1, überprüft "--rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nu!ttrer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpadcungen 

Nach der zugelassenen Bauart durften Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/150/ ••••••••••••• , ••••••• /D/81\M 3642 - BU 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 .2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassßnen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der roJSee/OOJS/OOJE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/an3 (Verpackungsgrupp<' II) 
bzw. 1,8 g/an3 (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

314 

Die Dichte und der I13npfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich d9r chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene r.eistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Ge"amt:ilx"rr1ruc': (r:1<mnfdruek des F'iillgutes plu<;; Partial
druck evt:>.. vorha.n<:lt:Bar Ga3e vermindm~c um 100 kPa) bei 55 •c 
darf J.OO kPa nicht überschreiten. · 

8.5-

8.6 Die Überwachu:1g der im Umlauf. befind.lidlen VerpackunqeA na ch 
dieser Bauart nuß vergleiChbar den "'I'edmi.schen Rl.Cht.li!llnn 
für die Überwachung der Fertigung ~ Verpackungen zur Beför
derung gefahrlid'ler Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft. 16, 
1987, 5. 562, dul·cr.g.o.fü.u:t werden. r:azu gilt der Prüfplan der 
Fa. Burdosa van 02. ~il 1990. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadl•~eisbar t~i.~erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpac:ltu!lgen dem
jenigen, der die Verpac.';:ur,gen fii1:" Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bal<Dnnt sind. 

10. Scnstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkatmm 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMOO-O::rle) sade den in den Ellpfehlungen der VerE>.inten 
Naticnen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur BefördeJ:Ung gefahrlidher Güter . 

10 . 2 Dieser Zulassungsschein gilt nur für die von der Fa. &lrdosa, 
6305 Buseck 1, hergestellten 200 Liter-Behälter, die in der 
Liste der Oloriermi.ttelbehälter vom 02. J\pril 1990 mit iliren 
jeweiligen Fabrik-Nr . aufgeführt sind. 

10. 3 Diese Zulassung wird unter danVorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 4 Diesan Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT P.iR MI\TERIALFORSC11UN::i UND -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruwe 1. 5 
Gefabrgurxmschließungen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lh."k.r 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr: D/BIIM 3643/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefahrlidler Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 384 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - roJSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I s . %2), in der Fassurg der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl. I s. 1;);78) . 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 00\IS); vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I 5. 1550); geändert durch die 2. Straßen-<>efahrgut
änderungsverordnw1<J vom 12 . 12.1989 (BGBl. I, 5. 2179) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
i.iberschreitende Beförderung gefahrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 00\/E) vom 22. Juli 1985 

2 . 

(BGBL I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl . I, 5.2862). 

Antragsteller 

Wellpappenwerk BieJJesheim GlribH & O:l. 
Postfach 12 20 
6883 Biebesheim/Rheiri 



J. ~'•u'lr;> ;_t~",!_.:l~~ 

·(i •te aus ~~- '.•.oellig,;r Wellpappe mit Innenverpuckungen 
t !:-Y::CkE> :::tt ... ~ i ~-c_. t....v.: f. .. )l_.e) 

;'lr.fo...-.J. !I\:<1'>1~, ~,., di e Banart. 

Die Bauart nuß den l'launustern e:'ltspredlen; die gemäß Prüfoe
rid'lt Nr. WK '19/82/790 1036 van 26.10.82 de9 Fadlreferates 
J)-DLL,NP D 102 P.tudukwd~utz &r &\SP N.i, I.udw:igsr.afen, 
~iner llauartprüflm:J ve...""<Jleidlbar mit bzw. nad\ den "Richtlinien 
fl.lr die Bauartprüflm:J und die Erteilung der I<ennzei chl'l'.mg ...:n 
Verr>a<:-kung-m fl.lr die Beförderung gefährlidl.& Güter mit Sec:-· 
sd\iffen - RM 001 -"' van 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 15"'<. 
van 24. August 1985) unterzogen 1o10rden sind. 

Die 'I'ed'ln:llogisd\en Werte der Wellpappe IIÜSsen dem Iater.blatt. 
z1.111 1\ktenzeid\en Nr. 1.5/43 384 van 06.09. 1989 des Wellpappen
werkes Biebesheim Qti>H & O:J. entspreChen. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 besdlriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nad\ Nlmner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriennäßig 
gefertigt ~rden. Der Hersteller m..tß gewährleisten, daß bei den 
seriemäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 • Keru'!Zeidll!ung 

Die nad\ der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft und gut sid\tbar wie folgt zu 'kennzeichr.en: 

4G/Xl6/S/ •••• ••• • ••••••• /D/BAM 3643 - WEBI 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6 . 2 e) , RM 001) 

8. Auflagen Uber die Ve~ung der Verpackungen 

8.1 Die nad\ der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und 
entspreChend Nr . 7 gekennzeid\neten Verpackungen dürfen fUr 
gefallrliche Güter ve~et werde!:, ~ fUr sie nad\ den Vor
schriften der OOVSee/OOJS/OOIE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefabrlid\e Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III ve~ ~rden. 

8.3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht übersenritten ~rden: 
Bruttanasse 15 , 7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8.4 -

8.5 wird die zugelassene ·verpackungsbauart als zusanmengesetzte 
Verpackung - aud\ t_nit ~en als in diesem Zulass';ll'l<Jssc;nein . 
beschriebenen Innen~~n-~. m..tß nadlweis~ 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung nu.t 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Übe:rwachung der Fertigung von Verpackungen na~ dieser Bau
art m..tß nach den "'Tedurlsd\en Rid\tlinien fUr die l.Jbe:rwachung 
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlid\er Güter 
(TRV 001)" - VerKehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, durchgefül-.rt 
werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller m..tß nachweisbar sid\erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwerrllmg der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . SOnstiges 

10.1 Die Bauart entsprid\t den in den internati.cnalen Überei..nk.anren 
fl.lr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMOO-<bde) sowie den in den Btpfehlungen der Vereinten 
Natiooen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefabrlid\er Güter. 

10.2 Dieser Zulassungssenein ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 1732/4Gl vom 10.05.1983 der BASF Aktiengesellsd\aft , 
6700 I.udwi.gshafen. 

10.3 Oi.ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

~V· '• u1.esem 6ulassungssche111 .l.l.egt e1.ne Rsdu:smi.ttelbelenru."J 00.1. . 

10. 5 Dieser ~ulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ".>mts- und 
Mitteilungsblatt der amdesanstalt fUr Materialforsd\Ul'"J und 
-priiflm:J, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlid\t. 

1000 Berlin 45, den 17 . l'pril 1990 
unter den Eid\en 87 

BUNDESANsrALT FÜR MA.TERIALFORSORJN3 !.ND -PlilFI.Jm (lW-I) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumsd\ließungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Cblrregierungsrat 

I.aboratoriun 1. 54 
Verpacltungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BIIM 3644/4G 

fl.lr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefabrlid\er Güter 

Aktenzeidl.en 1.5/43 385 

1. Rechtsgrund1agen 

1 . 1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlid\er Güter ~t 
Seesd\iffen ( Gefahrgutverordnung See - OOVSee), van 27. JUni. 
1986, (BGBL I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderung&verordnung van 30. Juni 1989 (0081. I s. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
grenztlbersd\reitende Beförderung gefabrlidl.er Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 001/S), van 22. Juli 1985, 
(0081. I s. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaattime und grenz
Ubersdlreitende Beförderung gefabrlid\er Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - 001/E) van 22. Juli 1985 
(0081 . I Seite 1560), geändert durdl die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

WeHpappenwerk Siebesheim QrhH & O:J. 
Postfach 12 20 
6883 Biebesheirn/Rhein 

3. Beschreiblng der Bauart 

Kiste aus zwei.~lliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die genäß Prüfbe
richt Nr. WK 31/82/790 1044 van 26.10.82 des Fadtreferates 
D-DLL/VP - D 102 Produktschutz der BASF l'ß, I.udwi.gshafli!ll• 
e:i,ner Bauartprüflm:J vergleidlbar mit bz1.7. nad\ den "Ridltlinie:1 
für die BaUartprüfung und die Erteilung der Kennzeid\nung voo 
Verpackungen für die Beförderung gefabrlid\er Güter mit See
sd\iffen - R-1 001 -" vrn1 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24 . August 1985) unterzogen 1o10rden sind. 

Die TedUlologischen Werte der Wellpappe nüssen dem Iatenblatt 
zun Aktenzeid\en Nr. 1.5/43 385 van 06.09.1989 des Wellpappen
~rkes Hiebesheim Qti>H & O:J. entspreChen. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nad\ Nlmmr 4 erfüllt ~en, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nad\ der zugelassenen Eauart dürfen Verpadtungen serienmäßig 
gefertigt ~rden. Der Hersteller m..tß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erflillt sind. 

Die nad\ der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauemaft und gut sid\tbar wie folgt zu 'kennzei~• 
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4G/X27/S/ . •• ••• •.•••.•.• /D/BAM 3644 - WEB! 
(Herstellungs-
datum gan. Nr. 6.2 e) , RM 001) 

Auflagen über die Vet~rrl~ oor V!:l"'~~n 

8.1 Die nach der zugelasse(len baua.rt &erJ.enm3.ßJ.g geJ:cttlg-t.en •ill<'i. 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fi.ir 
gefährliche Güter verwendet wer den, wenn für sie na& den Vor
s dlriften der roJSee/GGVS/OOJE solche Verpackungen zuliissig sinJ 

8 . 2 Oie Verpacl<ungen dürfen für gefährliche Güter der Verpac:;cungs
qruppe I, II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt 'I:Y.l.W, die Verpacl<ung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 26,4 kg 

Die {ilysikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht genäfl Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entspre&en. 

8. 4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart. als zusammungesetzte 
Verpackung - au& mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innemrerpack'.mgen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusamnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen na& dieser Bau
art rruß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachlli'XJ 
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562; durchgeführt 
werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadlweisbar si&erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der VerpackUI'XJen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internaticna1en iibereinl<cmren 
für den Straßenverkehr (1\DR) , Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMI:G-<bde) SCMie den in den Btpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrüfanforderUlXJen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Dieser Zulassungsschein er~etzt den Zulassungsschein Nr . 
D/03 1744/4Gl van 26.05 . 1983 der BI\SF Aktiengesellschaft, 
6700 Ludwigshafen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelhelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "llmts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

'1000 Berlin 45, den 17. April1990 
Unter den Eidl.en 87 

BUNDESliNSTALT FÜR MI\TEIUALFORSCB!JN} UND -PRÜFUN:l (BAM) 

FaChgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hlibner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
VerpackUI'XJen 

Im Auftrag I r;.~;._·Jr 
A. cjaar/ck 

ZULASSUNGSSCHEfT'J 

Nr. D/BAM 3645/4G 
fUr die Bauart einer VerpackUI'XJ zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzei&en 1.5/43 386 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seesdl.iffen ( Gefahrgutverordnung See - roJSee), van 27 . Juni 
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1986, (BGBL I S. %2), in der Fassung der 4. See-Gefan,'"g')~ 
änderungsverordnung van 30 . Juni 1989 (BGBl. I s. l:i'7U). 

' _ § 9 Pbs. 3 Nl'. 5 der Verordnung über die innerstaattime und 
gr~nzübersdtreitende Bef6rderung ·gefährli&er Güter auf Str~. 
'Gef'!hrgut.v<".rordnu'Y,. Strdl'le - OO'JS), ' lall 22 . Juli 1985, 
10081 I s. 1550), gdändert durch die 2. Straßen...r.,efahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBJ.. I , S1 2179} . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung qrer .die innerstaatli.che und grenz
überschreitende Beförderung gefährli&er Güter lnit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung F.Ü:;e:lbahn - OO'JE) van 22. ,Tuli 1985 
(BGBL I Seite 1560) , gO'.ändcrt du.."dl die 2. Jll<>enhilin-Gefahr
gutän<'!erUlXJsverordnung vom 21.12 . ~.987 (OOBl. I; S.2862): 

2. Antragsteller 

Wellpappeno.;erk Bieb=sheim QnbH & Cb. 
Postfarn 12 20 
6883 Biebesheim/~ein 

3. llesdlreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit InnenverpackUI'XJen 
(Säcke aus Kunststoffolie) 

4. Anfordenmgen an die Bauart 

Die Bauart l!Uß den Baumustern entspre&en; die gemäß Prüfbe
richt Nr. WK 28/82/790 1032 van 26 .10.82 des Fachreferates 
o-DLL/VP - D 102 Produktschutz der BASF AG; Wdwigshafen; 
einer llall<ll"tpr'Jfung vergl eichbar mit bzw. na& den "Ridl.tlinien 
für c'.ie !!auartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung vtn 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" van 28. Juni 1~85 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
van 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Die Technologismen Werte der Wellpappe I!Üssen dem tntenblatt 
zun Aktenzeichen Nr. 1.5/43 386 van 06.09.1989 des Wellpappetl
werkes Siebesheim GtbH & Co. entspredl.en. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
s etzung, daß die Anforderungen nach Nl.mrer 4 erfüllt ..erden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller l!Uß gewährl eisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzei&nung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak-· 
kungen sind dauernaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeidmen: 

CD 4G/Xl3/S/ ••••••• •••••••• /D/BAM 3645 - WEB! 
(Herstellungs-
datum gan. Nt. 6.2 e). RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpacktmgen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprecherrl Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach ~n. vor:
sdlriften der rnvsee/GGVS/GGVE soldl.e VerpackUI'XJen zulassJ.g sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I , II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgerrle Grenroaten für den Inhalt' bzw. dieverpackungdürfen 
nicht übersdlri tten werden: 
Bruttomasse 12,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter rrüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entspre&en. 

8.4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusanmerigesetzte 
Verpackung - audl. mit anderen als in diesem Zulassun:~ssc;nein 
beschriebenen Irmenverpackungen - verwendet , l!Uß nadlwe1.sbar 
sichergestellt sein, daß die zusamrengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpacl<ungen ·ebenso. wid<sam ist wie die zugelassene 
Verpacl<ungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen na& dieser Bau
art l!Uß nach den "Te&nischen Ri&tlinien für die iiber.Nadlung 
Fertigung von VerpackUI'XJen zur Beförderung gefährlidJ.er Güter 



l'UN 001i"- Verkehrsblatt Hett 16, J9b 7, ::.. 5t...:, durcnge.•.l!clr'
werden. 

!)s.r L"l <-« • 2 geuannt.e rlr1trdgsteller l1l.lfl nacr ... eisbar sic:herst.;ol -
len, aoß all~ Auflaq»n über die Ver<~rrlll!l<! der Verpa~'gen''•"' 
jenigen, der die Verpackungen f<.ir Gefahrq-tt e.cstmalig einseb~t,' 
befüllt, bekannt sind-

10.1 Die Bauart entspr icht den in den »•ternati.onalen iibereinkatmen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eiser.bahnverk~ (RIO) und See
verkehr ( !MIX"r-Cl:lde) f'o.de den in den Ehlpfehlu.'lgen der Vereinten 
Natiooen (UN) f estgelegten Prüf anforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 1733/4Gl vom 10.05.1983 der BASF Aktiengesellschaft , 
6700 wdwigshafen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmit telbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bl.mdesanstalt rur Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17 . April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESJ\NsrALT FÜR MP.TERIALFORSOiUNG lND -PRÜFUN:; (BAM) 

Farngruppe 1. 5 
Gefahrgutunsdlließungen 

Im Auftrag 

J;L 
Dipl.-Ing. H. w. lful:ner 
Oberregierungsrat 

Ißboratoritnn 1. 54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BA/1 3646/ 4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 518 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beforderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 9 62), in der Fassung der 4. See-Ge fahrgut
änder ungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (BGBl. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Beftlr derung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom '22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsyerordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefährl i eher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 19e5 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGLl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wano Schwarzpulver GmbH u. Co 
Kunigunde KG 

3384 Liebenburg 5 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUfbe
richt Nr. 124/89 vom 23.3.89 der Forschungsstelle des Verbandes 
der Wellpappenindustrie e. V.·, 6100 Darmstadt 
einer BauartprUfung nach den "Richtlinien für die BauartprUfung 
und die Erteflung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beför derung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -• vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. Die Bauart muß den im Schreiben vom 
30.10.1989 der HCII-Sieger GmbH u. Co KG, 5040 BrUhl aufgefUhrten 
Maßen entsprechen. 

5. lul .a ssuny 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart ~ird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

5. Fert fgur,g voo Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Ve r packungen ser i enmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr di e Bauart festge
legten An forderungen erf'Jllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferti gten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut si chtbar wi e folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y28/S/ .• . . •.• •••.•••• /0/BAM 3646 - HS4 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6. 2 e) , RM 001) 

8. !u fl agen Uber die Verwendung der Verpack ungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig geferti gten ·:nd 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür fen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr si e nach den Vo r
schriften der GGVSee/GGVS/ GGVE sol che Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Di e Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpack ungs
gruppe I I Od<:!r I I I verwende t werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten fUr den In halt bzw. di e Verpackung dUrfen 
nicht Uberschritten werden: 
Bruttomasse 28,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfberi cht gemäß Nr. 4 genannten PrUffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der fertigung von Ve r packungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Te chnischen Richtlinien für die Oberwa-
c hung der Fertigung von Ver packungen zur Be forderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber di e Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR). Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen für Verpackungen 
zur Beforderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti gen 
Widerrufs ertei l t. 

10.3 Diesem Zulassungssche in liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
· Mittei lungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 

-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.04 . 1g9o 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgu tumschl_i eßungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

· ~"L 
Di pl .-In g. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ImAuftr?J~ 
/). f{o~ 

Dipl.-Ing. (F • Roesler 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 813/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförn"rung 
gefährlidJ.er Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 580 

1 . RedJ.tsgrundlagen 

~ e; ~r.:o- "'~""~r~rdnn"1f'J i;r.p.r die ~förd8ru.'1g qefährlid1er Güter mit 
.:>8e:SC.Cü . .L.~.-::.;. . ~U't.::. J.... u..._ ::) ..... ,_v";:.cv_ _-' :~:.:.. -· _ ~ ~ •)l:e), vu.u "", • Ju.n..i 
1986 , (BGB!. I S . 962), in der Fassung der 4. See--Gefahrgut.
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (OOBl.. I s. 1278) . 

1. 2 § 9 llbs. 3 Nr . 5 der Verordnung i.iber die innerstaatliche und 
g.:·enzi.ib..c.:~chreite.'1de Beförderung gefanrlicher GÜL"L auf SLraßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 001/S), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S . 1550), geändert durdJ. die 2. Straßen-Gefahrgut
änrieru.Ll'c!Svcrorc11ung van 12. 1'>.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1.3 § 9 llbs . 3 der Verordnung über die innerstaatliehe und grenz
übersChreitende Beförderung gefährliCher Güter mit Eisenbahnen 
(GP.f ah rgut verordntmg Eisenbahn - <nvE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Bi.senbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2862) • 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein GTbH & 0::>. 
Postfach ll 60 
4540 I.engerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Kunststof fo lie 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart nuß den Baumustern entspreChen, die gemäß BeriCht 
Nr . 95 426 , Vgab 90 van 08.12.1980, der Deutschen Burrlesbahn, 
Versud\sanstalt Minden (Wes tf . ) , Abt . für Mechanik, 4950 Min:len , 
einer Bauartprilftmg vergleidJ.bar mit den "Ri.dl.tlinien für die 
BauartprUfun::J tmd die Erteilung der KennzeiChnung von Verpacktm
gen für die Befördertmg gefährliCher Güter mit Seeschiffen -
~ 001 -" von 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a van 
24. August 1985 ) unterzogen \«<rden sind. Die Fertigtmg nach 
den im SdJ.rei ben Hf/Bae . der Bischof + Klein Qrtll & Co. van 
30 . 09. 1986 genannten Maßen ist zulässi g. 

5. Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nadJ. Numner 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 . fertigung von Verpackungen 

Nach der zuge l a s senen Bauart dürfen Verpackungen seri en.-näßi g 
gefertigt werden . Der Herst e ller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriernnäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt s ind. 

7. KennzeidJ.nung 

Die nach der zugelassenen Bauart s e riernnäßig gef ertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut s i chtbar wie folgt zu ke.'lnZeichnen: 

5H4/Y51/S/ •••••••••••••••• / D/BM'I 813 - B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e ), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

o4 .1 uie r4U: ........ , .......... .:..: ~ . ... ;:.:;-<:: l.;:.;..sser:.tln 13a.uart s~~rien:i'Lißig gefertigt.~~:.. l:...-.. ent
sprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dlirfen für gefähr
liche Güter verwendet wer den, wenn für s ie naeh den Vorschriften 
der' OOVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gef ährl i che Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Fblgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dlirfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte 1 , 0 kg/Lite r 
Bruttomasse 50, 6 kg 

Die Ii'lYsikalischen EigensChaften der Füllgüter nüssen den Eigen
sehaften der im PrüfberiCht gerräß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8 . 4 -

8 . 5 -
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8 .6 Die Überwachung der Fertigtmg vcn vcu:p3.C.'<•mgen nach dieser 
Balillrt 1.\ul.i mcn O&n "I'eeh.llis & en Richtlinien fJr ilie Übe:co..-a
chung der Fertigung von Verpackung<"n zur Bzföroerung gefiihrli
cher Güter (TRIT 001)" - Verkehrs!:>latt Heft 16, 1987, s. 562, 
durChgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragst eller !Tlllß nachweisbar sicnerstel
len, daß alle Auflagen über die Vru.~ der , Ve~packungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

W o Scnstiges 

10. 1 Die Bauart entspriCht den in den internatiauilen Übere:inkcmren 
für den Straßenverkehr (1\DR); Eisenbahnver'kehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) scwie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlidJ.er Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den ZulassungssdJ.ein Nr. D/03 813/5H2 
van 25.03.1981 der BisdJ.of + Klein Qri:lH & 0::>. , 4540 ümgerieh. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Votbehal.t des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesen ZulassungssdJ.ein liegt eine Redltsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialforsChung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentliCht. 

1000 Berlin 45, den 23. April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESliNSTALT FÜR MI'\TERIALFORSCEUN:; UID -PRÜFUN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
GefahrgutumsChließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

(!:_!:L~ 

1. Neufassung zun 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 927/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährliCher Güter 
AktenzeidJ.en 1.5/43 581 

1 o Redltsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährliCher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 001/See), vom 27. Juni 
1986, (BGB!. I s. %2), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordrumg van 30. Juni 1989 (OOBl. I s. 1278). 

1.2 § 9 llbs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliehe und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - 001/S), vom 22. Juli 1985; 
(BGBl. I S. 1550), geändert durdJ. die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 12.12.1989 (BGBl. I; S. 2179). 

1.3 § 9 llbs. 3 der Verordnung über die innerstaatliehe und grenz
überschreitende Beförderung gefährlidl.er Güter mit Eisenbahnen 
(leefahrgutverordnung Eisenbahn - <nvE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560); geändert durdJ. die 2. EiserL.Jahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I; 8.2862). 

2. Antragsteller 

Bisenof + Klein Qri:lH & 0::>. 
Postfach ll 60 
4540 Lengerich 

3. Beschreibang·der · Bauart 

Sack aus Kimststoffolie 



'>· l \rJ:t'orderungen ·an · die -Bauart 

nie Bauart nuß den Baunulstern entspredlen, die :genäß Bericht 
bir . % ::üu, Vgab 90 vom 31.07.1981; der Deutsdlen amd.esbahn; 
' lersudlsanstalt M:inden (Westf. ), Abt. für Medlanik, 4950 Mi.r.den, 
e iner Bauartprufung vergle ichbar mit den "Ridltlinien für die 
Bauartprufung und die Erteilung der Kennzeichrulng von Verpackun
gen für die _ Beförderung gefährlidler Güter _mit seeschiffen -
·RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 
24. August 1985) unterzogen ~rden sind. 

5. ZulaSSUDJ 

Die unter Nr . 3 besdlriebene Bauart wird unter der Voraussetzung, 
daß die Jlnforderungen nach Nwtrer 4 erfüllt lo'erden, zugelassen. 

6. FertigUDJ von · Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrn1ißig 
gefertigt '~~~erden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Jlnforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeidmllng 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeidlnen: 

5H4/Y41/S/ •• • • • ••••••••••• /D/Bl>M 927 - B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die VeNendung der Verpackungen 

8.1 Die nadl der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und ent
spredlend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefähr
liche Güter veNendet werden, wenn für sie nach den Vorsdlriften 
der W!See/OOJS/GINE solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidle Güter der Verpaqkungs
gruppen II oder III veniendet werden . 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nidlt übersdlritten werden: · · 
Sdlüttdidlte o; 96 kg/Liter 
Bruttomasse 40,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Flillgüter rrüssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entspredlen. 

8 . 4 -

8.5 -

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nadl den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrH
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562; 
durdlgeführt werden . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Veniendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. scnstiges 

10.1 Die Bauart entspridlt den in den internaticnalen Übereinkcmnen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverl:ehr (RID) und See
verkehr ( IMOO-O:xie) SCMie den in den Ellpfehlungen der Vereinten 
Natiooen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlidler Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungssdlein Nr. D/03 927/5H2 
van 27 . ll. l981 der Bischof+ Klein Gtt:>H & Co., 4540 I.engerich. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 4 Diesem Zulassungssdle>in liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfunq, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23 . April 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDES1\NSTALT FÜR MATERIALFURSallN> lND -PJiiFum (Bl>M) 

Fa<ingruppe 1.5 
t"eJ:''lhrgutumsehließungen 

rm Auftrag 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. !Ul:ner 
ctlerregierungsrat 

::_!,::c{._ 
1. Neufas,;ung zum 

Z ULA~~lJfoi~~~~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefahrlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 582 

1. Redltsgrund1agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlidler Güter mit 
Seesdliffen (Gefahrgutverordnung see - OOVSee), vom 27 . Juni 
1986, (OOBL I s. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzübersdlreiten:!e Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOJS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550) ; geändert durch die 2. Straßen-<>efahrgut
änderungsverordnung vom 12 . 1~.1989 (BGBl. I, s. 2179). 

1.3 § 9 J\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidle und grenz
übersdlreitende Beförderung gefährlidler Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GIJVE) van 22. Juli 1985 
( BGBL I seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-<>efahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (BGBl. I , 5 . 2862). 

2. Antragsteller 

Bischof + Klein Gtt:>H & Co. 
Postfadl 11 60 
4540 rengerich 

3 . Beschreiblng der Bauart 

Sack aus Kunststoffgewebe, wasserdidlt 

4. Anforderungen · an· die · Bauart 

Die Bauart nuß den BaU!IUlStern entspredlen, die gemäß Bericht 
Nr. 81/6225 vom 25.11.1981 der Bayer AG, Zentralbereich 
Ingenieur- Verwaltung; Packmittelprüfung, Geb. B 406, 5090 lever
kusen, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für 
die Bauartprufung und die Erteilung der Kennzeichrulng von Verpa
ckungen für die Beförderung gefährlicher Güter' mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a von 
24. August 1985) unterzogen ~rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 besdlriebene Bauart wird unter der Voraussetztmg, 
daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden; zugelassen. 

6 . FertigUDJ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriemäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeiChnen: 

5H3/Y51/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 992- B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2e), RMOOl) 

8. Auflagen über die VerNendung der Verpackungen 

8.1 Die nadl der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und ent
spredlend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefahr
lidle Güter veniendet werden, wenn für sie nadl den Vorschriften 
der OOJSee/OOJS/GINE solche Verpackungen zulässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gera'hrliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 
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8 . 3 Ft>lgende Gr enzdaten für den Inhalt bzw. die Vorpackung dlirfen 
nicht l!"berschrit ten werden: 
Schüttdichte 0 , 92 kg/Liter 
Bruttomasse 50,9 kg 

Di " physika lisch en Eigens chaften der Füllgüte: mJsse.'l den Eigen-
schaftF.n der i.-n Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Priiffullgüter 
entsprechen . 

8.4 -

8. 5 -

8 . 6 Di e ÜberwachLmg der Fertigun<J von Verpackunge."l nach dieser 
Bauart nuß nach den "Tedmi.schen Richtlinien für die tiben·Ta·
chLmg der Fertigung von Verpacktmgen zur Befdrden mg gefanrli
r.her Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt l ieft 16, 1987 , S . 562, 
durchgefu1rrt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß na~isbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen &>...m
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig e i nsetzt/ 
befüllt , bekannt s i nd . 

10 . SOnstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IM!XT-Code) sowie den in den flrpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen 
zur Beförderung gefanrlicher Güter . 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/03 992/SHlC 
van 28.01.1982 der Bischof + Klein QnbH & Cb., 4540 L'mgerich . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederze i tigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materia lforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23 . April 1990 
Unter den Eid1en 87 

BUNDESANSTALT I'ÜR MATERIALFDRS<lilOO tND -PRÜFUN3 (Bl\M) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Labor atorium l. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl. -Ing . H. w. H.ibner 
oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1092/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlidler Güter 
Aktenzeidlen 1 . 5/43 583 

~ . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlid1er Güter mit 
Seesd1iffen ( Gefahrgutverordnung See - G3\/See), vom 27 . Juni 
1986, (00131. I S. 962) , in der Fassung der 4. See--Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (00131. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatlid1e und 
grenzübersd1reitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
{ Gefahrgutverordnung Straße - 00\/S), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durd1 die 2. Straßen--Gefahrgut
änderungsverordnung van 12 . 12 . 1989 (BGBl. I , S. 2179) . 

1 , 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliChe und grenz
übersd1re itende Beförderung gefährliCh<.!r Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
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(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbalm--Gefahr
gutänderungsverordnung van 21 . 12 . 1987 (00131.. I , 5 . 2862) . 

Bi " dru.'f + Klein Qrio- , & Co . 
r>ostf acn 11 60 
4540 I..engerich 

3 aeschreibunq der Bauart 

Sac~ aus Kunst stoffol i e 

4 . !lnf orderungen an die Bm~. 

Die Bauart l!l.lß den Baurm.!Stem entsprechen, die gerräß Beri cht 
Nr. 94 055, Vgab 90 van 18 . 12 . 79, sorie l. Nachtrag zum Bericht 
Nr . 94 055 van 20 . 10 . 1981 der Deutschen Bundesbahn, VersuChs
anstalt Minden {Wes tf . ), Abt. für Mechani.'<, 4950 r-ti.nden; einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "RiChtlinien für die Bau
artprüfung und die ::rteilung der Kennzeidmung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährliCher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 
24 . August 1985) unterzogen ...urden sind. Die Fertigung nad1 
den im Schreiben Hf/Bae. der BisChof + Klein QrbH & Co. vom 
30 . 09 . 1986 genannt en Maßen ist zulässig . 

5 . Zulas sung 

Die unter Nr . 3 besd1riebene Bauart wird unter der Voraussetzung , 
daß die Anforderungen nach Nl.lrmer 4 erfiUlt werden, zugelassen. 

6 , Fe rtigung von Verpackungen 

NaCh der zugelassenen Bauart dürfen Verpacktmgen serienmäßig 
geferti gt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
s erienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wiE' folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y29/S/ .... " .... .. .. .. /D/Bl\M 1092 - B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2e), RMOOl) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 nie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
spred\end Nr . 7 gekennzeiChneten Verpackungen dürfen für gefahr
liehe Güter ven;endet werden, wenn für sie nad1 den Vorsd1riften 
der CINSee/G:NS/GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefiürrliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden . 

8 .3 Ft>lgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht übersd1ritten werden: 
Schüttdichte 1,53 kg/Liter 
Bruttonasse 29,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfberid1t gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entspred1en. 

8 . 4 -

·8.5-

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Übe:rwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkerrr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( r MtG-code) sorie den in den flrpfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) feStgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den ZulassungssChein Nr. D/03 1092/5H2 
'iOTl 10.05.1982 der Bischof+ I<;lein GribH & Cb., 4540 Iengerich. 

10. 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs .erteilt . 

10.4 Dies em Zulassungs schein l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



lG.S Dieser Zulassungssc'heii1 wird zu gegebener Zeit im "J\mts- und 
~Ktteilungsblatt der Bundesanstalt für Mat erialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45 , den 23 . J\pril 1990 
Unt e r den Eic.hen 87 

BUNDESA!-lsrAL'r ftiR MI\TERIALFORSaruN:; LND - PRÜFlJNJ (BAM). 

F'achgruppe 1 • 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. w. Hiil::ner 
Oberregierungsrat 

L3horatorium 1. 54 
Verpackungen 

1 . Neufassung = 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1202/5H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 584 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung see - 001/See), vom 27 . Juni 
1986, (0081. I s . 962), in der Fassung der 4. See-<lefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 (B3Bl . I s. 1278) . 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die :innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befördenmg gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - OOVS). van 22. Juli 1985, 
(0081 . I s. 1550); geändert durch die 2. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 12.12.1989 (BGBl. I, S. 2179). 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
tiherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GG\IE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vorn 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Bischof + Klein GliJH & Co. 
Postfach 11 60 
-!540 Lengerich 

3 . Beschreibung ·der Bauart 

Sack aus T<unststoffolie 

4 . Anforderungen an · die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen; die gemäß Bericht 
Nr. 96 213, Vgab 90 vom 29.06.1981, der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden (Westf . ). Abt. für Mechanik; 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" vom 28-. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vorn --
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter. .der .Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nuntner 4 erfüllt .....erden, zugelassen. 

6 . Fertigung · von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt ~n. Der Herstel;Ler nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die naeh der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5H4/ Y51/S/ • • •• ••••••••••• • /D/BAM 1202- B + K 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6. 2 a ), RM 001 ) 

8. Auflagen über die Ver.....endung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und ent
sprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für gefähr
liChe Güter vetwendet werden, wenn für sie · nach den Vorschriften 
der WlSee/ roJS/OOVE solche Verpackungen zulässig sirrl. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ve rpac."rungs
gru~ II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Fol gende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht Uberschritten werden: 
Schüttdichte 1 , 0 kg/Liter 
Bruttomasse 50,2 kg 

Die ~sikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Eigen-
schaften der im PrüfberiCht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

8. 4 -

8.5 -

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Tedurischen Richtlinien für die iiberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRI! 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, l987 ; s. 562, 
durchgeführt .....erden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antrag!'teller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. SCrlstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den i n den internaticoalen Übereinkcxttren 
ftir den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) urrl See
verkehr ( IMI:G-Code) SONi.e den in den Th;>fehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpad<ungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1202/5H2 
van 23.08.1982 der Bischof + Klein GrbH & Co., 4540 Lengerich. 

10. 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "J\mts- und 
Mitteilungsblatt der llundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. J\pril 1990 
Unter den F..ichen 87 

BUNDESANsrALT FtiR MI\TF..RIALFO~ UID -PJtiFI.H; (BI\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. !I· W. Hiil::ner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

321 



ZULASS~t:SSCHEIN 
Nr. D/03 1204/1A4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzei chen 1.5/43 084 
3. 3/5277 

1 . Rechtsgrurrllagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - 00\/See), van 27 . J uni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung von 30. Juni 1989 (BGBl. I s. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 ~r. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(C",efahrgutverordnung straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBL I S. 1550), geändert durch die 2. Straßen-<iefahrgut
änderungsverordnung vcrn 12 .12.1989 ( OOBl. I, S. 2179) • 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl • I Seite 1560) , geändert durch die 2. Eisenbahn-<iefahr
gutänderungsverordnung vom 21 . 12.1987 (OOBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3 . Reschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 245 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Pri.ifbe
richt Nr. 97 571 Vgab 51 van 03.05.1982 und 1. l>ßchtrag van 
09.03.1989 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Abteilung fiir Mechanik, 4950 Minden/W., einer Bauartpriifung 
nach bzw. vergleichbar den "Richtlinien fiir die Bauar tpriifung 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die 
Beforderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vcm 
~8. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge-· 
legten Anforderungen erftillt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y432/S/ ••••••• • ••• . • /D/BAM 1204- LB 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwerrlung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen D1r ge
fährliche Güter verwendet werden, "-"'M fiir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fiir den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 432 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Pri.ifbericht gemäß Nr. 4 genannten Pri.iffiill
güter entsprechen. 

8.4 -
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8. 5 -

8. 6 Di e Üoor:wachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach de n "Technischen Richtlinien für die UbenJa
chung der Ferti gung 'iOn Verpackungen zur Beför derung gef&-".,rli
cher Güter (TRV G01)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, ;, , 562, 
durchgeführ t werden . 

9. Der in Nr . 2 genannte Ant ragsteller nuß nach\veis bar sicherstel-· 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen , der die VE'rpackungen fiir Gefahrgut e r stmalig einsetzt/ 
beD1llt , bekannt sirrl . 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
fiir den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
( IMCG-Code) und IJ.lftverkehr ( IC!\0-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Pri.ifanforderun
gen fur Verpackungen zur Beförderung gefanrlicher Güter. 

10 . 2 Diese 1 . Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 1204/1A4 von 31.08.1982 der Fa. Lauterherger 
Blechwarenfabriken GmbH, 3422 Bad Lauterberg. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 4 Dies em Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
l·titt eilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 14.03.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATI:RIALFORSCHllN3 UND -PRÜFtlN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

(~~-~ 
Dr . - Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1 . 54 

Verpa~ 

Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zur 1 . Neufassung 

ZULAS~~D~}i§~~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 564 

1.5/43 235 

Gelräß Antrag der Fa . Gottlieb Duttenhöfer Gllt>H & Co. KG, 
6733 Hassloch/Pfalz, vom 12.12.1989 wird die Numner 4. Anforderungen 
an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Gelräß 1. Nachtrag zum Bericht 98376, Vgab 50 vom 08.03.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W::!stf . l, Abt. für Mechanik, 
4950 Mirrlen, kann der Verschluß für die Bauart auch wa.hlloleise wie 
dort beschrieben ausgeführt "-"'rden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbirrlung mit der 1. Neufassung 
Zulassungsschein Nr. D/03 1866/lAl der Gottlieb Duttenhöfer 
GmbH & Co. KG, Postfach 11 61, 6733 Hassloch/Pfalz. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) ver
öffentlicht 

1000 Berlin 45, den 04 . Mai 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT F!JR MATERIALFORSdlUN3 UID -PRtlFUN:; (B!\M) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. ( FH l Andrea Staacks 



1. Nachtrag zu:":" 1 Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/01 !~09/ll\2 

für die Eauart eir.er VPrpcl<ung 
·mr Beförderung gefmrlidler Güter 

Aktenzeichen· 1.5/43 206 

· .. ,c>'j J1 Antrag der l\Ug. SChmalenbach GnbH & Cb. oH, Fl::>stfach 21 06 07 , 
4100 Duisburg 1, van 20 .04.1989 wird c:'J.e Nr. . 1 . 1\i'lforden:n-Jen an di.e 
;Jaua rt des Zulassungsscheines wie folgt eTh'ei:':e;:t : 

±:_.Anf orderungen an die Bauart 

Gemäß dem 1 . Nachtrag z1..m1 Prüfberic.'lt Nr.. 98 056 Vgab 50 van 
28. 03 . 1989 der Deutschen Bwnesbahn, Vers uchsans talt./Mll'lden, 
Abt. Mechanik, 4950 Minden , l<Clnnen der Deckel , das Fassungs -
voltmen so.rle die Rt.nnpfwellsicken wie dort geprüft , ausgefUhrt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in verbirrlung mit dem Zulassungssche.in 
Nr. D/03 1909/1A2 - 1. Neufa ssung der l\Ug . Schmalenbach QnbH & Cb. O'l, 
4100 Duisburg, vom 16 . 05 . 1985 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "h nts- und Mitteilungsblatt der. l'lunde.sanst alt 
fiir Materia l fors chung und -prüfung, !lerlin" (ISSN 0340- 7551) ver 
öffentlicht . 

1000 Berlin 45 , den 02 . M'irz l'l90 
· Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NsrALT FÜR MATERIALmR.S<lirn3 UND -PRÜF!.JN3 (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahr gutumschließungen 

ImAu7kL-

Dipl. -Ing . H.W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .53 
Verpackungen 

Im Auftrag 

::;;_!f:~ ~""' 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2819/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43204 

Gemäß Antrag der 1\ug. SChmalenbach QnbH u. 0:> . oH, Postfach 21 06 07, 
4100 Duisbtli:g 1 van 28 . 04. 89 wurden die Nunrtern 4. Anforderungen an 
die Bauart, 7 . Kennzeichnung um 8 . Auflagen über die Verwerrlung wie 
wie folgt erweitert: 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Gemäß 2 . Nachtrag zun Prüfbericht Nr. 98057 Vgab 51 von 28.03 . 89 
der Deutschen Ibndesbahn Versuchsanstalt, Abt. ~. 4950 
Mimen, kOOnen der Deckel, das Fassungsvoltmen sowie die 
RumpfweHsicken auch wie dort geprüft ausgefUhrt werden. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zcgelassenen Bauart seriermäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar auch wie folgt zu 
kennzeichnen: 

lA2/x*/s/ 1 • • •• • •••••• • • • /D/BAM 2819- SCH 
\Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* l an dieser stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttonasse unter Berücksichtigung der Gl:'enzwerte nach Nr . 8 . 3 
einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwemunq der Verpackungen 

8 . 3 Fblgf'.nde Gl:'enzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttanasse: für den Fuß der Baureihe : 98, 0 kg 
Bruttanasse: für den Kopf der Baureihe : 129, 0 kg 

Dieser Nachtrag gilt nur i n Ve rbW.ung mit dem Zulassungsschehl 
Nr. D/B!IM 70 2819/1JI.2 de r August Schmalenbach Qntfl u. Co . oH, 
4100 Duisburg , von 10.01.1986 . 

Piesem Naclltrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag ~r.i.rd zu g<..>gebener Zeit im "Amts- um Mitteilungs
blatt. der &lrrlesansta!t für Mat erialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröf fentlicht . 

1000 Berlin 45, den 13. ~ 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESI\NsrALT FÜR MATERIALFORSO!UNG UND - PIÜFUN:; (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

-1/ht~ 
Dipl.-Ing. H. w. H.ibner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zun 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2836/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlid\er Güter 

Aktenzeichen 1. 5/43 236 

G3näß Ant rag der Ellropa. carton M, 2000 Hanb!rg 70, von 19.05.1989 
wird der Punkt 4 . Anforderung an die Bauart des Zulassungsscheines 
wie folgt erweitert: 

' 4 . J\nforde:rung an die Ba•.Jart: 

GertBß Ergänzungs-Prüfbericht Nr. 76/9 von 18.05.1989 der 
Ellropa. carton Aktiengesellschaft, Technische Abteilung -
Zentrallabor, 2000 HaniJurg 70, kann die Bauart auch wahl
weise wie dort beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Vemindung mit dem ZulassungssChein 
Nr. D/BAM 70 2836/4G der Ellropa. Carton N;, Hauptverwaltung/Spitaler 
Straße 11, 2000 HaniJurg 1; von 24.03.1986. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "h\lts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung um -prüfung, Berlin" 
(IS~ 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05. April 1990 
Unter den Eicllen 87 

BUNDESI\NSTALT FÜR MI\.TERIALIDRSO!UNG UID -PRÜF!.JN3 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Dipl. -Ing. H. w. ßibner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) Andrea Staackl 

Nr . D/BAM 70 2855/3Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 406 

GertBß Antrag der Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft nbH , 
Postfach 16 20, 3300 Braunschweig, vorn 18. 09.1989 werden die 
Nlmnern 3 . Beschrei bung der Bauart , 4 . Anfordei'Ul'gen an die Bauart, 
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7. Kennzeichmmg und 8. Autlagen über <.JJ.e Verwerxnlll<j ae1 Jc:rpackt.m<J :• 
w1e folgt erweitert: 

3. Beschreibung der bauart: 

'<a.rrister a us Sta' ü mit niChtal:nehnbarem Deckei 
NennvoJ.t.men: 2,5 :bis 6 1 

r • .,fonl~g an di<:._ Bauart: 

Genüß l. NaChtrag zum PrüfberiCht Nr. 101439 1/gdb 53 va.1 U4.C9 ,K, 
der DeutsChen Bundesbahn, VersuChsansLdlt Minden, Abteilunq 
'1eChanik, 4950 Minden, kann die Bauart auCh wie dort besCht·_eber. 
,.usgeführt werden . 

3Al/Y/160/ ••••••••••• •••• • ••• / D/BAM 2855- SM::; 

(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendunq der Verpackung 

Der Gesamtüberdruck (Daq>fdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
llO kPa niCht übersChrei ten 

0i.c~ .. t..~ 1 ~ Nddat.t.i:.t.;J ';1l..i.t. ili.U.- L;: Vt.:. -:bin:::tL211<.J mit. d.a-11 %.tUa..:;, .. ·-·t:9BSdteif~ 
~:::-. D/BAM 71J 7855/3Al rlc:;r: ara .m .. ;ch.-eiqer !".etall v<!rpack<l.-.g"gesellschaft. 
rr&~i. 3300 Braunschweig , ·~ OL.06 . 1986. 

Oie~er &l.Chtrag W':!.rd zu gegebe1~<x Zeit im "Amts- und Mitteilung~
b~<.tt der ß•.>rtdesanstalt filr r ~-..tenalforsd"mng tntd -t_)rüfur.g , Berljn" 
(IS~\1 U3~·7351 , lle.-..>fic..t.l.J.cht. 

1000 Berlin 45, den 05 . April 1990 
Unter den F.ichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR Mi\TERIALFORSCliUN3 UND - PRi.iF!JN:; (Bl\M) 

fadlgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im 1\uftrag 

Dipl.-Ing . H. w. ffübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

~Mß_/ 
Dipl.-Ing . (FH) A. Roesler 

Zulassungsscheine für ein Abdichtungselement, gefügt aus 
Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be tandteil einer 
Kombinationsdichtung in Basis- und Obertlächenabdichtungen 
von Deponien für Siedlungsabfälle 

ZULASSUNGSSCH~N 
(befristete Zula~sung) 

GS/BAM 3.12/03/90/ 

flir ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil 
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien für 
Siedlungsabfal le. 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1. Abfallgesetz vom 27. August 1986 veröffentlicht BGBl. I Seite 1410, ber. durch 
BGBl. 1986 I Seite 1501. 
RdErl. d. Niedersächs. MU v. 24.6.1988 207-62812/21 - Abdichtung von 
Deponien für Siedlungsabfalle, zu beziehen beim Niedersächsischen Minister für 
Umwelt. 

1.2. Übergangsregelung für dringende Bauvorhaben, niedergelegt in einer 
Besprechungsnotiz des Niedersächsischen Umweltministeriums 207.2- 62812/21 
vom 12.07.89 

2. 

3. 

Antragsteller 

SLT Lining Technology GmbH, D-2102 Harnburg 93 

Der Antragsteller ist Verleger und Hersteller der KDB. 

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abdichtungselemcnt besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die 
beim Ei nbau in die Depo_niewanne bzw. ·kappe flüssigkeitsdicht im 
Heizkeilschweißverfahren durch Uberlappnähte gefügt werden. 

3.1. Werkstoff der KDB 
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Neuware VESTOLEN A 3512 R der Chemischen Werke HÜLS AG in D-4370 
Marl mit bis zu 5 % homogen zugemisehier Randstreifenrückführungsware aus 
der lfd . Produktion, die den Besonderen Bestimmungen und Auflagen BlatK6. Nr. 
2.3 genügt. 

Werkstofferklärung des Herstellers siehe Anlage 1. 

3.2. Abmessungen der KDB 

Länge 
Breite 
Dicke 

: herstellungsbedingt endlos, auf Rollen bis 150 m. 
: 10,2 m 
: Mindestdicke = 2,5 mm 

Nenndicke > Mindestdicke 
Einzelmeßwert = Mittelwert ± 5 % 
im Bereich der fertigungsbedingten "Webnaht" ist ein 
Dickensprung von Nenndicke + 1,20 mm zulässig 
Die Aufrauhung der Oberfläche erfolgt additiv zur 
Dicke des Basismaterials als Auftrag. Die Dicken· 
angaben beziehen sich auf das glatte GrundmateriaL 

3.3. Oberflächen der KDB 

Oberflächen beidseitig rauh mit einer Kennzeichnung gemäß Nr. 5. Die 
Kennzeichnung ist so auszuführen, daß sie keine Materialschwächung hervorruft. 

3.4. Fertigungsort und Fertigungsverfahren 

Die KDB sind nach dem in Anlage 2 beschriebenen Herstellungsverfahren im 
Werk D-2102 Harnburg 93 herzustellen .. Ein anderer Fertigungsort bedarf der 
besonderen Zulassung. 

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem 
mineralischen Dichtungselement (sog. Kombinationsdichtung) hergestellt werden, 
so daß spätere Auflasten (Drän-, Müll- und Rekultivierungsschichten) zu dem 
notwendigen Preßverbund zwischen Abdichtungselement (KDB) und mine
ralischem Dichtungselement führen . 

Weitere Anforderungen sind in den Besonderen Bestimmungen und Auflagen 
(Blatt 6 - 12) dieses Zulassungsscheines enthalten. 

4. I. Sofern nicht ausdrücklich in dieselT\ Zulassungsschein Abweichungen genannt 
werden, müssen die zu verwendenden KDB in ihren Eigenschaften den 
Prüfmustern entsprechen, die nach 

Bericht Nr. 50 224/89 vom 10.07.1989, sowie 
Bericht-Nr. 21 837/87 vom 15 .12.1987 
des Süddeutsches-Kunststoff-Zentrum, D-8700 Würzburg 
einer Prüfung gemäß "NRW"·Richtlinie, Richtlinie ülier Deponiebasisab
dichtungen aus Dichtungsbahnen (RdErl. d . Ministers für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft vom 14.8.1985-JJI A 5-541.2.3, veröffentl. im 
Ministeriaiblan für das Land Nordrhein· Westfalen Nr. 60, Sept. 1985) 
unterzogen worden sind. 



5. 

6. 

Kennzeichnung 

Die nach dieser befristeten Zulassung hergestellten KDB sind langzeitbestäridig, 
unauslöschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

05/BAM 3.12/03/90//SLT-DRS/HJ2,5/Wo./Jahr//, 

siehe Anlage 5 und Anlage 6. 

/Wo./ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr 
Die Rollen-Nr. an den Rollenköpfen entspricht einer 5-stelligen Codietung die in 
der BAM hinterlegt tst. ( Anlage 7 ) 

Überwachung 

Die KDB dieses Zulassungsscheines dürfen nur verwendet werden, wenn ihre 
Herstellung eigenüberwacht und durch ein von der BAM anerkanntes In>titut 
fremdüberwacht wird. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist au-::h .!>ei dem Einbau der KDB in die 
Deponiewanne durchzuführen. Dabei ist die Ubereinstimmung der Herstellung 
bzw. des Einbaues der KDB mit diesem Zulassungsschein und seinen Anlagen 
1 - 13 zu überprüfen. 
Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über 
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen, 
sowie der europäischen Norm • Allgemeine Kriterien zum Betreiben von 
Prüflaboratorien" prEN 45 001 (Entwurf Okt. 1988) genügen. 

7. Zulassung 

7.1. Das Abdichtungselement (s. Nr. 3) wird unter der Voraussetzung, daß die 
Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen und Auflagen dieser 
Zulassungsbescheinigung eingehalten werden, als Bestandteil einer 
Kombinationsdichtung von Deponien fiir den in Nr. 8 angegebenen Zeitraum 
zugelassen. 

7.2. Diese Zulassung gilt nic~t für andere Fertigungsbetriebe und andere Hersteller 
oder andere Verleger. Anderungen des Werkstoffes, der Abmessungen , der 
Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und Fügeverfahrens oder des 
Verwendungszweckes erfordern eine neue Zulassung. 

8. Geltungsdauer der Zulassung 

Befristet bis zum 15.05.1992 

8.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Dieser Zulassungsschein gilt für das Land Niedersachsen. 

9. Schadensfälle an Deponiedieblungen die im Zusammenbang mit dem 
Zulassungsgegenstand stehen sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden. 

10. Diesem Zulassungsschein liegt eine Recbtsmittelbelebrung bei. 

11. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in 
Berlin veröffentlicht. 

Berlin, den 14. Mai 1990 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.1 
Polymerwerkstoffe 
i.V. 

Labor 3.12 
Physik und Technologie 
der Kunststoffe 

'Jcf~ 
Dr. J. Siekfeld 
(Regierungsdirektor) 

Dr.-Ing. H. August 
(Regierungsdirektor) 

BAM-Az.: 3 .12/3055/1/89 4 . Ausfertigung. 
Dieser Zulassungsschein umfaßt 12 Seiten und 13 Anlagen 
mit 22 Seiten, die Bestandteil dieses Bescheides sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 

1. 

2. 

I . ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselementes, 
hergestellt durch Fügen aus den in Nr.3 (Blatt\) genannten 
Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), nachgewiesen. Die zuständige Uberwachungs
behörde muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und 
Auflagen des Zulassungsscheines überwachen. 

Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau der KDB. Er 
ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen 
Genehmigungen. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der 
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen. 

Der ZulassungsSchein darf nur im ganzen mit den dazugehörigen Anlagen 
vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der 
Genehmigung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text 
und die Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht 
widersprechen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der Eigen
und Fremdüberwachung. 

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein 
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterlagen 
der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwcrk, in Zwischenlagern oder 
auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Auflagen dieses Zulassungsscheines 
eingehalten worden sind. 

Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger 
Wirkung widerrufen werden, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden. Die 
Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder geändert, wenn 
Werkstoffe, das Herstellungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller 
eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann , 
wenn neue technische Erkenntnisse dies begründ~n. Die Zulassung steht unter 
dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von 
Auflagen. 

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen 
Erkenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegei.>Wides ist 
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden. 

9 . Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. 

10. Im Rahmen dieser befristeten Zulas.sung ist für die Fremdüberwachung 
(siehe Nr. 6 Blatt 3) der KDB der Nachweis .dadurch zu erbringen, daß der BAM 
von der jährlich zweimal durch zu fü hrenden Uberwachung unaufgefordert von der 
überwachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Ubenl(acjtUngs
berichtes vorzulegen ist. Entsprec hendes gilt gegenüber den Bauaufsichtsbehörden 
bezü"glich des Dichtungselementes für das jeweilige Deponiebauprojekt 

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Um sicherzustellen, daß die Herstellung bzw. der Einbau des Zulassungsgegenstandes 
nach dem gegenwärtigen Stand der Technik erfolgt, wird die vorläufige Zulassung mit 
folgenden besonderen Bestimmungen und Auflagen erteilt: 

1. Der Hersteller der KDB und der Verleger haben zu gewährleisten, daß jede KDB 
bzw. jedes Abdichtungselement, 

1.1. in den Eigenschaften (Werkstoff, Abmessungen, Festigkeit und 
Herstellungsverfahren) mit den bei der BAM hinterlegten Mustern und 
Beurteilungsnachweisen (siehe Nr. 4.1 Blatt 2) übereinstimmt, 

1.2. sachgemäß hergestellt ist, 

1.3. einer Qualitätssicherung (QS) gemäß DIN 9000 - DIN 9004 unterliegt. 

Die Fremdüberwachung für die Verlegung der KDB (siehe Nr. 10) muß von 
einem kunststoffsachverständigen Fremdüberwacher nach DIN 18 200 durchge
führt werden. Dieser muß während der gesamten Verlegearbeiten, d. h. von der 
Abnahme des Planums bis einschließlich zur Aufbringung des Flächenent
wässerungssystems (Dränung), dauernd anwesend sein. • 

Weitergehend wird vorausgesetzt, daß die jeweilige Herstellung des 
Deponieabdichtungssystems durch den Auftragnehmer (Generalunternehmer o.ä.) 
in ein QS-System eingebunden ist, in dem der Einbau des Kunststoff
Abdichtungselementes nur eine Komponente darstellt. Das QS-System soll eine 
koordinierte Zusammenarbeit zwischen dem Verleger und allen anderen 
Subunternehmern auf der Baustelle ermöglichen. Damit soll ein hinreichendes 
Vertrauen hergestellt werden, daß alle Qualitätsforderungen des Auftraggebers 
bezüglich der Gebrauchstauglichkeit (DIN 66 050) des Dichtungssystems erfülli 
sind. 

Der Hersteller hat im Rahmen der Fertigungskontrolle folgende Prüfungen 
durchzuführen: 

2.1. Prüfungen gemäß Anlage 3, 

2.2. über Anlage 3 hinausgehend, Einhaltung der Dickentoteranzen nach Nr. 3.2. 
Blatt 2 des Zulassungsscheines, 

2.3 . nach jedem Chargenwechsel, sowie nach Unterbrechung oder Änderung des 
Maschinenlaufes ist die Einhaltung folgender Anforderungen zu prüfen: 

Schmelzindex nach DIN 53 735 

MFI 190/S(a) = 1,7 ± 0,2 [g/10 min] 

MFI 190/S(e) < MFI 190/5(a) + 0,2 [g/10 min] 

wobei bedeutet: 

MFI 190/S(a) = Schmelzindex vor der Verarbeitung (Formmasse bzw. 
Formmasse mit 5 % zugemisehier Rückführungsware) 

MFI 190/S(e) = Schmelzindex nach der Verarbeitung (Formteil) 

2.4. Es wird empfohlen die Schrumpfung IIL/L der KDB längs und quer zur 
Extrusionsrichtung zu überprüfen (Lagerung 1h bei 120°C} 
Anforderung: j11UL I < 1% 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Über die Ergebnisse der Fertigungsprüfungen sind Aufzeichnungen zu führen, in 
die der Zulassungsbehörde auf Wunsch Einsicht zu gewähren ist. Die 
Aufzeichnungen sind 20 Jahre lang durch den Hersteller aufzubewahren. 

Der Hersteller hat die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen gemäß "NRW"
Richtlinie auf seine Kosten durch eine neutrale Institution überwachen zu Jassen. 
Probennahmen aus Fertigung, Lager oder ßl!Jlstelle müssen durch die 
überwachende Institution erfolgen. (Anlage 3). Die Uberwachungsbesuche sind in 
der Regel unangemeldet durchzuführen. Bei Mängeln ist nach den Feststellungen 
der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. Bei wiederholten oder ernsthaften 
Mängeln, hat diese die Zulassungsbehörde zu informieren. 

Zu Beginn der Fertigung hat sich die fremdüberwachende Stelle zu überzeugen, 
daß die Voraussetzungen für eine sachgemäße F~;rtigung gegeben sind. Dies ist 
der Zulassungsbehörde von fremdüberwachender Stelle schriftlich mitzuteilen. 

Jede Liefereinheit, d.h. Rolle, ist an gut sichtbarer Stelle mit einem Aufdruck 
nach Anlage 7 zu beschriften. 

Transport, Lagerung 

-Der Tran~rt der KDB-Rollen bis zur Deponiebaustelle darf nur mit vom 
Hersteller lizenzierten Unternehmern erfolgen. Jede Beschädigung der RolJen ist 
dem Hersteller zu melden. 

-Die Handhabung auf der Baustelle darf nur durch geschultes Personal des 
Herstellers mit geeignetem Gerät erfolgen. Der Fremdüberwacher für die 
Verlegung der Dichtungsbahn hat zu bestätigen, daß die Rollen unbeschädigt 
sind, bevor sie für die Verlegung freigegeben werden . Bei Beschädigungen ist 
nach seinen Anweisungen zu verfahren. 

-Die Zwischenlagerung auf der BaustelJe soll so erfolgen, daß zur anschließenden 
Verlegung minimaler Aufwand notwendig ist. Insbesondere sind wesentliche die 
Verlegung beeinträchtigende Verformungen der Rollen durch die Lagerung zu 
vermeiden. 

Sofern die einzelnen RolJen keine Transportverpackung aufweisen, sind die 
RolJen durch Abdecken mit Folie o.ä. zu schützen. 

Das Terrain muß vor unbefugtem Zutritt gesichert sein. Im übrigen gilt Anlage 4. 

Untergrund, Böschungen und Deponiewanne 

Die KDB ist verzerrungsfrei ohne Falten und wesentliche Welligkeil einzubaua 
Das muß bereits bei der Wahl des Untergrundes und der Planung der 
Deponiewannenform berücksichtigt werden. 

Der Untergrund muß so stabil sein, daß im ungünstigsten Fall die KDB durch 
lokale Setzungen mit nicht mehr als 3 % mehraxialer Dehnung beaufschlagt wird. 

-Die Standfestigkeit des Dichtungssystems, insbesondere im Bereich der 
Böschungen, ist durch eine überprüfbare Statik nachzuweisen. Beim 
Böschungsaufbau ist zu beachten, daß der Reibungsbeiwert zur Tiefe hin 
ansteigen muß, daß also nachweislich der Reibungsbeiwert zwischen Planum und 
KDB größer ist als zwischen KDB und Schutzschicht und dieser wieder größer ist 
als zwischen Schutzschicht (Nr. 12) und darüberliegender Dränschicht. 

-Die geometrische Form der Deponiewanne muß so gewählt werden, daß • 
formbedingte Verzerrungen der KDB auszuschließen sind. • Abwickelbare" 
Konturen, die ein Auslegen von rechteckigen Bahnen erlauben, sind anzustreben. 
Zur Verhinderung des "Trampolineffektes" sind neben geeigneten Einbaume
thoden, Kehlradien > 1 m einzuhalten. 

9. Planum 

-Unmittelbar vor der Verlegung der KDB ist das Planum von der Bauleitung, der 
Verlegefirma und dem Fremdüberwacher als geeignet abzunehmen. Der Umfang 
der jeweiligen Abnahme beliebt sich maximal auf die Fläche, die in einer 
Arbeitsschicht abgedichtet werden kann. 

-Das Planum muß frei von unstetigen oder abrupten Änderungen in der 
Oberfläche sein. Stufen von maximal 0,5 cm können geduldet werden. Unter 
einer auf dem Planum aufliegenden 4 m-Latte (Richtscheit) dürfen maximal 2 cm 
Luft sein. 

-Das Planum darf bis zu einer Tiefe von 10 cm keine Steine mit scharfen Kanten 
oder mit einem Durchmesser > 2 cm aufweisen. 

-Das zur Aufnahme der KP~ fertiggestellte Planum ist vor Austrocknung 
(Rißbildung), Wasseranstau, Uberflutung oder Durchfrostung zu schützen. -
Gelingt dies nicht, so ist die letzte Lage der mineralischen Dichtung entsprechend 
aufzuarbeiten. 

-Sinngemäß ist bei den Verankerungsgräben an der Böschungskrone zu verfahren. 
Alle Ecken dieser Gräben müssen gut gerundet sein, daß es zu keinen Knicken in 
der KDB kommt. 

I 0 . Verlegung der Bahnen 
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-Die Verlegung erfolgt nach einem von der Bauaufsichtsbehörde und dem 
Fremdüberwacher genehmigten Verlegeplan. 

-Die Verlegung von Kunststoffdichtungsbahnen ist nur von April bis 
einschließlich Oktober statthaft. Ausnahmen sind nur bei sehr günstigen 
Wetterbedingungen mit Genehmigung der örtlichen Bauaufsichtsbehörden und des 
kunststoffsachverständigen Fremdüberwachcrs möglich, wenn mit l(eintil 
Qualitätseinbuße für das Dichtungssystem zu rechnen ist. 

-Bei Lufttelnperaturen unter +5 •c, Niederschlägen aller Art, und m Fliichen mit 
stehendem Wasser ist generell keine Verlegung möglich. Dies gilt auch bei Wmd 
und Sonneneinstrahlung, wenn die einwandfreie Herstellung des Abdichtungs
elementes nicht gesichert ist. 

-Es dürfen nur Geräte, Fahrzeuge und MethOden der Verlegung un'i Sichenmg 
zum Einsatz kommen, die aufgrund vün Optimierungsversuchen (Feldversuc:,.,) 
im Bereich der Deponiewanne bei Beginn der Verlegearbeitrn be:;timmt wem""' 
un(l gegebenenfalls geänderten Witterungsbedingungen anzl!passen sind. 

-Die Feldversuche sind bei jedem Abdichtungsvorhaben in Gegenwart des 
Fremdüberwachcrs durchzuführen. Spätere Abweichungen von dort festgelegten 
Verfahren und Maschinen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des 
Fremdüberwachcrs erfolgen. 

-Jede verlegte Bahn erhält eine Bezeichnung gemäß Anlage 7, die im Verlege
bzw. Bestandsplan eingetragen wird. Hieraus muß eine Identifizierung der 
Bahnen nach Werkstoff, Charge, Bahnenhersteller und Herstellungsdatum 
möglich sein. 

-Die Bahnen sind so zu verlegen, daß die Kennzeichnung (Nr. 5, Blatt 3) nach 
oben zeigt. Auch Teilstücke einer Bahn müssen das Kennzeichen aufweisen. 

-Die Verlegung muß faltenfrei und mit minimaler Welligkeil erfolgen, so daß bei 
später aufgebrachter Flächendränung die KDB mit Sicherheit auf der minera
lischen Dichtung plan aufliegt. 

-Jede wesentliche Beschädigung der KDB muß repariert werden. Vor der 
Reparatur ist der Fremdüberwacher hinzuzuziehen, der über die Art der 
Reparatur entscheidet, notfalls auch eine Auswechselung der KDB vorschreibt. 
Reparaturen sind. zu protokollieren, so daß Art und Ort der Reparatur 
(Bestandsplan), Schweißer, Schweißnaht und Schweißnahtprüfung registriert sind. 
In dem Protokoll ist vom Fremdüberwacher die einwandfreie Reparatur zu 
bestätigen. 

11. Schweißarbeiten 

-Generell sind Schweißnähte im Bereich von Böschungen parallel zum Gefälle 
anzuordnen. Waagerechte Nähte müssen einen Mindestabstand von 1,5 m vom 
Böschungsfuß aufweisen. 

Ausnahmen, beispielsweise bei Reparaturen, sind nur mit Zustimmung des 
Fremdüberwachers möglich . 

-Jede Naht ist im Verlegeplan (Bestandsplan) zu protokollieren, so daß der 
Schweißer, Schweißgerät, Zeit und Ort registriert sind. 

-Bei Anschlußarbeiten (Deponieerweiterungen) dürfen nur Dichtungsbahni:)l, auS' 
gleichem Werkstoff miteinander verschweißt werden. Ist dies im Einzelfall 'i6e.l}t 
möglich, ist durch ein Sachverständigengutachten der jeweilige& 
Bauaufsichtsbebörde nachzuweisen, daß auch die Verschweißung -
unterschiedlicher Werkstoffe zu einwandfreien Fügenähten führt. 

-Es dürfen nur Schweißer eingesetzt werden, die in der Fügetechnik von PE-HD 
geschult sind und die vor einem neutralen Institut, das die Ausbildung von 
Kunststoffschweißern betreibt, die Prüfung als Deponie-Kunststoffschweißer 
abgelegt haben. Der Nachweis sollte nicht älter als ein Jahr sein. 

-Vor dem ersten Einsatz der Schweißer auf der jeweiligen Deponiebaustelle hat 
der Fremdüberwacher sich durch Anfertigung von Schweißproben davon zu 
überzeugen, daß die Schweißer in der Lage sind, mit den vorgesehenen 
Schweißgeräten einwandfreie Nähte herzustellen. 

-Der Fremdüberwacher hat die Funktionstüchtigkeit der zum Einsatz kommenden 
Schweißgeräte zu prüfen. 

-Die Reinigung der Nahtbereiche erfolgt gemäß dem in Anlage 10 - 11 getrof
fenen Vereinbarungen. Die zu verschweißenden Bereiche werden ohne das 
Grundmaterial wesentlich zu schwächen unmittelbar vor der HerstelJung der 
Fügenaht durch Bürsten von der Oxidschicht befreit. 

Alle übrigen Nahtbereiche sind auf mechanischem Wege ohne Erzeugung von 
sichtbaren Riefen von Verschmutzungen zu befreien. Gegebenenfalls sind in 
Absprache mit dem Rohstoffhersteller der KDB Lösungsmittel einzusetzen, deren 
eventuelle Rückstände keine negativen Auswirkungen auf die Nahtfestigkeit haben 
dürfen. 

-In der Regel ist mit Heizkeilüberlappnähten zu fügen. Diese sind als 
Doppelnähte mit Prüfkanal mittels Schweißautomat herzustellen. Die Nahtbreite 
beträgt mindestens 2 x 15 mm. Die Breite des Prüfkanals muß 19 mm ± 2 mm 
betragen. Die Qualität der Schweißnähte und des Prüfkanals muß mindestens der 
Qualität, der in der BAM hinterlegten Proben entsprechen. 

Nur in Ausnahmefällen, wenn die Doppelnähte nicht herstellbar sind, dürfen 
handgeschweißte Einfachnähte mittels Heißlufthandschweißgerät und zusätzlicher 
Auftragsschweißung mittels Extrusion zur Anwendung kommen 
(Nahtbreite >30 mm). 

-Es sind Schweißprotokolle in einem Umfang nach Anlage 8 zu führen, der nach 
Ermessen des Fremdüberwachcrs erweitert werden kann. 

Ab Sept. 1990 sind Schweißautomaten einzusetzen, die eine kontinuierliche 
Dokumentation von Transportrollendruck, Heizkeiltemperatur und Vorschubge
schwindigkeit ermöglichen. 

-Die Schweißnaht-Probennahme im Rahmen der Fremdüberwachung hat gemäß 
DIN 18 200, 4 .2.2 zu erfolgen. Die Prüfergebnisse müssen vor dem Aufbringen 
der Dränschicht vorliegen, um gegebenenfalls eine wirtschaftliche Sanie~ 2ll;', 
ermöglichen. 



-Prüfungen auf <117 Baustelle (Schälvcrsuche) sind mit tran~ 
Zugprüfmaschinen durchzuführen, die dem Stand der Prüftechnik entsprechen. 

-Grundsätzlich sind alle Fügenähte auf Dichtigkeit zu prüfen. Die Prüfung der 
Doppelnaht (Prüfkanal) erfolgt mittels Drucklut\ nach folgenden Bedingungen: 

Oberflächentemperatur 
["CJ 

+ 5 bis +20 
> +20 bis +35 
> +35 bis +50 

Prüfdruck 
[bar] 

5 
4 
3 

Der vorgegebene Prüfdruck ist kurzfristig (ca. 1 min.) um 0,5 bar zu erhöhen, 
um dann auf den Prüfdruck abgelassen zu werden. Die Prüfung gilt als 
bestanden, wenn nach 10 min. Prüfdauer der Druck nicht mehr als 10 % 
abgefallen ist. 

Einfachnähte werden durchgehend der "Valruumprüfung" mittels Saugglocke nach 
Anlage 13 unterzogen. Die zur Prüfung der Nähte als Blasenbildner verwendete 

Benetzungsfüssigkeit darf nachweislich keine Spannungsrisse auslösen oder 
fördern. 

Zusätzlich können die Nähte mittels Ultraschallprüfung auf Homogenität 
untersucht werden. Die Ultraschallprüfung allein gilt in der üblichen 
Durchführung nicht als Dichtigkeitsprüfung. 

Über die Nahtprüfungen sind Protokolle in einem Umfang nach Anlage 8 und 12 
zu führen, der nach Ermessen des Fremdüberwachcrs erweitert werden kann. 

12. Schutz- und Flächendränschicht 

-Die Böschungen und Sohlflächen sind unverzüglich nach abschnittsweiser 
Fertigstellung des PE-HO-DichtungselementeS mit einer Schutz- und Dränschicht 
zu versehen, um durch eine ausreichende Auflast jede Kondenswasserbildung 
zwischen KDB und Planum der mineralischen Dichtung auszuschließen. Die 
Wahl der Größe der Abschnitte muß abhängig von der Einbautechnik und 

Witterung im Feldversuch festgelegt werden und liegt im Ermessen der 
Bauaufsichtsbehörden und des Fremdüberwachers. 

Kommt es trotzdem am Böschungsfuß durch abfließendes )Yasser zu "Wasser
säcken", so ist für Entlastungslöcher zu sorgen, die durch Uberschweißung vor 
Aufbringen der Schutzschicht zu schließen sind. 

-Zwischen KDB und Flächendränschicht (16/32er Kies) ist eine Schutzschicht 
vorzusehen, die die KDB während ihrer Gebrauchsdauer vor jeder punktuellen, 
bei Entlastung bleibenden Verformung schützt. Diese Schutzschicht ist im 
Hinblick auf die zukünftige maximale Müllauflast zu bemessen. 

Optimal wird im Hinblick auf eine möglichst lange Gebrauchsdauer der ~ 
Schutzschicht (> 30 cm) aus bindi~en Erdstoffen (k < lQ-7 m/s, homog ·~ · 
von scharfkantigen Steinen und Sternen > 2 cm Durchmesser) angesehen, so 
die Standfestigkeit gegeben ist. 

Alternativ zu der bin~en Schutzschicht kann ein 1200 g/m1 schweres Geotextil 
in Verbindung mit emer mindestens 15 cm dicken Schicht aus kalzium
karbonatarmen Brechkomgemisch 0/8 oder eine gleichwertige Schutzschicht 
eingesetzt werden. Die Gleichwertigkeit ist durch ein Gutachten eines neutralen 
Gutachters zu belegen. 

Werden im Verbund mit bindigen Erdstoffen Geotextilien oder Geotextilien allein 
eingesetzt, so muß die Langzeitbeständigkeit dieser gegen die Müllinhaltsstoffe 
mindestens so gut sein wie die der KDB. 

-Das Aufbringen der Schutz- und Dränschicht hat so zu erfolgen, daß keine 
unzulässigen Beanspruchun$en auf die KDB einwirken, die ihre Eigensenalten 
und/oder Planlage nachteilig beeinflussen. Die Ermittlung der optimalen 
Einbautechnik ist Bestandteil des Feldversuches. 

-Das für den Einbau vorgesehene Personal muß qualifiziert sein und über die 
sicher-heitstechnische Relevanz der Arbeit unterwiesen sein. 

-Die Verlegearbeiten sind, unabhängig von eventuellen Teilabnahmen, durch eine 
Endabnahme der Dränschicht abzuschließen, in der u.a. vom Fremdüberwacher 
bescheinigt wird, daß die Planlage der KDB sichergestellt ist. 

Austausch von Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes 
Minden (Westfalen) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundeababn-Zentralaat 
. Kinden (Weatf} 

Z U L A S S U N G S S C H K I H 

Zalasaungs-Nr. 8128/1A2 

für die Bauart ei ner Verpa c kung zur Be,förderung 
gefährlicher Güte r 

1 Recbtagruadlagen 

Eioenbabn-G e fahrgutausnah meverord n un~ vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s . 1651) zuletzt 
geändert dur ch die Drit t e Verordnung zur Änderung 
von Gefah rgutau snahmeverordnungen vom 
21. Dezember 1988 (BGBl. I, S. 2621) 
- Ausnahme E 46 -

2 Antragsteller 

3 

Muhr & Söhne 
5952 Attendorn 

Benennung der &auart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel . 

Nennvolumen: 34 bis 60 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 624 vom 25.06 .1 986, 
1. Nachtrag z.um Bericht 103 624 15.09.1987 
der Bundesbahn-Versuchs a nstalt Hinden (Westf.) 
einer Bauartprüfung nach ~dem Anhang V der Anlage 
z ur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulasauna 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, !ugela sae n . 

6 Fertigung von Verpackungen 

N4ch der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge.1 
serienmäßig geferti.gt werden. Der Hersteller lll tl ß 
gewährleisten, daß bei de ·n serienmäßig gefertig
ten· Verpackungen die für die Bauart festgeleg "en 

Anforderungen erfüllt sind. 

Bundesbabn-ZentralamL 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 ~ A S S 0 N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8368 / lAl 

für die Bauart einer Verpackung t.ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inne r~!latl iche und grenz
überschreitende Beförderun<i' · gefährlich er Güter 
mit Eisenbahn•·n (Gefah r·gutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1980. . 
(BGBl. I, S. l~GO> 

2 Antragsteller 

Blefa-Fel ser Coui•H, 5952 At l.endorn 

3 Beschreibung der Jlauart 

4 

Faß aus Stahl mit nichtabn•·hmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 21.h,~ bi H 250 Lit· ~! r 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr. 106 170 der Bundesbahn-Ver
suchsansta.It Minden (Westf) vom 10.06.1988 einer 
Bauartprüfung n.Jch dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unter"zoy <~ n wurden sincl. 
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5 Zulassung 

Die un ter N1·. he:·'F~hrif'l"·nf"J Ba~ldrt. wi ,-d 
der VorauRs,·l.r.llnCJ , daR d t e .a.nforderun~J en 
Nr. 4 erfül lt \ .. •·t· dr~r,,. z.ug•·l.:tsse n. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Ndch d.=.:r zuge J etsse n (. ... n Bctu.t 1·t dürfen Verpackungen 
se rienmäR.ig ~~~r,~rtigt. ~.Wer d •;o n. Der Herste lle r muß 
S; C~ 'ft· i\hrleic,; ten, t\;tf~ bei d f· 11 S(•rienmäßig yefertig
ren Ver?a,...kunt)••n d if" für d i""' R;lua rt fest •3e! egter: 
Anforderungen , .. ,. f i1l l t ~ ind. 

Bundesbahn-Zentralami 
Minden (WP.stfl 

Deutsche· 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E T N 

·zulassungR-Nr. 8367 / 1 ~ 1 

für die Bauart einPr v~rpa~kung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlag•· n 

Verordnung iiber die ·i nn• · rst".'iatl iche und grenz
überschreiterodo> fleförder<Jng gefährlich"r Güter 
mit Eisenb.ütn''n ( defah rgut verordnung Eisen
bahn - G~VEI vnm 22.07.198~ 
(BGBl. I , S. 15601 

Antragsteller 

Blefa-Fel ser nmbH, 5952 A> <. e ndorn 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabn Phmbarem Deckel. 

Nennvolumen: ~16,5 bis 250 Liter 

4 Anforderungen an die ßduarl 

5 

Oie Bauart mllß den Bdumu s tern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 169 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minnen (West fit vom 10.06.1988 einer 
Bauartprüfung r<a•·h dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogPn worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschrif'l•e ne Bauart wird unter 
der Vorauss•-!1 znng, dc:tß d 1e Anfor.lerungen nach 
Nr. 4 erfüll L Wl"'rden, zugo• I assen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zuyPl~sMenen Bau.trt dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei de11 serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen e rfiill L sind. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8739 / lA1 

für die Bauart einer Verpack~ng zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter· 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl; I, S. 15601 

2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gruss & Co. 
4010 Hilden 

Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 254 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 05.04.1989 einer 
Bauartprüfung nac h dem Anhang V der Anlag e zu r 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 be schriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
·nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den ~erienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8769/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 15601 

Antragsteller 

Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH 
3300 Braunschweig 

3 Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 1,09 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 460 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf I vom 22 . .05 .!989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene. Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt .werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauait dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig 
fer t igten Ve rpackungen sind dauerhafl und 

- sichtba r wie fo lgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(iJ\ 1A1/Y/2 00 / • . .• . .• .... .••• ... / 0 / BAM 8769- BMG 
~ (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f e rtigten und entsprechend Nr. 7 gekennz eichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni c ht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g / cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g / c m3 (Verpackungsgruppe IIIl 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommenl 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs <IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (ON) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.08.1989 

t.J~ 1-

Bundes bahn-Ze nt r alamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8739 / l A1 

f ür die Bauart ei ner Ve rpac kung zur Be f örderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be förderung gefährlicher Güter· 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgut ve r ordnu ng Eisen
bahn - GGVE l vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gruss & Co. 
4010 Hilden 

Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum : 1,1 Lit e r 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr. 107 254 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (l'lestfl vom 05.04.1989 eine r 
Bauartprüfung na ch dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewähr leisten, daß bei den ·se r ienmäßig gefert ig
ten Verpackunge n die für die Bauart f estgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8740 / lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gren z
überschreitende Beförderung gefährli c her Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gruss & Co. 
4010 Hilden 
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3 Benennung de r ~acart 

Fl achkanne aus ~l~hl ~it 

Fassungsraum: 1 , 05 Liter 

Anforderu ngen a:<> die Bauart 

Oie Bauart muß d en E'i umustern entsp rechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 255 der Bundesbch"!-Vc;r
suchsanstall Mi nde n (Westf: vom 05 . ~4 1989 ir>•'r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zu r 
GGVR ur1te~zoge n wor d@ n sind . 

Di~ 

de~ 
Nr. 

unter Nr . ;3 be «chriel)ene Bauart wird 
Voraussetzunn, daß dJe Anf o ! d~rung~n 

4 erfüllt .Ntt'den, zu.qela.:>ser , . 

un ter 
nj><:l' 

Nach der ~uge1assenen Ba'l~rt dUrfr-·n Ve:-packunu ,: .. l 
serienmäßig · gefert i gt we rden. Der He r s telle~ ~ub 
gewährleisten , daß be1 d en s e rleroonäß i g gefertig 
ten Verpackungen d~e tü • die Bauart -fe~tgelegten 
Anforderungen erf~ 1 1t -inJ. 

Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bu&~esbahn-Zent ralamt 

!'Ii nden (lolestO 

! . i'iachlrag zum 

Z U L A S S U N· G S ~ C B E I N 

Zu1assungs·Nr, 7514/lAl 

Nr. 3 unrl 4 de s Zulassun~ ssche i ne::. 
än de rt bzw. erweitert: 

wird ..-ic folgt ge-

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Faß aus Feinstblech mit einer Füllöffnung, d ie 
durch eine Metall-Schraubkappe oder durch einen 
Kunststoff-~indrückverschlu ß verschlossen wird. 

Nennvolumen : 10 bis 15 Liter 

Anforderungen an die Bauar t 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 Oll vom 11.02.1986 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 103 Oll vom 
13.09.1990 der Bundeshahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anh~ng V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden ' sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur ill Verbindung mit dem ' Zulas
sungsschein Nr. 7514/lAl der Fa. Rheini.sche Apparate
bau-Anstalt GmbH in 5000 Köln 30 vom 11 .03.1 986 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsbl4tt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 08.02.1986 

'! 

.tl·-- t.~/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

3 . Nachtrag zum 

Z D L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7515/1A1 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Deckel . 
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Anfo~derungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ent sprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 966 vom 21 . 01.1986 , 
102 966 1 . Nachtrag vom 1 2.04.1988, 
102 966 2 . Nachtrag vom 0 9.06 .1988, 
102.966 3 . Nachtrag vom 01.12.1988 und 
102 966 4. Nachlrag vom 07 .08.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauactprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dteser Nacht rag g ilt nur i n Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7515/1A1 der Fa. Rheinische Apparateban -An 
stal t GmbH , 5000 Köln 30 vom ll.03.19b6. 

Dieser Nacht r ag wird im "Amts- und Mi t t eilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (lSSN 0340-7551) verö(ten tl icht . 

4950 Minden, 30 . 11 .1 989 
<1 

( 

((,,{.;t .. i/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (West f) 

I . Nachtrag zum 

Z U L A S S U R G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7547/lAI 

N·r. 4 des Zu 1 assungsschei nes wird wie fo 1 g t geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den· Baumustern entsprechen, die 
gemäß ·Prüfbericht Nr. 103 149 vorn 11.03 . 1986 und 
I. Nachtrag zum Prüfbericht 103 149 vorn 
03.08.1989 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur i' n Verbindung mit dein Zulas
sungsschein 7547/3Al vorn 25.04.1986 der Fa. Karl Huber 
Verpackungswerke GmbH & Co. in 7110 öhringen 

Diese~ Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Minden , 0/'01.1990 

IJ-i~~~ h 



R 'aJ!"f'!><t.,~fi-Z~nt•al:;.m:: 
M ·~ '~?"' {?~~tf' 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Rachtrar.: zura 

Z U L A S S U U G S S C H E I H 

Zulassungs-lfr 75 56/0s\i 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folg t g eänd ert 
t-z\0'. er-w~it e rt: 

A Anforderungen an d ie Bauart 

Di e Bauart muß den Baumust ern ent spre chen , d ie 
ge miiß Prüfberi c ht Nr. 103 14 9 vom 11.03 . 1986 u nd 
1 . Nachtrag zum Prüfbe richt 103 149 vom 
03.08.1989 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) einer Baua r tprüfung nac h dem' Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterz ogen worden s ind . 

Di e ser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungssche in 7556/.0A1 vom 28 . 04.1986 der Fa . I<arl Huber 
Ver p ackungswerke GmbH & Co. i n 7 1 10 öhringen 

Di~ser Nac htrag wird im "Amt s- u nd Mitteilungsb l att der 
Bundesanstalt für Materialf o rschung und -prüfu n g , 
Be r lin" (ISSN 03 40-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 08 . 01 . 1990 

/k.J-'-. ~ 

Bundeshahn-Zentrala•t 
Hinden (West f ) 

De-utsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I B 

Zulassungs -lfr. 7565/ lAl 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert : 

3 Benennung der Bauart 

Flasche aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,28 Liter 

4 Aaforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 204 vom 15.04.1986 und 
103 204 1. Nachtrag vom 07,09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7565/lAl der Fa. Blechwarenfabrik 
Limburg GmbH, 6250 Limburg vom 29.04.1986, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.02.1990 

~l 

Deutsche 
Bundesbahn 

B~mde sbahn-Zent ralamt 

<ii<> d en (Westf) 

1. Nacht ra g zum 

l U L A S S U lf G S S C H E I N 

Zalaa s urPgs -N r. 7 566/0A! 

Nt·. 3 und 4 des Zula s sung:;s.chci!'eS wi r d ':<lie folgt g~ 

änds rt bzv. er~eitert: 

3 Benennung d er Baua r e 

Feins t o le chv e rpacku ng mit nichtaonehmbar em De ck el 

4 Anforderungen an die Bauar t 

Die Bauart muß den Bau:nus t e rn entsprechen, di e 
gemäß Prüfbe ri ch t Nr, 
103 205 vom 15,04.1986 un d 
103 205 1. Nac htrag vom 0 7 . 0 9 .1 989 
der Bundesbahn-Versuchsans ta lt Mind en (Westf) ei 
ner Bauartprüfung nach dem An ha ng V de r Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dir~ ser Nachtrag gil t nur in Verbi ndung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7566/0A1 der Fa . Blechwarenfabrik 
Limburg GmbH, 6250 Limburg vom 29.04.1986, 

Dieser Nachtrag wird im ''Amt s- und Mitteilungsblatt der 
Bunde s a nstalt f ür Mat~ r iali?rschunJ und -prüiung, 
Ber lin" (ISSN 0 340 - 7551 ) ve r öffen tlicht . 

4 950 Minden, 28.02.1990 

( 

Deutsche 
Bundesa:.hn 

Bundesbahn-Zencralaat 
Ki n den (Westf} 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I B 

Zulassungs-Sr. 7568/0Al 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackun g mit nic l tabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,86 Li ter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
103 206 vom 15.04.1986 ur.d 
1. Nachttag zum Bericht 103 20 6 vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
songsschein Nr. 7568/0Al 
Limburg GmbH vom 29.04.1986, 

Verbindung mit dem Zulas
der Fa . Blechwarenfabrik 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) verBffentlicht. 

4950 Minden, 27.02 . 1990 
') 

' 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Nr. 
ändert 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zul~ssungs-Nr. 7568/0Al 

und 4 des Zulassungsscheines 
bzw. erweitert: 

wird 'N ie folgt ge-

3 Benennung der Bauart 

4 

Feinstblecnverpackun~ mit nichtabnehmba"em Deckel 

Fassungsraum: 0,86 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 206 vom 15.04.1986 und 
l. Nachtrag zum Bericht 103 206 vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhan~ V der Anla5e 
zur GGVE unterzo5en worden sind. 

Abweichend von den genannten Bericht en dürfen dle 
Flaschen wahlweise auch mit einem Verschluß Nr .. 3 ent
sprechend den mit Senreiben vom 19.10.1989 der Fa. 
Blechwarenfabrik Limburg GmbH vorgelegten Zeichnungen 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungsscnein Nr. 7568 /0A l 
Limburg GmbH vom 29.04.1986, 

V-: rbi:tdung mit de~ Zulas-
d~r Fa. Blechwaren fabrik 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Hitteilun6sblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -~rüfun ,s, 

Berlin" (ISSN 0340-7551) ver3ffentlicht. 

4 'l.!>L\...Jfi nd e n , l 5 • 0 3 • l 9 9 0 

;~:. ,_,.~:. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbabn-Zent~alaat 

Hinden (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H & I N 

Zulassungs-N~. 7569/lAl 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines 
ändert bzw. erweitert: 

wird wie folgt ge-

3 Benennung der Bauart 

Flasche aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,86 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di. e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 206 vom 15.04.1986 und 
l. Nachtrag zum Bericht 103 206 vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den gena\>nten Berichten dürfen die 
Flaschen wahlweise auch mit einem Verschluß Nr. 3 ent
sprechend den mit Senreiben vom 19.10.1989 der Fa. 
Blechwarenfabrik Limburg GmbH vor~elegten Zeichnungen 
gefertigt werden. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungsschein Nr. 7 569/ !A l 
Limburg GmbH vom 29.04.1986. 

Ve rb indung mit dem Zulas
der Fa. Blechwarenfabrik 

Diese r Nachtra~ wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforsc-hung und -priifung, 
Berlin" (ISSII 0340-7551) veröffentlicht. 

4%!) M_i nden, 15.03.1990 

l 
,tt-( .l..d·L= t 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag zur 
1. Heufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7~70/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 207 vom 15.04.1986 , 
l 03 207 l. Nachtrag vom 24.02 .!989 und 
103 207 2. Nachtrag vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Flaschen wahlweise auch mit einem Verschluß Nr. 3 ent
sprechend den mit Schreiben vom 19.10.1989 der Fa. 
Blechwarenfabrik Limburg GmbH vorgelegte n Zeichnungen 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7570/0Al l. Neufassung vom 27.02.1990 
der Fa. Blechwarenfabrik Limburg Gmb H, 

Dieser Nachtrag wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.03.1990 

aundesbahn-Zencralaac 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C B E I H 

Zulassungs-Kr. 7571/!Al 

für di~ Bauart einer Verpackung zur Be f ö.rder ung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundltgen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
übersenreitende ' Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbannen (G~fanrgutverordnung 

bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-



2 Ant:raast:eller 

Blechwarenfabrik Limburg 
6250 Limburg (Lahn) 1 

J Benennung der Bauart: 

4 

Flasche aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,62 Liter 

Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 207 vom 15.04,1986, 
103 207 1. Nachtra~ vom 24.0.2.1989 und 
103 207 2. Nachtrag vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhan~ V der Anlag e 
zur GGVE unterzogen word~n sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforde~ungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Sauart dürfen Ve. rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

·ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

7.1 Ausführung gem. Bericht 103 207 und 1. Nachtrag: 

fu\1A1/Y/350/. •• •••••••••• /D/BAM 7571 - BL 
\.!!.) (Herst.,llungs-

jahr, nur die 
letzten b"iden 
Ziffern) 

7.2 Ausführung gem. Bericht 103 207 und 2. Nachtrag: 

(u \1A1/Y/250/ ............. /D/BAM 7571- BL 
~ (Herstellungs-

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflasen über die Verwendans der Verpackune 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 20 g/cm' ( Verpackungsgruppe Il) bzw, 
1,80 '6/cm' (Verpackungsgruppe III) . 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig~n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 233 kPa (Ausführung gem. Bericht 103 207 und 
1. Nachtrag) bzw. 166 kPa (Ausführung gem. 
Bericht 103 207 2. Nachtrag) nicht überschreiten. 

Die tJberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uoerwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güte·r 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sich.:rstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackun .: demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tJbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tJbereinkommen) 

de~ internationalen tJbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U ~) über 
die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungss ~ ~ein 

7571/1Al vom 29.04.1986 und den 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein 7571/1A1 vom 19.U6.1989 der Fa. 
Blechwarenfabrik Limburg. 

1tl.3 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts,- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mia~n, 27.02.1990 

Bundesbabn-Zentralaat: 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufa~sung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7571/1A1 

Nr. 4 des Zulassungs:icheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
ge~äß Prüfbericht ~r. 

103 207 vom 15.04.1986, 
103 207 1. Nachtrag vom 24.02.1989 und 
103 207 2. Nachtrag vom 07.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Flaschen wahlweise auch mit einem Verschluß ::<r. 3 ent
sprechend den mit Schreiben vom 19,10.1989 der Fa. 

.Blechwarenfabrik Limburg GmbH vorgelegten Zeichnungen 
gefertigt werden. 

Dieser ::lach trag gilt nur in Verbindung mit de:u Zulas
sungsschein Nr. 7571/1A1 1. Neufassung vom 27.02.1990 
der Fa, Blechwarenfabrik Limburg GmbH. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Naterialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

-6.9.50 Kinden, 15.03.199 0 

jk,,!i,, k 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

1 . Nachtrag zu r 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7579 / 0A2 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie fo lg t ge ä nder t 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntspre chen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 356 vom 07.10.1985, 
102 356 1 . Nachtrag vom 26.03 . 1986 , 
102 356 2. Nachtrag vom 05.05.1986 , 
102 356 3. Nachtrag vom 05.01 . 1987, 
102 356 4. Nachtrag vom 21.10.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minde n (We stf ) und 
Prüfbericht Nr. 000 002 vom 14.04.1988 und dem 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 000 002 vo m 2 1 . 08 . 1 98 9 
der Fa. Schmalbach-Lubec a AG , 3370 Sees e n e iner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl age z u r GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verb i ndung mit dem Zu
lassungsschein Nr . 7579 / 0A2 1. Ne ufas s ung vorn 
07 . 09.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitte ilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforsc hung und -prüfung 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentli~ht . 

4950 Minden, 06 . 09.1989 
~...., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7614/3H1 

Nr, 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 382 vom 09 . 02.1981, 
107 270 vom 29.05.1989 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westfl, Bericht Nr. 690 186 vom 
10.04.1986 und Bericht Nr. 690 186-1 vom 
10,04.1986 der BASF AG, KTE/WMW-F 206 einer Ban
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7614/3H1 der Fa. Plastikpack GmbH in 
7519 Eppingen-Mühlbach vom 09.06.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung , 
Berlin" (lSSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.11.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

B<.mdesbabn - Zentralamt 
Mjnden (West f l 

3 . Nac htrag ZU111 

Z U L A S S U N G S· S C B E I N 

Zu lassungs-Nr. 7619/3H1 

Nr. 4 und Nr, 8.6 des Zu l a s sungs sche ines wird wie folgt 
g~~ndert bzw . erweitert: 

4 

8 .6 

Anfo rderungen an d ie Bauart 

Die Bauart muß den Ba umuste r n entspre~:hen , die 
gemä ß Prüfber icht Nr. 
101 775 vom 11.11 . 1985 , 
101 775 1 . Nachtrag vom 22.05 . 1985 , 
101 775 2 . Nachtrag vom 29 . 06 . 1986 , 
102 469 1. Nacht r ag vom 15. 08.1 98 6, 
1 01 775 3 . Nachtrag vom 07 . 08.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wes tfl 
und Bericht Nr . 580 2 89-00 de r BASF AG , AWETA 
Thermoplaste in 6700 Lud wi g shafen vom 01 . 06 . 89 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl a ge 
zur GGVE unterzogen worde n sind . 

Die unte r Nr. 3 besc hr i ebene Bauart hat d i e Ba u
artprüfung mit f o l genden Stof fen bestanden : 

Bezeichnung UN-N r. 

Essigsäure 2789 
Salpetersäure 2031 
Kohlenwasser- 1300 

·stoffgemisch 
(White Spirit) 
Hypoc hlorit- 17 91 
lösung 
Wasser 

n-Butylace - 1123 
tat / mit n
Butylacetat 
gesättigte 
Netzmittellösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stof f de r Anlage 
Kon zen~ zu r GGVE 
tration Klasse Ziffer 

1 00 % 
55 % 

8 
8 
3 

32b) 
2bl 

32c ) 

160gCl! l 8 62b) 

kein Sto ff der 
Anlage zur GGVE 

5 % 3 3lc I 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern bestä ndig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein N·r. 7619/3H1 vom 11.06.1986, 1. Nac htrag 
zum Zulassungsschein 7619 / 3H1 vom 03.10.1986 und 2 . 
Nachtrag zum ZJlassungsschein 7619/3H1 vom 16.10 . 1987 
der Fa. Stelioplast, Roland Stenge! in 5561 Binsfeld 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht . 

4950 Minden, 06.11 . 1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

ßq~desbabn-Zentralamt 

"!h.,.r! IOn (Westf) 

1. Ne ufassung zum 
Z U L A S S U H G S S C 8 E I N 

Zulaasungs-Nr. 7 631 / 0Al 

fü·r d ie Bauart eine r 
gefährlicher Güter 

Verpa ckung zur Beförd eru n~ 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrund lagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 156 0) 

Antragstelle r 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 öhringen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 5 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
100 Ol l vom 12.12.1983 
100 Oll I. Nachtrag vom 04.06.1986 und 
100 Oll 2. Nac htrag vom 07 . 05.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baua rt wird 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackangen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kean&eichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig ge
fe rt igten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/ 14t/ •• ,, , • , , , , •• ,/D/BAM 7631 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmllßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 geltennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
scnriften der GGVS/GGVE solcne Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden, 
Die Dichte der Füll5üter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackun~sgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft ode~ sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °G 
darf 93 kPa nich t überschreite~. 

8.5 

9 

Hl 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackun3en 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackunge_n zur .l!eförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgef ühr t werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nacnweis
ba r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demj.eni~en, der die 
Verpackung für Gefahrgut eins etzt/befül1t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der . Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäiscnen Obereinkommen über d ie inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein 7631/0Al vom 24.06.1986 und I. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7631/3Hl vom 15.07.1987. 

10.3 

10.4 

4950 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Kin~~· 12.03.1990 

;,;~:-4 ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bumdesbahn-Zentralamt 
Minden (Weatf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U H G S S C 8 E I M 

Zulassungs-Nr. 7632/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerst aatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S, 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 öhringen 

Benennumg der Bauart 

Kanister 
Decke 1 

aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 5 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Iauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, did 
gemäß Prüfbericht Nr . 
100 Oll vom 12.12 , 1983 
100 Oll I. Nachtrag vom 04.06.1986 und 
100 Oll 2. Nachtr ag vom 07.05.1987 
der· Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden · (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

335 



5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüll~ werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst~ller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 ~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/'".J \ 
~3A1/Y/140/.,,, ,,,,,,,,,/D/8AM 7632- KHV 

(Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflasen über die Verwendung der Verpackuns 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind, 

Die Verpackun~en dürfen fUr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe tt oder t!I varwendet 
wer:ien. 

Die Grenzdaten für den Inhalt ~Urfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

II) bzw, 
I II) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonsti~en 

inerten Gasen, vermindert "m 100 kPa) bei 55 °e 
darf 93 kPa nicht überschreiten, 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart m"ß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwa c hung der Fertig.,ng von 
Verpackungen zur .Beförderung gefährlichar Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
d"rchgeführt werden. 

D~r in Nr. 2 genannte Antragsteller m"ß nachwais
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwend ung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve.rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind, 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordn.,ng für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die lntar
nationale Beförderung gefährlicher Güter a"f der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpack.,ngen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulass.,ngs
achein 7632/3Al vom 04,12.1985. 

10.3 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.4 Di!iser Zulassungsschein wird im "Amts- und :1it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung "nd -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht, 

4950 Minden, 12.03.1990 
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Bundesbaha-Zeatralaet 
Miaden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Ne.,fassung zum 
Z U L A S S U N C S S C H E I N 

Zulassunga-Nr, 7633/0Al 

fllr die Ba.,art einer 
gefährlicher Güter 

Verpatkung zur Befördec.,ng 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

~echtagrundlasen 

Verordnung Uber die innerstilatliche und 
überachreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eilenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22,07,1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragsteller 

KarlHuber Verpackungswerke 
7110 öhringen (Württ,) 

Benennung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 25 bis 33 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baum.,stern entsprechen, die 
ge:uäß Prüfbericht Nr. 108 117 der B"ndes~ahn-Ver
suchsan•talt Minden (Westf) vom 20,11.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhan11 V der Anlilge z"r 
GGVE unterzogen worden sind, 

Zulassung 

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertig" werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den sarienmäßig gefertig
ten Verpack.,ngen die filr die Bauart festgelegten 
Anforderungart erf~llt sind. 

J:ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/110/ ............. /0/BAM 7633 - KHV 
(H e rstell.,ngs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflasen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach dar zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen d~rfen für gefährliche G~ter 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

aefährliche GUter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden, 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgr"ppe IIt) 
nicht überschreiten, 

Der Gesamtüberdruck (d, h, Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von L"ft oder sonstigen 
inerten Gasen, ver:uindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 73 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertig"ni! von 
nach dieser Bauart m"ß nach den 
Richtlinien fUr 4ie Uberwachung der 

Verpackungen 
"Tee hni sehen 

Ferti~ung von 



9 

10 

10.1 

1C.2 

10.3 

Vo2rpackungen zu r Beförderun6 g~fährlich~r Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
du r chgeführt werden. 

D&r in Nr. 2 genannte Antragstelle r muß nachweis
bar sicherstellen, d~ß alle Auflagen über die 
Verwendung de r Verpackung d einjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ~inse t z: t/be füllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Dieser Zulassungsschein ~rsetzt den 
schein 7633IOA1 vom 24.06.1986 der 
Berg, 6501 Budenheim am Rhein, 

Di e Baua rt entspricht den in 

der Ordnung f ür di e i nterna tionale 
förderung g efä hrlicher Güter (RIO) 

Zulassungs
Fa. Jac ob 

Eis enbahnbe-

d em Europ äische n Übereinkommen über die 
natio nale Beförderung gefähr l icher Güter 
Straße (ADR-Ubereink o mmen) 

inter
a u i der 

festgelegten P r üfanford e rungen für Ver pac ku~gen 

zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfun g , Berl i n" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 03.04.199 0 

'7 (u (t ... l/ l_ 

Bundeababn-Zentralamt 
Minden (Vest f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 763413Al 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Be för derung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

llechtsgrundlagen 

Verordnung über die inner .staatliche und 
überschreitende Beförderun g gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

.l.ntraasteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 öhringen (Württ.) 

Bene~nung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kanister 
Decl<el 

aus Wei3blech mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 25 bis 33 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart :nuß den Bau~ustern e:1tsp rechen, dL~ 

g emäß Prüfber i c h t Nr . 108 117 d e~ Bundes~ah~-'Jer

suchsanstalt Minde~ ('<estf) vom 20.1 1. 1989 e ia>c 
Bauartprüfung nach de:n Anhang d~r Anla~e. zur 
GGVE un t erzoge~ wor d en s i nd . 

Zulassung 

Die u:1te r Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung. daß di e Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unt~r 

nach 

Fertigung von Verpackunge n 

:-lach der zusetsssen~, Sau.:1rt dürf~n Ver.;Jdck unge:1 
serien:näßig g.:ferti,s~ werde:-.• J::!r Herc;telLe: r mu3 
5ewährl~istat1, daß b~i d~n ser-:..~nmäßi6 6efer~l~ 

ten Verpackungen di~ füt" die Bau..J.rt festgele_sten 
Anfo r d~r u n~en erfüllt ~ind. 

Kennzeichnung 

Die ndch der zugelassenen Bauart seri~nmäßig 

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sic~Ltbar wie fol~t z~ k~~nzeichnen: 

ge-

( ' Ü'\ -H i Y I 1 l 0 I ............. I D I B AM 7 6 3 4 - K H V 
~ ( ti.e r s te t lungs

jahr , nur die. 
let z ten be idc:1 
Zi ffern ) 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

9 

•uflagen über die Verwendung der Verpacl<ung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß i~ ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 g e kennz e il.!hne
ten Verpackungen dürfen für gefäh r liche G<iter 
verwendet werden, wen n für sie nach de:1 Vor
schriften der GGVS IGGVEIGGVS e e solche Verpackun
gen zulässig sin d . 

Die Verpackungen dürfen für g efähr iiche Güter 
der Verpackungsgruppe II o de r I I I ve.rwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für C:.en Inhalt d ürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm' ( Ver packungsgrup p e II) bz w. 
1,80 gl c m' (Ve rp ackun~s3rupp e III) 
nich t überschreiten. 

Der Gesa mtüberdruck (j. h. Damp f dr uc k des Füll~ll 

tes und PartialJru~k vo~ Luft od~r sonsti5en 
inerten Gasen , v"r;nindert um 100 k?a) bei 55 °C 
darf 7 3 ~Pa nic ht üb erschreiten. 

Die Uber·..,achung d er Fcr~i3ung von Ve r packun6en 
nach diese-r Bauart cuß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die UberNachung der Fertig ung von 
Verpackung en zur Befö r deru ng gefährl icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt· Heft 16, l9B7, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antr ag steller muß nachweis
bar s ic he rste llen , da3 alle Aufla ge n übe r die 
Verv:endu ng der Verpackung demje nigen , de r ji~ 

Verpac kung f ür Gefah r~u: einsetzt/befüllt, be 
kannt s i:.1d. 

10 Sonstiges 

1 0. 1 Dieser Zulassungsschein ersetzt 
schein 763413Al vo m 24.06.1986 
Ber5 , 6501 Budenheim am Rhe in, 

den Zulassungs
der Fa . J acob 

10 .2 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f ö r d eru~g gefährlicher Güt•r (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über d ie inter
nationale Beförderu ng gef ä hrlic her Güter auf der 
Straße ( ADR-Obereinkomme n ) 

dem internationalen Obereinkommen d es Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(U N) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.3 Ein Widerruf dieser Zulas s ung bleibt vorbehal
ten. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungs b latt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISS~ 034 0-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03 . 04. 1990 
~--, 

( 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralam t 
Kinden (Westf) 

1 . Neu f assung ~UQ 
Z U L & S S U N G S S C B e I ~ 

Zulassungs-Kr . 7635/0A1 

f ür die Bauart ein.ar Verpackung zur Befö r derun g 
gef ä hrlich~r Güter 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inne r staa t li ch e u nd g ren z 
überschreitende Beförde r ung ge fä hrl i che r Gü ter 
mit Eisenba h ne n (Ge f a hr g utverordnung Eisea
bahn- GG VE) vom 2 2. 0 7 .1 985 
(llGBl. I, s. 1560) 

Antragste l ler 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 ö h ringen 

Benennung de r Banart 

Fein s.tblecnver pa c kun g mi t n i c h tab nehmb a rem Deckel 

Nennvolumen: 2 , 5 bi.s 6 Lite r 

Anf orderungen an dle Baua rt 

Die Bau a rt muß den Baum u ster n e nt sp rechen ~ di e 
gemäß Prüfbericht Nr . 

99 652 vom 15.1 2 .1 983 
99 852 l. Nachtrag ·; om 0 9 .0 6 .1986 und 
99 852 2. Nachtrag vom 0 6 . 09 . 19 88 

der Bundesbahn-Versuc hsanstalt Minden (Wes t f) ei~ 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzo6en worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 
I 

unter ~r . 3 beschri e ben" Ba u a rt wird 
Voraussetzung, daß die An f o rd e runge n 

4 erfüllt werden , zugelass e n . 

F'rtigung von Verpackungen 

I 

unt e r 
nac h 

Nacß der zugelass~nen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, da~ bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen dit> für die Bau<1rt festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

1 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

338 

~ie nach der zug~lassenen ßauart serienmäßig ge
fertigten Verpackangen sind dauerhaft und gu• 
sichtbar ~ie folgt zu kennzeicnnen: 

RID/ADR/OA1/Y/130/ •• •••••••••• ./D/BAM 7635- KHV 
(Her•tellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äs s ig sind • 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackangsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cm' (VerpackunJsgr~ppe II1) 
nicht überschreiten, 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder . sonstigen 
inerten Gasen, verroindert uro 100 i<P a ) bei 55 °C 
darf 86 kPa nicht überschreiten . 

O,...J 

9 

1 0 

1 0 . 1 

Ui t! uo ~rwa c hung der F' e r ti.gung vo n i.'~t·pal.!kunge a 

nach di es e r Bauart muß na ch den "techn ischen 
Ri c htlini e n für dte Ub~ rwa c hung d er Fe r tigun g von 
Verpa ckung e n ~ur Beföederung gefährlichur Güter 
('>RV 001)" ·- 'J.: rkehrsbl a tt lieft 16 , 1987 , S. Sli2, 
du r chgef ührc werden. · 

Der in Nr. 2 eenaante An LragstGll.;.t p ut.ii n_ach\..r.,_,L·. ·· 
bar ~ i. c her s t el l en , d aß a l le Au f la<Ie n über dl> 
Ve rwe ndun g d er Verpackung demjenigen. , der die 
Ve r p ack un g f ü r Ge f a hr gu t , einset•t/ 5ef üllt, be
kannt sin d. 

Sonotigua 

Die Ba u a rt entsp ri ch t den in 

de r Or d nun g f ü r die inte rnationale Eisenbahn be 
förder ~n g gefähr l i ch er Gü ter ( RID) 

de m Eu r opä i s chen Ub erelnlto man über die inter 
nat ionale Beförde r un6 g e f ä h r l ich e r Güter auf der 
S traße ( AD R-tlbereinkommen) 

fe s t gelegt e n Pr ü f an fo rde r un g e n für Verpack u ngen 
z u r Bef ö rd er ung gefährl i cher Güter . 

!0.2 Dieser Zulas s un·gaschein ersetzt den Zulas s ungs
schein 7635/0Al vom 2 4.06 .1 986 u nd l. Nachtrag 
zum Zula s s u ngsschein 763 5 /0 A1 vom 13 . 03.1989 . · 

10. 3 Ei n Wider r uf d i e se r Zulassung b l ei b t vorbehal
ten ':~ 

i 0 . 4 Di e ser Zul a ssungsschein wir d i m " Amts- u nd Hi t 
t e il un gs bl at t d er Bu nd e s an sta l t rur Mat~rial

fors c hu ng u n d - prüfu n g, Berlin" ( ISSN 034 0 -7551) 
ve r ö f f e n t 1 i c h t • 

4950 Mi~ , 1 2.0 3 . 1 990 

( 

.fe''"tl h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bu ndesbahn-Zent r alamt 
Kinden (West:f) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C B E I H 

Zulaasungs-Nr. 7636/3A1 

für die lauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Iechtsgrundlaaen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(IIGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co . 
7110 öhringen 

3 Benennung der Bauart: 

4 

Kanister 
Decke 1 

aus Weißblech mi t 

Nennvolumen: 2,5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprecht!n, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

99 852 vom 15.12.1983 
99 852 1. Nachtr a g vom 09 . 06.1986 und 
9 9 852 2 . Nachtrag vom 06. 0 9. 19Se 

der Bund e sbahn - Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
einer Ba u a r tprüfung nach dem An hang V der Anlage 
%ur GGVE u nterzog e n word en sin d . 



1 

Zul a .,sung 

iJ 1e unter Nr. 3 beschrie bene Bauart wird 
der Voraussetzung , da ß d ie· Anforder u ng<>o 
Nr . 4 er fti llt WPrd en , zngelasoen . 

Fa reigca~ TOn Verpackuogea 

unte r 
nac h 

Nach d e r zug ela s&e n e n Bauart d ü rfen ' 2rpack~ng~ r. 
s eri enmäßig geferti gt werden . D"r He rsteller 11ull 
gewä h r leisten, d a ß bei den s ariertmäSig geferti g - ' 
ten Verpackungen di~ für "~1~ B&uar! f(!&tgelegten 
Anforderungen erfü ~1t sind . 

ltennzeicho.ung 

Die nach der zugelass e nen Bauart •erienmäßig ge
fertigten Verp ac kung en sind dauerhaf t und gut 
s ic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Al/Y/ 130 / • • •• • • • , •, • •• /D/BAM 7636 - t<HV 
\!!..) (Herst ellungs-

jahr, nur die 
le tzten beiden 

. Ziffern) 

8 Auflagen ü\er die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugel as senen Bauart s ;;rienmä ßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie na ch den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSe e solche Verpackun
gen zulässig sind . 

8.2 

8 . 3 

8 .4 

8.5 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen ffrr gefä h rliche GUter 
der Verpa ck ungsgruppe 11 oder III ver wend .. t 
werd.ea . 

Die Grenzdaten für d en Inhal t dü rfen ni cht über
schritten werden. 
Die Dichte der Fü l lgüter darf 
1,2 0 g/cm' (Ver packungsg ruppe II) bzw . 
1 , 80 g /cm 3 (Verp a ckungs gruppe III ) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberd~uc k (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft odet sonstigen 
inerten Gas e n, verm indert um 10 0 kPa) be i 5 5 °C 
darf 86 kPa nicht über•chreiten. 

Die tlberwachung der Fertigung von Ver;> ackung en 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
R i~ htlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 5&2 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung d~mjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIJ) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
n~tionale Beförderung gefährlicher GUter auf der 

· Str•ße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
Ober die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten PrOfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Zulassungsschein ersetzt den 
schein 7636/3A1 vom 24.06.198& und 
zum Zulaosungsschein , vom 13.03.1989. 

Zulassungs
!. Nachtrag 

10.3 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
t en. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfunll, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4150 Kindeo., 12.03.1990 
......, 

( 

Deutsche 
Bundeebatvl 

•ucdesbabn-Zo~tr3l&mt 
lUl.lden (Wetatf) 

3 . ifachtraa aur 
2 , Hsnfasauog aua 

Z U L A S S U N G S S C H B I H 

Z~l~a suo~s-Nr. 7 &&5 / 3HI 

Nr. 4 des · Zu lassun~:~s s chelne s wird wi e folgt geänd er t 
l:o-t:.w. erwef.t e !"t; 

4 Aoforderung~ n an die Bauart 

Die aa .. ar & muß den Baumu st e rn entspc echen, die 
sem.äß Prilf be ri cht Nr. 
91 l03 vom. 15 . 09.1978 
91 303 1. Na cht r ag vom 18.07.1986 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 
91 303 3. Nachtrag vom 12.01.1988 
91 303 4. Nachtr a g vom 27.01.1988 
91 l03 5. Nachtrag vom 07.03.1988 
91 303 6. Nachtrag vom 05,01.1989 
105 068 vom 04.1 2 .1987 
91 279 vom 31.08.1978 und 
107 188 vom 06 . 03 . 1989 
107 640 vom 03 . 07.1989 und 
107 &40 l. Nachtrag vom 16.10.1989 
der Bundesbahn-Vers ~ chsanstalt Hinden (Westf) 
und Bericht de r BASF KTJ::/WMW-206 Nr. 730 18& vom 
07.08.1986 einer Bauartprüfung nach de11 Anhang V 
der Anl ag e zu r GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Na cht r ag gilt nur in Verbindt>ng mit dem Zulas
sungsschein 7685/3H1 2 . Neu fassung vom 15.08.1988 der 
Plastikpack GmbH 75 19· Epping e n - Mühl bach. 

Die s er Na chtrag wi rd im "Amts-'' un d Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mater ial fors chung und -prüfung, 
Berl in" (ISS N 034 0-75 51) veröff entlicht. 

4950 Hinden. 12.02.1990 

~· 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundeabahn-Zentralamt 
Kinden (Westf ) 

1. Heufassung &um 
Z U L A S S 0 • G S S C H B I W 

Zulassungs-Kr . 7689/4R1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Recbtsarundlagen 

Verordnung Uber die i nnerstaatliche und grenz
überschr2itende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGV~) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antraasteller 

EO. Dyckerhoff GmbH, 3057 Neustadt 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, bestehend aus zwei Form
teilen aus geschiiumten Polystyrol, in die vier 
2500 ml Gasflaschen eingestellt sind. 

I 
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4 

4. 1 

4.2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 227/86 der Hoechst 
AG - lJ 207 - vom 25.06.1986 eine r Bauartprüfung 
nach dem Anhan!! V der Anlage zur GGVE unterzogen • 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben v erschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, d-aß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unte r 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürf~n Verpackungen 
serie nmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewä hrleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfü llt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpack ung en sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4Hl/X 26/S/ •••••• •• •••••• /D/BAM 7689 - Dy 
(He r s tellungs-

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10.1 
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jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve t·pa ckun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, 11 oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,2 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugel a ssene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte · Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
d u rchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbannbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter~ 

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein-Nr. 7689/4Hl vom 04.09.1986 der Fa. Riedel 
d e Haen AG, in )0 16 Seelze 1 

10.3 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vcrbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zu l assungssche,.in wird im "Aqt ts- und Mit
·teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. . 

4950 Kinde n, 08.02.1990 
"I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7726/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
88 948 vom 31.01.1977 
88 948 1. Nachtrag vom 18.06.1961 
88 946 2. Nachtrag vom 12.08.1985 
88 946 3. Nachtrag vom 04.07.1986 und 
107 270 vom 29.05.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Bericht Nr. 700 186 vom 08.04.1986, 100 187 
vom 14.04.1987 der BASF AG KTE/WMW-F206 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul~s
sungsschein 7726/3Hl 1. Neufassung vom 14.11.1988 der 
Fa. Plastikpack GmbH in 7519 Eppingen-Mühlbach 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.11.1989 

'l 
_(:lf_,(i(t. .. (/ 

•undasbabn-Zentralaat 
Kindan (Vaatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. llacbtrag aua 

Z U L A S S U M G S S C B E I N 

Znlasauaga-llr. 7728/3H1 

Nr. 4 des Zulassungascheines wird wie folgt gelindert 
bzw. erwe lter t: 
4 Aafor•erungan an die Bauart 

Die Bauart mull den Baumustern enteprechen, die 
gemlß Prüfbericht Nr. 
94 667 VOll 26.06.1980, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
107 188 vom 06.03.1989 



107 640 vom 03.07 . 1989 und 
107 640 1. Wachtrag voa 16.10.1989 
der luodesbaho-Versuchsaoatalt KiDden (Weatf), 
Prüfbericht Nr. 690 5S8 vom 25.08.1988 und 
360 187 voa 03.06.1987 der BASP Aktlengeaell
schaft AWITA Thermoplaate einer Bauartprüfune 
nach dea Aohana V dar Aalaga zur GGVI unteraoaeo 
worden aind. 

Dieaer Machtrag gilt nur in Verbindung alt dem Zulas
aunasacheln 7728/3Kl voa 29.09.1986, 1. Nachtrag · &ua 
Zulasaungaschaln 7728/3Hl vom 15.11.1988, 2. Nachtrag 
zum Zulaaaungaschein 7728/3Hl vom 05.04.1989, und 
3. Nachtrag &ua Zulasaungaacheln 7728/3Hl voa 
28.08.1989 dar Pa. Plastikpack GabH, 7519 lppingan
Kühlbach. 

Dleaer llaehtrag wird 1• "Aata- und Mitteilungsbla t t der 
Bundeaanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4t50 •lndao, 12.02.1990 

Buodaabahn-Zaotralaat 
Klodan (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Iachtrag aur 

2. leafaaauog aua 

Z U L A S S U I G S S C H I I N 

Zalaaauoga-Nr. 7730/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsacheines wird wie folgt gelindert 
bzw. erweitert: 

4 Aofordaruoaen an die Bauart 

Die Bauart au.ll den Baumustern entsprechen, ·die 
gemll.ll Prüfbericht Nr. 
96 383 voa 09.12.1981, 
96 383 l. Naehtrag vom 28.05.1982, 
91 303 2. Haehtrag vom 12.08.1986, 
91 303 6. Naehtrag vom 05.01.1989, 
96 383 2. Haehtraa vom 12.01.1988, 
105 068 vom 04.12.1987, 
107 188 vom 06.03.1989 
107 640 voa 03.07.1989 und 
107 640 1. Naehtrag vom 16.10.1989 
der Bundeabahn-Verauehaaostalt Kinden (Westf), 
Berieht Nr. 740 186 voa 09.05.1987, 490 988 vom 
08.12.1988 der BASF AG, KTE/WMW-P 206 und Berieht 
Nr. 1970/09 einsehllellleh 1. und 2. Naehtrag vom 
20.05.1986 und 08.07.1987 das Bureau de 
Varlfleatlona Teeholquas einer Bauartprüfung 
naeh dea Anhang V dar Anlage zur GGVI unteraoaen 
worden aind. 

Dieser Naehtrag gilt nur in Verbindung mit dea Zulas
aungaschein 7730/lHl 2. Neufasaung der Pa. Plaatlkpaek 
GmbH, 7519 Eppingen-Hühlbaeh vom 05.04.1989 

Dieser Nachtraa wird lm "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanatalt für Katerialforaehung und -prüfuna, 
Barlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Klndea, 12.02.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

lundeababn-Zentralaat 
Kinden (lleatf) 

1. Iachtrag aua 

Z U L A S S U I G S S C H I I I 

Zulaasunga-lr. 7735/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungasebeines wird wie folgt gelindert 
bzw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Iauart 

Die Bauart muß den Baumustern entapreehen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 206 vom 14.02.1985, 
101 206 1. Naehtrag vom ll.10 . 1985, 
101 206 2. Nachtrag vom 15.08.1986, 
101 206 3. Nachtrag vom 08.12.1988 und 
101 206 4. Nachtrag vom 06.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Kinden (Westf ) ~l
ner Bauartprüfung naeh dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nach'trag gilt nur in Verbindung ait dem Zulas
sungsachein Nr. 7735/ 3H1 der Fa. Stelloplast Roland 
Stengel, 5561 Binsfeld vom 30.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kladen, 08.02.1990 
('"{ 

lundeabahn-Zentrelamt 
Kloden (lleatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zua 

Z U L A S S U II G S S C H E I • 

Zalaaauoga-Hr. 7735/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt gellodert 
bzw. erwel"tert: 

4 Anforderuaaen an .die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
geaäß Prüfbericht Nr. 
.101 206 vom 14.02.1985, 
101 206 1. Nachtrag vom 21.10.1985, 
101 206 2. Nachtrag vom 15.08.1986, 
101 206 3. Naehtrag vom 08.12.1988, 
101 206 4. Naehtrag vom 06.09.1989 und 
101 206 5. Nachtrag vom 19.10.1989 
dar Bundesbahn- Versuchsanstalt Kloden (Weatf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden ftind. 

Dieser Naehtrag gilt nur in Verbindung alt dea Zulas
sungsachein Nr. 7735/3H1 vom 30.09.1986 uncV dem 
1. Nachtrag zua Zulassungasehein 7735/JBl vom 
08.02.1990 der Pa. Stelloplaat Roland Stengel, 5561 
Biasfeld 

Dieaar Naehtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der 
"Bundesanstalt für Materialforschung und · -prUfuna, 
Berlln" (ISSH 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kioden, 14.02.1990 ·-:c 
~~~ ~Xt~t{ h 
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Deutsche 
Bundesbahn 

lundeababn-Zentralaat 
Kinden (Vaatf) 

1, Nachtraa zu r 
l . Neufassung zu• 

Z U L A S S U N G S S C B Z I R 

Zulaaaunss-Nr, 7736/3Hl 

Nr. 4 des Zu.lassungsscheines wird wie folgt geänd ert 
bzw . erweitert: 

4 Anfor.erunsan an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntsprechen, di" 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 373 vom 30,07,1986, 
103 373 I. Nachtrag vom 27,05.1987 , 
103 373 2, Na~htrag vom 06 , 04 . 1988 , 
103 373 3, Nachtrag vom 24,02.1989 , 
103 373 4, Nachtrag vom 29.06,1989, 
103 373 5, Nachtrag vom 30 , 04,1989 , 
103 373 6. Nachtrag v~m 16 ,1 0,1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem An han g V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind, 

Dieser Nachtrag gil't -nur in Verbindung mit dea Zulas
s ungaschein Nr, 7736/3KI 1, Neufassung vom 24,07,1989 
de r F~, Stelioplast - ~oland Stengel in S56l Bins f e ld 

Dieser' Nachtrag wird im "Amts- und Mitte ilun gs b lat t der 
Bundesanstalt für Materi alforschung und -prUfung , 
Berlin" (lSSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4 950 Kindea, 15,02,1990 

"/ 

;~.u: ... L/ 

,:'I.. 
. ~ ··' .. \ ' Deutsche 

Bundesbahn 
Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

3. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 7740/3H1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die . Bauart 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 736 vom 12.09.1985, 
101 736 1. Nachtrag . vom 13.03.1987, 
102 469 1. Nachtrag vom 15.08.1986 und 
101 736 2. Nachtrag vom 22.03.1989 
der , Bund~sbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Beric·ht Nr. 570 298-00 der BASF AG, AWETA 
Thermoplaste i!" 6700 Ludwigshafen vom 01.06. 89 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Be ze ichnung UN-Nr. 

2789 
2031 
130Q 

Essigsau re 
Salpetersäure 
Kohlenwasser
stoffg emisch 
(Wh ite Spirit) 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Wasser 

n-Butylace- 1123 
tat/mit n
Butylacetat 
gesättigte 
Netzmittellösung 

Konzen
tration 

1 00 % 
55 % 

Stoif der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
ß 
3 

32bl 
2bl 

32c) 

160gC1!1 8 62b) 

kein Stoff de r 
Ada\)e zur GGVE 

5 % 3 31c) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 77 40 /3H1 vom 06 .1 0 .1986, dem 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7740/3H1 vom 31.03.1987 u nd· dem 
2. Nachtrag zum Zulassungsschein 7740/3H1 vom 
16 . 07.1 987 der Fa. Stelioplast, Roland Stenge! , 5561 
Binsfeld 

Dieser Nachtrag wird im " Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berl in" (lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4959 Minden, 06.11.1989 

<I 
( 

ft,.t.f{ 

Bundesbahn-Zentrala~~ 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3 , Machtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E l l!l 

Zulassungs-Sr, 7752/3Hl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungss~h~ines wird ~i~ f1Jl~: 
geändert bzw. erwei:~rt: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart m.uß den Ba'-:l:uus:arn entsprec~en, die 
ge~äß Prüfb~richt Nr. 
98 844 vom 22,05,1984, 
103 456 vom 06.~6.1986, 
103 456 I, Nachtrag vom 14 .11.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West~) 

und Bericht Nr. XXI/87 vom 24.08.1987 der Mauser
Werke GmbH, in 5040 Brühl einer Bauartprüfun& 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGV~ unterzoge~ 

worden sind. 

Sicherheitstechnisch bestehen keine Bedenken, 
Kanister für Produkte der Fa. Uiversey GmbH, 
Kirchheimbolanden, die eine Lüftungseinrichtun5 
erfordern, wahlweise mit Verschlüsse:1 
entsprechend folgenden Ze~chnung~n auszurüst~n: 

Abgassystem. "Mn Zeichnung Nr. 20.309 ... 

Schraubvers;.: ~1l ui3 Nr. 61- 'J Zeichnun,s Nr. 20.311.> 

Abgas stopfe~ Zaich~.1ng Nr. 2 i). 31 2. ~ 

Dic\tri,g Zeichnu.~6 Nr. 20.270.• 

der ~lr-;aa V:<T Vc.rpacku:1.g und Ku"=ls tstoiftc.:.h:1.i~ 
Eisanber3 

8.6 Die unter Nr , 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 



re'?:ri.ch'1 1lllg ~JN - Nr" 

,:c;hlca<: a s s e r .. ! 3'10 
Stoffgemisch 
(Wh it e Spir.f. t) 

Die Werkstoffe d ieser 
nachwe i9bar ;e~ea~ bar 

sein. 

S t o L .r. ; ·~·- :· \.n 1- ~ -.;! 
Kcnz aG- ~ur CCV E 
tration ~lass e ~ t ff2~ 

55 % 8 2'_.1; 

J '!c) 

tr ~rp a~~~~f··~~~~ft mDs~~n 

den FUllgUcern be~t~n~f~ 

Der Nachweis zur F e ststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geflihrt wer de n können. 

Diese r Nachtrag gilt nur in Verbi ndung mit dem Zula s
eungsschein Nr , 7752/3H1 vom 13 . 10,1986, 7752/ 3Hl 
1. Nachtrag vom 04 . 11. 1987 und 7752/3 Hl 2. Nachtrag vom 
1 4 . !1,1988 der Fa. Mauser-Werke in 5040 Bril hl, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und M lt teilungsb la~t de r 
Bun dCsa"'\stalt für M.?.tcri3lforschung un d - p rü~Ltt~ g, 
Be rl i n " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

Bundesbahn-Zentralamt 
~inden (Mes tfl 

Deuts ... he 
&~rde:~ba~~~ 

1. Machtr.tg ZWi! 

Z U L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassunga-Nr. 7754/3lil 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen a n die Bauart 

Die Bauart muß d e n Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfb e r icht Nr. 103 817 vorn 24.10.1986 und 
107 720 vorn 29.05.1989 der Bund esbahn-Versuchs an
stalt Minden (Westfl eine r Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind . 

Dieser Nachtrag gi 1 t nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7754/3H1 der Fa. Plastikpack GmbH in 
7519 Eppingen-Mühlbach vorn 16.12.1986 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -pr ü fung , 
Berlin" CISSN 03 40- 7551) veröffentlicht. 

4 950 Minden, 23 . 11 . 1989 

( 

ft./;;(t •• (/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

!~U~Qobahn-~~o~r&1smt 

1!1nden (li'ea t f) 

1. !!lacbt:r.ag zua 

Z U L & r $ U R G S S C B ~ I ~ 

~ir., ~nd 1i r. !: dEs Z;.:.L,d·jsuu~sa;~hei~\~S ~lt d t,;, J.G fol g t 
f~ändGrt bzw. ei ~21~~rt~ 

l.l 

1.2 

4 

Verordnün g L et d !e in!'.~.ertit:i-cit:lic.hc. und. grenz .. ~ 
Db~rsch~eitende Bef~rde r ung gefährlicher GUter 

.ro. 1. t Eisenbahnen (Cefahrgutve'!"ordnun g Eisenbahn -
GGVE) vc~ 22 . 07 , 1985 
( BGBl, I, 's, 1560) 

Auenahmezalassung Nr. 
Ha t e r ial p •· ü.: ung samt es 
16.03.1 989 . 

25/89 NRW des Staatl : che n 
Nordrhein-Westfalen vom 

Die Bauart liluß d en iho.nuustet''l <!n tspr e chen , dia 
gelill!Z Prüfbericht Nr, 20/86 vom 30.07,1986 und 
XV/89 v o~n 28.08, 1989 der Mauser-Werke GmbH , 5040 
Brühl einer BauartprUfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

D ; e~. r Necbtra& g i lt nur in Verbind ung mit d em Zulas
sur.,accheir, lir. 7761 /lA2 der Mauser-Werke GmbH, 5040 
SrUri l vom 21,10.19&6 

D~e~er ~~ch tcz~ ~i~d in ~ lA~ t• ·~ ~ad Mitteilun~sblett der 
Bund e& a nstsl t. tiir Mai:~ t·i. 2:lforschung und -prUf u ng, 
Berlln" ( ISSN 0340-7 551) varöffentlicht. 

4950 Kiodeo, 19,02.1990 

Bundesbahn- Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
2. Meufassufig zum 

Z 0 L A S S 0 R G S S C B E I N 

Zulassungo-Hr. 7788/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
1970/13 vom 27.08 . 1986 , 
1970/13 1 . Nachtrag vom 08.07 .1 987 des Bureau de 
Verifications Techniques , 
390 886 vom 12.12.1986 , 
390 886-1 vom 02 . 06.1987 der BASF Aweta, 
105 569 vom 12.01 . 1988 , 
105 569 2. Nachtrag vom 09 .01 . 1989, 
105 569 3 . Nachtrag vom 28.03.1989 und 
1n1 270 vom 29.05.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstal t Minden (Westf ) ei
ner Bauartp rüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbi.ndung mi t dem Zulas
sungsschein Nr. 7788/3Hl 2. Neufassung vom 05 . 04 .1989 
der Fa. Plastikpack GmbH in 751 9 Eppingen-Mühlbach v om 
05.04.1989. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsbla t t der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340-75511 veröffentlicht . 

4950 Hinden, 23.11.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S 5 U N G S 5 C H E I N 

Zulassuags-Nr. 78!5/1H2 

Nr. 4 des Zülassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 91 0 vom 10.10.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf} 
und 
Bericht Nr. 70U 789-01 vom 22.09.1989 
der BASF AG AWETA Thermoplaste, 6700 Ludwigshafen 
einer Bauartprüfung nach de:::1 Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7815/lH2 der Fa. Peguform-Werke GmbH, 
7805 Bötzingen am Kaiserstuhl. 

Dieser Nachtrag wird im '1 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISS~ 0340-7551) veröffentlicht. 

4.950 Minden, 05.03.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zen~ralamt 

Hinden (Westf) 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I I 

Zulassungs-Nr. 7967/31H 

i'l'r. 4 des Zulassungsscheines wird :.~ie folgt geänd~rt 

bz'.;. erweftert:: 

4 A~forderungen an die Bauart 

344 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 285 vom 04.05.1987, 
104 285 1. Nachtrag vom 03.06.1987, 
104 285 3. Nachtrag vom 14.12.1988, 
104 285 4. Nachtrag vom 23.02.1989, 
104 285 5. Nachtrag vom 22.05.1989, 
104 285 6. Nachtrag vom 12.07.1989, 
104 285 8. Nachtrag vom 19.02.1990 und 
104 285 9. Nachtrag vom 21.01.1990 

d er Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf} 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und d ie Verwendung 
von Transportgefäßen aus ~unststoffen TRTK 
001 - /VKBl 1. Heft 14, 1985, ~r. 147)"unterzoge~ 
worden sind. 

Wahlweise dütfen die TK a~ch ohne ~ntere Auslauf
öffnung, d . h. geschlossene Ai.lsführung gefcr;:ibt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindun;~ mit dem Zulas
sungs schein Nr . 7967/31H vom 25.06.1987, d"m 1. 
Nachtrag vom 13.01.1989, dem 2. Nachtrag vom 23.06.1989 
und dem 3. Nachtrag vom 28.08.1989 de r Fa. Sotralentz 
5.A. F 67 32 0 Drulingen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschunb und -prüfung, 
Berlin" (I551 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~~n, 26.03.1990 

I . ;;, ;-!· tt• '"-'··- ... 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7982/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen '(Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

Sack aus Papier - wasserbeständig -

AnforderungeD an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Labcratoriumsbericht ~r. 

5/87 053 vom 06.04.1987, und 1. Nachtrag zum 
Laboratoriumsbericht S87 053 vor.1 12.02.1990 der 
Fa. Bischof + :nein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Langerich einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der A~lage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Abmessungen in folgenden Grenzen liegen: 

Breite 
Länge 
Bodenbreiten 
Ventilweiten 

Zulassung 

480 - 550 m:n 
560 - 620 m:n 
15 0 - 180 mm 
150 - 160 m::t 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpaekungea 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~5M2/ Y 26/S/ . ... . ........... /D/BA":!l 7982- B + K \.!Y.J (Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8 . 2 

8. 3 

8 . ~ 

8 . 5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die nach der zugelasse nen Bauart s erienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährli che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungs.oruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfe~ nicht über
schritten werde!l. Die Bruttohö ch; t:nasse des Ver 
sandstückes darf 25,6 k3 nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eige nschaft en (Masse, Korn
größe usw . ) müssen den Eigenschaften de r im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 ge nannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Ve r packungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefä hr licher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller ~uß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlic her GUter (RID) 

dem Europlisehen Obereinkommen über die inter
nationale Befijrderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Befijrderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Ver packungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zwa 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7989/0A2 

Nr . 4, 7 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

8.3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 516 vom 02.04 .1987 und 
104 516 1 . Nachtrag vom 05.06.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl,.ge 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft. und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 26/ •••.... . .•... /D.' BAM 7989 - BL 
(Herstellungs-
jahr, nur dif" 
letztf"n beidf'on 
Ziffern) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht ühf'or
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstüc kes darf 
26,0 kg (Verpackungsgruppe II> bzw. 
39,1 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Dieser ~achtrag gilt nur in Ve rb indu ng mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7989/0A:? der Bleehwarenfabr ik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg ILahn) 1 vom 16.06.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" II SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.10.1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8108/5H4 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folg t geänd.,.rt 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspreehen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. 
P 87 12 58 vom 10.09.1987 und 
G 89 211 vom 14.07.1989 
der Fa. Bischof+ Klein GmbH & Co., 
4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8108/5H4 der Fa . Bischof + Klein GmbH 
& Co., 4540 Lengerich vom 04.11.i987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblat t der 
Bundesanstalt für Materia 1 forschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551> veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.12.1989 

;f3z:.4 k 345 



· Bundesbahn-Ze ntralamt 
Minden (Westf ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. NacM:.rag ;;.,wo 

Z 0 L A S S U N G S S C U E I ~ 

Zulassungs-Nr . 8242/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungssche i nes wi rd wie folg t geändert 
bzw. erweitert: 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauar t muß den Baumust e rn entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 04 582 vom 11.02.1988 und 
107 270 vom 29 .0 5 . 1988 der Bu ndesbahn-Versuchsan
stalt Minden IWest f) e iner Bauartprüfung nac h 
dem Anha ng V d er An l age zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verb ind ung mit dem Zulas
sungsschein 824 2/ 3Hl der Fa. Plastikpack GmbH i n 7519 
Eppi ngen-Mühlbach vom 10.03. 1 988 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s - und Mi tte i l u ngs blatt de r 
Bundesanstalt für Ma terial forschung und - p rüfung, 
Ber l in" IISSN 0340- 7 551) veröffentl i c h t . 

4950 Min9~· 23 . 11 . 1989 

~"'Lt. 

Buadeabahn-Zeatralamt 
lliadea (Westf) 

2 . Na chtrag zum 
I 

Z U L A S S U R G S S C H E I N 

Zu1asauags - Nr . 8243/3H1 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geände r t 
bzw. erweitert.: 

4 Aaforderuagea aa die Baua r t 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 

104 5.83 vom 11.02.1988, 
107 188 vom 06.03.1989 
107 640 vom 03.07.1989 und 
107 640 1. Nachtr~g vom 16.10 . 1989 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Mindea (Wes t f) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein 8243/3R1 der Fa. Plastikpack 
Eppingen-Müh1bach vom 10.03.1989 

de'll 
GmbH , 

Zu lss-
7519 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Buadesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

4950 lliadea, 12.02.1990 
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Bandeabahn-Zentralamt 
Minder. (&!&tfl 

Zulassun<g~a-Nr" 8306/:lHl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie fol gt geändert 
bzw. erweitert: 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfber i cht Nr . 105 844 vom 05 . 05.1988 und 
1. Nachtrag zum Prüfbe r icht Nr. 1 05 84 4 vom 
29 . 06.198 9 der Bundes bahn -Ve r s uchsansta lt Hinden 
(Westfl eine r Bauart prüfung na c h dem Anhang V 
d er Anlage zur GGVE unte r zoge n wo rden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nu r i n Ve rb i nd ung mit dem Zu l as
sungsschein Nr. 8306/3Hl de r Fa. Ha rtmut t1ülle r Kuns t
stoffverarbei t u ng GmbH & Co . KG i n 235 0 Neumünster. 

Diese r Nachtra g wi r d im "Amt s- und Mitte il u ngsb la t t de r 
Bundesanstalt für Mater ial f orschung und -prüfung, 
Ber l i n " IISSN 0 340-7551) veröffentlicht. 

.~ 0 Mi~den, 23.10.1989 

Bundes babn-Zent r a l a • t 
Minde n (Westf ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . N<~~chtrag zum 

Z U L A S S 0 N G S 8 C B E I N 

Zu las aungs- Nr. 8307 /3Hl 

Nr . 4 des Zulas s ungsscheines wi rd wie fo l g t geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen a n die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 849 vom 05.05.1988 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 105 849 vom 
29.06.1989 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westfl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sung sschein Nr. 8307/3H1 der Fa. Hartmut Müller 
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co . KG in 2350 Neumünster 
vom 10.05.1988 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31 . 10.1989 



JO•,ndeP.ba~m-:lentralamt. 
1·1 (de!!' ( r,.oest.fl 

l. lliachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 84G8/1E!l 

Nr. 4 de s Zulassungssc he ines wird wie folg t geändert 
bzw . erweite r t: 

~ Anforderungen an d i e Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntspr echen, d ie 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 342 vom 14 . 07 . 1988 und 
106 342 1. Nachtrag vom 13.10.1989 
der Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden (We stf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der An l age 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dies e r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
s ungsschein Nr . 8408/1B1 der Fa . Leicht & Appel oHG , 
50 0 0 Köln 90 vom 16 . 08 . 1988 

Dieser Nachtrag wi r d im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin " (ISSN 0340-7551 ) veröffentl i cht. 

4950 Mi~n, 03.11 . 1989 

. ~ 

~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bu ndesbah n-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1 . Nachtrag ZWil 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 8421/ 4H2 

Nr . 4 und Nr . 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anf o rderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 106 052 vom 19,08.1988 und 
1. Nachtrag zum Bericht 106 052 vom 03.08.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kenn zeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ü\ 4H2/X ..... *) /S/ ........... ... /D/BAM 8 4 21 - UTZ 
\.:!!./ (Her stellu ngs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

* l Die zu kennzeichnende Bruttohöch s tmasse ist 
jewe ils entsprechend Nr. 8 . 3 zu berechnen. 

Dieser Na chtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
s u ngsschein Nr . 8421/4H2 der Fa. Georg Utz GmbH in 
44 43 Schüttorf vom 26 . 08.1988 . 

Di e ser Nac h t r ag wird im "Amts- und Mitteilungsbl a tt der 
Bundesanstalt f ü r Material f orschung u nd -prüfung , 
Berli n" (ISSN 0 340-7551) v e r öffen t lic ht. 

4950 Min~, 08.11.1 989 

f"fY<ut./ ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

~Gtidesbahn-Zentrala~ t 

lllil>.de n ( We st f} 

1. ~ a ~f as s ung zum 
! 9 1 l S S U N G S S C R E 1 N 

Zula~sunge-N r. 8443/0A1 

r;:.tr di if. lk: .. t~~. rt ci~1ar lietpackun g zur Beförde r un~ 

ge fä nrlicner G üt~r 

2. 

3 

4 

aeebtsgru n dlagee 

Verordn un g ü b er di e innerstaatliche und ~renz 

iibe rschreitende Befö r de r ung äe f ährlicher Glic e r 
mi t Ei s e nb a h n en (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGV E) vom 22 . 07.1985 
(BGBl . I, S, 1560) 

An t ras s te l l er 

Blechwarenfabrik Aubach 
5450 Neuwied 13 

Bene nnung der Bauart 

Feinstblechverpackung 
Deckel. 

Fassungsraum: 4,3 Li t er 

mit 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 581 vom 0).09.1988 und 
1. Nachtrag zum Bericht 106 581 vom 19.10.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anla10e 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüll:. werden, zugelassen. 

Fertiguns von Verpackunsen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewänrleisten, daß bei den serienmäßig geferti~> -· 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 

Anforderuagen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertig t en Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/120/., ...... /D/BAM 8443 -RB 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten bef.jen 
Ziffern) 

Auflage n über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
senritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 1 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 1 (Verpackungsgruppe III) 
nicht übe ~s chreit e n . 

Der Gesamtüberdruck (d , h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
L>ert en Gase n , v e r mindert um 100 kPa) bei 55 °C 
Carf 80 k Pa nich t Ubarsc h r e i ten. 
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8, 5 

9 

10 

1 0 . 1 

Jie Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart o.uß nach den "Techni·sc.hen 
Rochtlinien für die Uberwachun5 der Fertigun& von 
Verp..1ckung·2n zur Beförderung gefährlicher Giiter 
( T R V 0 0 I ) " - Ve r kehr s b 1 a t t He f t I 6, 1 9 8 7 , S • 56 2 , 
durchgefUhrt w~rcten. 

~e r in Nr. 2 genannte Antr~gsteller 1nuß nachweis
b<ir sicherstellen, aaß alle Auflagen über d i e 
Ve rwen d u n g der Vcrpackur:,g demjenlgen, der die 
7-::rpackung für Gefahrgut einsetz.t/b(;;::füllt, be-
\:.annt .;ind .. 

Scn s tige.ä 

Di e Bauart entspricht den in 

d er Ordnun:5 für die in t ernationale 
f ö r d~rung gei3hrlicher Gü t er (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Eu r opä'i schen Ubereinko mmen über die inter 
na tionale ßP.;förderung gefährlit:her Güter a1.1f der 
S t r a ße (ADR-Übereinko mrnen) 

festgelegten Prlifar~forderung~n fUr Verpackunge n 
zu r Befbrderung 6efährlicher Güter. 

10.2 Ein ~.J i derruf dieser Zulassung bleibt vo r be ha l
t e n . 

I O. 3 

4950 

Dies er Zulassungssc.b t• i n '{Vir:i im "Amts·- und Mi t
te i l ungsblctt der Bundesanstalt für Mater i al
f o r schung und - pr ü fung, Berlin." (lSSN 03~0-755 1 ) 

verö f fe :~.tlicht o 

Mi nden, 08.03. 1 990 

I 
i} ~ '- ,(· \ 

Bunde sba hn-Z en t ralamt 
Hinden (Wes tf ) 

Deutsche 
Burtdesoohn 

1. Neufassu n g z um 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu l assungs-Nr. 8444/3AI 

für di e Bauart einer Verpackung z ur Bef örd e r ung gefäh r 
lic her Güt e r 

2 

3 

Rec htsgrundlegen 

Ver o rdnun g über die i nn e rstaatl iche un d g r e nz-
über s ehre i tend e Beförder un g ge f ähr li c her Güt er 
mit Ei senbahnen ( Ge f a h rg ut v eror dnung Ei s e n 
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(B GBl. l, S . 1 560) 

Ant r ag st el ler 

Blechwa re n fabrik Au ba c h 
5450 Ne uwied 1 3 

Benennung der Baua rt 

Kanist e r aus St ahl mit n i chtabnehmbarem Deckel. 

Fassungs rau m: 4 , 3 Li t e r 

4 Anforderu ngen a n d i e Baua r t 

5 
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Die Ba u art muß den Baumusterr1 entsp r echen, d i. -e 
gemäß Prü fbe r icht Nr. 106 58 1 vom 0 5 .09.1988 und 
1. Nach t r ag z um Be richt 106 581 vom 19.10.1989 
der Bu nd e sb ahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauar tprüfung nach d em Anha ng V der Anlage. 
zur GGVE unt erzoge n worden s i nd. 

Zulas sung 

Di e un ter Nr. 3 besch r ieb en e Bauart wird unter 
der Voraussetzung, d2i.ß die Anfotctcrurigen nach 
Nr . ~~erfü l l t werden, zugelassen .. 

6 

8 

8 . I 

8. 2 

8.3 

8 .4 

8.5 

9 

10 

Fertigu ng v o n Ve rp ackungen 

Nach de r zug e l a ssenen Bauar t d ürfen Ve rpac k un gen 
se r ienmä ß i g g ef ertig t werden . De r Herstell er muß 
g e· .. ~ ä hrlei sten, daß be i den serienmäßi g ge f e rtig
ten Verp ackun ge n die für die Bauar t fe stgele g ten 
Anf o r deru ngen erf ü llt sind. · 

Ke ~::on z eichnung 

Di e n ach de r zug ela s se n en. Ba ua rt serienmäßig ge
fe rti g t en Verp a c k un g en s ind d auerhaft und gut 
~ic ht b ar wie folgt zu kennzeichnen : 

3 A l/Y/120/,, , , •••• ,, , , ,, ,, ./0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 4 4 4 - HB 

Aufl a gen übe r die Verwendung der Verpac kun g 

Die nach dar z ugelassenen Bauart seri e n mä ßi g ge
fertigt e n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach de n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährl iche Güter 
Verpackungsgruppe II o d e r II I v e r we ndet 

we rd en. 

Di e Gren z daten für den Inhalt dürfen n icht über
sc hritte n werd e n. 
Die Dichta der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bz w, 
1 , 80 g/crn 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h , Dampfdruck d es Füllg u 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
in e rten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
d arf 80 kPa nicht überschreiten . 

Die Ubenrachung der Fertigung v o n Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fectigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt ::;ind. 

Son s tiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e E i senbahnbe
fö r derung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförd.,rung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfahlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgel e gten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

I 0. 3 i 

4 9.50 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma te rial
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0 3 40 -7551) 
veröffentlicht, 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (tfestfl 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8455/Gr\2 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht ~r. 
106 197 vom 21.06.1968 und 
106 197 1. Nachtrag vom 10.07.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden IWestf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf 
6,450 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
9,680 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8455/0A2 der Rheinische Apparatebau
Anstalt in 5UOO Köln 30 vom 26.0~.1988 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesaneta 1 t für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (JSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.11.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (tfestf) 

2. Nachtrag zUII 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8411/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
XIX/88 vom 25.07.1988, 
VII/89 vom 21.03.1989 und 
XVI/89 vom 12.09.1989 
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8471/lHl der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
vom 04.11.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und ' Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Material'forschung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.09.1989 

7 
r~uM/ '"" 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn- Zentralast 
Hinden (Weatf) 

2. Nachtrag zua 

Z U L A S S U II G S S C 8 E I N 

Zula•aungs-llr. 8483/3H1 

Nr, 10.1 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw, erweitert: 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Ei se nbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R!D) 

dem Europliischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Befl$rderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR•übereinkommen) 

dem internationalen ÜbereinKommen des Seever
kehrt (IMDG·Code) 

dem interniltional e n Überei nk ommen des Luftver
kehrs (tCAO-TJ) 

den Empfehlungen der Vereint~rt Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlichar GUter 

festgelegten PrUfanforderun5en fUr Verpackungen 
~förderung gefährlicher GUter, 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbi:>dung mit dem Zulas
sungssch@in Nr, 8483/3H1 vom 15,12.1988 und dem 
1. Nachtrag zul:l Zulassungssche i~ Nr. 84 8 3/3H1 vom 
19,07.1989 der Mauser-Werke GmbH, 5040 BtUhl. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- un d Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr MaterialforschlAng und -?rüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min,n, 27,03.1990 

~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (WeRtf) 

1. Nachtrag ZWII 

Z 0 L A S S 0 N G S S C 9 E t N 

Zulassungs-Nr. 8494/lAl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 396 vom 02.08.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl in 
Verbindung mit den Zeichnungen 

S-0131/3 Edelstahlbe
hälter 

der Fa. Wilhelm Schmidt 
Seeheim 

L 200 1100) 

S-0129/2 Oberteil für 
Edelstahlbehäl
ter LM 200 M 

169 B.06/0l Tankverschrau-" 
bung mit 3 
Schraubkupplungen 

einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit d e m Zulas
sungsschein Nr. 8494/1A1 der Firma Dipl.-Ing. Wi'lhelm 
Schmidt, Armaturen~Apparatebau, areslauer Str. 14~ 
6104 Seeheirn-Jugenheim vom 06.12.1988. 

Dieser Nachtrag wird i~ "Amts- und Mitteilungsbla tt der 
Bund':'sanstal t für Materialforschung und - prüfung, 
Berl1n" <ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.12.1989 

'I 
f.,L.tl /--

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn- Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I R 

Zulassungs-lllr. 8525/00\2 

Nr. 4, 7 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

8 ., 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspreche'n, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 639 vom 30.09.1988 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 106 639 vorn 
12.07.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 40/S/ • •••••••••• /D/BAM 8525- M + S 

<Herstellungs 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
40,0 kg nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8525/0A2 der Fa . Muhr & Söhne 
Metallverpackungen in 5952 Attendorn vom 10.01.1989, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialfors~ und -prüfung, 
Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf~-lft!'ff41• -. 

4950 
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Deutsche 
Bundesbafv1. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden UCes t .f ) 

Z U L A S S U N G S ·S C B E I B 

Zulassungs- lllr. 8554/l!U 

Nr . 4 und Nr . 8.6 des Zula&olllngs s cheines wit·d \< i e folgt 
ge änder t bzw. erweitert: 

4 Anfo~derung~n an die Bauart 

8 . 6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 415 vom 27.01.1989, 
106 415 1. Nachtrag vom 08.05.1989 und 
106 415 2. Nachtrag vom 23.07.1989 
der Bundesbahn-Versuchsansta l t Hind e n (Westf ) e i 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be 
standen: 

Bezeichnung UN-Nr . 

Netzmittel
lösung (Laventin) 

Pe rchiar 
äthylen 

Trichlor-*l 
äthylen 

1897 

1710 

Salpetersäure 2031 

Kohlenwasser- -
stoffgemisch 
(White Spirit ) 

Wasser 

n-Butylacetat 1123 
mit n-Butylace
tat gesättigte 
Netzmittellösung 

Hypochlorit- 1791 
lö11ung 

Flußsäure 

Essigsäure 

Peressigsäure 

1790 

2789 

Stoff der Anlage 
Kon zen- zur GGVE 
tration Kl asse Ziffer 

5 % kein 
Anl. 

6 . 1 

6.1 

55 % 8 

1300 3 

kein 
AnL 

3 

160g/C1/l8 

75 \ 

98 \ 

15 \ 

8 

8 

5 . 2 

Stoff der 
der GGVE 

l5c) 

15c) 

2b) 

32c ) 

St off der 
zur GGVE 

31cl 

61b) 

7al 

32b) 

35) 

*) Die Permeationsrate für Trichloräthylen 
beträgt bei den Kaniatern mit einer Masae von 
1&0t . 9 (Ohlle Schr•ubkappe und ohne Stapelkappe). 
0,0595 g/1 • h und liegt daait über den v~ Bun
desgeaundheitsamt Berlin vorgegebenen Grenzwert 
von 0,057 g/1 • h. 

Die PenDeationsrate für 
bei den Kanistern tait 
(ohne Schraubkappe 
0,0446 g/1 • h. 

Tr ichloräthylen betr ägt 
einer Kasse von 1480 g 

und ohne· Stapelkappe 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
aein . 

Verpa ckungsbauart müssen 
den Fül lgütern beatändig 

Der llachweis zur l!'eatatellung der c hemischen Ver
t'räglichkeit muß nach dea anerkannten Stand von 
Wissenachaft und Technik geführt werden können. 

Dieaer Nachtrag gilt nur in Verbindung mi t dem Zul as 
sungsachein llr. 8554/3H1 vom 01.02: 1989 u nd 1. Mach
trag ZUIII Zulassungaschein 8554/381 vota 18.05.1989 der 
Fa. Dr. Ing. w. Frohn GmbH in 8000 München 



• ·- •-< TI~ _h..:rag w~rd i m aA..''IIte- uno !'littcilt.:ngr.bl;;,t .; der 
~ t'!>c< "::J.nstait ftlr Materia l fo r schun q und -prüfu ng , 
P ~iln (ISSN 0340-7551) ver öffe n tlicht . · 

4~S:l r.Jinchu, 0 3 .11.1989 

~~J-'~'f 

}lurt<leabalm-Zen" r.a 1 avat 
Miooen (ilieet f) 

Det..rmche 
Buoo.esbahn 

1. Nacht r ag ZUJll 

Z 0 L A S S 0 N G S S C R E I N 

Zulassunge-Hr . 8580/1Hl 

Nr. • und Nr . 8 . 6 des Zulassung s a cheine s wird wie folg t 
g e ändert bzw. erweitert : 

4 Anforde rungen an d i e Bauart 

8 . 6 

Di e Bauart muß den Baumus t ern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
106 350 vom 17.02.1989 , 
106 350 1. Nachtrag vom 31 . 03.198 9 und 
106 350 2. Nachtrag vom 29.05.1989 
der Bundesba hn-Versuchsansta l t Minde n (Westf) e i
ner Bauartprüfung nach d em Anhang V der Anlage 
zur GGVE unte r zogen wo rde n sind . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz 
lich die Bauartprüfung mit fo lgenden Stoffen ·be 
standen: 

Bezeichnung UN-Nr . 

Kohlenwasser - 1300 
Stoffgemi s ch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar ge genüber 
sein. 

Ko n zen
t ration 

Stoff der Anlage 
z ur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3 2cl 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenscha ft u nd Technik geführt werde n können . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8580/1H1 der Fa . Schütz-Werke GmbH & 
Co. KG, 5418 Se l ters vo m 30 . 06.1989 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts-, .. ~nd Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für MaterialJ!o,_'i,chua.""-. und -prüfung , 
Berlin" < ISSN 0340-7551) v~f.,fi~ntl~nt\ 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn- Zentralamt 
Minden CWestf) 

1 • Nachtrag ZWII 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zu laseungs-Nr. 8595/5H4 

Nr. 4 des Zul a ssung s scheine s wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

A!lfo't'derungen a:• d i e Bauart 

Dh~ Bau a r t muß den Baumustern entsprechen, die 
g~mdß rr ü fbe r icht Nr. lOi 297 vom 13.03.1989 der 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden ( Westf l e ine r 
Bauartp r ufung nach dem Anhang V der Anl a g e zur 
GGVE t'llt<~czog'<n worden sind. 

Wahl\.1e:'.se darf; rhese Bauart auch mit deh 
Abmcs.~ung<'n entsp r e c h e nd d er mit . Schre i ben Za - h g 
Vf,r,n ~2.Cfo.l9&9 eingereichten Ze ichnu ng gefe rtigt 
we:-rde:.t .. 

rd.:z, ... t..::t' N::-tt...!~t.r ... L ~;., -,... it· ~.·~ind •ng :.Lit d elu ZFlns-
sungaschei~ Hr. ASiS/531 dor la. Rhciniu~ue Kun s t&toff 
w.,rke ;;m::.H il~ 335 5 Kah' ,::elrl 1<i!cht"' vom 16.0'1 198 9 

Di·~ser Nacht.rag wird j_;n •Amts- und HJ. tce iiull.gablatt Jc:r 
Bundesan<>t:Jl t fiil fol.;terl.al forscht.ng und -pru fun.q , 
Serlin " !13SN ~34G · ,~5 l l veröffen tl i cht. 

Minder., 18 .10 .1 989 . /k..ui-./ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundeababa-Ze ntralaa t 
lli nden (Wut f) 

1. Meufaesuna sua 
Z U L A S S U H G S S C H ß I H 

Zulas e unas - Nr. 8600/4G 

fllr di e Bauart einer Ver packung zur Beförderun g 
gefäh r lic her Gllter 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

6 

7 

!lac h tagrund l age n 

Eisenb ahn - Gef a hrgutausn ahmeverordnung 
vom 16.08.1985 
- Ausnahme E 18 -
( BG Bl I , ~ • 16 5 1 ) 

Antragatel1e·r 

Jo bneu n WAX GmbH , 5657 Haan 1 

Ben~nnung der Bauart 

Ki ste aus Pappe als Au ß enver pack un g und 
( 4 x 3) Druckgasverpackungen 

Anforde rung~n am die Bauar t 

12 

Die Bauart muß den Baumustern entspre c hen, die 
gemäß Pr üfbericht Nr. 107 296 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Kinden (Westf) v om 
14. 09 . 1989 eine r Bauartprtifung nach dem Anhang V 
der Anlage z ur GGVE unterzogen worden sind. 

Die . Ver packung muß wie in dell unter Nr . 4.1 ge
nann ten Prll fberich t besch rie ben verschlossen wer
den. 

Zu1asauag 

Die unter Nr. 3 bes c hriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die An fo r derung en nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackuaaen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hers teller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart feetgelegten 

Anforderunge n erfüllt sind. 

J;annzeiehnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fer tig ten Verpackungen sind dauerha f t und @U t 
siebtbar wie folgt zu kennze ichnen: 
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fu\ 4G/Y4/S/. •• .... •• •• •• •• ••• /D/BAM 8600 - ß, & K \.!') (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

jahr, nur die 
beid en letzten 
Ziffern) 

Auflagen Uber die 'i'•r>"andung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriellmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackunge n dlirfen flir g&f~b.llche GUter 
verwendet werden, wenn filr oie nach ......... _ \lo,..
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläs s,ig si n<;J, 

Die Verpackungen ·dürfen fUr gefährliche Güter der 
VerpackungsgrJppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttorr.&ss e des Veraanuotücl<ea dQrf 4,0 kt; 
nicht überschreit en. 

Wird die zugelassEne Verpackungsbauart als zusam
mengesetote Verpackung - au.:h mit anderen alo Jn 
diesem Zulassungsschein bescarle~~ne~ Innenvar
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammenges .. t&te Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wlr~aam iat wie 
die zugelassene Verpackungsoauart. 

Die !Jberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nac h dieser Bauart muß nach den ''~echnl~chen 
Richtlinien fßr die !lberuechuDg der Pcrtigung voß 
Ver packungen zur Beförder.·ung &efah~licher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt li.ef-: 1&, t9o7, '), 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu& nach~<eis

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahrgut einset~t/befUllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 En t f ä 11 t 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Die ser Zulassu!1 gsschein wir d im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.02,1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassongs-Nr. 8632/ 1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
XXV/86 vom 27.11.1986, 
XIII/87 vom 02.07.1987, 
XIII/87 1 . Nachtrag vom 28.10.1987, 
VIII/88 vom 22,04.1988, 
XXII I 8 8 vom 0 5 • 0 9 • 1 9 8 8 an d 
1/90 v om 04.01.1990 

8.3 

der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl eine r Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlaga zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die BruttOhöchstmasse des Ver
sandstüd.es darf 225 kg ('ierpackungsgruppe T) 
bzw. 256 kg (Verpacku;,~st;r<Ippe Il od,er II1) nicht 
.überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein Nr. S632/1H2 
Brühl vom 17.05.i939. 

in Verb:!.ndnnc! mit de:n. Zulas
der :'-l.all~e!'" 1 1 erk~-: Gr.~b::J, ·so40 

Dieser Nachtrag wird i:n 11 Amts- t.:nd ~U.ttei lu-ags~latt der 
Bundesanst.'llt für :-tateriaif0rschung und -;>rüfun:;, 
Berlin 11 (iSSt-; 03~0-7551) vcr;Jt ~entlieht. 

4950 Mi nden , 26.03.19~0 ., 
I 
" 

/. - !.' / 
' ' ' J'i••,L··'T 

l 

Bundesl>~hn-Z~n. 

Min<ten (Ol .. stf) 
l . ·' 

L U L A S S U N G S S C H R I W 

lulallsungs-N"• 8671/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart n!Uß den Baumustern er~tsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 081 vom 10.02.1989 und 
107 081 1 .. Nachtrag vom 14.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (~estf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in V<>~bindung illit dem Zulas
sungsschein Nr. 8671/0A1 der Karl Huber Verpackungs
werke 7110 Öhringen (Wßrtt.) vom 07.06.1989 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.02.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U M G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8673/0A2 

für die BauaCI: ein~r Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlag0n 

Vernrdnung Ubar die innerar..dat:l ir:.h.:: llnd 
Uberschraiteßde Bcförderun! gafjhrlCcher 
mit Ei9el"bahnen (, .. ".f~hrvutnP.t·):":"d:l'.lllg 
bahn- bG\C) vLm ?2.0),J9S. 
(llGl>l. I, S •• S60\ 

bt'anz
Gi.ite r 

Ri ~e n-



2 Antragsteller 

Ka rl Hub e r Verpackungswerke 
7 1 10 öhringen (Würtr.) 

l Ben ennung der Rauart 

4 

6 

7 

7 .1 

7. 2 

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

Fei nst blechverpackung mit abnehcbare~ De ckel 

Fassung s raum: 7,4 bis 9,6 Liter 

Anforde rungen an die Bauart 

Dit! Ba uart muß d en Baumustern entsprechen, die 
ge~äß Prüfbericht Nr. 
10 7 084 vom 21.02 .1989 und 
1 07 084 1. Nach tr ag vom 24.10.1989 
der Bundesoahn-Versuchs a nstalt 'Iinden ( Westf) 
ei:1cr Ba uartprü fu ng nach dem Anhang V der Anl age 
zur GGVE u~tcrzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauar t wird 
der Vorau s s e tzu ng, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfül lt werden, zugelasse~. 

Fertigung v on Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der z ugel as s ene:'\ Bauart dürfen Ve rp ackun g e n 
serienmäßig gefertigt werde n. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ver pa ck u n g e n d i e f ü r d i e Ba ua r t f e s t g e 1 e g t e n 

Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f~rtiiten Verpackungen sind dauerhaft un d gut 
sichtbar wie fol gt zu kennzeic hn en: 

Ve rpackung~n entsprechend Berichc 107 0 84 

RID / ADR/OA2/Y 16 / S / • • • • •••••••• /D/BAM 8673- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur d i e 
letzten beiden 
Ziffern ) 

Ver~ackungen entsprechend Bericht 107 0 84 
1. Nachtrag 

RID/ADR/OA2/Y 13/S/ ••• •• •• •• ••• /D/BAM 8673 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g~

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für ~efährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sc hriften der GGVS/GGVE solche Verpackun5en zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
II I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 

für Verpackungen entsprechend Bericht 107 084 
15,90 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
23,80 kg (Verpackungsgruppe III) 

und für Verpackungen entsprechend Bericht 107 084 
l. Nachtrag 
12,20 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
18,20 kg (Verpackungsgruppe III) 

nicht überschreiten . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in ~r . 2 genannte Antra gs teller muß nachweis
bar sic h erstellen, daß alle Aufla g en über die 
Verwendung der Verpackun5 dem jenige~, der die 
Verpackun~ für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspri ch t den in 

der Ord:1ung für die i nternationale Eisen!>ahnbe 
förderung g efähr l icher Güter ( RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Befö~derung gefährlicher Güter auf der 
Stra ß e (ADR-Ubereinkommen) 

fest g ele5ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Be f örderung gefährlicher Güter. 

1 0 . 2 .Ei n Widerruf diese r Zulassung b l e i:, t v ''" b eh a 1 -
ten . 

1 0 .3 Dieser Zulassun5 ss chei11 wird im "Am t s- u<~d :u t
tailungs~ldtt der Bundesanst a lt fUr Ma terial
Eor:;::hun;S und -?r üfung, B~rlin" (ISS~ 034 0 -7551) 
veröffe:1:licht. 

4950 Minden, 2i. 03 .1990 
r/ 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 8740 / lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEl vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gruss & Co. 
4010 Hilden 

Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,05 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 255 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den ·serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

aundesbahn-Zentra lamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C S E I N 

Zula s sungs-Nr. 8 750 / 4 G 

fü r di a Ba uar t ei ne r Vclrp ac k u ng z ur Befö r de r ung ~efähr 

l i c h e r Gü ter 

2 

3 

Lc ch tsg ru ndl a g en 

Verordnung über die i nner s taa tl i che un d g renz
übersch r e it end e Beförde r ung g e f a h rli eb er Güt er 
mi t Elsenbahnen (Gefah r gut ver o rd nung else n 
bahn - GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. l, s . 1560) 

Antragstelle r 
Ken k el KGaA , 4000 Düsseldorf 

Benennung der Ba u ar t 
Kiste aus Pappe als Außenverpackung und zehn 
830 ml - Weißblechdosen als Innenverpackungen 

~ Anforderungen an die Bauart 

4. 1 

4 . 2 

Die Bauart muß den Baumustern entspr e chen , die 
gemäß Prüfbericht :-Jr . 107 327 ·der Bundesbahu-Ve r
suchsanstalt Mindeu ( We s t f) v om 26 . 0 4 . 1989 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Wahlweise darf die Kiste auch in der Ausführung 
er1tsprechend den genannten Prüfbericht jejedoch 
mit de~ Außenabmessungen 
Lär1ge: 42 cm 
Breite: 22 cm 
Köhe: 14 cm 
verwendet werden. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
naunte<l Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

5 Zulassung 

Die uuter Nr . 3 beschrieheue Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Auferderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Pertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelasseneu Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Uer Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
ö .... ;.'"' .. ,.,1 . ... - · ·"' • 0.... 0 .. &: :; l 1 ... <: i ...,,.f 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Ze u t r alaat 
Ki nde n O lestf ) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U M G S S C H E I M 

Zulassungs-Nr. 8768/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu s tern entsprechen, die 
gemäß, Prüfbericht Nr . 
107 4SQ vom 22.05.1989 und 
107 46~J . Nachtrag vom 20 . 10.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartp r üfung nach dem Anhang V der Anla g e 
zur GGVE u nte r zogen wo r den sind. 

Dieser ~la c ht r a g gi 1 t 
sung $ OChei n 8 768/0A 1 
packun gs g e s e ll sch a f t 
1 0 . 08 . 1989 

nur in Verbindung mi t dem Zulaa
der Fa . Br aur1s c hw e i g er Me tallver -

mbH, 3300 Braunschweig v om 
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Di ese r Na chtra g wird i m " Amt s - u n d Mitte il u n gobl nt t d e r 
Bunde s a n s t a lt für l-lat e ria l f orschun g und -prüfung, 
Be rlin" ( ISSN 03 4 0 -7551) ver ö ffentlicht . 

49~..tl..dCi' 12 , 03,\990 

;.~).9/ h 

Bund " sbahn-Zentralamt 
Mißden ( lle s tf) 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8769/ 1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheir1es wird wie folJt geändert 
b zw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Pr ü fbericht Nr. 
107 460 vom 22.05.1989 und 
1 07 460 1. Nachtrag vom 20.10.1989 
der Bundesba~n-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Die s e r Nachtrag gilt 
sungsschein 8769/1A1 
packungsgesellschaft 
10.08 . 1989, 

nur in Verbir1dung mit dem Zulas 
der Fa. Braunschweiger Metallv;or -

mbK, 3300 Braubschweig vom 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesar1stalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht . 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8800/0A2 

für die Bauart eiuer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Kar l Huber Ve rpackungswerke 
7110 öhringen (WUrtt . ) 

Benennung d er Bauart 

Feinstblechve r packung mit abnehmb a rem Deckel 

Fassun g sraum : 6 , 6 bis 8,2 Liter 



7 . 1 

7.2 

8 

8 . 1 

8.2 

A~.f0~dcruo g en nn die Bauart 

Di. f'l' Bauar t. ~u(\ den Baumu ste r n eotsprect~~ n , di e 
gemäß P rufb~ c ic h t 'r. 
107 533 vnm 78.05 !9•9 u~' 
10 7 5JJ' '>t .. ltt"F!S VOC' '~.il1 ,,...L.i 
1~ r ~-o nde s bahn-V er suc nsans Ld.l t ~1' ;•c. ·_. ;o l i. · :; 1: t) 

t-_i-'":r.!t' ba•J;J.rtpr'if nng nach del'l ;_.l h ~ r. .; d··, n .. l . .? I.' 

zur GGVE un terzo8en wo r den sied. 

Zu.lassu ng 

Di3 
der 
Nr . 

ut1t~r Nr. 3 l 2s c.hc ieo~·n~ Bauart ·. i.rd 
Vo r aussetzu n g, d a ß d ie Anf orderungen 

4 e r füllt werd~~, zug~l3ssen. 

Fer t igung v o n Ve rpa ckunge n 

·.~.-~tc: 

nach 

Nach der zug('l. as s enen Baua r t dürfen Verpacku n ~e r1 

serie nmäß ig gef er tigt werde n. D.a r Herste l l e r muß 
g ewä h r leisten, da ß be i d en serienmä ßi g gef e rtig
te n Verpacku ngen die für d i.e Bauart f e s::gelegLen 

Anfor d er ungen erfüllt sind , 

Ken n zei c h nung 

Die nach der zug e lassen en Ba uar t se ri e nmäßi g ge
f e rtigt e n Verpack ungen sind daue rhaft u nd gut 
sichtbar wie folgt z u kennze i chn e n: 

Verpackungen entsprechend Bericht 107 533 

RlD/ADR / OA2 /Y 15/S/ •••••••• • • ,./ D/B AM 8800 - KHV 
(Herste l lungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Ve r pa ckungen e n t sprechend Be richt 10 7 533 
1 . Nac h trag 

RlD /ADR/OA2/Y 13/S/ •••••••••••• /D/BAM 880 0 - KH V 
( Her ste l lung s -
jah r , nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung de r Verpa c kung 

Die nach der zugelassenen Baua rt serienmäß ig ge
fertigten und entsprechend Nr, 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für ge f äh r li c he Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe 11 od~r 

den. 

gefähr li che Güter 
111 verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

9 

10 

10.1 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 

für Verpackungen e nts preche nd Bericht 107 533 
15,0 kg (Verpackungsgruppe 11) bzw. 
19,0 kg (Verpackungsgruppe 111) 

und für Verpackungen entsprechend Bericht 
1. Nachtrag 
12,10 kg (Verpackungsgruppe 11) bzw, 
18,10 kg (Verpackung•gruppe 111) 

nicht überschreiten. 

107 533 

Di e Üb e r wa c hun g da r Fe r tigung: vo n Ver:,>ar:k.ungen 
nach dieser Bauart mu ß nach den ' ' T e ch nischen 
Richtlinien für die Uberwachung d er Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden, 

Der in Nr . 2 genannte Antra& Steller mu ß na c hw ~i s

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demj e nigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/bef üllt , be 
kannt sind . 

Sonst i g es 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordn ung fü r die i n ter na.tionaie Eise nbahnbe
förde r ung gefährl i ch e r Güter (RID! 

dP.'::l 'i:t,r:r:>äi srr.:"C' ~ 1 ~J . reinkom~en. ;;:Je r d t e inte r 
n-?~"~ uale :Se~öro.1.;:. .. ~.g g ef :i.hr~t.. ich e t' GUt er auf der 
q•r•~• (ADR-U h cra ln ko mmen) 

t e3t gel e r,te~ Pr ü fanforderungen für Verpa ck ungen 
zur ! ef ö r d ~ • uns gef ~ h rlicher Güter. 

J ü ,;_ ~::.n ~i d·-~ t' r.t<.f di~s.:.. ~ Zulassung b l eibt vorbehal-
;' E -. • 

J..r. ser L.:lcj~u:1g·.~$!;...:! i n wi r d i m "Amts- und Mit ·· 
~~- ~~~6~~ Ll~t c' ~~ & u rt d ~s a ns ta lt für ~aterial 

fo rs~:c!U'lS ~ n c: ·p •dun g, Berlin" (ISS~ 0 340 -7551) 
ver5ff~n:...l.:.c~t;. .. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala.t 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulaasungs -Nr . 8825/lHl 

für die Bauar t eine r Verpackung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

:4 

5 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
ü berschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

E + E Plastic GmbH & Co. KG 
7047 Jettingen 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den . Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 89 335-102 der Hoechst AG, 
Frankfurt vom 10.05.1989 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Ferti gung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die. nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H1 /Y / 1 00/ • •• •••• • •••••••••• /D/BAM 
(Herstell ungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) el 
der Anl. zur GGVE) 

8825 - E + E 
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8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

10.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zug e lassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsp rech e nd Nr. 7 gekenn zeic l·.ne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ver\venrlet werden, wenn für s te nach deu Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck <d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, verm1ndert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-N r. 

Äthylalkohol 1170 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Kon zen
tration 

94 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
t r äglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen ke1ne Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tiberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Baua r t muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tiberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be!örderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonst iges 

Di e Bauart entspricht den in 

de r Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fö rderung gefährlicher Güter (RID) 

dem EuroL>ä ischen Obereinkommen über die inter
na tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St r aße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehr s (IMDG-Code) 

den Empf ehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
übe r die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung 'bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
ve r öffentlicht. 

4950 Mi~~n, 04.10.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentra lamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8826/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung liber die lnnerstaat l iche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEl vom 22 .07.198 5 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

E + E Plastic GmbH & Co. KG 
7047 Jettingen 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Cu) 
!:/ 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 89 336-103 der Hoechst AG, 
Frankfurt vom 10.05.1989 ei ner Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H1/Y/100/ •..•. • •••..••..••• /D/BAM 8826- E + E 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8.6 

8.7 

8.8 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden : 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein . 

Ko nzen
tration 

94 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3b) 

Verpackungsbauart müssen · 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt . werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung d er Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundes~ für Material
forschung und -prüfung, )(~~1'"t;~SN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Mi~, 04.10.1989 

. (6'"'~ . .1.~( ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S e B E I N 

Zulassungs-Nr. 8827 / 381 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 

die innerstaatliche und grenz
Beförderung gefährlicher Güter 

2 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE> vom 22.07 . 1985 
(BGBl. L S. 1560> 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stenge! 
5561 Binsfeld 

Eisen-

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Kanister 
Dec kel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Ne nn vol umen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oi e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht ~r. 108 043 der Bundesbahn-Ver 
suchsa nstalt Minden (Westf) vom 02.10.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem .>.nhang V der .>.nlage zu r 
GGVE unterzogen wo rden sind. 

Zulassung 

Die unter N r. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die ~nforderungen 

Nr. ~ erfüllt werden, z ugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

_ sichtbar wie f o lgt zu kennzeichnen: 
·,\ 
~ } 3Hl / X 1.3 / 250 / ..........•... / D/ BAM 8827- STP 

(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS /GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefähr liehe Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g / cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,90 g / cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck <d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa> bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 besehriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden : 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dies~r 

nacnweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der N~chweis zur Feststellung der cnemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten St and von 
Wissenschaft und Tecl1nik gef~hrt werden können. 
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8.7 

8.8 

9 

10 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei bet riebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren dur ch elektro
statische Aufladung der Gefäße ents t ehen könoen. 

Oie Ube rwachung der Fertigung von Verpackun ge n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung de r Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 198 7, s . 562, 
dur chgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannt e Antragstelle r auß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Aufl a gen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de r dlP 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /b efüllt be
kannt stnd. 

Sooatiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung flir die internationale Eisenbahnb e
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkom~aen über die inter 
nationale Beförderun~ ~efährlicher Güter auf de r 
Straße (ADR-Ubereinkummen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U N) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanford~rungen fU r Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter . 

Ein Widerruf dieser· Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

. Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Jtl~iuii.~ · t t•alt für Material
forschung und -pr~·---;.'iJt"-" (ISSN 0340-7551) 
verö~~tlicht. 

4950 Kin~, !A·.t~: 11990 rf-·" ~;;{.,;.;ß·~r h 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8628 / 4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1965 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Comet GmbH, Pyrotechnik-Apparatebau, 
2650 Bremerhaven 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung mit Aus
kleidung und Beuteln als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

'4 .1 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Untersuchungsbericht Nr. 7/1989 der DVG 
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH , 
8505 Rötbenbach a. d. Pegnitz vom 06.09.1989 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

4 . 2 Die Verpackung muß wie in dem unte r Nr . . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
df·n. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart ~·lrd 
. der Vorausset zung, d~ß die Anfor~rungen 

Nr . 4 erfullt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackunge~ 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen .Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell e r muß 
gewährleisten, daß bei den serien~ßig gefertig
ten Ve rpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Baua r t serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~"~ 4Cl/Y 45/S/ • • ••. ••• • •• ••• /0/BAM 8826- DVG 
\.!!_/ (Herstellungs-

8 

6.1 

6.2 

6 .3 

6.4 

6 . 5 

6.6 

9 

10 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se r ienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden • 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 45,0 kg 
nicht überschreiten. 
Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Keft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min~, 04.10.1969 



Deutsche 
Bundesbahn 

B•mde!3l::>ahn-Zentralarot 
Min<len (\0/estf) 

Z ~ & A S H 0 N G S 9 C B 

Z• t lasaunqs- Hr . qß}ll/ J.A2 

,· ·x iti B""n.art e1nf;'r '7crr::. K\1. ''"~'~~ <.U.l' BL.tör~~ ... ··us ~8.L. 11: 
h ~ CUt. e r 

Verordnung übt,r die inner"lt.~ at!ic he t..nu gr·en~. 
überschrei tende Beförderu~g gefährl i cher Güter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Ei ~en
bahn - GGVEI vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. I , S , 1560) 

2 Ant~agstel ler 

Bernhard Beckmann GmbH & Co. KG, 
4730 Ah len (Westfl 

J Benennung der Bauart 

5 

6 

7 

Faß a us s;· ~hl mit: abnehmba r err Deckel 

Fassungsraum: 61,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nie Bauart. muß den Baumustern e ntsp rechen, d 1e 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 897 der Bundesba hn-Ve r
suchsanstalt Minden (Westf ) vom 15.09.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anla ge zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi rd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nac h 
Nr. 4 erfü l lt werde n, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~~~ 1A2/X 87/S/ ................ /D/BAM Ba29- B. B. 
\.!!../ (Herstellungs-

8 

8.1 

8 .2 

8.3 

8 .4 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schr iften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 87,0 kg nicht überschre i ten . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung f ür Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kann t sind . 

der Ordn-no fbr d i e internationale Eisenbahnbe
f örderun~ i~=ah ! licher Güter <RIDI 

ck., ..,;; ''Jt":\ 1 :;chen übereinkommen über die inter -· 
~a:to~a l e Batdrd~rung gefährlicher Güter a uf de r 
:O:t~e.•~r:: ( hDR-übert.inkol\imen) 

der> r:np~t'.hll.:n<;:cn der ';ereir.ce;, Na t i.c•ntn (UNi 
U ·'.:- ~ :- ci..l ~ ·::--efO.~.. .Je;.. 1_L'lg gt..Iahr 1 iche r Güter 

fest.ge .l t";Jt.e CI f'l·üfantorci.;rung en für Verpackungen 
zur Beforderung gefähr l iche r Gut.er . 

iC l. Ein Wide ;· ru f dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi r d i l!l "Amts- und Mit 
te ilungsblatt de r Bundesanstalt für Mater j a] 
fo r schung u nd -prüfung, Berli11" ( ISSN 0340-7551) 
veröffent licht. 

4950 Mind~f 04.10.1989 
( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Dundesbahn-Zentralarot 
Minden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8830 / 0A2 

für die Bauart einer Ve rpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beforderung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechts~rundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 15601 

Antragsteller 

Stephan & Hoffmann GmbH, 
6940 Weinheim 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 6,7 bis 12,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß d e n Baumustern e?ltsprec he n , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 787 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.08.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .1\nlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 be s c hriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelas senen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we r den . Der Hers teller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die f ür die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert igte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RI D/ ADR / OA2 /Z . .. . •) / S / ..•....•.. / D/BAM 8830- SH 
(B rutto- (Herstellungs-
höc h s t- jahr, nur di e 
massel letzten beiden 

Ziffern) 

"l Die zu kennzeichnende Bruttohöchs tmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen . 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 geke nnzelc hne
ten Verpackungen dürfen für gefähr liche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE solche Verpacku ngen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähr liche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet we rd e n. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni c h t über
schritten werden. 
Die Dichte bzw. Schüttdichte de r Füllgüter darf 
1,5 g/cm3 (Verpackungsgruppe IIIl 
nicht überschreiten. 

Die tiberwachung der Fertigung von Verp;;ckungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tiberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gül,_,,. 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragstell e r muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung d e mjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / bef ü llt , be
kannt sind. 

10 Sons tiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St r aße (ADR-tibereinkommen) 

fe s .tgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
z u r Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der BundesanstalL für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.10.1989 

~ 

360 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr . 8831/lAl 

für die Bauar t einer Verpackung zur Beförderung gefähr
llcher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die i nnerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlic he r 
mit Eisenbahnen (Ge f ahrgutverordnung 
bahn - GGVEl vom 22 . 07 . 1985 
(ßGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 
5952 Attendorn 

Bene n nung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen -

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel mit PE
Innengef ä ß 

Fassungs raum: 204 Liter 
Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspre,~hen, d1e 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 639 der Bundesbahn - Ver
s uchsa nstalt Mi nden (Westfl vom 10.07.1989 einer 
Bauartprüfung nac h dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wo rden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorausse tz ung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~1Al/X 1.8/350/ ••..• • .• . •• •• /D/BAM 8831- BFD \...!:'/ (Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendu ng der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüte r darf 
1, 80 g/cm3 (Verpackungsg ruppe Il bzw. 
2,7 0 g/cm3 (Verpackung s gruppe IIl bzw . 
4,05 g/cm3 (Verpackungsg r uppe IIIl 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d . h . Dampfdruck des Fül lgu
t es und Partialdruck von Luft oder son stigen 
i nert e n Gasen, vermindert um 100 kPa l bei 5 5 °C 
da rf 233 kPa nicht überschreit~n. 



8.5 

9 

Die Überwachung der fertig ung von Ve rpackungen 
nach d1eser Bauart muß nach den "Techn1schen 
Richtlin1en für die Überwachung der E'erttgung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter 
ITRV DOll" - Verkehrsb latt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für d ie internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551! 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.10.1989 

<J 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8832 / 1A2 

für die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverord nung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S . 1651) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
21. Dezember 1988 (BGBl. I, s. 2621) 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 
Bauer Staplergeräte GmbH 
4286 Südlohn 

Benennung der Bauart 
Gefäß aus Stahlblech 

Nennvolumen: 240 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 881 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf. l vom 28.09.19889 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Di e unte r Nr. 3 beschriehene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderunge n 
Nr. ~ erfüllt werden, z ugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstel ler muß 
gewährleiste n, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegt en 
Anforderungen erfüllt s1nd. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzei c hnen : 

(u; 1A2/Y/100/.,./ .......... /D/BA~l 8832- Bauer l E 46 
~ (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, we.w für sie nach den Vor
schriften der GGVE /GGVS/GGVSee solc he Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der rül lgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) 
1,80 g/cm3 IVerpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck l d. h. Dampfdruc k des füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht übersch re iten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der E'ertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001! " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche rstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.10.1989 

'7 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U R G S S C H E I R 

Zulaasungs-llr. 8832/ 1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geänder t 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 881 vom 28.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Gefäße auch aus dem Werk
stoff 1.4571 entsprechend den Zeichnungen SF 240 
V4 Al und SF 240 V4 All und den zugehörigen 
Stücklisten der Fa. Bauer Staplergeräte GmbH 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8832/1A2 der Fa. Bauer St ap lergerä te 
GmbH, 4286 Südlohn vom 05.10.1989 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hi~~n. 05.03.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundeabahn-Zentralaat 
Minden (lfestf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 8833 / 0A2 

für d~e Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 

2 

3 

4 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefähr 1 icher· Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Lahn 1 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 26,9 bis 35,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart 111uß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 908 der Bundesbahn-Ve r
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.09.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang . V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

1 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugel asse n. 

Fertigung von Verpackungen 

.Nach der zuge l assenen Bauart dü rfen' Verpacktnlg'>n 
serienmäßig gefertigt werde n . Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen d ie fü r die Bauart festgelsgten 
Anforderungen erfüllt si nd. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folg t zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 44/S/ • • ••••••.• •.• /D/BAM 8833 - BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zul ässig si nd. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmsse des Versandstückes darf 
43,3 kg (Verpac kungsgruppe II) bzw. 47,6 kg (Ver
packungsgruppe III) nicht überschreiten . 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
!TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 g e nannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

festgelegten Prüfanfor4erungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf die s er Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 05 .1 0.1989 

f't;JU:/ h 



Bu .. d e sbahn-1-tmtr<tlar•t 
Minden IWe stfl 

~ L 1· A 5 S U N G S & C 8 8 _ N 

öu~assungs-Nr. 8 8J4 / 0A 1 

tUr d~e Bau ct r t eJ.t1e:c V~ ... F-'i~8,.,;un ~ zu.~ ßefo r derung 
~Lfä~r.icher Güter 

2 

Ve r o r dnung über dH: ~nnerstaat.l iche ur.d g rer.:>:
übe rschreitende Befö r derung gefähr l icher Güt er 
mit Eise nbahnen (Gefahrgu t verordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Antragsteller 

Schmal bach-Lubeca AG, 
33 70 Seesen 

3 Benennung cier Bauart 

Fe~nstolechverpackung m~t n ichta bnehmbarem Deck~l 

Nennvolumen : 0,5 bis 1,0 Liter 

4 Anfor derungen an d i e Bauart 

5 

7 

8 

8 . 1 

8 . 2 

8 . 3 

6 . 4 

3 .• 5 

[l te Bauar t muß den Baumustern entspr echen , die 
gemäß Prüfber~cht Nr , 000 0 2 4 der Fa . Schmalbach 
Lubeca AG, 3370 See sen vorn 1 4.0 9. 19&9 e ~ner Bau
artprüfung nach dere Anhang V de r Anl a ge zur GGVE 
unte rzogen wo rden sind . 

Zul assung 

Die u nt e r Nr . 3 beschriebene Bauart wird un t e r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s i chtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y1.8/250/ • • •• •• •••• /D/BAM 8834-SLW 
(Herstel l ungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder 111 verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schrltten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 8 0 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
2,70 g/cm3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Pa r tialdruck von Luf t od~r eonet igen 
i ne rten Gase n, vermindert um 1 00 kPa l be l. 55 · 0 c 
da r f 166 ~Pa nicht über s chreiten. 

Di e llberwachung de r 
nach dieser Bauart 

- --- --- - - ~-

Fertigung 
11u8 nach 

von 
den 

Verpackungen 
»Technisc hen 

:o 

iücht. l in i en fü·· ~ie öbe rwachung der Fer tt-.J .:.ng von 
V"'rpc.ck ur.ge, .I! Iu ö<:förderung gef~h r 1 i eher Güter 
1 T.Rv (1 01i • · V eY. kehr~blatt <ieZt 16, 19a7 , s. 562, 
durchge l'ubrt we r den. 

Der in ~ ~. 2 9~~annte Antragsteller mu ß nachwei~ 
b;,~ ~;ch"';-"t.: l \en , d.;,a alle Auf l agen übe •· die 
J._.-.. _;.•h•ng u..=~ ' le r packung demjenigen, der d ie 
V9rpa ckung fü r G<•f a hrgut einsetzt/befü.llt, be
k<>nnt. s i nd. 

de r On:i .ilu n g fU r die i n t erna t i onale Eie~rf?ahnb2 
f örderung gefährlic her Güter IR IO ) 

dem Eur opäischen Obereinkommen übec die i nte r
natio nale Beförderung g efährl i c her Güter auf der 
Straße (ADR-IJbereinkornmenl 

festgel e gten Pr üfan forderun gen für Verpackungen 
z ur Bef örde rung gefähri ic ~er Güt er. 

l.O. 2 Ein Widerruf dieser Zu lassung bleibt vorb~..llal

ten. 

10. 3 Dies er Zulas sur;gssche in wird im "Amts - und Mit ·
teilungsblatt de r Bu ndesanstalt für Material
forschu ng unci. -pd;,f ur,g , Becl.in" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentl~cht. 

4950 Minden, 09.10.1989 ., 
( 

I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

ßundesbahn-Zentral~t 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8835/3A1 

f ü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
l icher Güter 

1 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die i"nnerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG, 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart touß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbe r icht ~r. 000 024 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 See sen vom 14.09 .196<; 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

3ulaasu ng 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Baua r t wird unte r 
de.:- Voraussetzung, daß d ie Anforderungen nac~. 
Nr . 4 erfüllt we rde n , zugelassen. 
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6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmä ßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
g ewährl eisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderunge n er füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zuge l assenen Bauar t serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

n

u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen; 

3A1/X/2 50/ ...•.•....•.• / D/BAM 8835-SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten be iden 
Ziffern) 

ge
gut 

ß Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

6.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäß1g ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwende t werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS /GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Di e Verpackungen dürf e n 
der Verpac kungsgruppe I, 
werden. 

fü r 
II 

gefährliche Güter 
ode r I II verwendet 

Di e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter dar f 
1,20 g / cm3 (Verpackungsgruppe Il bzw. 
1,80 g / cm3 (Verpackungsgruppe IIl bzw. 
2,70 g/cm3 (Verpackungsgruppe IIIl 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruc k von Luft oder sons tigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa l bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwa chunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragstelle r muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDl 

dem Europäischen Obereinko mmen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (~DR-übereinkommenl 

dem internationalen übereinkomme n des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlic her Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährliche r Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi rd im " Amts- und ~llt
teilungsblatt der Bundesanstalt fur Material ~ 
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 75 51 l 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.10 .1989 

{ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentral ant l 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 ~ G S S C H E I N 

Zulassung~-Nr. 8836/0Al 

für die Bauart e1ner Verpac kung zur Beforde~uny 
gefährl1cher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 .5 

Verordnung uber aie 1nnerst.aatl1che und 
überschreitende Beförderuny gefährl1cher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
IBGBl. I. S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG, 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

gt·enz
Güter 

F1sen-

Fe1nstblechverpackung m1t nichtabnehmba<em D~ckel 

Nennvolumen: 5 b1~ 13 L1te1 

Anforderungen an die Bauart 

Dit Bauart muß den Baumustern enLspreL:hen Ult"' 
gernaß Prüfberi c ht Nr. 000 023 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG , 3370 Seesen vom 31.08.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschr Lebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfullt werden, zugelass~n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfe n Verpackungen 
ser1enmäßig gefertigt werden. Der Her&teller muß 
gewährleisten, daß be1 den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für d1e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugela~senen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft uPd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/150 / ............. /D/ BAM 6836- SLW 
(Herstellungs-
Jahr , nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart berienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrif t en der GGVS/C.GVE solche Verpackungen zu
lassig sind. 

Die Verpackun9en dürfen für gefahr ll.che Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie Dichte der ~·ullgüter darf 
1,20 g/cm3 lVerpackung.:gruppe IIl bZ\i , 
1 , 80 g/cm3 (Verpackuugsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu ... 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
itt•n-ten Gdsen, ve r mindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die 
nach 

Überwachung der 
dieser Bauart 

Fert1gung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 



9 

10 

10.1 

Richtl1nien für d1e Oberwachung der ~·ertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjen igen, de r die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart encspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güte r (R IO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die in ter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße IADR-Obereinkornmen ) 

festgelegt en Prüfanf o rderung en für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung b l e i bt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei lungsblatt der Bundesanstalt fü r Material
forschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.10.1989 

7 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbabn-Zentrala.t 
Hinden IWestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8837/ 3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Schmalbach-Lubeca AG, 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 5 bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 023 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vom 31.08 . 1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr . j beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewahrleis ten. daß bei den serienmaßig gefertig-· 
ten Verpackungen d1e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Ve rpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(lüi\ 3A1 / Y/ 150 / •••.•. • ••••.. / D /BA~ 8837-SLW 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Zi ffe rn) 

8 

8 .1 

8.2 

8 .3 

8 .4 

8.5 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart s erienmaßig ~e

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-
ten Verpackungen d~rfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach d;~n Jor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Vc.rpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gef.3.hrliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für de n Inhalt dürfen n1cht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g / cm3 (Verpac kungsgruppe II) bzw. 
1,80 g / cm3 IVerpackungsgruppe Il l) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck ld. h. Dampfdruck des Fül lgu
t es und Partiald r uck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 100 kPa nicht überschreiten . 

Die Oberwachung de r Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung de r Fertigung von 
Verpackungen zu r Beförderung gefähr 1 i cher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß na chweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der d i e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationa le Eiser,bah nbe
förderung g e fährl iche r Güter (RIO) 

dem Europäi sc hen Obereinkommen über d ie inter
nationale Beförderung gefährlic her Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen I UN ) 
über die Beförderung gefährl iche r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpacku ng en 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo rbehal 
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanst alt für Material
forschung und --prüfung, Berlin" I ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht . 

4950 Minden, 09.10.1989 

'l 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr . 8838 / 4G 

f ür die Bauart einer Verpackung z ur Be förder ung ge f äh r 
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeve r o rdn ung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 16 51) zu let zt geän
dert durch die Dritte Verordnung zu r Änderung von 
Gefahrengutausnahmeverordnunge n vo m 
21. Dezember 1988 (BGBl. I, s. 2621 ) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Hoffmann's Starkefabriken AG 
4902 Bad Salzuflen 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Auße nverpac ku ng mi t 1 2 
(3 x 4) bzw 18 13x6) 
Druckgaspackungen als Innenverpac k ungen 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entspreche n , d ie 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 922 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vo m 06.09 . 19 89 ei ne r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der An I age zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlos s en we r
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebe ne Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassene~ Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Ariforderungen erfüllt sind. 

Kenllfeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD
Ausführung A: 
4G/Y8/S/ ••••••••••. •• .••• D/BAM 

(Herstellungs-
8838 - ZWA-MJ 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Ausführung B: 
4G/Yl1/S/ ••••••••.••••••. D/BAM 

(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8838 - ZWA-MJ 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

8. 3 Die Bruttomasse des Versandstückes dar f 7, 4 kg 
(Ausführung Al bzw. 11,0 kg !Ausführung Bl n i c ht 
überschreiten. 
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fl. 4 

8 . 5 

B. f> 

9 

1 0 

Entfä llt 

Wird die zugel 3ssenf' Ve rpackungsba · ~ :lr t a l s zua "? rr. 
me nge setz t e Verpac kung - auch wit andere n a l 9 in 
d i esem Zu l a s sungs s c he in be ~.::hr j eh~··cr I 1ne ·, 
pac kungen ·- v erwe ndet, n u ß ~t.Jchweisba, \ict.-= ... n,..,..
s t el l t s e i n , d a ß d i e . zu sanuoen9e set:~te Vcr.!rpack~lx.'J 
mi t den I nne nverpackunge n ebe nso w1~ksam i at w~e 
d i e zuge l a ssene Verpackungsbauart . 

Di e Obe rwa chung der Fe r t. i gung von Verpac kunge., 
nach di e s e r Bauart mu ß nach den "Technisc hen 
Ri chtl inie n f ür dLe Uberwachung de r fertigun ~ v~n 
Ve rpackunge n zu r Be fö r derung gefä hrl iche r Gü ter 
(TRV 001)" - Ve r kehrsb latt He ft 16 , 198 7 , S. 562 , 
d urchgeführt werd en. 

Der in Nr. 2 ge nannte Antrag s tell er muß nac hwe i s
bar siche r ste l len, daß alle Auf lagen über d ie 
Verwe nd u ng de r Ve rpacku ng demj e n i gen, der d ie 
Ve rpackung für Ge fahr gut ei nsetzt/bef ü llt be
ka nnt sind. 

Sonsti ge s 

10. 1 Die Bauart entspric ht de n i n 

der Ordnung f ü r d ie i nt e rna tiona l e Ei s enba hnbe 
f örd e r ung ge fährl iche r Güt e r ( RIO) 

dem Europäisc hen Obe reinkomme n übe r die inter
nat ionale Be förder u ng gefäh r l iche r Güte r a uf der 
St r a ße (ADR- Ubereinkomme n ) 

de m interna tio nalen Obereinkomme n d e s Seever 
keh r s (IMDG - Code) 

de n Empfehlungen de r Ve r e inten Na t i onen ( UN) 
über die Beförderung ge f ä h r liche r Güter 

festgelegten Prüfanfo rderungen für Ve r pac ku ngen 
z u r Beförde rung g e fähr l i c her Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf die s er Zulassung bleibt vorbe ha l 
t e n. 

10 .3 Dies er Zulassungsschei n wird i m " Amt s - und Mit
teil ungsblatt der Bundesa nsta l t f ü r Mate r ia l 
f o r s chung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-75 51) 
veröffentlich t. 

4950 Minden, 09.10.1989 
.--, 

( 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8839/ 5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 3426 Wieda 

3 Benennung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier mit Inne nsac k aus 
Polyethylen 



4 

5 

Anforderungen an d~e Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 679 der Bunde sbahn-Ve r
suchsanstalt M1nden (West !) vom 14 . 07.1989 einer 
Bauartprüfung nac h dem i\nhang V der Anlage zur 
GGVE unte rzogen wo rden sind. 

Zuldssung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart w1rd 
der Voraussetzung, daß die Anforderunge n 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

uhter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährle isten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforde r ungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
ferti gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt z u kennzeichnen: 

(~5Ml/Y 26 / S / •.•••...• •• ••..• / D/BAM 8839- Sa 
\.!!../ ( Her stellungs-

j ahr, nur die 
let z ten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 Die nach der zugel assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennz e i chne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zul ässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht übe rschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften !Masse, Korn
größe usw . ) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
R1chtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
!TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten . 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10 . 3 Dieser Zu la ssungsschein wird im "Amts- und Mit
te ilungsbl a tt der Bundesanstal t für Mater ial
forschung und -prüfung, Berlin" <ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17 . 10.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
~tinden ( Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Ne. 8840 /181 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gx:errz
überschreitende Befö ~derung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen ( ~efahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

5 

6 

7 

Hartmut Müller Kunsts toffverarbeitung 
GmbH & Co. KG i n 2350 Neumünster 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Fassungsraum: 1050 ml 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfhericht Nr. 107 577 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 04.08.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .>.nlage zur 
GGVE u nterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~lHl/Y/100/ ••••••..••.••• /D/BAM 8840- HM \.!!J (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wen n für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zul~ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwende t 
werden . 
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8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,814 g / cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. IIII 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtübe rdruck <d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr . 

~thylalkohol 1170 

Die Werkstof fe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

94 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3bl 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8. 7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens-
35 °e muß s ichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlin ien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehr sblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 gena nnte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen üb<>reinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße <ADR-übereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eodel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

368 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Minden, --.. 

I 
17.10.1989 

J.~ ,,t- _r: ( 
:'1 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

ZULASSUNGS S C BE I,N 

Zulassungs-Nr . 8841/4G 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförde rung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 15601 

Antragsteller 

Ab0tt Diagnostica, 6200 Wiesbaden 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit verschie
denen Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 728 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 03.08 . 1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, ,daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertlg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y 6/S/. ' • •...• , .• , .. /0/BAM 8841 - BROHL \V (Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie na~h den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6, 0 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 



8 . 6 

9 

Die Überwachung der E'ertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der E'ertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güte r 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter <RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs <IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanford:rungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.10.1969 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 6842/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1965 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, Armaturen, Apparate
bau, 6104 Seeheim-Jugenheim 

Benennung der Bauart 

E'aß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 5 bis 10 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 496 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 05.06 . 1969 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß jie Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 E'ertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungeu 
serienmäßig gefertigt werden . Der Herstelle r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe~tig 

ten Verpackungen die fü r die Bauart f e stgelegteL 
Anforderungen erfüllt s ind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s~r•enmäBi~ J•
fertigten Verpac kungen sind dauerhaft und güc 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ü\lAl/X/450/ . • ..•• •• ... • . . .. . / D/BAM 8642- WS 
\.!!._) <Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 

8.1 

6.2 

8 .3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach de r z uge lassenen Bauart ser iemoaßi g ge ·
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn<'
ten Verpackungen dürfen für gefahr l i c be Gür,er 
verwendet werden, wenn für si e nach de n ·,,_, ~ 
schriften der GGVS/GGV E/ GGVSee solche Verpacl.c:n
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Guter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dür fen nicht übe r
schritten werden. 
Die Dichte der E'üllgüter darf 
1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe Il bzw. 
1,6 g/cm3 (Verpackungsgruppe Ill bzw. 
2,0 g / cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

6.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 °C 
darf 300 kPa nicht überschreiten. 

8 . 5 

9 

Die Uberwachung der E'ertigung von Verpac kungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefäh rlicher Güter 
<TRV DOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjen igen , der dlF 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be·· 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e E1se11bahr. e
förderung gefährlicher Güter !RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über d.i. e inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße <ADR-Ubereinkommenl 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- u nd Mit
teilungsblatt der Bundesanst al t für Ma terial
for schung und -prüfung, Berl in " !ISSN 0340·-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.10 .1969 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z D L A S S D N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8843 / 4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderuny gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung E1sen
bahn - GGVEl vom 22.07.1985 
IBGBl. I, S. 15601 

Antragsteller 

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co. 
5860 Iserlohn 5 

3 Benennung der Bauart 

4 

·Ll 

.1, 2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Kiste aus Stahl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 156 der Bunde sbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.07.1989 elne r 
Bauartprüfung nach dem .>,nhang ., der ."-nlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dle Verpackung muß wie in dem unter Nr. ~.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. ~ erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

.Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Größe 1: 

(%) 4A1/X 

Größe 2: 

®4Al/X 

580/S/ .............. /D/BAM 8843 - PT 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

610/S/. ~ .•.••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8843 - PT 

Auflagen über~ie Vervendufg der Verpackung 
I 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und !entsprechend Nr. 1 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder Il I verwendet 
werden. 
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8.3 

8.4 

B. S 

a.6 

9 

D1e Bruttomasse des Ve rsandstückes darf 
580 kg (Größe 1) bzw. 
610 kg (Größe 2> 
n1cht überschreiten. 

Entfällt 

vlird die zugelassene "erpackun<Js bauart als zu s am
mengesetzte Ve.rpackung - auch mit ar,det"en als l.r 

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - ver~endet, muß nachweis~ar sicherge
stellt sein, daß dit zusammengesetzte Verpacxung 
mit der. Innenverpac k.ungen eb<E<IUIO Wirksam ist >Jie 
die zugelasse ne Ve rpackung~bau~rt. 

Die tlberwachung der Fertigung von Ve r packungen 
nach di e ser Bauart muß nach den "Technisc hen 
Richtlinien ftir die tl be rwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beföt"derung gefährlicher Güter 
I TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

De r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherste llen, daß alle Auf lagen tiber d ie 
Verwendung der Verpa ckung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut e insetz t/befüllt, be
kannt sind. 

1 0 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspr 1c ht de n in 

der Or dnung für d ie international e Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ube r e iakommen übe; die il•ter
nationale Beförderung gefährliche !:" Güte r auf der 
Straße ( ADR-Uberei nkon-.men l 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Code) 

d en Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN> 
übe r die Beförde t"ung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanfot"der ungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und ~it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551> 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.10 . 1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ('Nestfl Deutsche 

Bundesbahn 
Z 0 L A S S D N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8844/31HH1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels IIBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16 . 08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S . 1651) 

Antragsteller 
Riedel-de Haen AG 
3016 S~e 1 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel IIBC) mi t Kunst
stoff-Innenbehälter,.- Tl:"ansportgefäß aus Kunst
stoff, TK -

Fassungsvolumen: 507 Liter 



4 

5 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Ba umuste rn entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 36 4 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt ~Iinden IWestf) vom 29.05.1989 einer 
Bauartprüfung nach den "Techni s •~hen Richtlinie n 
für de n Bau, die Prüfung, die Zulassung , die 
Kennzeichnung und die V~r~end11ng v''" 
Transportg efäßen aus Kunststoffen - TRTK OOl -
(VKBl. Heft 1~ . 1985, Nr. 1~71" un terzoge n werde~ 
si nd . ~bweichend dürfen die Kombinatio~s
Großpackmittel II BC I auch entsprechend Zeichn u ng 
F 33-500-359 5 a der Fa. Jäger KG geferttgt 
werden . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 e rfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 
\'ac h der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden . 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefert igen TK 
de r z gelassenen Bauart entsprechen und daß die i n 
d iesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfü ll t s i nd. 

Das mit d e n Antragsunterlagen eingerei c hte 
Qualit~ssicherungsprogramm ist dabei einzuhal te n. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelasseneo Bauart serienmäßig ge
f ertigten TK sind dauerhaft und gut l esbar wie 
fol gt zu kennze1chnen: 

~ 31HH1/Y I • • •• •• I DI •• •• •••• BAM 8844 ! 3000 ' ~ Datum der Name oder 
Herste l lung Symbol des 
!Monat und Her stel lers 
Jahr jeweils 

8 

8.1 

8 .2 

8.3 

8.4 

8.5 

die letzten 
beiden Zif-
fern) 

507/364/1308/300 kPa/ .. .• ...... 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
!Monat und 
.Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern ! 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig .,_"_ 
fertigten und entsprechend ~~r · . 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet. 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS / GGVE / GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefähr 1 iche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Standardflüs
sigkeiten zugeordnet werden können, darf die in 
folgender Tabelle aufgeführten Dichten nicht 
überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 

Dichte in (g / cm3) 

1. 90 

Der gemessene Gesamtüberdruck I d . h . Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 °C da r f 
2 00 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

die 
als 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

De r Nachweis zur Festste l lung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt we rden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte ~ntragstell er muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di·~ 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK f ür Ge
fahrgut einsetzt / befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspri c ht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen IUN) festgelegten Prüfanforde 
rungen für Großpackmittel IIBCJ. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi rd i m "Amts- und ~l it
teilungsblatt der Bundesanstalt für ~a terial 
forschung und -prüfung, Bedin" IISSN 03 ~0 -7 551 > 

ve röffentlicht . 

4950 Minden, 19.10. 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8845 1 31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels : rBC ! 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kuns tsto ff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
IBGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmitt~l IIBCJ mit Kunst
stoff -Innenbehä 1 ter, - Transportgefäß aus Kuns r.
stoff, TK -

Nennvolumen: 1000 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern 2ntspr~t-: hen , d~ .-= 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 478 3. Nachtrag vom 1~ . 07.1988 und 
97 478 4. Nachtrag vom : 2 .08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden • We~&f 

einer Bauartprüfung nach de n "Technischen R:~~t-
1 inien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001- lvKBl. 
Heft 1~. 1985, Nr. 147.)" :wterzogen worden stnd. 

Abweichend von den genannten Berichten muß das 
Kombinations-Großpackmittel IIBC) mit einem 
Stahlblechumbehälter mit abnehmbarem Deckel ent
sprechend Zeic hnung Nr. 3-2~2:; der Fa. Schütz
Werke gefertigt werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. ~it dem ~nbringen der 
Kennzeichnung gewährleistet der Hersteller, daß 
die serienmäßig gefer t1ge n TK der zugelassenen 
Bauart ~ entsprechen und tiaß die 1n diesem 
Zulassungssche1n genannten Bed1ngungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen e1ngereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabe1 einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart: 
fertigten TK sind dauerhaf t und 
f o lgt zu kennze1chnen: 

3!-=! r 1enmilß1.g ge
gur. lesb::lr '11/l.P. 

7.1 TK mit Hol zpalette: 

(U\31HA1 /Y/ ...... .'D/ .... . ... BAM 8445 -!000 
~ Datum der Name oder 

Herstellung Symbol des 
(Monat und Her stellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zlf -
fern l 

1060 : 79 : 2052 .'100 kPa 
Da tum der 
l~tzr..en 

Dlchtheits
prüfung 
bzw. I nspekt 1on 
f~!onat und 
Jahr, j~-

we.!...ls d1 2 

1-::tz ten ;:,el
·len Ziff~rn l 

7.2 TK mi~ Stahlrohrpalette: 

(0\31HAl."i ...... D· ........ BAi"l '-l H 3 -l•lllO 
~ Datum der Name 0der 

Herstellung Symbol des 
l~onat und Hers telle rs 
Jahr je•,;eils 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

372 

die letzten 
beiden 3if-
fern· 

1060/74/2047/100 kPa / ..••.. .. .. 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung de; Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefähr 1 iche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Standard! lüs
sigkeiten zugeordnet werden können, darf die in 
folgender Tabelle aufgeführten Dichten nicht 
überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 
Wasser 

Dichte in lg / cm3) 

1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck I d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 °C darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser nicht überschreiten. 

Die Werksto ffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folge nde Prüffüllgüter: 

9 

10 

10.1 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. Ifl der Bei
lage zum Anh. V/ GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefuhrt werden kennen. 

Der in Nr. 2 genannte ~ntragsteller 'uß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d"e 
Verwendung der TK demjenigen, der d1e TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, . bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen ( UN ) fe stgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBCI . 

10.2 Ein Wj.derruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.10 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

ßondesbabn-Zentralaat 
Minden (Vestf) 

Z U L A S S U I G S S C B E I R 

Zulassungs-Ir. 884o/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
liche r Güter 

2 

l 

4 

5 

6 

Recbtscrnndlacea 

Verordnung über die inne rstaa t-1 iche und grenz
überscbreitende Beförderung gefäh rlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis~n

bahn- GGVE) vom 22 .07.19 85 
(BGBl. I, S. 1560) 

Aatracsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Hühlbach 

Beaeannnc der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
Grangemouth, UK vom 
fung nach dem Anhang 
zogen worden sind. 

Zulassung 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 310 der BPChemicals, 
25.09.1989 einer Bauartprü 
V der Anlage zur GGVE unter-

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zucelassen. 

Ferticung von Verpackuacen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig ceferti&
ten Verpackuncen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Keanzeicbauag 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folg t zu kennzeichnen: 



. (;)3Hl/Y 1 . 9/200/ • • •.• . • • •••••. /D/BAM 8846- PP 
(Herstellungs-
datum nach 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8 .4 

8 . 5 

8 . 6 

Rn I 5 I 2 ( 1 ) e ) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagea über die Verwendune ~er Ver~ackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ·ge-, 
fertigten u nd entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Ve r packungen dürfen für &efährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie na ch den Vor
schriften der GGVS/GGV!/GGVSe e sol che Verpackun
gen zulässig sind , 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für de n Inhalt dürfen nich t über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw . III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft ode r sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be i 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeich nung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoff e diese r 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anl age 
zur GGVI! 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Ve r packungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden,können. 

8 . 7 Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von .t~.öchstens 
35 C muß s1chergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch e_lektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8 . 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gafährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 !!in Widerruf dieser Zulass ung bleibt vorbehal
ten . 

10 .3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Mind!~ 19.01.1990 

~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. ß847/ lHl 

für die Bauart einer Verpackung •ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die tnnerstaatliche and gr <':nz
überschreitende Beförderung gefährli~her Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(8GB!. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 24 Rue du Prof. Fröhlich, 
F 67 230 Drulingen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 202 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.06.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .>.n l-ige zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
der Voraussetzung, daß die ~nforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewähr leisten, daß be 1 den serienmäßig gefert ig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind daue rhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1H1/Y 1.7/200/ ••••••.•••••••••. /D/BAM 8847- SLZ 
\...!!) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

373 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährl iche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,70 g/cm3 {Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,90 g/cm3 {Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck ld. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonst1gen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be1 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chem i schen Ver 
träg 1 ichkei t muß nach dem anerkann te n Stand von 
Wissenschaff und Technik geführt werden könne n . 

Bei Stoffen mit einem flammpunkt von höchst_ens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bet betri e bs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektr0-
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Überwachung der Fertigunq v n n V~rpackungen 
nach dieser Bauart muß na ch den ''Ter hn isc hen 
Richtlinien für d1e Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr l ichet Giiter 
{TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 198 7 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle -''luflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güte r auf der 
Straße IADR-Ubereinkommenl 

dem internati0nalen Obereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-eodel 

den Empfehlungen der Vereinten ~ationen IGNl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

10.3 

4950 

374 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesa~ für Material
forschung und -prüfung, Ai:...H.J.'~fi-I~SN 0340-7531) 
veröffentlicht. 1 

Mind~, 31.10.1989 

/rcu (.c_, h 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S 'c 8 E I N 

""Zulassungs-Nr . AB48/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpac kung zu r _Beförderung 

1 Rechtsgrund l agen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE ) vom 22.07.1965 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hermann Opitz GmbH & Co . 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbare m Deckel 

Fassungsraum: 30,9 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemä ß Prüfbericht Nr. 107 925 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden <Westfl vom 15 .09.1989 e~ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .>. nlage zur 
GGVE u nterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorausset zung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelas senen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 39/S/ •••••••••••• /D/BAM 8S48- OPH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
39,0 kg (Verpackungsgruppe I!) bzw. 
58,5 kg IVerpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die _ Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die. 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der d ie 
Verpackung für Gefahrgut e insetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10 . 1 O~e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahhbe~ 
färder~ng gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
Stra ße (ADR-tlbereinkommen) 

festgeleg t en Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung b leibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi rd im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt f ür Material
forschung und -prüfung, Berlin" !ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24 . 10.1989 

r; 
(At44 ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z D L A S S D N G S S C H E I N 

'Zulassungs-Nr. 8849/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Be förderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hermann Opitz GmbH & Co. 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 13,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 924 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.09 . 1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderunge n nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zuge l assen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe r tig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8.1 

8 .2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

9 

Kenn zeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie f olgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y /130/ •••••• • ••.•• /D/BAM 8849- OPH 
(Herste llungs-
jahr , nur die 
letzte n beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Ve~~ckung 

Die nach der zuge lassenen Bauart ser iemr,äßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennz e ichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähr 1 iche Güter 
d e r Verpackungsgruppe II ode r III verwendet wer 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüte r darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe IIIl 
n icht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruc k (a . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruc~ von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be i 55 •c 
darf 86 kPa nicht überschreiten. 

Die tlberwachung der Fert igung von Verpackungen 
nach dieser Baua rt muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatl Heft 16, 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 0 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat ionale Eisenbahnbe
fördertl"ng gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i m "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551> 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.10.1989 

c7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (West{) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8850'5M2 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Bef6rderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die i nnerstaat 1 iche und g renz
überschreitende Bef6rderung gefährlicher Gü t er 
mit Eisenbahne n (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBI. I, S. 1500) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Ba,umustern ent-spr~chen, t"liA
gemäß Prüfbericht Nr . 107 78~ de r Bundesh~hn-V~r

suchsanstalt Mind~n (Westf) \·orn ~5.07 .1 93~ ~.irlt?t: 

Bauartprüfung nach dem Anhan9 V der .;nl.'-1.•3'-=- ?ur 
GGVE unterzogen worden sinrl. 

Zulassung 

Die untet- Nr. 3 beschriebene 8..:-.uart '.Vi r d 
der Voraussetzung, daß die Anfar ,]e rung ~rt 

Nr. 4 erfüllt werden, z ug elassen . 

unLPr 
fl·'il:h 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt •.;e rde n. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefert i g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

tu\ 5M2/; 26/S/ ..• . ••• • . •.••.. . / D/BAM 8850 - Sa \V (Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennz e i chne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güt e r 
verwendet W€rden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III ve rwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8.7 

376 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fer tigung von 
Verpackunge n zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S . 562, 
durchgeführt werden. 

9 

10 

Der in Nr . 2 genannte Ant ragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demj e n igen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt ' befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den i n 

der Ordnung für di e international e Eisenbahnbe
förder>ang gefährlicher Güter (RIDl 

dem Europ.3ischen übere inkommen über die i nter
nationale Beförderung gef~hrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommenl 

dem internationalen Ubere1nkomrnen des s~ever

kehrs IIMDG-Codel 

d~n Empfehlungen der V~reinten Sati•)nen <UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit.
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISS~ 0340-755]) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.10 . 1989 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

-·zulassungs-Nr. 88511 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaat l iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBI. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Fass-Sauer GmbH, 6200 Wiesbaden 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 210,2 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 260/89 der Hoechst AG 
vom 1 2.04.1989 einer Bauartprüfung nach dem An 
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind . 

Die Fässer müssen a u s einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung ( z . B. nach 
RIO, ADR, RM DOll gestanden hat . Die Fässer 
müssen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

5 Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 



6 Fe r tigung vo n Ver packungen 

Na ch der zugel assenen Bauart dürfen Verpackunge n 
se rienmäß ig gefertigt we r den . Der Hersteller muß 
gewährl e i s t en, daß be i den ser ienmäßig gefe rtig
te n Verpackungen die für d i e Baua rt festgelegten 
Anf o rde r u ngen erfüll t sind . 

7 Kennze ich nung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig "ge- · 
fertigt e n Verpac kungen sind dauerhaft und gut 
sichtb~r wi e folg t zu kennzeichnen : 

~ 1A2 i X 260/S / ... • . . .. . ...... . /0 / BAM 8851 - FSW 
\.!!.) (Herstel l ungs-

8 

8.1 

8 .2 

8 .3 

8 . 4 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Aufl agen übe r die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekenn zeichne
t e n Verpackungen dü rfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden . 

für gefährliche Güter 
Il oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nic ht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 260 kg nic ht überschreiten. 

Die Überwachung der Fe rtigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr I icher Güter 
(TRV 00 1 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nac hweis
bar sichers t ellen, daß a ll e Aufl agen übe r d ie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgu t einsetzt / befül lt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

10 . 2 

der Orßnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäische n Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährl icher Güter auf der 
Straße (ADR -Obereinkommen) 

dem internationa len Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (ON) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Wider ruf dieser 
ten. 

Zulassung bleibt vorbehal-

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin " (ISSN 0340-7551) 
veröffentl icht . 

4950 Mind~ 25.10.1989 

/(.1. t_t.:.d/ 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

,... Zulassungs- Nr. 8852 / 1A2 

für die Ba uart einer Ve rpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsg r u nd lagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

Verordnung über die inne rstaatliche u nd grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Gü t er 
mit Eisenbahnen (Ge fahrgutverord nung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07 .1985 
(8GB!. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Fass-Sauer GmbH, 6 200 Wiesbaden 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum : 208,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e 
gemäß Prüfbericht ~ r . 262 : 89 der Hoechst AG 
vom 12 . 0~ .1989 eine r Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage z u r GGVE unterzogen worde n 
sind . 

Die Fässer müssen aus einer Seri e stammen, vor 
deren Fert i gung etne Bauartprüfung ( z. B . nach 
RIO, ADR, RM 00 1) gestanden hat. Die Fässer 
mü s sen dies durch ei ne Kennzeichnung ausweise n. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschr iebe ne Bauart wird unter 
der Vorausset~ung, daß die Anforde rungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleis ten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennze ichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtb!r wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X 261/S/ ...•...• .• .•.... / D/ BAM 8852- FSW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 261 kg nicht überschreiten . 

8. 4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Ri c htlinien f ür die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefäh r liche r Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden . 

377 



9 Der 1n Nr. 2 g e nannte Antragst e l l er muß nachweis
bar sicherstellen, daß al l e Auflagen ilbe.r d i .e 
Verwendung der Verpackung demjen ige n, de r di e 
Verpackung filr Gefahr g ut e i nsetzt/bef ül lt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat i ona l e Eisenb i'! hn be 
förder~ng gefährlicher Güte r ! RIO) 

dem Europäischen Obereinkomme n übe r die i nte r 
nationale Befö r d erung g e f ä h r l ic her Güter auf der 
Straße (ADR-Obere inkommen l 

dem in ternationalen Obe r e in komme n d es Seeve r
kehrs (I MDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereint e n Nat ionen (UNI 
über die Beförderung gefäh r lic her Güter 

f estgelegten P rüfanforderunge n für Verp a ckungen 
zur Beförderung gefährlicher- Guter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo r beha 1-
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird i m "Amts- u nd Mi t
teilungsblatt der Bu ndesa nstal t für Material-, 
f orsch ung und -prilfun g , Be rl i n" (ISSN 034 0-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Hinden, 25 .10.1 989 

'( 

·~.~(u.J/ 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deut5che 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs - Nr . 8853 ! 5H4 

für die Bauart einer Verpi'lckung zur Beförderung gef~hr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

378 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innersta atlic he und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Antragste l ler 

Nordenia Verpackungswerke AG 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kuns tstoffo li e 

Anforderungen an die Bauart 

gr e nz
Guter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 670 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westfl vom O-L07 . 1989 ei.n e r 
Bauartprüfung nach <lern .O.nhang V der Anlage z ur 
GGVE unterzoge n worden sind . 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraus setzung, di'!ß d ie Anforderungen 

4 erfilllt werd en , ZlJge la s se n . 

unte r 
na c h 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nac h der zug elassenen Ba uart d ü rfen Ve r packungen 
serienmäßig ge f ert1gt werden, De r Hersteller muß 
gewährlel.sten, claß be i den serie nmäßig gef ertig 
ten Verpacknngen die für di e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelas s enen Bauart s-enenmäß i g ge
f ert1g t en Ve r pa ckunge n si nd da uerhaft u nd · g u t 
s ic htbar wi e folgt zu kennzeichne n : 

~ 5H4/Y 5 1 /S/ •. . .. . .. . .•..... ID/BAM 8853 - N 
\.!!} !Herst e ll ungs -

8 

A .1 

8.2 

3.3 

P.. 4 

8. 5 

8 . 6 

8 . 7 

9 

Jah r, n ur d 1e 
le tzten be i de n 
Zi ffern ) 

Aufl a gen über d ie Verwendung der Verpackung 

Die na ch d e r zuge l a s senen Ba uart serienmäß1 g ge 
fertigten und entspr echen d Nr . 7 gekennze i ch ne 
t e n Ve r p ackungen dür fe n f ü r g e f ährliche Gü t e r 
verwende t werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun 
ge n z ul äss1 g s 1nd. 

Die Verpacku ng en d ü r f en für g e fährlich e Güt e r 
der Verpackungsgruppen TI oder III verwe nd e t 
werden. 

Die Gr en zda ten fü r d e n I nha lt d ürf e n n i cht ü b e r
sc h ritten we r de n . D1e Brut tohöchscmasse des Ve r 
s andstückes darf 50, 4 kg n icht übe r s chreiten. 

Die physikali schen Ei ge nschafte n ( Ma s se , Ko rn
größe us~. l müssen den Eige n s chaften der 1m Prüf
be r i cht gemäß Nr . 4 ge nar.nt e n P rüffül l gt; t er ent
sp rechen . 

Die Überwachung der Fe rtigung von Verpackungen 
na ch d iese r Ba u a rt muß na ch den ''Technischen 
Richtlin i en für die Überwachung der Fertigung von 
'Je rpackung e n zur Beförderung gefährliche r Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragste l ler mu ß nachweis
bar sicherstellen, daß alle .".uflagen über die 
Verwendung der Verpackung d e mjen1gen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind . 

1 0 Sonstig es 

10.1 Die Ba uart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährl icher Güter (RIDI 

dem Europä ischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
k e hrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung g e fährlicher Güter . 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesansti'll t für Ma terial
forschung und -prüfung, Berlin" ( IS SN 03 4 0--7~5 1) 

v e röffentlicht . 

495 0 Min~, 25 . 10 . 1989 

;r:. ,_~t. .• C./ 
I 



Bu ndesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G 9 S C ~ E I N 

Zulassunga-Nr. 8854/5H4 

fü r di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBi. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumus tel:"n entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 671 der Bundesbahn-Ver
suchsanstal t Minden (Westfl vom 04.07 .1989 einer 
Bauartpr üfung nach dem Anhang V der Anl age zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unte r Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve r packungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß ig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 5H4/'l 51/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8854 - N 
\!!} (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

8 .7 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmas•e des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 

10 

10.1 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be·· 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter <RIDl 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef;;<hrl icher Gütet· auf de !· 
Stra ße (ADR-Ubereinkommenl 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 , 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (lSSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.10.1989 

I 
fM<wt( h_ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8855 / 0Al 

für die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co. 
4010 Hilden 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung .mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 12,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 634 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.07. l91l9 einer 
Ba uartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

379 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge~ 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
ge~o~ährleist en, daß bei den serienmäßig gefert.l g 
ten Verpackunge n die für die Bauart festgelegt~n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar ~o~ie folgt zu kennzeichnen: 

RID /ADR/OAl/Y/100/ •.••.•..••. •. /D/BAM 8855- G 
(Herstel lungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelasse nen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ver~o~ende t werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

Die Verpackungen dürf e n für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder !II verwendet wer
den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schr itten werden . 
Die Dichte der Füll güter darf 
1,20 g /cm3 (Verpackungsgruppe Il) bzw . 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d . h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwa chung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 _Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin " (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.10.1989 
f) 

( 

ft!rJI.~.t{ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

lundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

1 . Nt~.ch.trag zum 

Z U L A S S U N G S_ S C 8 i I -J 

Zula 8sungs -Nr. 8855/_üA1 

Nr. und 4 des Zulass ungsscheine• wird wle folgt ge-
ändert bzw . erwe itert: 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem D~ckel 

Fassungsraum : 6 , 83 bis 12,1 Liter 

4 Anforderu~gen an die Bauart 

Die Baua rt muß den Baumu,tern entsprechaa, die 
gemäß PrUfbericht Nr. 107 634 vom 05.07.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W as tf) einer 
Bauartprilfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzo gen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen di e 
Verpack un gen auch i n der Ausführung gemäß Zg . 
A 06 .1 1 . 1 der Fa. Blechwarenfabrik Gustav Gruss & 
Co. , Hilden gefertigt werden . 

Dieser Nachtrag gil t nur in Verbindung mit dem Zulas
su ng sschein Nr. 8855/0A1 der Fa . Blechwarenfabrik 
Gustav Gruss & Co., 4010 Hilden vom 25.10.1989, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsbl att der 
Buc.desanstalt für Materialforschun6 und -prUfun~, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbabn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Z U L A 's S U N G S S C 8 E I I 

Zulassungs-Kr. 8856/0Al 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Veror dnung Uber die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahne n (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antrar;steller 

Hermann Winkel, 2000 Hamburg 53 

Benenaunr; der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 6 Liter 

Aaforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Bauaustern entsprechen, die 
&emäß Prüfbericht Nr. 107 656 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 10.07.1989 einer 
Bauar tprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind • 



5 Zulassune 

Die unter Nr. 3 beschrie bene Ba ua rt wi rd un ter 
der Voraussetzung, daß die Anf o r derung en na ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zug e lass e n. 

6 Fert1gung Yoa Verpackunaea 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 .3 

8.4 

8.5 

Nac h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäß ig gefertig t werden. Der Herstel l er muß 
gewähcleisten, daß bei den s e rie nmäßig gefertig- ' 
ten Verpackungen die für die Bauar t festgelegten 
Anforderungen erfüllt s ind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri e nmä ßig ge 
fertigten Verpackunge n s i nd da uerhaf t und gut 
sichtbar wie f o lgt zu k enn zeic hne n: 

RID/ADR/OAl/Z/50/ ..•••••. . • /D/ilAM 88 56 - WINK EL 
(He r stell u ng s -
jahr, nu r die 
l etzten be id en 
Zif fe rn) 

Auflagea öber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der z ugelasse nen Bauart ser ienmäß i g ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gek ennzeichne 
ten Verpackungen dür f en f ür gef ä hrli che Güter 
verwendet werden. we nn für sie nac h den Vor
schriften der GGVS/GGVE so l che Ver packungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen f ü r gef ähr l iche Güter 
der Verpackun gs gruppe I11 ve rwe ndet we r den. 

Pie Grenzdaten f ür den Inha l t dürf en nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter d arf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungs grup pe 111 ) 
nicht übersch r eiten. 

Der Gesamtüberdru c k (d . h. Da mpfdruck des Füllgu
t e s und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
ine rten Gasen, v e rmind e rt um 100 kPa) bei 55 °c 
da r f 33 kPa n ic ht übersc h r e i t en . 

Die Uberwachung der Fert igung von Verpackungen 
nach di eser Bauart MU ß na ch den "Technischen 
Ri chtlinien fü r d i e Ub e rwachung der Fertigung von 
Verp a ckungen zur Beförde rung gefäh r licher Güter 
(TRV 00 1)" - Verkehrsbl a t t Heft 16 , 1987, s. 562, 
durchgeführt werd e n. 

Der in Nr . 2 genannte Antrag s t e ller muß nac hweis 
bar siche r s t e l l en, da ß alle Au flagen üb e r die 
Verwendung der Ve rp a ckung demjenigen, der die 
Ve rp ackung für Gefah rgu t e i nsetzt /bef üllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Baua r t e n t spr i c ht d e n in 

der Ordnung für die i n te r nationale Eisenbahnbe
för derung gefährl icher Gü t er (R1D) 

dem Euro päischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung ge f ährlicher Güter auf der 
Straße ( AD R-U b e r einkommen) 

fe s t ge leg t e n Prü f a nfo r derungen fü r Verpackungen 
zur Be f ö r derung gefährlicher Güter. 

10.2 Ei n Wi d e rruf di e s e r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 

4950 

Di e se r Zulassungsschein wird im " Amts- und Hit
t ei l ungsbl a tt de r Bundes a nstalt für Material
forschun g und - prü f u ng , Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffent licht. 

Kinden, 24.01.1990 

fi~~__.(;y 

Bunde sbah n-Zentralaat 
Mi nden (Nestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z D L A S S 0 H G S S C 8 E t H 

Zulas sungs-Nr. 8856 / 0A2 

fü r die Bauart einer Ve rpac kung zur Befö rderung 
ge fährlic her Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Recht sgrundl agen 

Ve r o rdnu ng über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährli c her 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE ) vom 22.07.1985 
( BGBl . I , S. 1560) 

Ant r agsteller 

Hermann Winkel 
2000 Harnburg 53 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eie.e n-

Feinstbl ec hverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 656 der Bunde s bahn-Ver
suchsanstalt Minden <Westf) vo m lO.n7.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .:O.nlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

R1D/ADR/OA2/Y 10/S/ ••••••••• /D/BAM 8856- WINKEL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder I1I verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 

9,9 kg (Verpackungsgruppe ll) bzw. 
14,8 kg (Verpackungsg ruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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9 

1 0 

1 0 . 1 

Der in Nr . 2 gena nnt e Antra gst e ll er muß na~hweis
ba r sicherste llen , da ß a lle Auf lagen über d ie· 
Venvendung der Verpa.r lcung d Pmj P-ni g en, d er d i"l 
Verpackung f ü r Gefa h r~ut Pinsetzt/be f ü ll t, be 
ka n nt sind . 

Sons t iges 

Die Bauart entspricht ~~n in 

d e r Ordnung f ü r d i.e in ~ ern~tion ·de FinP.nha h nbC'·· 
f ö rderu ng gefäh r l ic h "lr Cüt~r IRIDI 

d e m Eu r onilischen tt l->erPi.TlkomMf"' n übei· rli~ inter 
nationa l e. Bef ö rderung g ef ä hrl i c h<'r r. ;p-,, ,.. ouf d~r 
Stra ße (1\DR·tJbe rei. nkommen) 

festgeJ e gten P rüf,~ n fo rrl t>runcwn f iir ~'<'rpac!<un~en 
z u r Beförderung ge f ähr l ic he r Gü tPr . 

1 0.2 Ein Wider ruf d ies<> r 'l:u J.-.s,m ng b)P i bt vorbP h;tl
ten . 

1 0 . 3 Diese r Zu la ssun gs e ch f' i n wi.rd im "-~mt. s - li;'lrl ~lit 
t eilungsbl a tt d er ßunde !öa "s~.,~l t fii r Hai c ,.; '1-
f orschung und - p r üfnng, l:lerl in" <T SSN 034 U-755l.J 
v eröff e nt l i cht, 

4 950 Mi nde n , 25.l0.19A9 

Deutsche 
Bundesb~hn 

ßundesbabn-Zentral a ot 
Hi nd e n (West() 

Z U L ~ S S U n G S S C H E I N 

Zulas s u ogs - Nr. 8857/ lAl 

für di e Ba uart e i n e r Ver p a ckung zur Beförd er ung gefähr
li c he r Güt e r 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung üb e r die i nner st a a tlic h e u nd grenz
übers c h re i te nd e Be fö r de r ung gefäh r l icher Güter 
mit Ei senb a hn e n (G e f a h rgu t ver o rdnung Eisen 
bahn - GGVEJ vom 22. 07 . 198 5 
(BGBl. I , S . 1560) 

Ant r agste l l e r 

Hermann Wink e l, 2000 Harnb u rg 53 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mi t n icht abnehmb arem Decke l 

Fassungsraum : 6 Liter 

Anforderungen a n die Ba uart 

Die Baua r t muß den Baumustern e n tsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 656 der Bunde sb ahn-Ver
suchsans t al t Hi nd e n (Westf) vom 10.07.1989 einer 
Baua r tprüfung nach d e m Anh a ng V der Anla ge zu r 
GGVE unterzogen wo r den si nd . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 b esc hri e b en e Ba uar t wird 
der Voraussetzu ng , d a ß di e An fo r d erunge n 
Nr. 4 erfüllt werd e n , z uge la s s en. 

u nt e r 
nac h 

6 Fe r tigung von Verpa c kungen 

382 

Nach der zugelass enen Bauart dUrf e n Verp ackung e n 
serienmäß ig g e f e r t i gt werden . De r Hersteller m~n 
gewährleist e n , d aß bei d en s~ rienma"'· g g e f ert ig
ten Verpac kung ~n d ie ftir d ie Baua r t f e stgelegten 
Anf o rd er unge n e rf ul lt s ind, 

T 

8 

8 

i 
\ 

8 .2 

< 4 

9 

10 

Kennz~icl':nttnrr. 

Die nach 1er zu g !1ss ne n Ba uart s Pri • n~~ßi~ ge 
f ertig t en Verp ~c kunge n sind d~uerhaft und gut 
~ichtbar wie fol~t zq kennz~ie.~~n· 

' ) l.ltl.'Z / 50/ 1 /·)/·'\t•1 1=:;37 
(H~~-3t·c llu~?,S·· 

jahr nur diP. 
let ?": e-n b f;lt":e"1 

Ziffern) 

Auflag,.,:;:~ 7-- :- ....... , . ..,_ .... -=.-:: r 1. _ ..... ._ L un.e 

D i e n ~c h rl er ~ \1 r· ~ .. ~ C"': r :~· r. a u r t ~ ~ r 1 "!" 1 ·~ !'\ ·t: "'":>
fcrtitt":n : .tl!! Ci:t sp ~l'\ ,...tu'n:! Nr_ 7 ~ ett -?J1n?eichne 

t ~n Yerpackung ~ a dürfen f ür gefährl i che Güte r 
ver."e ndet we;-rto; 1, u enn füY sü! nac h d ~ n Vor 
•fthriftPn der nGV"!GGVF/GGVSe e GolchP V ~ packun 

gen zul85Si L sina. 

Die Ver r acturcea dürfen fü r gefä~ rl iche Gtit1r 
d~l' Ve r!l~ · ' .ü ~ol_,~ ::..1,upr-e II " · e r'~~nd~t t"'erc\en. 

Die G:r~nzr'"'•c:n tu·~ "en Inhalt di!.:.-fE'.n n-~C'ht tiber
~ch ri!!~ j~~l~·~ G. 

Di? Di!:ht ~ n •. ~· r•n· eF' .. "'~!' "'1rf 
1 ?fl ~ .' ~.,.. J f··p r n~f"·( 1 F f 'tl PI' 
ll i(' ~"!t üb·'r~ .. h;~1 tt~n. 

Der Gt::!f:!'J.,.·. ~n :.:-'1"" 1H: <r. (t'. n. Dampfdr~ck 6• - ~Ullru-
".. V 'r' ·t. . ! ·.·?,.. . "'--; t ~ .,. 11 

i nerten r;as ":i'· " err:t ·_;n l'lert ... · .. ,.,. '~ 

dart 31 V? :i .1ic-: ':' ti~ ~1· sch rc ::.t c 't 

~ ; ..... t ' hP.,.'tr~l! lP"·, rJ~.- P o:r~'i PUn~ -.,..,.,\, 'lr-:rr(;~' .. "~'1~e 1 

o~r~ q~P~ PT ~:))J~r ~ ~l!ß "~rh d~n '' TPt•hni~~h~ ~ 

Aj_ ~~t\i~i~~ !i1r d ie ijbe!~~Ch11 ~g der fpytign"g VOn 
" PT'l2Ckun~e~ 2H'l" Beförderun r e:-ffihrllc:l.Et'r Gii.ter 
l"rfl'' nn1 l" - ,,.~,.k;;h \~; 1 ;:l.t1 'h·f.l LA '1'.-1.7. r. 't62. 
1 ur~hgeftihrt werden. 

Der in Nr . 2 ~~n&nnte Antraest~l le r ~uß nachwe is 
b ar sicherstellen , ~aß alle Auflagen ü ber di e 
V e r~endung der Verpa c kung demj e n i gen, der die 
Ve r pac~ung für Gefahrgu t e inse t z t /befüll t , be
kann t si n d . 

Sons tige s 

10 . 1 Die Bauart entspric h t d e n in 

der Ordnung für die international e l!isenbahnbe
f ö rderung gefährliche r Güter (RID) 

dem Eu ro päis chen Ubere i nkommen über die in te r 
nationale Be f örde rung g ef ä hr lich e r Gü t er a uf der 
S t raße (ADR - Ubereink o mmen) 

dem inte r nationalen Ob e r e i nko mmen de s Seever
kehrs (IMDG-Code) 

de n Emp f ehlungen d P r Ve reinten Nat i on en (U N) 
üb e r d i e Bef örderung ge fäh rliche r Güt er 

festgelegten Prüf a nf o rd e rungen für Verpacku ngen 
zu r Beförderung gefährli c h e r Güter. 

10 . 2 Ein Wi derruf die s er Zulas s ung blei b t vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungssc h e i n wir d im "Amts - un d Hit
t eilung s blatt de r Bu ndes ans t a lt fü r Ma te r ial
f o rs c hung u nd - prü fung , Ber l i n " (I SS N 03 40 -75 5 1) 
veröf f e nt l icht. 

4950 Minden , 24.01 . 19 90 

/lc~·-v-



&mde sbahn··Zentr&lamt 
t-linden ('illestfl 

~ 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C S E ! N 

Zul a>Jsungu-ltlr. 8857/ 1A2 

für die Bdua~t einer Verpackung zur Befö rderung gefähr-, 
lic her Güter 

i 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und <;p: e n z
überschreitende Beförderung gefähr l i che r Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEl vom 22.07. 1985 
CBGBl. !. S. 1560) 

Antragsteller 

!lel:"roann Winkel 
2000 Hamburg 53 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmba rem Decke l 

r'assungsraum: 6 Liter 

Anfo rderun9~n an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste rn e ntspr techen , die 
gemä ß Prüfber i c ht Nr. 10 7 656 der Bunde sbahn-V~ r 
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 10.07 . 198 9 e i ner 
Bauartp r ü fu ng nach dem Anhang V de r Anlage z ur 
GGVE unterzo gen li orden sind . 

Zulassung 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird un t e r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpac kungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß be i den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen e rfül l t sind . 

7 Kennzeiebnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se r i enmäßig ge
fertigte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/Z 8/S/ ••••••••••••••• , /D/ BAM 8857- WINKEL \!!J (Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) · 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8 .4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückesdarf 7,70 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwa c hu ng der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1 987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefah rgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung f ür die internat ional e Eisenbahnbe
för1crung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Eur •jpäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Befö r derung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkornmen) 

dem internationalen Obe re inkommen des Seever 
ke h rs ( li•HJG-C<•de) 

den Empfehlungen de r Vereinte n Na tion<:> n 1 ü N i 
über d ie Befö r derung gefäh r liche r Gü t e r 

f est-gel egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährl icher Güter. 

1 0 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassung sschein wird im "Amts- und Mit 
'-eilungsbl C~ tt der Bundesanstalt für Materia 1-
f orschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7~51) 
veröffentlicht. 

4 950 l!'l inden, 25.10.1989 

' I 
("4,., 

Bundesbahn- Zentra lamt 
Mi nden (Westf) 

Da.sische 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C B E I N 

Zulai!ISUngs- N tr . 885ß/5H4 

f ür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefäh r 
licher Güter 

1 Rechtsgrundlaqen 

2 

Verordnung über die innerstaat 1 i che und 
ü berschrei t ende Beförderung gefährl i cher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl . I , S. 1560) 

Antragsteller 

grenz 
Güter 

Eisen-

Bischof + Klein, Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

3 Benennung der Bauart 

4 

Sack aus Ku nststoffo lie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Baua r t muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . G 89 222 der Fa . Bischof + 
Kle i n, 4540 Lengerieb vom 28 . 07.1989 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage znr GGVE 
u nte rzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 besch riebene Bauart wird unt.;,r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt we rden, zugelassen. 

Fertigung ~on Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfe n Ve rpa ckunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serie nmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

383 



7 Kennzeichnung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäß{g ge! 
fertig ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fol gt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 5H4 /Y 51/S / ....•... ..• .. .•. /0/BAM 8858 - B • K 
\..!!.) {Herstellungs-

jahr . nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Aufl a ge n ü ber die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8 .2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8. 6 

8.7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt en und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Ver packungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet we r den, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GCVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Ve r packungen dürfen für gefährliche Güter 
de r Ve rpackungsgruppe II oder III verwendet 
we rden . 

Die Gre n zda ten für den Inhalt dürfen nicht über
s c h r i t ten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstücke sdarf 50,2 kg nicht überschreiten . 

Die phy s 1kalischen Eigenschaften <Masse, Korn
größe u sw . ) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach di e s e r Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien f ü r d i e Überwachung de r Fert i gung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
{TRV 001 >" - Verkehrsblatt Heft 16, 1ga1, s. 562, 
durchgeführ t we r den. 

Der i n Nr . 2 genannte Antrag ste l ler muß nachweis
ba r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahr gut ei nsetzt / befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

1 0 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die int ernationale Eisenbahnbe
förderung gef ährl icher Güter {R I O> 

dem Europä ische n übere inkommen über die i nter
nationale Beförde r ung ge f äh r l i che r Güter auf der 
Straße (ADR-übe re i n kommen ) 

dem internationa l e n übereinkommen des Seever
kehrs {I MDG-Code ) 

den Empfehlung e n der Verei n t e n Nationen tUN) 
über die Beförde rung gefähr lic he r Güter 

festgelegten Prüfanford erungen f ür Verpackungen 
zur Beförderung gefäh r lic her Güte r . 

10.2 Ein Widerruf di e s er Zul assu ng b l eibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zula s sung sschein wird im "Amts- und Mit
teilungsb l a t t de r Bunde s an s t al t f ür Material
forschung und - p rüfung , Ber lin" <I SSN 034 0- 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26 . 10 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S 0 N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 8859/L'\2 

für die Bauart eine r Verpackun9 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. l65ll zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur ~nderung 
von Gefahrgutavsnahmeverordnungen vom 
21 . Dezember 1988 <BGBl. I, s. 2621) 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 
Muhr & Söhne 
5952 !\.ttendorn 

Benennung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 12,5 Li~er 

Anforderungen an die Bauart 

Die Br.tuar't. muß dP.n Baumustern ~ntsprechen, di~ 

•3emäß Prüfbericht Nr. 107 5~6 der B•mdesbahn-l."ec
suchsanstalt Minden (Westf.l vom ~3.06.198Q ei 
nr.:r Baud.rt-.prüfung nach dem .-).nhang .,. dt~r ~nl . .;ge 
Zllr GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebA n~ Bauart t-vtrd unt~.r 
der Voraussetzung, daß die ~nforderunge n nach 
Nr. 4 erf~llt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der 1ugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve r packungen die für die Bauart festgelegten 
~nforde rungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sinB dauerhaft und gut 
sichtbar wie fo l gt zu kennzeichnen: 

(U"\1.'1.2.tY.'100/ ............. /0/BAM 8859- M • S/E 46 
\.!!) (Herstellungs -

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVE / GGVS / GGVSee solche Verpackun
gen } ul ässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
II I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der füllgUter darf 
1,20 g / cm3 {Verpackungsgruppe TI) 
1,80 g'cm3 {Verpackungsgruppe III\ 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des E"üllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal hei '55 ''.-: 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8.5 Die icbe n•achu ng d e r f e rt igung 1ron ~'·• r p<l<: knngen 
nach dieser Ba uart mu ß na t~ h den ''Technlsc he n 
Richtli n ien fü r d i e Uberwachun g der Fert igu n g vo n 
VerpAckungen zur Be f örderu ng gefährliche r Güter 
ITRV 0011 " - Ve r kehrsbla t t Heft 16 , 198 7, s . ~62, 
J urchgefßhrt we r de n . 

9 Der in ~r. 2 gena nn te ~ntra g stelle r muß na c hwe i s
bar sic herstellen , daß alle Au flage n über die 
Verwe nd ung der Verpa ckung d e mj enigen , de r d ie 
Verpackung für Gefa h rgu t einsetzt ·be f üllt, 'he- • 
kan nt sind . 

10 Sqnstiges 

10.1 Entfä ll t 

10.2 Ei n Wide r ruf diese r Zul ass ung bl e ib t vorbehal
t en . 

1 0.3 

4950 

Di eser Zu l a ssungsschein wird im "Amts- und Ml t
tei l u ngsblat t d e r Bund e sanstalt fßr Mat e ri a l
f orsc hung und -prüfung , Berl in " ( ISSN 0340-75 51 I 
ve r öf f e ntl ic ht . 

Oa.dsche 
Bundesbahn 

Bundesbah n-Zentra lamt 
Hindo=n (~estfl 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 88G0/ 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung ge fähr
lic her Güt e r 

1 Re cht s g r u ndlagen 

2 

3 

4 

5 

Ve rordnung über d i e innerstaa tl i che und gre nz
über s chreitende Be förderung ge fährli cher Güter 
mit Eisenba hne n (Ge fahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
IBGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mu hr & Söhne 
5952 Atte ndo rn 

Benennung d er Baua rt 
'Fa ß aus Sta hl mit abnehmbarem Deckel 

Fas s ungsraum : 12,5 Liter 

Anforderungen a n d i e Bauar t 

Die Bauar t muß de n Baumustern e ntsprechen, die 
gemä ß Prüfbe richt Nr. 107 556 d e r Bundesbahn-Ver
suchsa nstalt ~Iinden (We stf) vom 28.06.1989 einer 
Ba uartprüfung nach dem Anhang V der .>,nlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zul a ssung 

Die unter Nr. 3 be schriebene Bauart wird unter 
de r Vorausse t zung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Ba uart dürfen Ve rpackungen 
s e rienmäßig ge fertigt we rde n . Der Hersteller muß 
gewährl eis t e n, d a ß bei de n s e ri e nmäßig gefertig
ten Verpac ku nge n die für die Bauart festgelegten 
Anforde rungen erfüllt sind . 

7 Kennze i chnung 

Di e nac h der zugelas s e ne n Bauart seri e nmäßig ge
f ertigte n Verpackungen sind daue rhaf t und gut 
sic h tba r wie fo l gt zu ke nn ze i ch n~ n: 

~ 1A2/ Y 17 / S / .... .. ........ .. / 0 / BAM 8860 - M + S \.V ( He r stellungs -

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.~ 

9 

j ahr, nur d i e 
I etzt. n b e ide n 
Zi f f e r n) 

Aufl«g~n u l!.er d i e VerwemJung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprec hend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güte r 
verwendet werden, wenn für sie nach d e n Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpac kun
gen zulässig sind. 

Die . Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II ode r III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni c ht über 
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse d e s Ve r
sandstückes darf 
16,5 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
24,8 kg (Verpackungsgruppe III ) 
nicht übe rschreiten. 

Die Obenvachung der l"ertigung von Verpac kung en 
nach dieser Bauart muß nach den "Techni schen 
Richtlinien für die ~berwachung der Fertigung v on 
Verpackungen zur Beförderung geLihrlieber Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 56~. 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte ~ni~agsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten . 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Mind~, 31.10.1989 

/ f-e..da_; l 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrd1amt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8861/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SEL CHEMIE, NL 7120 Aalten 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 250 ml 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbar e m 

Die Bauart muß den . Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 006 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.05.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang ·v der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
der Voraussetzung, daß die AnforderungPn nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

® 1Hl/Y/100/ .•••••• •• .••.• /D / BAM 
(Herstellungs-

8861 - PPB 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

386 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,90 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der .Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8.7 

8.8 

lJJ..c:::: unL.:r Nt. ~ • bc::r::!J.c.1eb\ ... ,1e b~t.t.d.l 

3rt~rGfu~y m.1L f~ ~ ~ enrlen Sloff e~ Lt~~~n c 

..; [,3,; .... -

Bezeichnung UN-N r . 

KOhlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spi r it) 

Die Werkstoff e dieser 
nachweisbar g e genüber 
sein. 

Ko nzen
tration 

Stoff der Anlage 
z u ,- GGVE 

Klasse Zi f fer 

3 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgüte~n beständig 

Der Nachweis zur Fe ststellung d e r c hem isc h e n Ve r 
t rag! ichkeit muß nach dem anerkannten Stand vo n 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Be i Stoffen mit einem Flammpunkt von höc hs te ns 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betr iebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch e l e kt ro
statische Aufladung der Gefäße entstehe n können . 

Die Uberwachung der Fertigung v on Verpa c kungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Ve r packungen zur Beförderung gefähr 1 i c he r Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr . 2 genannte Antra9st~ller muß nachwel.s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befü l lt 1 be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspric h t den in 

10 . 2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Ei senb a hnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäisc hen Obere inkommen über die inte r
nat i onale Beförderung gefährlicher Güte r auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem i nternationalen Obereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-.Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo ::- b e hal 
ten. 

Dieser Zulassungssch~i w::. · "Amts - und Mit
teilungsblatt der B ~11t für Material
forschung und -prüf Jll''ll.rk · ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West() 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8862 / 1Hl 

f ü r die Bauart eine r Ve rpac kung zur Beförderung gef ä hr 
li c he r Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die inne rs t aatlic he und gre nz
übersch re i tende Be f ö rd erung gefäh rlic he r GUte r 
mit Eisenba hnen (Gef a hrgutvero r dnung Eisen 
bahn - GGVE ) vom 22. 07.1985 
(BGBl. I , S . 156 0l 



2 

3 

4 

Antragsteller 

SEL CHEMIE, NL 7120 Aalten 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 500 ml 

Anforderungen an die Baua rt 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern e nt:sp rec; hen, d i" 
gemäß Prüfberic;ht Nr . 107 007 der Bundes bahn-Ver 
suc;hsanstalt Minden tWestf) li001 lO . fJS . l989 e i ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zu r 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 besc h riebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die .=>.nforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. · 

Fertigung von Verpackungen 

un ter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dür fe n Verpackungen 
ser i enmäßig gefertigt werden. Der Her~telle r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe stgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind daue rhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

fU\ 1H1/Y/100/ .. ,,, ,, ,, ,, ,,,/D/ BAM 8862- PPB 
~) !Herstell ungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 

der Anl. zur GGVEl 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8 .3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,0 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw . I!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck Cd, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachw~isbar gegenüber 
sein. 

Konzen
ttation 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem· anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei Stoffen mit e~nem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt se1n, daß be~ bet riebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durc;h elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

8 .<1 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. · 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über -die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /befüllt , be
kannt sind. 

10 Sonst iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

1 0.2 

10 . 3 

' 4950 

der· Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDl 

dem Europäischen Uber•ünkomme n über rli"' inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf ~er 
Straße IADR-!Jbe reinkommen ) 

dem internationalen Obereinkommen des See\ier
kehrs !IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen it:Nl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackun·~en 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten . 

Dieser Zulassungssc~e · .f~m "Amts- und 'Ii t
teilungsblatt der · ff\PIIII,\!~ für Materi a l 
forschung und -prüf ' . l');lr~ " -'nssN 0340- 7551> 
veröffentlicht . 

Minde1, 30.10 . 1989 

}1.<..<-<.J.J--./ ~ 

Deutsche 
Bundesbann 

Bundesbahn-Zentralaut 
Kinden (lfestf) 

Z U L A S S U N G S S C R E 1 N 

Zulassungs-Nr. fiA63 11Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be f örderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inne rst.-at 1 ich" und ')rc,nz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen !Gefahrgu tverordnung Eisen
bahn - GGVEl vorn 22 . 07.1985 
IBGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SEL CHEMIE, NL 7120 Aalten 

Benennung der Bauart 

Flasche aus 
Deckel 

Kunststoff mit. nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 500 rnl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ;:!'fl f.::;pr~·--hen .. l ~~"' 

gemäß Prüfbericht Nr. 107 294 der Bundesb~hn - V~r 
suchsanstalt Minden {Westf) \.~om 1.1.0S.Lq?;q -'-:'inP-r 
Bauartprüfung nac;:h dem .~nhanr;J ·\i d~r ~n l aye zur 
GGVE unterzogen word~n :::; ii"'\d. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschrieben,:,; Bau.:trt ~- ~ r'1 
der Voraussetzung, :laß ti i~ \nft)t~er11ngen 

Nr. ~ erfüllt w~ rden, ~ugel.~s sAn . 

:1nt..-::>r 
n-ic h 

387 



6 Fertigung von Verpackungen 

~ach der ZllgeLoiss~nen Bauart dürfen Verpa,::k'ungen' 
seri~nmäßig gefert~gt ·~erden. Der Hersteller muß 
gewähr leisten, ri.:aß b~ i. den s~r 1enmäß1g ·Jefert i'd
ten V~rpackung~n di~ filr die Bauart f estgel8gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmäAig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zn kennz~1chnen: 

~ lHl:Y ·l OO ' ..•........ ,.,..'D!BAM 8RG1- K 
\.!!) !Ho>rst.ellungs-

8 

8.1 

8.2 

ß.3 

ß.4 

~.3 

3.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

datum ndr.h 
Rn 1312 ! ll e) 

.ler ~nl. zur GGVEl 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~Rig ge
fer tigten und entsprechend Nr. 7 gekennz~ichne
ten Verpackungen dürfen für gefährlic he GUter 
verwendet werden, wenn ftir si~ nach den Vor
schriften der GGVS!GGVE/GGVSee snlche Verpackun
gen zulässig sind. 

Di e Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe tt oder IIl verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dür!en nicht über 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,0 g ' cml !Verpackungsgruppe II b:~. IIII 
ni ~~ht Ub~r schreit~n. 

Der Ges-imti.iberdn)ck :d. h. Dampf,:.r·:r:-k ·:i.-=s E'i.lll.;;u
tes und P:trti -:lld. .rnr:;k vnn L11ft ···d "=L" s:)q:.:t:]..::~'l 
ine rt -=-n Gasen, verm.ind~rt um liHl 't:P"'' G~i 3~ ... . )C 
darf 66 kPa ni~~~ ~berschr~it~n. 

Die lJn~er ~r. 3 beschriebene Bauar~ h~t ·1ia SaiJ
·l rtprüfu ng mit f ·>! o;Jenden Stoffen bc,st.anden: 

Beze ichn un g UN-\lr. 

Ko hlenwas ser- 1300 
stoffg emisci1 
!White Spirit l 

Die Werkstoffe dieser 
n~chweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen-
tratlon Kl..! sse Ztffer 

VerpacKungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der c hemischen Ver
träg! ichkei t muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Techn ik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit e1nem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß s1chergestellt se1n, daß be1 betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchge.führt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle · Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt 1 be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung f ür die internationale Eisenbahnbe
förderung g efährl icher Güter !RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St raße ! ADR -Ubereinkommen> 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (I~DG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (CN) 
über die Beförderung gefährl1cher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für VerJ!ackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser 
teilungsblatt der 
forschung und -prü 
veröffentlicht. 1 

4950 Minden , 30.10.1989 

/k~l__a___; ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden IWestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8864/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicl.er Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
IBGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SEL CHEMIE, NL 7120 Aalten 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff mit. nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 295 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.05.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1H1/Y/100 /,,, •••.• ,, ..•• /D/BAM 8864- K 
\.!!.) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 11> e) 
der Anl . zur GGVE ) 

ge
gut 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 .6 

8 .7 

8 . 8 

9 

10 

Aufl agen über die Ver~endung cler Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und e ntsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dür f en für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie na ch den Vor
schriften der GGVS/GGVE / GGVSee solche Ve rpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefähr liche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwe ndet 
we rden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dür f en nicht über 
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,0 g/cm3 (Verpac kungsg ruppe II bzw. III) 
n i cht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partia l druck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, verminde rt um 100 kPal bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folg enden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr . 

Kohlenwasser - 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die Werkstof f e dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlag e 
Konzen - zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststel l ung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft u nd Tec h nik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit e 1nem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß s1chergestellt sein, daß be1 betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durc h elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen könne n . 

Die tJberwachung der Fertigung von Verpackunge n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für d ie tJberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 be
kannt sind . 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eodel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN\ 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8865 /5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung gefähr 
l ich e r Güter 

1 Rechts grundl agen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güt er 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1 985 
_(BGBl . I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Bischof • Klein Verpackungswerke 
GmbH & Co., 4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunst s toffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . G 89 177 der Fa . Bischof + 
Klein Verpackungswerke GmbH & Co. in 4 540 
Lengerieb vom 20.10.1989 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unte rzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\n 5H4/Y 51/S/ . ...... ..... .... /D/BAM 8865 - B • K 
\..!!) (Herstellungs-

8 

8 . 1 

8.2 

8 . 3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe li oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,6 kg nicht überschreiten. 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal- 8 . 4 
ten . 

10 .3 Dieser Zulassungsschein 
teilungsblatt der Bu.~~l~~~~ 
forschung und -prüfun ~ 
veröffent licht . · 

4950 Minde,, 30. 10 . 1989 

/k<J/.1,/ ~ 

8 . 5 

8 . 6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen de n Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr . 4 ge nannten Prüffü llgüte r ent
sprechen. 
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8.7 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Guter 
(TRV 0011" - Ve rkehrs bl a tt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragste l l er muß nnch~~ts
bar sicherstellen , daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigtn, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspri c ht den i n 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen übereinkommen über die inte r
nationale Beförderung gefährlicher Guter auf der 
Straße (ADR--übe reinkommen I 

dem internationalen übereinkomme n des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vere1nten Nati o nen ( UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen f ür Verpackungen 
zur Beförderung gefäh rl1cher Güter. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung , Berlin " <ISS N 0340-7 5511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.11 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8866 / 5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die . innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 15601 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke 
GmbH & Co., 4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 89 301 der Fa . Bischof + 
Klein Verpackungswerke GmbH & Co. in 4540 
Lengerieb vom 20.10.1989 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGV E unterzogen 
worden sind . 

5 Zulassung 

Die unte r Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werd e n, zugelassen . 

Fertigung von 'le;:p;•clrung•m 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dü:.~f~·n \lc.:!rPaC'kur,·..,{·r· 
serienmäßig gefertigt werden . D;;r H~r,;teller muß 
gewährleisten, daß be i den serienmäßig gefertig·
ten Verpackung•n die f tir die Bauart festgelegten 
Anforderungen e r fül lt sind . 

7 Kennze ichnung 

Die nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H4/Y 26/S/ , ...... ......... / D/ BAM ()8 66 - ß + K 
\..!:~_) (Herstellungs-

8 

(J .l 

ß.2 

8 .3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

jahr, nur die 
le tzten beiden 
Ziffern! 

Auflagen über die Verwendung der Ver packung 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäß1g ge 
ferti gten und entsprechend Nr. 7 gekennz e ichne
ten Verpackungen dürfen fü r gefährl iche Güter 
ven1endet werden, wenn fü r sie n-:1ch den Vor
schri ften der GGVS/GGVE/GGVSee so l che ~·erpaekun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dü r fen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III ve twer,det 
werden. 

Die Gren z daten ftir den Inhal t dJrf en n icht über
schritten werden. Die BruLtohöchstmasse des Ver
sands tückes darf 25,6 kg nicht übe r schreiten. 

Die physikalischen Eigenschafte n {Masse, Korn
größe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf diese r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materia l 
forschung und -prüfung, Berlin " (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.11.1989 



O~rce 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
M.in<ie.u ( t.J~at.f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zul~soungs-Nr. 8867/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefäh r 
licher Güter 

1 Rechtagrundlager. 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe r schreitende Be f örderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutvero rdnung Eisen
bahn - GGv E ) v om 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 156 0i 

2 Antragstel ler 

3 

4 

5 

Mauser-We rke GmbH, 5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus St ahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 214,5 Liter 

Anforderungen an die Ba uart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüf bericht Nr. 107 379 und 107 380 der 
Bundesbahn-Ve rsuchsanstalt Minden <Westfl 
vom 10.07.1989 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we rden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge l e gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zug e lassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
si c htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

~ 1A2/X 231/S/ •.•.•••...••.... / D/BAM 8867 - M 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 231 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
ba r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjenigen, de r die 
Verpackung für Gefahrgut e insetzt/befüllt, be
kann t sind . 

ll. Sons iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fi.tr d i e interna tionale Eisenbdh nbe 
förd erung gefährlicher Güter ( Rl DJ 

dem Europäischen übereinkommen über dl. e inte. r 
nat i onale Beförderung gefährl i cher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seeve r 
ke hrs <IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen !UNi 
über d i e Beförderung gefährlicher Gü ter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gef ähr l icher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin " (IS SN 0340- 7:; 51) 
veröffentlicht. 

495G Minde n , 02.11.1989 

.'t< _,\.· ' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf l 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Mr. 8868/1A2 

für die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güte r 

zur Beförderung 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgu tausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Ande rung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
21. Dezember 1988 (BGBl . I, s . 2621> 
- Ausnahme E 46 -

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 379 und 107 380 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) vom 
10.07.1989 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daS be i den serienmäßi g gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fes tge legten 
Anfo~derungen erfüllt sind . 
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8 . 7 

8 . 8 

9 

10 

10.1 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 ° C muß s i chergestellt sein , daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtl i nien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.11 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8870/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat 1 iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Müller GmbH, 7888 Rheinfelden 

3 Benennung der Bauart 

4 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 216 bis 218 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 695 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 03.08.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nac h 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mu ß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt s ind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f\I\1A1/X/300/ .......•...•. /D/BAM 8870- MR 
\E/ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
t en Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe Il bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III bzw. 
2,70 g/cm3 (Verpackungsgruppe IIII 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck <d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa I bei 55 °c 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter <RIO> 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht . 

Minden, 03.11.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentra lamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8871 / 5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefa h r
lieber Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundl agen 

Verordnung über die inn.:rstaatliche und grenz
überschre itende Beförderung gefahrlieber Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE l vom 22 .0 7.198 5 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier mit einem 
Polyethyl en - wasserbestandig -

Anforderungen an die Bauart 

Innensack aus 

Die Bauart muß den Baumuster n entsprechen, die 
gernaß Prüfbericht Nr. 107 736 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 13 . 07 . 1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforde rungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpac kungen 
serienmaßig gefe r tigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft u nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

r:f\ 5M2/Y 51/S/ .............. .. / D/ BAM 8871 - Sa 
\...!!.) (Herstellungs-

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

394 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter 
der Verpackungsgru ppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,380 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften <Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gernaß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die 
nach 

Oberwachung der 
dieser Bauart 

Fertigung 
muß nac h 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

10 

R1cht 1 1 n 1~ n iu r die ii ber wachu ng de r Fe r cigung vo n 
Verpackung e n zu r Beförderu ng gef a h r l 1c her Güter 
(TRV OOll " - Ver kehrsbl att Heft 16, 1987 , S . 56 2 , 
durchgeführt we rde n. 

De r in Nr . 2 gena nnte An t r a gste l le- mu ß nachweis
Dar· sichers t e l l e n, .;laß a i le Aufla9en über c;le 
Verwe nd ung d er Vt:Ipac Kung de!n j tn).gen r der Ji2 
Verpackung für Gefah r gut ei ns e t zt / ;:;efüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsprich t den ~n 

der Ordnung f ür d i e inte rnationale Ei senba hnbe ·· 
för derung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-ubereinkommen) 

dem internationalen Obe r eink omme n des Se ever
kehrs (IMDG- Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl 
über die Beförderun g gef ä hrlicher Güter 

festgelegten Prüfanford erunge n f ür Verpa c k unge n 
zur Beförderung gefährliche r Güter . 

10.2 Ein Widerruf diese r Zulassung bleibt vorbehal 
ten . 

.1. ü. 3 Die ser Zulassungsschein wi r d i m "Amts- u nd Mit 
tei l ungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Mi nden, 03 . 11 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8872/5M 2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefahr 
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07 .1 985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier mit einem 
Polyethylen - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Innensack aus 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 737 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 13.07.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden s i nd. 

Zulassung 

Oie unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werde n, zugelassen . 

unter 
nach 



6 

7 

Fer tigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

'ge
gut 

~ 5M2 / Y 51 / S / ••••••••.•••..•• / 0/BAM 8872 - Sa 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,465 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter <RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.11.1989 

~"'"""' ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8873 / 3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis e n
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 336 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.07.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 3H1 / Y/200/ •••.•••....... /D / BAM 8873 M 
\...!!) <Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 ( ll el 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. IIIl 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 
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8 . 7 

8.8 

9 

10 

Bezeichnung UN-Nr. 

Flußsäure 1790 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff de r Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

7b) 

Verpackungsbauart müssen 
den ~üllgütern beständig 

Der Nachweis zur ~eststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt vo n hoc hstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durc h elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen kennen . 

Die Überwachung der ~ertigung von Ve rpa ckung en 
nach dieser Bauart muß nach den "Techni schen 
Richtlinien für die Überwachung der ~ertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt 1 be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährli c he r Güter auf der 
Straße IADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen de s Seever
kehrs IIMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berli..o" I ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.11.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (West f) 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8873/3H1 

Nr. 10.1 des Zulassungsschein~s wird wie folgt ge
ändert bzw. erweiter ·t: 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Obereinkommen des See ver-

deiTI internationalen Übereinkommen des Luftver
kehrs ( ICAO - TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher G~ter 

(U~) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8873/3d1 der :-lauser-Werke G:nbH, 5040 
Brühl vom 03 .11.1989, 

Dieser Nachtrag 'Ni rd im "Amts- und MitteilungsOlatt der 
Bundesanstalt für ~late:rialforschung und -;>rüfung, 
Berlin" (ISS:>i 0340 -7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.03.1990 
") 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8874 / 3Hl 

für die Bauart e i nec Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
IBGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel Kunststoffverarbeitung 
GmbH, 5561 Binsfeld 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbare m 

Nennvolurnen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 259 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vorn.10 . 07 . 1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nac h 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



~3H1 / Y /2 0 0/ •• . ••.••...•• • / D/ BAM 8874- STP 
~ (Herstellungs-

8 

8 . 1 

8. 2 

8 . 3 

8 .4 

8 .5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zur GGVE) 

Auf l agen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 'ge- · 
fertigten und entsprechend Nr , 7 gekennzeichne
t en Verpackungen dürfen für gef ährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee so l che Verpackun
gen zulä s sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Flußsäure 1790 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein . 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

51%-55% 8 7b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung de( chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß s1chergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen <UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zu l assungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber~n" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 06 . 11.1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S e B E I N 

Zulassungs-Nr. 8874/3Hl 

Nr . 8.1 und Nr. 10.1 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw . erweitert: 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee/IeAO-TJ so l che 
Verpackungen zulässig sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat i onale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

dem internationalen Obereinkommen des Luftver
kehrs (ICAO-TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8874/3H1 der Fa. Stelioplast Roland 
Stengel, 5561 Binsfeld vom 06.11.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.11.1989 

i ' i 
~~ .... __ ,_ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

l L ''-

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8875/1A2 

für die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl . I, s. 1651) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
21. Dezember 1988 (BGBl . I, s . 26 21) 
- Ausnahme E 46 -
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2 

3 

Antragsteller 

Rheinische Appa ratebau -Anstalt GmbH, 
5000 Köln 30 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 2,2 bis 12,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprech(o<1, ehe 
gemäß Prüfbericht Nr . 
107 121 vom 03.03.1989 und 
107 699 vom 26.07.1989 
der Bundesbahn-Ve r suchsanstalt M1nden !Westf,) 
einer Bauartprüfung nac h dem Anhang V de r Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve r packu ngen 
serienmäßig gefertigt we r den. De r Hers te ller muß 
gewährleisten, daß bei den s erienmäßig g e f e r tig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfül lt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Baud r t serienm~ß i g ge
fertigten Verpackun gen si nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kenn z eichnen: 

1A2 / Y/ 80 ! ....... . .. / Di BAM 8875- RABA .' E ~ 6 

(Herstellungs -
jahr, nur di e 
let z t e n be iden 
Ziffern! 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE /GGVS / GGVSee so lche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g / cm3 (Verpackungsgruppe rr ; 
1,80 g / cm3 (Verpackungsgruppe I!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die t berwac hung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförde rung geVihrlicher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte ~ntragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt .' befüll t , be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Eir. Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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1 0 • .! Dieser Zulassunasschein wird im "Amts- un d Mit
tei lungs bl a tt der Bu"desansta l t für Mater i a l
fot·sch ung und -prüfung, Berl in " (ISSN 0340-7551) 
veröffentl1c ht. 

~'.iS:1 !·Iinde n , 06.11 . 1989 

l . - J ,".,...,)._..." M 

D~h 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentra lamt 
.inden (Westf ) 

Z U L A S S U R G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8876/3Al 

für di e Baua rt einer Verpac kung zur Be f b r derung gefähr 
licher Güter 

1 

3 

R.echts grundla.gen 

Ve rordnung übe r die innerstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh rlicha r Güt er 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung E1sen
bahn - GGVE) vom 22.07 .1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Industriehandel GmbH 
7000 Stuttgart 31 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahlb l ech 
Deckel 

Fassungsraum: 5,3 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 416 (Nennvolumen 
5 Liter) der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) vom 17 . 07.1989 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unte rzogen wor
den sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G)3Al/Y/ 100/ ............ . /D/BAM 8876- FAWI 60 
(Herstel lungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 



8 . 3 

8 . 4 

8 .5 

Di e Verpa ckungen dürfen für gefähr l iche Güter 
der Verpackung s gruppe I I oder III verwendet 
we r den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt d ü rfen nicht über
s c h r i tten werden . 
Die Dichte de r Füllgüter darf 
1 , 20 q /cm3 (Verpackung s g ruppe I I bzw . III) 
n i c ht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des FüHgu~ 

tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
i ne r t en Ga s en, ve rminde r t um 10 0 kPa) bei 55 ° e 
dar f 66 k Pa nicht ü berschreiten . 

Die Oberwachung de r Fert igung von Verpac ku ngen 
nach dieser Bauart muß nach de n "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Ve rpa c kungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001> " - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987 , s . 56 2, 
durchgeführt werden. 

9 Der i n Nr . 2 ge nannte Antrag s t e lle r mu ß nachweis 
ba r sicherstellen, daß alle Auf l agen über die 
Verwendung der Verpackung d emjenigen, der die 
Verpackung f ür Gefahr gut einsetzt/befül l t, be
kannt sind . 

lC. Son s tiges 

1 0 . 1 Die Bauart e ntspricht den in 

de r Ordnung fü r die internat i onale Eisenba hnbe
f örde rung g e fährl icher Güte r (RIO ) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommenl 

dem internationalen Ober einkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderu ng gefährlicher Güter . 

1 0 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (~SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.11.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8877/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Ant r a g s t eller 

I ndust r ieha ndel GmbH 
7 000 Stuttgart 31 

3 

4 

5 

6 

7 

Benennung der Bauart 

Ka nister aus Stahlblech 
Deckel 

mit n ichtabnehmbarem 

Fassungsraum: 10 , 6 Liter 

Anforder ungen an die Bauar t 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e 
gemäß Prüfbe r icht Nr . 107 416 (Nennvolume n 
10 Liter) der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) vom 17.07.1989 eine r Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wo r 
den sind. 

Zul assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß d i e Anforde r ungen nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der ?. ugelassenen Bauart dürfen Verpa ckungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Herstelle r muß 
gewährleisten , daß bei den s e rienmäßig ge fer~ ig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelasse nen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackunge n sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

fu\ 3A1/Y I 100/ •• •• .••• • •• •• /D / BAM 8877 - FAWI 60 
\.!!./ (Herstellungs-

8 

8 .1 

8 . 2 

8 . 3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nac h den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht übe r 
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinko~en über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eodel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) 
übe r die Beförderung gefährlicher Güter 
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festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit-

8 . 2 

8.3 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttöhöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht übe r s c hre iten. 

teilungsblat t der Bundesanstalt für Material- 8.4 
forschu ng und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlich t . 8.5 

4950 Hinden, 06 . 11 .1989 

·' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8878/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundla gen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschre i tende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Ei senba hn en (Gefah rgutve r ordnung Eisen
bahn - GGVE) vom ~2.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 760 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vom 19.07.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der An Iage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 besc hriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

r:f\ 5H4 / Y 26 / S / •. . .• ..•........ / Dl BAM 8878 - N W (Herstellungs-

B 

8.1 

400 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ß ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-· 
ten Ve rpac kunge n dürfen für gefähr lic he Güter 
ve rwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigensc haften der im P rüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlic her Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.11.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentra l amt. 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8879 / 4A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaat 1 iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl . I, S. 15601 

Antragsteller 

Gebr. Otto KG 
5910 Kreuztal 



3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Benennung der Bauart 

Kiste au s St a hl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumus ter n ent s prechen, di e 
ge mä ß Prüfbericht Nr . 107 545 der Bundes ba hn-Ver
suchsanstalt Minden (Westfl vo m 19.07.1989 e iner 
Ba uartprüfung nach dem l'lnhang V d e r l'l nl a ge zur 
GGVE unterz ogen word e n sind. 

Die Verpac kung mu ß wi e in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben ver s ch lossen we r
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird un t er 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen na c h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ff)4Al/X 605/S/ ••••••.••.•..• /D / BAM 
(Herstellungs-

8879 - OTTO 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern l 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I. II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 
605 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

Entfällt 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV DOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommenl 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 07 . 11.1989 

'? 
t c l '(. ,. t, II ' ·/ 

BundeRbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8879 .' 4Al 

Nr. 1 des Zulassungssc heine s wird '"'ie f o lgt 9eänder ~ 
bz.,. er~Nei t ert: 

1 

1.1 

1.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlic he r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) \'om 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

gren z 
Güt er 

Eisen-

Ausnahmegenehmigung (AGl des Bundesmin i st e rs fü r 
Verkehr Nr. E l / 88 1. Neufassung vom 03.03.1989. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zula s 
sungsschein Nr. 8879 / 4A1 der Fa. Gebr. Otto KG, 591 1 
Kreuztal vom 07.11.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungs b latt de r 
Bundesanstalt für '1aterialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-755 1 1 verbffent :icht. 

4950 Minden, 04.01 . 190 0 
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Mitteilung des Sekretariats für U.E.A.t.c, Fragen über in1 Jahre 1989 
erteilte Agn3ments 

Agrement Nr. 343/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kleber fUr ker~ mJsche Ht j dy ~ 

Ardex Che~ i e Gmbrl 
5810 Witten - An ne n 

Fliesenkleber AR DUR Ir 

bis 31. Janu a r 199?. 

5 16 

"Kleber für ker amis che ß e l~g e 

U.E.A.t .c.-Rlch l:11n1 en fi..~a>-. 
Beurteilung 1hrer [1qn ur.g '' . 
PrUfungszeugn1sse anerkannte r 
Prüfanstalten 

Bei dem beurteilten Fliesenkleber ARDUflir S 16 nan
delt es sich um einen hydraulisch erhärtcnclen IJlinn
bettmörtel. 

Im Agrement werden der Anwendungs bereicn, a i e Bestand
teile und die Verarbeitung des Klebers beschri-.l·t n. 
Außerdem werden Angaben zur Eigen- und F re mdUbe r~a 
chu ng der Rohstoffe und des fertigen Klebers gem~ ~ht . 

Agrement Nr. 344 / 89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement -Ert eilung: 

Inhalt de s Agrements: 

Textiler Bodenbe l ag 

Teppichweberei 
Ralph Schöpp 
5632 Wermalskirchen 2 

Teppichfliesen-Fußboden belag 
"Forum SL" 

bis 31, Januar 199L 

U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Erteilung von Agrement s 
für textile Fußb odenbeläge"; 
Prüfungszeugnis se anerkannt er 
PrUfansalten . 

Bei dem beurteilten Bodenbelag "Forum SL" handelt es 
sich um 6,5 mm dicke Teppichfliesen , die auch in stark 
beanspruchten RÄumen, z. B. Schulen, eingesetzt werden 
können . Oie obere ca. 2,7 m dicke Pol-Schicht best eht 
aus Polyamidfasern. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung , 
Kennzeichnung und Verlegung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausfUhrlieh beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrem ent-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem we rd en Angab en zur 
Eigenüberwachung gemacht. 

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen erhält der Fuß
bodenbelag die UPEC-Einstufung: 

--------------·-------------------~--· ~-Der vollständige Text der Agrements wird beim Inforruati ~ ns 

zentrum RAUM und BAU (!RB) der rraunhofer ··· Gesellsch~ft i n 
Stuttgart ausgelegt und kann dort von lnter;,s sent.en ange 
fordert werden. 
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Aq r ~me nt-Nr. 34~ /p~ 

und Firw.,nsitz: 

'.d''·' 1d.l. aqen der 
Au! ~:fi ;l· nt-E' r ta i luPo: 

J r 1:·, ~ 1 

('.,., ,. '' ' <11 :htung 

Hüle Trolsdorf AG 
5210 Trois <'lorf 

Dech::-Solr-r, .... · ·"~?3/'~~~Jl, r :
TPfJCAl [)Je 1:' i c '1t ·n ,~ ';··r~ 

Ty p SG 

bicl 31. JU"'PO[ 199? 

"Da c h~~~ich l ung ssystem~ -
U. f: . A t . c . - Ri~ntl ir>ie 
fü!' ~jt~ P:·üfung ,,..., .j Elt:L!l"~;..-i_ 

lur>!1 lßasjsricht 'tr ie)"· 
Pri~ fonr;u 7t!'J'J' 8t..r ~nr.-rt';.n'lt·ero 
Drüfans; ~~ i ter •• 

(·~f; :-d urte1 l t.e TrlüCA.l -LJa .... alclltt.:ngct;o..~,n ·• )r ')h l.i.l l \ .• ~ t 

•:ittH'i •JC.c11 von Udc nabdi:"'htur·,y e.\ äls Ui cP tlJihJ'"'lag~ 

lva~'"~ v er.leqter 8P.dachu nger1 rnit. me c~· Hnigr"h t~r Ftefe':1ti
~·'dfl 1/erweOUung . Die f'1clr.eric.;ltJo~lB bestPht 3US PVC 
l'!•·;c~ · (PVC-Pl. 
~~~· ·~ r~me nt en t hQ]t Angaben ZiJ Na lt,rl al , ~er sldilU11Q, 
Kvn ~~.·~ ichnuny und L age rl~rt g. Dit. 'Ve rleg u n c;: unci die 
''"' • .'. dung von Details werden aus führli ch b es~hr1e b en. 

Die Prüf ungen, die Grurodlage der Agrement-Erleil ung 
sind, werden aurg .. führt. Außer dem werden Anc;ab en zur 
Eig •n- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agre ment Nr. 346/89 

Gegenstand : 

Firma un d Firmensitz: 

Beze i chn ung : 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachelement 

Hoesch Si egerlandwerke GmbH 
5900 Siege n 

HOESC H-i sodac h 

bis 31. Januar 1993 

Prüfungsz eugn isse anerkannter 
Prü fanst alten 

Das beurteilte Dachelement ist ein raumabschließendes 
und wärmedämmendes Sandwich-Bauteil. Es besteht aus 
einem StUtzkern aus Polyurethan-(PUR)-Hartschaum zwi
schen ebenen, lin ierten , gesickten un d profilierten 
Ble chen als Deckschichten . 

I m Agrement werden der Anwendungsbereich , die Be st and
teile und der Einbau des Systems beschrieben . Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung und den 
durchgeführten Prüfungen gemacht. 



Agr~ment Nr. 347 / 89 

Gegensta nd: 

Firma und Fir mensitz : 

!l$.zei c hnung: 

Ge l t ungsdauer : 

Gr un dl agen der 
Agra ffie nt-Erteilung: 

Inhal t des Agrements: 

Fenster 

Go l de GmbH 
Kunststofftechnik 
812 6 Hohenpeißenberg 

Kunststoff-Fenstersystem 
Golde-Universal 

bis 28. Februar 199 2 

" Gemeinsame Ric htl ini e n der 
U.E.A.t.c . für die Ert ei
lung von Agr~menta f ür 
Fenster" und der Anhang 
"Fenster aus PVC hart"; 
" Gemeinsame Richtlini en de r 
U. E.A.t .c . zur Beurteil ung 
der Haltba r kei t von a n Auße n
teilen vo n Gebäuden verwen
deten Produkten aus PVC 
hart "; 
Prüfungszeugnisse anerkannt er 
Prü fan stalten 

Dia Ma terialien und der Aufbau des Fenste r systems 
we r den beschrieben. Die Fe nsterprofile aus einem hoch
s chlagz ähen PVC hart werden von de r Firma Golde GmbH 
i m Wer k Hohenpeißenberg he r gestellt. Aus den Profilen 
werde n die Fenster von Fensterbaufirmen im In- und 
Ausl a nd gefertigt. Oie Fertigung erfolgt nach den von 
de r fi rme Golde Gmb H aufgestellten Verarbe itungsv or
sehr i ft en. 

Das Agr~ ment enth ä lt Anga ben über die Ei ge n
Fremdüb e rw achung sowie über die zur Erteilung 
Agr~me nts durchgeführten Prüfungen. 

und 
des 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A.t.c . -Ri cht
linien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierung des Fenstersyatems : 

Fugendurchläsaigkeit: 
Schlagregendichtheit: 

Klasse A 3 bzw. A 2 
Klasse E 3 

Widerstand gegen Wind: Klasse V 2 bzw. V 1. 

Agr~ment Nr. 348/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdsuer: 

Grundlagen der 
Agr~ment-Erteilung: 

Inhalt des Agr~ments: 

Fenster 

Schüco International GmbH & Co 
4800 Sielefeld 1 

Kunststoff-Fenstersystem 
Schnicks AS 

bis 28. Februar 1992 

"Gmeinssme Richtlinien der 
U.E.A.t.c. für die Ertei
lung von Agrements für 
Fenster" und der Anhang 
"Fenster aus PVC hart"; 
"Gemeinsame Richtlinie der 
U.E.A.t.c. zur Beurteilung 
der Haltbarkeit von an Außen
teilen von Gebäuden verwende
ten Produkten aus PVC hart"; 
Prüfzeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die Materialien und der Aufbau des Fenstersystems 
werden beschrieben. Die Fensterprofile aus einem er
höht schlagzähen PVC hart werden von der Firma Schüco 
International GmbH & Co im Werk in Haan hergestellt. 
Aus den Profilen werden die Fenster von Fensterbaufir
men im In- und Ausland gefertigt. Die Fertigung er
fo l gt nach den von der Firma Schüco Inte r national Gmb H 
& Co aufgestellten Verarbeitungsvorschriften. 

Das Agrement enthält Angaben über die Eigen
Fremd überwachung sowie über die zur Erteilung 
Agreme nts durchgeführten Prüfungen . 

un d 
des 

Oi e an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A.t.c.-Richtli
nien durc hge führten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierung des Fenstersystems: 

Fuge ndurchläss igkeit: 
Sch lagregendichtheit: 

Klasse A 2 
Klasse E 3 

Wi derstand gegen Win d : Klasse V 2 bzw. V 1. 

Agrement Nr . 349/89 

Gegenst and: 

Fir ma und Firmensitz : 

Bezeic hnung: 

Ge l t un gsdsuer: 

Gr un dla gen der 
Agre me nt-Erteilung: 

Inha lt des Agr~ments: 

Kunststof fbodenb elag 

DUNLOPLAN 
6450 Hanau/Main 1 

DUNLOFLEX 2,0 mmm 

bis 31 . März 1992 

U.E . A. t . c.-Richtlinien für 
die Erteilung von Agrements 
f ür Kunststoff-Bodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannt er 
Prüfanstalten . 

Bei dem beurteilten Bodenbelag OUNLOF LE X 2,0 mm han
del t e s sich um einschichtige, nomogen e Pla tt en mit 
einer Dicke von 2 mm auf de r Materialbasis Polyviny l
ch lorid (PVC) . 

Das Ag rement enthält Angaben über den Aufbau und die 
kennzeichnenden Merkmale des Bodenbe l ags . Außero em 
wird der Umfang der Eigenüberwachu ng der Rohs t offe 
un d des fertigen Produktes be schrieben. 

Für den Belag wu r den di e folgenden Anwendu ngseinst u
fungen vorgenommen: 

G Z oder G 1 w. 

Er ist somit für die Verlegung in Räumen mit starker 
öffentlicher oder kollektiver Nutzung geeignet. 

Agrement Nr . 350/89 

Gege ns tand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dach- und Wandplatten 

Röhm GmbH 
Chemische Fabrik 
6100 Darmstadt 1 

Stegdoppelplatten 
SDP 16/980 und 
SDP 16/1200 mit 
32 mm Stegabstand 
aus Plexiglas 

bis 1. Augus t 1992 

Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten 

Bei den Stegdoppelplatten SDP 16 / 980 und SDP 16/1200 
mit einem Stegabstand von 32 mm handelt es sich um 
ebene, zweischalige Platten aus Plexiglas mit den 
dazugehörigen Verbindungselementen, die als Dach- und/ 
oder Wandelemente in offenen und/oder geschlossenen 
Bauten verwendet werden. Im Agrement werden der Anwen
dungabereich, die Bestandteile und der Einbau des 
Systems beschrieben . Außerdem werden Angaben zur Ei
gen- und Fremdüberwachung und den durchgeführten Prü 
fungen gemacht. 
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Agrement Nr. 351/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Wärmedämmplatten für 
Umkehrdach 

BASF Aktiengesellschaft 
6700 Ludwigshafen 

Umkehrdach mit Styrodur
Wärmedämmplatten 

bis 31. März 1990 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Das Agrement erstreckt sich auf Umkehrdächer unter 
Verwendung von Wärmedämmplatten aus extrudiertem Poly
styrol-Hartschaum (Extruderschaum) mit Schäumhaut und 
Werksbezeichnung "Styrodur 3000 S", "Styrodur 3035 S", 
"Styrodur 4000 S" und "Styrodur 5000 S". 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Be
standteile und der Einbau des Systems beschrieben. 
Außerdem werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwa
chung und den durchgeführten Prüfungen gemacht. 

Agrement Nr. 352/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Trinkwasser-Hausinstalla
tionssysteme 

REHAU AG + CO 
8520 Erlangen 

Trinkwasser-Hausinstallations
system HIS 311 Schiebehijlse 

bis 31. Mai 1992 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Das beurteilte Trinkwasser-Hausinstallationssystem 
"HIS 311 Schiebehülse" besteht aus Trinkwasserrohren 
aus peroxidvernetztem PolyEthylen (VPEa) und Klemmver
bindern aus entzinkungsbeständigem Messing. Er kann 
wie ein herkömmliches System verlegt werden. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und die Herstellung des Systems beschrieben. 
Ausführliche Angaben beziehen sich auf die Verlegung 
des Systems. Die Prüfungen, die Grundlage der Agre
ment-Er.teilung waren, werden genannt . Außerdem wurden 
Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 353/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 
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Dechabdichtung 

SocillU SOPREMA 
F 67025 Strasbourg 

Dachabdichtungssysteme mit 
Polymerbitumendachbahnen 
ELASTOPHENE 

bis 30. Juni 1992 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Prüfung und Beurteilung 
(Basisrichtlinie)"; 
"U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Beurteilung der Eignung von 
Dachbahnen aus SBS-Elastomer
bitumen mit Trägereinlage in 
Dachabdichtungssystemen". 

Inhalt des Agrements: 

Die Polymerbitumendachbahnen ELASTOPHENE dienen bei 
flachen und geneigten Dächern als obere oder untere 
Lage mehrlagiger Dachabdichtungen in Dachschichtenauf
bauten mit und ohne Auflast. 

Das Agrement enthält Angaberr zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verleguhg und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlege der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Das Agrement stellt eine Bestätigung des französischen 
Avis Technique Nr. 5/ 86-562 dar. 

Agrement-Nr. 354/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dschabdichtung 

PHOENIX AG 
2100 Harnburg 9D 

Dachabdichtungssystem mit 
Dachdichtungsbahn 
"Resistit Perfekt E" 

bis 31. Juli 1992 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beurtei
lung (Basisrichtlinie)"; 

Die beurteilte Dachdichtungsbahn "Resistit Perfekt E" 
dient zur Erstellung von ein- und zweilagigen Dachsb
dichtungen bei Dachschichtenaufbauten ohne und mit 
Auflast. 

DAs Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 355/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements 

Kleber für keramische Beläge 

Ardex Chemie GmbH 
5810 Witten-Annen 

Fliesenkleber ARDUVIT S 21 

bis 31. Juli 1992 

"Kleber für keramische Beläge 
U.E.A.t.c.-Richtlinie für die 
Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Bei dem beurteilten Fliesenkleber ARDUVIT S 21 handelt 
es sich um einen hydraulisch erhärtenden Dünnbettmör
teL 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und die Verarbeitung des Klebers beschrieben. 
Außerdem werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwa
chung der Rohstoffe und des fertigen Klebers gemacht. 



Agrement-Nr. 356/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Arements: 

Dachabdichtung 

IMPER ITALIA S.p.A. 
I-10148 Turin 

Dachabdichtungssysteme 
mit Polymerbitumendach
bahnen "Paralon NT 4" 

bis 31. Juli 1992 

Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die beurteilte Polymerbitumendachbahn "Paralon NT 4" 
findet als Bestandteil von Dachabdichtungen als Dich
tungslege lose verlegter Bedachungen mit schwerem 
Oberflächenschutz Verwendung. Die Materialbasis be
steht aus Destillationsbitumen und ataktischem Poly
propylen. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 357/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Schornsteineinsetzrohre 

Heinz Steegmüller 
7730 VS-Schwenningen 

Schornsteineinsetzrohre 
KAMINOPLAN 

bis 31. Juli 1992 

Prüfungszeugnisse aner
kannter Prüfanstalten 

Bei den beurteilten Schornsteineinsetzrohren handelt 
es sich um maximal 1 m lange Rohre aus nichtrostendem 
Stahl mit einer Wanddicke von 0,6 mm bis 2 mm, die am 
oberen Ende eine Steckmuffe (Aufweitungen) und unten 
eine umlaufende Sicke besitzen. 

Das Agrement enthält Angaben über die Bestandteile und 
Zubehörteile des Systems. Außerdem werden ausführliche 
Hinweise zum Einbau gegeben. 

Die für Umfang, Art und Häufigkeit der Eigenüberwa
chung geltenden Bedingungen werden aufgeführt. 

Agrement-Nr. 358/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Dachabdichtung 

Braas Berlin 
1000 Berlin 27 

Dachabdichtungssysteme mit 
RHEPANOL fk-Dachbahn 

bis 30. Juli 1993 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Prüfung und Beurteilung 
(Basisrichtlinie)"; 
Prüfungszeugnisse aner
kannter Prüfanstalten 

Inhalt des Agrements: 

Die beurteilte RHEPANOL fk-Dachbahn findet als Be
standteil von Dachabdichtungen als Dichtungslage lose 
verlegter Bedachungen mit schwerem Oberflächenschutz 
Verwendung. Die Materialbasis besteht aus Polyisobu
tylen (PIB). 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 359/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

Hoechst AG 
6200 Wiesbaden 

Alpoli t UP 179-
Dachbeschichtungssystem 

bis 31. Oktober 1992 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E . A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
Prüfungszeugnisse anerkann
ter Prüfanstalten. 

Das beurteilte "Alpolit UP 179"-Dachbeschichtungs
system dient als Dachabdichtung in Dachschichtenauf
bauten flacher und geneigter Dächer. Es besteht aus 
einem ungesättigten Polyesterharz mit Trägereinlage. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Applikation und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Agrement Nr. 360/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

Soc iete SOPREMA 
F 67025 Strasbourg 

Dachabdichtungssysteme mit 
Polymerbitumendachbahnen 
SOPRALENE 

bis 31. Oktober 1992 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
"U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Beurteilung der Eignung 
von Dachbahnen aus SBS-Elasto
merbitumen mit Trägereinlage 
in Dachabdichtungssystemen"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilten Polymerbitumendachbahnen SOPRALENE 
finden als Dichtungslagen in Dachschichtenaufbauten 
mit und ohne Auflast Verwendung. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung. Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht. 

Das Agrement stellt eine Bestätigung des französischen 
Avis Technique Nr. 5/B6-575 dar. 
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Agr~ment Nr. 362 / 89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensi t z: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agr~ment-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Da chabdicht un g 

A.W . Anderna c h KG 
Dachbaustoffwer ke 
5300 Bann 3 

Dach a bd ic ht ungs sy steme mit 
Polyme r bitumenda chb ahnen 
Awaplan D und 5 

bis 31 . Oktober 1992 

"Da c habdi c htungss ys t e me -
U.E . A.t . c.-Richtl in i e 
für die Prü f ung und Beur
teilung ( Bas i s r ich tli ni e)"; 
"U.E.A.t.c.-Richtlinie f ürd le 
Beurteilung der Eig nun g von 
Dachbahnen aus 585 - Elas t omer
bitumen mit Träg er ein la ge in 
Dachabdichtungssys tem en "; 
Prüfungszeu gni s se anerkan nt er 
Prüfanstalt e n . 

Die beurteilten Polymerbit ume nda c hban nen Awapla n D und 
5 finden als obere Lage von z we i l agige n Dachabdlchtur.
gen bei Dachschichtenaufbauten mit und ohne Auflast 
Verwendung. 

Das Agr~ment enthält Angaben zu Ma te ri a l , He rs te llu ng, 
Kennzeichnung und Lage r ung. Die Ver l egung und d i e 
Ausbildung von Details werden ausfuhr lie h beschr i e be n . 
Die Prüfungen, die Grundlage der A gre~n ent - E r teilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben z u r 
Eigen- und Fremdüberwachung gemach t . 

Agrement Nr. 361 / 89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agr~ments 

Dachabdichtung 

A.W.Andernach KG 
Dachbaustoffwerke 
5300 Bann 3 

Dachabdichtungssysteme mit 
Polymerbitumendachbahnen 
Awaplan 200 D und 20D 5 

bis 31 . Oktober 1992 

"Dachabdichtungssysteme -
U.E.A.t.c.-Richtlinie 
für die Prüfung und Beur
teilung (Basisrichtlinie)"; 
"U.E.A.t.c.-Richtlinie für 
die Beurteilung der Eignung 
von Dachbahnen aus 5B5-
Elastomerbitumen mit Träger
einlagen in Dachabdichtungs
systemen"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilten Polymerbitumendachbahnen Awaplan 20D D 
und 200 5 finden als obere Lage von zweilagigen Dach
abdichtungen bei Dachschichtenaufbauten mit und ohne 
Auflast Verwendung. 

Das Agr~ment enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung . Die Verlegung und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt . Außerdem werden Angaben zur
Eigen- und Fremdüberwachung gemacht . 
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Agr ement Nr . 363 / 89 

Get]ens ta nd : 

Firn:& uncJ Fir me nR i tz : 

8-o ~c i.c hnung: 

Gel tc·n gsda uer : 

t:.~ln:dJ.a g e n der 
Agr6me n t - Er teilung : 

'nh~lt de s Ag r e me nts: 

Wärmedämmpl att en filr 
Umkehrdach 

DOW. Ver t.~ i ebsges9llsc:u;fl r·•b H 
6000 Frank furt/Ma~n 

Umkehrdac h mit PS-Extrude r
scha umplatten "RO OFMA TE SL", 
"FLOORMATE 500 ", "R OOF MATE 
SP- SL" un d "FLOORMATE 700" 

b is 31. Mär z 1590 

Pr üfu ng szeugn isse a ner kannter 
Prüfanstalten 

Das Ag r ~ m e nt erstreckt sic h auf Umk eh rd ä cher und Ve r 
wen dun g von Wär me däm mpl atten an extrud i ert em Polysty
rol-Ha rtsc haum (E x truderschaum) mit Schä umhau t und 
~ler k sbe zeichnung "RDOFMATE 5L" , "FLOORMATE 500", 
" ROOFM ATE SP-SL" und "FLOORMATE 70 0 ". 

Im Agr e ment wer den der Anwendungsbereich , die Be st a nd
t eile und der Ei nba u de s Systems beschrieben. Außerdem 
1erden Angaben zur Ei ge n- und Fremdübe r wach ung un d de n 
.Jt•~chge flih rten Prüfungen ge macht . 

Ag r e ment Nr. 364/ 89 

Gegens tand : 

Firma und Firmensi tz: 

Bezeic hnung: 

Gelt ungsdauer : 

Grundlage der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dic htu ngs sc h lämme 

Va ndex Produktio ns 
GmbH + Co KG 
2000 Harnburg 54 

Vandex 
Betonbauschlämme 75 

bis 30 . November 1992 

Prüfungszeugnisse aner 
kannter Prüfanstalten 

Die "Vandex-Betonbauschlämme 75" ist definiertes Ge
misch aus ausgesuchten , in der Körnung mehrfach abge
stuften Quarzsanden, Normzementen und chemischen Zu
sätzen. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und die Verarbeitung der Dichtungsschlämme be
schrieben. 

Außerdem werden Angaben zur 
chung der Dichtungsschlämme 
gemacht. 

Eigen- und 
und deren 

fremdüberwa.,
Herstellung 

Agrement Nr. 365/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

BEzeichnung: 

Ge ltu ngsdauer: 

Grundlagen der 
Agr~ment-Erteilung: 

Inhalt des Agrements : 

Wärmedämmplatten für 
zweischalige Dächer 

Algostat GmbH & Co KG 
3100 Celle 

"Well Algo 5tat" 

bis 31 . Oktobe r 1992 

Prü f ungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Be i der beurteilten Wärme dä mmpl a tte "Well Al go Stat" 
hande lt es si ch um Pol ys ty ro l - Hartschaumpla t ten, d ie 
in h i nterlüfteten Dach - und Wandkons t ruktio ne n mit 
einer Be de c kung su s fa serzemen t - Wellplatten al s Wärme
dä mm ung verwendet werden . 



Des ~ ~ r6men t en thät Angaben zu Material, Herstell ung, 
Kennze ic hnu ng und Lagerung. Die Ver legung und die 
Aus bil dung von Details werden ausführlich beschrieben . 
Die Prüfungen, die Grundlage de1: Agrement-Erteilung 
s ind, werden aufge füh rt . Außerdem werden Angab en zur 
Eigen - un d Fr emd überwachung gemach t. 

Agr~ment-Verlängerung Nr . 206c/89 

Ge\)ens tand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeic hnung: 

Geltun gsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Diessner + Co KG 
Lack- und Farbenfabrik 
1000 8erlin 47 

Diesener-Wärmehaut 
Vollwärmeschutzsystem 

bis 31. März 1992 

Verläng erung des Agr~ments Nr. 206/82 

Agrement -Verlänger ung Nr . 221 b/89 

Gegens tand : 

Fi rma und Firmensi tz : 

Beze ic hnung: 

Gel tun gsdauer: 

Fenster 

sluplast GmbH 
Kunststoffprofile 
7505 Ettlingen 

Kunststoff-Fenstersystem 
Aluplast-Mitteldic h t ung 

bis 31. Juli 1992 

Ve rlän gerung 
mit der 

des Agr~ments Nr. 
Agrement-Änderung 

22 1/83 
und 

in Verbindung 
-Verlängerung 

Nr. 221 a/86 

Agrement-Verlängerung Nr . 259a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Auffangwannenbekleidung 

Deitermann Chemiewerk 
GmbH & Co KG 
4354 Datteln 

"EUROLAN-HD"-Beschichtung für 
massive Heizöllagerbehälter 

bis 21. August 1994 

Verlängerung des Agrements Nr. 259/85 

Agrement-Verlängerung Nr. 267/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Hüls Troisdorf AG 
5210 Troisdorf 

Kunststoff-Fenstersystem 
TROCAL Serie 900 

bis 31. Dezember 1989 

Verlängerung des Agrements Nr. 267/85 i n Verbi nd ung 
mit Nr. 267a/86. 

Agrement-Verlängerung Nr. 269a/B9 

Gegenstand: 

Firma und Firmeneitz: 

Beze ic hnung: 

Geltungsdauer : 

Außenseitiges Wärmedämmver 
bu ndsystem 

TREFFERT GmbH 
8755 Alzenau 1 

TREFFER T -
Vollwärmeschutzsystem 

bis 31. Ha i 1992 

Verlän ger un g des Agreme nt s Nr . 269/85 

Agrement- Verlänge r ung Nr. 271a/89 

Gegenst and: 

Firma und Firmensi tz: 

Bezeichnu ng: 

Geltungsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsys t em 

Sto tme iste r AG 
1894 Stü hlingen 

STO-Wärmedämm
\le r bundsystem K 

bis 31. J a nuar 19 92 

Verlängerung des Agrements Nr. 271/86. 

Agremen t - Verlänge rung Nr . 273a/89 

Gegenstand : 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Außenseit i ges Wärmedämmver 
bundsystem 

Baeue r le Farben GmbH & Co 
8940 Memmingen 4 

Relius-Vollwärmeschutz
system V510/520 

bis 31. März 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 273/86. 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 274a/B9 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Brügmann 
Frisoplast GmbH 
2990 Papenburg 1 

Kunststoff-Fenstersystem 
Serie 81 

bis 30 April 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 274/86. 

Agrement-Verlängerung Nr. 275a/89 

Gegenstend: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Fenster 

VEKAPLAST 
Kunststoffwerk H. Laumann 
441 5 Sendenhorst 

Kunststoff-Fenstersystem 
VEKAPLAST SF 
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Geltungsdauer: bis 31. März 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 275/86. 

Agrement-Verlängerung, -Änderung, -Erweiterung Nr.276b/8~ 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Isolierglas 

Glas-Huber GmbH 
6670 St. Ingbert 

Zweischeibenisolierglas 

bis 30. April 1992 

Verlängerung, Änderung und Erweiterung des Agrements 
Nr.276/86 der Agrement-Änderung/Ergänzung Nr. 276a/87. 

Der Umfang des Agrements wird auf Isoliergläser mit. 
maximalem Luftzwischenraum von 16 mm erweitert. Der 
gesamte Zusammenbau der Isoliergläser einschließlich 
des Dichtstoffauftrages darf von Hand oder automatisch 
erfolgen. Außerdem wurde die Bezeichnung des Isolier
glas geändert. 

Agrement-Verlängerung Nr. 284a/89 

Gege ns tand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Kleber für keramische Beläge 

Kiesel Bauchemie 
GmbH & Co KG 
7300 Esslingen 1 

Fliesenkleber PK 80 

bis 31. August 1992 

Agrement-Verlängerung- und -Ergänzung Nr. 292a/89 

Gegens tand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Dachabdichtung 

Odenwald-Chemie GmbH 
6901 Schönau/Heidelberg 

Dachabdichtungssysteme 
mit O.C. Plan 2000-Dachbahnen 
aus ECB 

bis 30. Juni 1992 

Verlängerung und Ergänzung des Agrements Nr. 292/87. 
Umfang der Änderungen: Dachschichtenaufbauten ohne 
Auflast mit lose verlegter mechanisch befestigter O.C. 
Plan 2000-Dachbahn werden hinsichtlich ihrer Anwen
dung begrenzt auf Dächer mit einer maximalen Dachnei
gung von 20°. 

Agrement-Änderung/Ergänzung Nr. 335a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Dachabdichtung 

ALWITRA KG 
Klaus Göbel 
5500 Trier 

Dachabdichtungssysteme mit 
EVALON- und EVALON V
Dachbahnen 

bis 31. Juli 1991 

Änderung und Ergänzung des Agrements Nr . 335/B8 
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Agrement-Verlängerung Nr. 338a/B9 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

FIBERTEX Internationale 
Vertriebsges. mbH 
7505 Ettlingen 

FIBERTEX-Vollwärmeisolierung
System Kunstharz PS 100 K · 

bis 31. Oktober 1991 

Ersatz des Agrements Nr. 338/88. 

Agrement-Verlängerung Nr. 285a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Busch + Co 
8802 Wicklesgreuth/Ansbach 

DUROFLEX 
Wärmedämmverbundsystem 

bis 31. Mai 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 285/86. 

Agrement-Verlängerung Nr. Z86a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Kleber für keramische Beläge 

Kiesel Bauchemie 
GmbH & Co KG 
7300 Esslingen 

Fliesenkleber 
Servoflex K 

bis 31. August 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 286/86. 

Agrement-Verlängerung Nr. 290a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

ROPLASTO 
Fensterpr.ofile GmbH 
5060 Bergisch-Gladbach 

Kunststoff-Fenster 
Roplasto 6001 

bis 31. März 1992 

Verlängerung des Agrements Nr. 290/B6. 

Agrement-Änderung Nr. 350a/89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Dach- und Wandplatten 

Röhm GmbH 
Chemische Fabrik 
6100 Darmstadt 

Stegdoppelplatten SDP 16/980 
und SDP 16/1 ZOO 
mit 32 mm Stegabstand aus 
Plexiglas 

bis 1. August 1992 

Änd erung des Agrements Nr. 350/89. 



Mitteilung des Sekretariats für U.E.A.t.c.-Fragen über im Jahre 1990 
erteilte Agrements 

Agrement Nr. 366 / 89 

Ge ge nstand: 

Firma und Firmensitz: 

Be zei chnung : 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung : 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Koch Marmorit GmbH 
7801 8ollschweil 

"MARMORIT-Wärmeschutzfassaden
System" 

bis 31. Dezember 1992 

"Wärmedämmverbundsysteme für 
Fassaden 
U.E.A.t.c.-Leitlinien für die 
Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 
Prüfbescheid PA-III 2.1769 
des Instituts für Bautechnik 

Oa s beurteilte "MARMORIT-Wärmeschutz-Fassadensystem 
besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die auf den 
Wanduntergrund geklebt werden, sowie einer mehrlagigen 
ge webearmierten mineralischen Putzbeschichtung. Das 
Sy stem dient zur Verbesserung des Wärmeschutzes von 
bestehenden Gebäuden und von Neubauten. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und der Einbau des Systems beschrieben. Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung gemacht 
und die durchgeführten Prüfungen mit den dazugehörigen 
Ergebnissen aufgeführt. 

Agrement Nr. 367/90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bez e ichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

In~alt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

brocolor Lackfabrik 
Postfach 11 60 
44 32 Gronau 

"BROCOLOR-Vollwärmeschutz
Verbundsystem" 

bis 31. Januar 1993 

Wärmedämmverbundsysteme 
für Fassaden -
U.E.A.t.c.-Leitlinien für 
die Beurteilung ihrer Eignung"; 
Prüfzeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten; 
Prüfbescheide PA-III 2.2234, 
PA III 2.2242 
des Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte "BROCOLOR-Vollwärmeschutz-Verbund
system" besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die 
auf den Wanduntergrund geklebt werden, sowie einer 
mehrlagigen gewebearmierten, kunstharzgebundenen Putz
beschichtung, Das System dient zur Verbesserung des 
Wärmeschutzes von bestehenden Gebäuden und von Neubau
ten. 

Im Agrement werden der Anwendungsbereich, die Bestand
teile und der Einbau des Systems beschrieben. Außerdem 
werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung gemacht 
und die durchgeführten Prüfungen mit den dazugehörigen 
Ergebnissen aufgeführt. 

Der vollständige Text der Agrements wird beim Informations· 
zentrum RAUM und BAU ( IRB) der Fraunhofer-Gesellschaft ir 
Stuttgart ausgelegt und kann dort von Interessenten ange
fordert werden. 

Agrement-Nr. 369 / 90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

REHAU AG + CO 
Postfach 30 29 
8520 Erlangen 

Kunststoff-Fenster 
"System S 705" 

bis 30. Juni 1991 

"Gemeinsame Leitlinien der 
U.E.A.t.c. für die Ertei
lung von Agrements für 
Fenster" und der Anhang 
"Fenster aus PVC hart"; 
"Gemeinsame Leitlinien der 
U.E.A.t.c. zur Beurteilung 
der Haltbarkeit von an 
Außenteilen von Gebäuden ver
wendeten Produkten aus PVC 
hart 11

; 

Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die Materialien und der Aufbau des Fenstersystems 
werden beschrieben. Die Fensterprofile aus einem er
höht schlagzähen PVC hart werden von der Firma REHAU 
AG + CO im Werk Wittmund/Ostfriesland hergestellt. Aus 
den Profilen werden die Fenster von Fensterbaufirmen 
im In- und Ausland gefertigt. Oie Fertigung erfolgt 
nach den von der Firma REHAU AG + CO aufgestellten 
Verarbeitungsvorschriften. 

Das Agrement enthält Angaben über die Eigen
Fremdüberwachung sowie über die zur Erteilung 
Agrements durchgeführten Prüfungen. 

und 
des 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U. E.A.t.c.-Leit
linien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierung des Fenstersystems: 

Fugendurchlässigkeit: Klasse A 3 
Schlagregendichtheit: Klasse E 4 
Widerstand gegen Wind: Klasse V 3. 

Agrement Nr. 370/90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Helmitin GmbH 
6780 Pirmasens 

Kunststoff-Fenster 
"System KS" 

bis 30. Juni 1991 

"Gemeinsame leitlinien der 
U.E.A.t.c. für die Erteilung 
von Agrements für Fenster" 
und der Anhang "Fenster aus 
PVC hart"; 
"Gemeinsame Leitlinien der 
U.E.A.t.c. zur Beurteilung 
der Haltbarkeit von an Außen
teilen von Gebäuden verwen
deten Produkten aus PVC hart"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Die Materialien und der Aufbau des Fenstersystems 
werden beschrieben. Die Fensterprofile aus einem hoch
schlagzähen PVC hart werden von der Firma Helmitin 
GmbH im Werk Pirmasens hergestellt. Aus den Profilen 
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werden die Fenster von Fenster bau fir men im In- und 
Ausland gefertigt. Die Fe r tigung erfolgt nac h aen von 
der Firma Helmit i n GmbH aufgestellten Vera rbe itungs
vorschriften. 

Das Agrement ent hält Angaben üb er die Eig en
Fremdüberwachung sowie übe r di e z u r Er t e iiung 
Agrements durchgeführten Prüfungen. 

und 
c!es 

Die an fertigen Fenstern gemäß den U.E.A .t.c . -Leitli 
nien durchgeführten Prüfungen erlauben folgende 
Klassifizierung des Fenstersyst ems: 

Fugendurchlässigkei t: Klasse A 3 
Schlagregendichthei t: Klasse E 4 
Widerstand gegen Wind: Kl as se V 2 

Agreme nt Nr. 371/90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz : 

Beze ic hnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtung 

Fa llmann & Co 
Ges sellsc haft für Chemie
werkstoffe und Ver fahrens 
tech nik mbH & Co KG 
495D Minden 

Da chbeschichtungssystem 
11 Tr i f 1 e x D '' 

bis 30 . Ap r i l 1993 

"Dachabd icht ungss yst eme -
U. E. A.t.c .- Leitlinie für 
die Prüfung und Beurteilung 
(Basisrichtlinie)" ; 
Prüfungszeugn isse anerkannter 
Pr ü f anstalten 

Das beurteilte Dachbeschichtun gssys tem "Tri flex D" 
dient als Dachabdichtung in Dachschichtenaufbauten 
flac l1er und geneigter Dächer. Es besteht aus einem 
Polyesterharz mit Trägereinlage. 

Das Agrement enthält Angaben zu Material, Herstellung, 
Kennzeichnung und Lagerung . Die Applikation und die 
Ausbildung von Details werden ausführlich beschrieben. 
Die Prüfungen, die Grundlage der Agrement-Erteilung 
sind, werden aufgeführt. Außerdem werden Angaben zur 
Eigen- und Femdüberwachung ~emacht. 

Agrement Nr. 372 / 90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Thyssen Polymer GmbH 
8443 Bogen / Donau 

Kunststoff-Fenstersystem 
"Mitteldichtung" 

bis 30. Juni 1991 

''Gmeinsame Leitlinien der 
U.E.A.t.c. für die Ertei
lung von Agrements für 
Fenster" und U.E.A . t.c.
Leitlinie Fenster aus 
PVC hart"; 
"Gemeinsame Leitlinie der 
U.E.A.t . c. zur Beurteilung 
der Haltbarkeit von an Außen
teilen von Gebäuden verwende
ten Produkten aus PVC hart"; 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die Materialien und der Aufbau des Fenst er systems 
werden beschrieben. Die Fensterpro file aus e inem er 
höht schlagzähen PVC hart werden von der Firma Thyssen 
Polymer GmbH im Wer k Bogen hergestellt. Aus den Profi
len werden die Fenster von Fenste rba ufirmen im In- und 
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A usl~n d gefertigt. Di e Fertigung erfolgt nach den von 
der Fi rma Thyssen Polymer GmbH aufgestellten Verarbei
tungsv orschriften . 

Das Ag rement enthä lt Anga ben über di e Eige n
~remd~ berw achung sowie üb er d ie · zur Ert ei l ung 
Agr dme nts durchgeführten Prüfu ng en. 

und 
des 

Die an fertig en Fe nst ern gemäß den U . E.A.~ .c . - Leitli
nien du r chgeführ ten Pr Gf ungen erlauben fol gend e 
Klassif izierung des Fenstersystems : 

Fugendurchlässigkeit: 
Sch lagregendi cht heit : 

Klas se A 2 
Klasse E 4 

Wid erstand gegen Wind: Klasse V 3 bzw . V 2 . 

Agrement-Verlängerun g Nr . 176c/90 

Gegens tand : 

Firma und Fi r mensitz: 

Bezel.c hnung: 

GeJtun gsdauer : 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Capatect GmbH & Co 
En ergietechnik KG 
6105 Ober-Ramstadt 

CAPATECT-System 600 

bis 30 . Juni 1991 

Verlän gerung des Agrements Nr. 176/81 

Agrement-Ver längerung Nr . 193c/90 

Gege ns tand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Verlängerung des 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Alligator Farbwerk 
Ralf Mießner KG 
4904 Enger 

ARTOFLEX-VWS-System 

bis 30. Juni 1991 

Agrements Nr. 193/81 

Agrement-Verlängerung Nr. 206c / 89 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Außenseitiges Wärmedämmver
bundsystem 

Diessner GmbH + Co KG 
Lack- und Farbenfabrik 
1000 Berlin 47 

Diesener-Wärmehaut 
Vollwärmeschutz-System 

bis 31. März 1992 

Verlängerung des Agrements Nr . 206/82 

Agrement-Verläng e rung Nr. 215c/90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bez e ic hnung : 

Geltun gsdauer: 

Fenster 

SCHUCO 
International GmbH & Co 
4800 Sielefeld 1 

Kunststoff-Fenstersystem 
VARTAN 60 

bis 30 . Juni 1991 

Verlängerung des Agreme nts Nr . 215182 



Agr~ment-Verlängerung Nr. 220c/90 

Gege nstand: 

Firma und firmensitz: 

Seztdchnu ng: 

Geltun-;Js dauer : 

Außenseitiges Dämmputzsystem 

Rhodius 
Chemie-Systeme GmbH 
5475 Burgbrohl 

"Rhodipor 
Dämmputz-System 111" 

bis 30. Juni 1991 

Verl~n gerung des Agr~ments Nr. 220/83 

Agrement-Verlä ngerung Nr. 234b/90 

Gegenstand: 

Fi rma und firmensitz: 

Be :< E!' ic hnung: 

Gel tun gsdauer: 

Fenster 

VEKAPLAST 
Kunststoffwerk 
Heinrich Laumann 
4415 Sendenhorst 

Kunststoff-fenster
system "VEKAPLAST MD" 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 234/B4 

Agr~ment-Verlängerung Nr . 254b/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Thyssen Polymer GmbH 
Kunststofftechnik 
B443 Bogen/Donau 

Kunststoff-fenstersystem 
"Thyssen Dekor" 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 254/85. 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 267a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Dynamit Nobel 
Aktiengesellschaft 
5210 Troisdorf 

Kunststoff-fenstersystem 
Trocal Serie 90d 

bis 31. Dezember 1992 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 267/85 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 273a/89 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Außenseitiges Wärmedämm
verbundsystem 

Baeuerle Farben GmbH & Co 
8940 Memmingen 4 

"Relius-Vollwärmeschutz
System V 510/520" 

Geltungsdauer: bis 31. März 1992 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 273/86. 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 288a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnun.g: 

Geltungsdauer: 

Wärmedämmplatten für 
Flachdächer 

Deutsche Rockwool 
Mineralwoll-GmbH 
4390 Gladbeck 

Rockwool-Dachdämmplatten 
RP-XV 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 288/86 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 293a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

W. Hartmann & Co. 
(GmbH & Co.) 
8500 Nürnberg 50 

Aluminium-fenstersystem 
"SYSTHERM 52" 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agrements Nr. 293/87 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 294a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

W. Hartmann & Co 
(GmbH & Co.) 
B500 Nürnberg 50 

Aluminium-fenstersystem 
"SYSTHERM 62" 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agrements Nr. 294/87 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 295a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

W. Hartmann & Co. 
(GmbH & Co.) 
8500 Nürnberg 50 

Aluminium-Fenstersystem 
"SYSTHERM 72" 
Dachbahnen 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agr~ments Nr. 295/B7 

Agr~ment-Verlängerung Nr. 296a/90 

Gegenstand: 

Firma und firmensitz: 

Fenster 

KBE-Vertriebsgesellschaft 
für Kunststoffprodukte 
GmbH + Co. KG 
663B Dillingen 
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Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Kunststoff-Fenste rsyste m 
KßE 85 

b1s 30. Juni 199 '1 

Verlf.ngerung des Agr e ments Nr . 296/87 

Agrement-Ve r längerung Nr . 298a/90 

Gegensta nd: 

F1r111B IJnd F irmer1sitz: 

BeL <::- l c hnunq: 

Gelt ungsdauer: 

Fenster 

Gebr. Kämmerling 
Kunststoffwerke Gm bH 
67 80 Pirmasens 

Kunststoff-Fenstersystem 
11 Combidu r VK 11 

bis 30 . Juni 1991 

Verlä ,.gerung des Agre men ts Nr. 298 / 87. 

Agrem e nt-V erlän gerung Nr. 307a/90 

firmd und F1rmensitz : 

Bezeichnu ng: 

Gel t unysdauer: 

Außense1tiges Wärmedämmv er 
bu ndsystem 

Deutsche Frigol1t GmbH 
6~ZO Worms 

"f rlgolit-Vollwärmeschutz
Syste m11 

bis 30. Juni 1991 

Verlän gerung des Agrements Nr. 307 / 87. 
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Agrement-Verlängerung Nr. 310a/90 

Ge genstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bez ei chnung: 

Geltungsdauer: 

Fenster 

Helmitin GmbH 
6780 Pirmasens 

Helmitin-Kunststoff
Fenster "System CS" 

bis 30. Juni 1991 

Verlängerung des Agrements Nr . 310/87. 

Agrement-Änderung Nr. 352a/90 

Gegenstand: 

Firma und Firmensitz: 

Bezeichnu ng: 

Geltungsdauer: 

Trinkwasser-Hausinstal
lationssystem 

REHAU AG + CO 
8520 Erlangen 

Tri nkwasser-Hausinstal
lations-System 
HIS 311 Schiebehülse 

bis 31 . Mai 1992 

Änderung des Agr e ments Nr . 352/89. 



Bisher er&c , "'''~''"' 
Forschungsberichte der BAM 

Nr.1/1968 
Forschunng und Entwicklung in der Bundesanstalt für 
Matarlalpriltung (BAM) 
Rechenschaftsbenchi für den Bundesminister für B•l· 
dungund Wissenschaft 

Nr. 2/1970 (vergriffen) 
G. Andreae 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsme6strelfen und Halbleitergebern 

Nr. 3/1 970 
J. Ziebs 
Ober aas mechanische Verhalten von Aluminlum
Stahi-Freileltungssellen als Belsple! fürVerbundbau
t eile 

Nr. 4/1970 (vergriffen) 
A. Su rrnester 
Formbeständigkelt von ~'olz gt>genüber Feuchtigkeit 
- Grundlagen und Vergütungsverfahren 

Nr. 5/1971 
N. Stein er 
Die Bedeutung der Metzstellenart und der Netzwerk
kettendlchte für die Beschreibung derelastlachen EI· 
genschaften und des Abbaus von elastomeren Netz· 
werken 

Nr. 611 971 
P Schneider 
Zur Problematik der Prüfung und Sourteilung das 
Luftachalls hutzes von Bau .. lem .r.ten b I unter
schiedlichen Einbaubedingungen 

Nr. 7/1971 
H.·J. Pet rowitz 
Chromatographie und chemische Konstitution - Un· 
tersuchungen über den Einfluß der Struktur crganl· 
scher Verbindungen auf das Verhalten bel der Dünn· 
scl•icilt·Chromatogr·aphie 

Nr. 0/1971 
H. V~ith 
Zum Spanmmgs-Drahunge·Verhalten Vlln Baustäh· 
Ion bei Wechselbeanspruchung 

Nr. 9/1971 
K.·H. Möller 
Untersuchung über die sichernde Wirkung poröser 
Massen in Acetylenflaschen 

Nr. 1011972 
D. Aurich. E. Martin 
Untersuchungen über die Korngrößenbestimmung 
mit Ultreschall zur Entwicklung einer fürdie Praxis ge
eigneten zerstörungsfreien MeBmethode 

Nr.11/1972 
H.-J. Krause 
Beltrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und 
Schnittgütewerte beim Brennschneiden 

Nr. 12/1972 
H. Feuerberg 
ODerVeränderungen von Nylon-6-Fasern beim Textu· 
rleren 

Nr.13/1972 
K.·H. Habig, K. Kirschke. W.·W. Maennig, H. Tischer 
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen, Ko· 
ball, Kupfer, Silber, Magnesium und Aluminium ln ei· 
nem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch zwischen 760 
und 2 · 10-7 Torr 

Nr.14/1972 
E. Fischer 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkelt der 
Ultraschalldämpfung ln Metallen bei 20kHz 

Nr.15/1972 
H. Pehl 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall· 
Analyse 

Nr.1 611972 
E. Knubiauch 
Ober Ausführung und Assagefähigkelt des Norm· 
brendversuches nach DIN 41 02, Blatt 2, im Hinblick 
euf die Nachbildung natürllc.her Schadansfeuer 

Nr. 17/1972 
P. Reimers 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho· 
tonen und geladenen Tellehen 

Nr.18/1973 
W. Struck 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R St37·2 N 
ln geschweißten Konstruktionen, dargestellt mit Hliie 
der Methode des Temperaturvergleichee 

Nr. 19/1973 
K. Kaffanke, H. Cziches 

Die Bestimmur.g vor• Grenzflächentemperaturen bei 
trlbologlschen Vorgängen 

Nr. 20/1973 
R. Rudelphi 
Brandrisiko elektrlscncrLeitungen und Installationen 
in Wänden 

Nr. 2111973 
D. KlaffKe, W. Maennig 
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zeltll· 
chen Ablaufs der eleatlllch·plastlschen Dehnungen 
bei der Zerrütung 

Nr. 22/1973 
R. Rudelphi. E. Knublauch 
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur Bemes· 
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen 

Nr. 23/1973 
W. Ruske 
Reichs- und prauBische Landesanstalten ln Berlln 
Ihre Entstehung und Entwick lung als außerunlversi· 
t äre Forschungsanstalten und Beratungsorgane der 
politischen Instanzen 

Nr. :..4/1\l73 
J. Stanke. E. Kiemen!, R. Rudelphi 
Des Brandverhalten von Holzstützen unter Druck· 
bannapruchung 

Nr. 25/1973 
E. Knuhlauch 
Über ""• Brandgesrh her. ~Cl c!or Fai!Dsda ~!!1''3 
~rennenden G&l>l!u~ ·" u11!< r b.lnnr.6.s•-sr Serüc !<s!c~
-~ 1Ur• 1ct ~ t~erboenep, wc~·. '"" vor Au6enatUtzar. 

Nr. 26/19 74 
P. Jost, P. Reimers, P. Wf,ise 
Dar El&'<lronon·Lineerbeöchlnunigar der U M - Ei
gen~:c haft"n ~ nd <>rate Anwendungen 

Nr 2.711<F4 
H Wüsten':lerg 
Unten:uchungen zum SchaMald von Winkelpr!lfköp· 
fen für die MaterialprOhmg ml Ult1-aschall 

Nr. 28/1 974 
H. Heinr ich 
Zum Ablauf v::n Gasexplosionen in mit Rohrleitungen 
verbundenen Behältern 

Nr. 29/1974 
P Schneider 
Theorie der dissipat lven Luftschalldän1mung bei ei· 
nem idealisotropen porcsen Materlai mit starrem 
Skelat f ür senkrechten, schrägen und allseitigen 
Schallenfall 

Nr. 30/197 4 (vergriffen) 
H. Cziches, G. Salemen 
The Appiicat lon of Systems Thinking and Systems 
Analysis to Tribology 

Nr. 31 /1975 
G. Fuhrmann 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermo· 
plastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungsbean 
spruchung 

Nr. 32/1975 
R. Rudolphi. B. Böttcher 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverf ahren zur Be· 
rechnungstationärer Temperatu r· und Wärrnestrom· 
verteilungen mit Anwendungsbeispielen 

Nr. 33/1975 
A. Wagner, G. Kieper, R. Rudelphi 
Oie Bestimmung der Temperaturleitfähigkelt von 
Baustoffen mit Hilfe eines nichtstationären MeBver· 
fahrens 

Nr. 34/1976 (vergriffen) 
H.·J. Deppe 
Untersuchungen zurVergütunng von HolzwerkatofNr. 
3511976 
E. Umberger 
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungsma· 
terial leichter Wände verwendet werden, gegenüber 
dem Aufprall harter Körper- Vorschlag für ein Prüf
verfahren-

Nr. 36/1976 (vergriffen) 
J . Hundt 
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter Ein· 
Wirkung eines Temperaturgefälles 

Nr. 3711976 
W. Struck 
Die stoBartige Beanspruchung leichter, nlchttragen· 
der Bautelle durch einen mit der Schulter gegenpral· 
Ienden Menschen 
-Vorschlag f iir ein Prüfverfahren -

Nr. 38/1976 
K.·H. Habig 
Versc hleißuntersuchungen an ga9·, bad- und ioni· 
trlertem Stahl 42 CrMo 4 

Nr. 39/1976 
K Kirschke. G. Kempf 
Untersuchung der viskoelastlschen Eigenschaften 
von Flüssigkelten (mit nlcht·Newtonschem FlleBver
halten) Insbesondere bei höherer Scherbeanspru· 
chung 

Nr. 40/1976 
H. Hant sche 
Zum Untergrundabzug bei energiedispsrslven Spek· 
tren nach verschiedenen Verfahren 

Nr 41/1976 
B. Böttcher 
Optische Eigenschaften cholesterlnlscher Flüssig· 
keilen 

Nr. 42/1976 
S. Dielien 
Ermittlung der Mlndestzündenergie brennbarer Gase 
ln Mischung mit Luft 

Nr. 43/1976 
W. Struck 
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile aus 
Stahl mit zäh-sprödem Obergang Im Bruchverhaiten, 
dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperaturver
gleiches 

Nr. 44/1976 
W Matthees 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen Sy
stemen, die aua finiten Stab· und Balkenelementen 
>:u•amrnengesetzt sind, unter Verwendung des Pro
\JI'!Imms . Stab-Werk" 

~· r 4'5/1976 
W Paatsch 
UntersuchuHg des Elektrodenverhaltens Im Vakuum 
aufgedamplter Metallschichten 

Nr. 46/1 977 (vergriffen) 
G. Schicker!. H. Winkler 
Versuc hsergebnisse zur Festigkeit und Verformung 
von Beton bei mehraxialer Druckbeanspruchung 
Results of Test Concerning Strength and Straln of 
Concrete Subjected I<' Multiaxial Compressive Stres
ses 

Nr. 47/1 977 
A. Plank 
Bautechnische El!!flüsse auf die Tragfähigkeit von 
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen 

Nr. 48/1977 
U. Helzlöhner 
Satzung von Fundament en lnfolge dynamischer Last, 
angewendet auf die Fundamente einer geplanten 
Schnellbahn 

Nr. 49/1 977 
G. Willig 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in 
der zerstörungsfreien Prüfung 

Nr. 50/1978 (vergriffen) 
N. Czaika. N. Mayer, C. Amberg , G. Magiera, G 
Andreae, W. Markowski 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und 
·Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbehäl 
tern 

Nr. 51/1978 
J. Siekfeld 
Auswirkung von chemischen und physlkallsch-tech· 
nologischen Einflußfaktoren auf das Beständigkeits
verhalten von Oberflächenbeschichtungen auf der 
Basis von Reaktionsbeschlchtungsstoffen 

Nr. 52/1978 
A. Temov 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das trlbolo
glsche Verhalten von Werkstoffen hoher Härte bei rel· 
ner Festkörperreibung 

Nr. 53/1978 
R.-G. Rohrmann. R. Rudelphi 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen
und Brückenbeläge 

Nr. 54/1978 
H. Sander 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 

Nr. 55/1978 
D. Klaffke 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der 
Oberflächenkristallite polykrlstalllnsr 9g,999 %·Al
Proben bei Biegewechselbeanspruchung 

Nr. 56/1979 
W. Brünner. C. Langl ie 
Stabilität von Sandwlchbautellenn 

Nr. 57/1979 
M. Stadthaus 
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpul-
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varprQfung 
lnvaaUgtlona on lnapection-Medie l<>i \i..\1\\Jn&ric· 
Partlcle-Teatlng 

Nr. 5811979 
W. Struck 
EnnltUung daa Bautellwlder.tand•• au111 Vefii1iid:.w;
gabnlaaen bel vereinbartem SlcherheiU"IIiilis~l 

Nr. 59/1979 
G. Plauk 
Ermittlung der Verformungen blegebea .. aprucQ!ter 
Stahlbetonbalken mit der Methode der Fll'ilte11 !Sill· 
manta unter beaondotrer BarOckalchtlgung aaa Ver
bundea zwlachen Beton und Stahl 

Nr. 6011979 
H. Spreckelmeyer, R. Helms, J. Ziebs 
Unter.uchungen zur Erfaa~tun&J dar Kaltf~oov1<'&>~t 

von Feinblechen beim Stre-cken 

Nr. 6111979 
K. Richter 
Buchreibungvon Problemen der höhenon ~arbmetrlk 
mit Hilfe dea Geganfarbenay~ttema 

Nr. 6211979 
W. Gerisch, G. Becker 
GeomagnetobloloQiacn bar:lll'lgler Zu11emm~nhlln~ 
zwlachen der Fraßakt ivität von Termiten und derblli! 
der Sterbat l ila 

Nr. 6311979 
E. Behrend, J. Ludwig 
Unter.uchungen an Stopfbuchaen von Ver;tllai'l !ltli:l 
Schiebern fO r Gaae 

Nr. 64/1980 
W. Rücker 
Ermittlung der SchwlngungaemJII'"'Ii bellm Botrl.;;~ 
schienengebundener Fahrzeugein Tunneln sowleUn
terauchung dea Einfluaaea einzelner Paramet;;r aui 
die Auabreltung von ErschOtterui'lg•n Im Tuni'le! und 
denen Umgebung 

Nr. 6511980 
P. Schmidt, 0. Auri ch, R. Helms, H. Veith , J. Ziebs 
Untersuchungen Ober den Einf luß de>a Spannungazu
atandea auf bruchmechanische Kennwerte 

Nr. 66/1980 
M. Hattwig 
Auswirkung von Druckentlafl~ungsvorgängen auf die 
Umgebung 

Nr. 67/1980 
W. Matthees 
Beltrag zur dynamischen Analyae von vorgeapal'inten 
und vorbaiasteten Feder-Mene-Systemen mit ver
änderlicher Gliederung unter atoßartlger Beanspru
chung 

Nr. 68/1980 
0. Patersohn 
Obarfllchanmeßverfahren unter besonderer Berück· 
slchUgung der Stereomeßtechnlk. 
Entwicklung eines volleuzentrlschan Prlzlslons
Gonlometera 

Nr. 6911980 
F. Buchhardt, P. Brandl 
Untersuchungen zur lntegrltlt das Liners von Raak
torslcharheltahOIIen (Containments) ln Stahlbeton
und Spannbetonbauwelae 

Nr. 7011980 (vergriffen) 
G. Schicker! 
Schwallenwerte balm Betondruckverauch 

Nr. 7111980 
W. Matthees, G. Magiera 
Untersuchungen Ober durch den Boden gekoppelte 
dynamische Wechselwirkungen benachbarter Kern
kraftwerkabauten großer Masse unter selamlachen 
Einwirkungen 

Nr. 7211980 
R. Rudelphi 
Obertragbarkelt dar Ergebnisse von Brandprüfungen 
am Belspiel von Stahl· und HolzetOtzen 

lilr. 7311980 
P.Wegener 
Vergleichende Unterauchungan zum Tragverhalten 
von Klemmkupplungen fOr StahlrohrgerOate nach ba· 
atehenden dautachen PrOfvorschriften und geplan• 
tan auropllachan bzw. lt'ltarnaiionalen Prüfnormen 

Nr. 7411980 
R. Rudolphi, R. Müller 
ALGOL·Computerprogramm zur Berechnung zweldl· 
menalonaler lnatatlonll1lr TempamturvertallungeR 
mit Anwer~dungen aus dem Brand· und WArmeschutz 

Nr. 7511980 
H.·J. Heinrich 
Beltrag zur Kenntnie dn ztiltllchitil und örtlict<81' 
Druckverlaufs bel dar plötzlh:hwl't Eillläiltilflil ur~~c;•· 

Druck stehender Behälter 11!111 e.t.!lltt~~!Mnatl~~l«rJ 
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t·~r. 7S;Vt)&L: 
D. Kla.fT;...-;, '~'i .lrv. i ..,r.:a .1ni~ 

Deforma(lonaverhalt<i!n Wtoil Rein- '"'a Relnstaluml· 
r.lum sowie Cu 99,g u .... ! St 37 be>l BI1991!WI!CI!lll!l1M!!!!· 
spru<:hung Im Ra~t~ · .,,,~·.:~, ;;;emill!troakop 

>Je. 7?1198' 
~ .t ~!erloff . ~J. ~~:t _;:~eh 

't.;.-.t,:;·.:;~::~~-- ·c ..;;.,"_::_ J,., ·J:-:':JL •• te.. ~r..t~"it U~lllof"".s:.~.vi...,~~~~h-i 

Nt. 'l8ii9B l 
W. Rücket 
l'>yr.Oimi!lc'm Wach~t:o; JW!~kung iilnee Schlttnei!
Sc::hw<&i!6Milflltll!millt:f!lt ~v~., L~nt."rgrund 

Nr. -,Sii981 
V ~d~.H'\I~Sl'!:r. 

:QJ:n. ~<"i.:in.;\cl ~~.:::1! ~~): _,_ s.: • .i.!':'~~.~nu t!3r lh4iiW~Bt»'lCffbav~tt· 

-J ~ :J!!-l'ltd ~~t.~~~V'~~_,;~;,.~j~IJ;,._: ~~-- ,,..:1{-~i~!l l'il: · ~,~~;~~~~~"~' 
~.;~!I'Jt;(::xr~'li~:l!lltr~F:!~~~0 Ulf.t:~ ~j:_....-. ~~~~")f;;t,/(~'\;8rt:Uh~t. 

Nr. 8011981 
A. Pienk, W. Struck, M. T:cKhiit4SCn 
Ur;u!cheil dse Yl'!l!lltrtiilill~,;s dar otor;;reStoalla 1111 S<:io· 
lln· Ylei1!Slrtct~ 

Nr. 8111981 
J . Schmicit 
Q~G!~h~acat ·&$t:ltnor~(Joct.(::t~ v-. :rii:ii~1.:.an a.mm Erfa~G-[1\1 

oo< Zilnl!ill!;u;,l~llll:'<'!~ ~~.t<eb~·'mr i:'tC'l~~"'; Anwcandungaul' 
~ii<!I'Jiil'l!llil<:l !·o'll '"'~!l t>ac~ 'i'llwelct• o:iar Statlatll( 

Nr. 92/1982 
R. Halms, H.-J. Kühn, S. Ledv!cr~s~l 
Z"r ~Mi!lril:atolfrnecil..-;l!~li'l"n !J<>IIneilun\l <:!fla KctJIJ· 
ech!egbls~vereut::b~"'' 
AeGegl!'en~ ot tl!s "'~c.-:!!I~RIIcei b~h!!vlour cü m~Qe· 
rl!!!l? ln thn 'IO)iCI!Etc'li!,,,. ''·'''i.-.!lcf ~e·r~ 

Nr.a:;t;;;:;z 
H. Czichos, P. Fain:e 
•riOO:Oir:'-~~!oJll V.av:fl ~.~:.c~~ \··:""~~ !!7 ~'rti14;pf::r;wti~~..;[!ll 

Kun•~stoi 'J"'~~ 
- C(o~l'!.taktüu;.;,in~till~c.ti..'J~ it\~..:.~\~·.~~eiJi... .-.. rs vavca:.:~UIQ:~&~~~tr~ 

t~eloh~dl.lntorau ·~u~=~·-l>C~ .. ~ ~ 

Nr. 8411982 
R. Müller, R. Rudelphi 
ÜbQrtm~!l'-lrkl'llt I!~J~v E.r.:l<ibtillr.lile •J<:~II l:Jn-!lc!f)rllfungen 
Im Kl31hprl!fatend {Vii>rgiGI::OliCY3~11Ut;he) 

Nr. 85/ISBN 3-88314-231-X/i982 
H. Czichos 
Teelinieehe Materlslfcrachuny uhd -prOfung 
- Ehtwlctdungstendanzan und Rahrmenvorschlige fOr 
e!n EG·Programm .Bealc Technologh:al Rea&arcil" -
Materlais R~eearch end Test lng 
- Development Trends and OutUne Proposals for s 
Communlty Programme "Baale Technologlcal Re· 
•~arch"-

Nr. 86/ISBN 3-88314-232-8/1 982 
K. Niesel, P. Sch imalwitz 
Zur quantitativen Kenoualchnung des Verwitterungs
verhaltene von Naturwerksteinen anhand Ihrer GefO· 
gemerkmale 

Nr. 87/ISBN 3-88314-240-911 982 
B. lsecke, W. Stichel 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf 
das Korrosionsverhalten von Spannstihlen vor dem 
InJizieren 

Nr. 88/ISBN 3·88314-254·911983 
A. Erhard 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinal· 
wallen an Oberflächenbel der Metarialprüfung mltUI
t raochall 

Nr. 89/ISBN 3-88314-263-8/1 983 
0. Conrad, S. Dietlan 
Untarsuchungen zur Zerfallsflihlgkelt von Dls~lck
stoffoxld 

Nr. 90/ISBN 3·88314·264·611983 
K. Brandes, E. Limberger, J. Harter 
Kinetisch& G~ndra~!.!illskeltvon atoßsrtlg belae!e· 
ten Stehlbeto!!bautGII&n 

Klnetlc Load Bearlng Capacity of lmpulalvely Loaded 
Relnforced Concrete Membera 

Nr. 91/ISBN 3-88314-265-411 983 
M. Weber 
Drald!menalon111e Analyse von unbewcahrtsm Beton 
!'lilt nlchtllnear-eleatlschem llllat~tria!gssat~ 

Nr. 92/ISBN 3-88314-266-211983 
L.Auersch 
Ausbreitung von ErachOUerungan durch den Boden 

Nr. 93iiSBN 3-88314-283·211!!83 
P. St~dt 
1Jnie1'!llrllcku~g ,;tJ()k·e!lp-lruluziElrt!Gr Kurvanlilerl u· 
"~" CA:II!I<!!nan"GW:Ildlan6r Fsiln:euga d!in:l'! alne 
i)il~;olnll~cil-cllam!eclie O!l>0rilll<t:l!aiiliMlll'lsn<:i!llliillJ 
o1<'J.t:lcM3r~fln 

... ·.:1!:;!:;5: 

'...;.::. .-.·üua.1 :.>.:m<.l 
Unt9rauc!m!lgen der Stö~s::hwl'll~!'~l11'"~' ~im !(s~b
"lr.i!1~~~~'!'',:!!~e•e~c.., ll~d ll~!\:ln Abz~~w!l"!lungen 

l~r. S:i/iSSN 3-3831.i-2'>S· 1/ i9J33 
M. Rem~~ 
Ül:.o~r 61r> ~Ckiir&&i<ilrUi'lg i!l.il &.:. ... sci<t-luv vcm Ultr.;o
~(.n~·~· rrtJJ.iov. o~ iiTill~ !F'i&Qnsl .:lf:,.u• LJnenS~~Oi.t~~tn 

Nr. S0/ISBN ~j-ßiJ314-2S8-4/ 19<!3 

H. Eitler 
Verbu.,dverhlllltotn ~tw[se!lr;n SGto;o, ~omd IIOrl!l>:>~t'l!'fl DG" 
tonatall! t!ov.rlo attln !;JnfGI!fi au~ lf'I918Q~Iache Vowrtol!'
<n!lngen t!flqsto'!!u:ncpml:ht<.'l' lll'l&c lbetoilbal~~an 

Nr. 97/IS&N a-s 3i4·297-2/19B3 
u. -uhrmanu, . Sch <;..ar~ 

"i}'pliichra Eiru,;,,f~il<CI'I <>lii!l<l!>C:.ll~hfl >ilc.o<riopilljj!~

ll:~il<>~~· C<:l!illO~atoUrt nach wec!ililG>hlci<n m6cliliinlru:i'l~>t 
"'tl"illiii>ru ilung 

Nr. 9SIISBN 3-68314·312-X/1983 
E.Schnabel 
ll!l~a~flt!mn.1:Jng deo (l!~"tl!tchan lf<.~rllsltl!lfiS van c
ecill!!illtt.71li'C!t't. 

- I'!Jtmich- t.Jnd Erllol!!n;!:v~rm6lJQn -

Nr. 99/ISBII: 3-S8al4-3l7-0/1983 
K. ß(andes, E. Limberger, J. Harter 
C<lii~ilscl•a G~enz~ragflihlgkeltvon Stobertlg bQir.at .. -
Q n S~llhibeionb&uto>ilan 
ilG"'Gtlc L~IS Bearln~ Capacity of lmpulsl~e:y Load<lfJ 
~~h'li~Gre:~d Conc~ie CdJ6MbGI!I! 

Nr. 100/ISBN 3-88314-298·0/1984 
G. Klamrowski, P. Neustupny 
Untsr.;m:hi!llgen :rur Pr!lfmlli um-. !!'lote!'! a:~f Fro~;tw!· 
cl~~utami 

i,r, 101/ISBN 3-8831 4·327-8/1984 
?. Reimers, J. Goabbels, H. haidl, P. Waise,, K. Wilding 
r:llifi>~ll!<llo~- IM/ll IJ1!111'i\Giii:!L'>:Jt.i IT> Cow.puier·'l'..".,.~t&l-

t'tL~,."J 

Nr. 102/ISBN 3·88314·335·9/1984 
G.Magiera 
Walterer•<w!c~lmiQI l.!a!! &u~td.-eu!ls::!la!l K-:~mpsn!il/1:· 

tlortllvellfaheens zur tlruc:kspll!!l!lln~~'i'I<O~II!I!11 1!'1 
Beton 

Nr. 1 03/ISBN 3-8831 4-328-611984 
0. Schnitger 
Rac!l691'1lPille mit Elaktronran sua Metallvaratilrkerfo
llen 

Nr.104/!SBN 3-8831 4-339-111984 
M. Gierlaff 
Beeinflussung von Betoneigenschaften durch Zusatz 
von Kunststoffdispersionen 

Nr. 1 05/ISBN 3·88314·345-611984 
8. Schulz-Forberg 
a .. nrag zum Bremsverhaltan anargleumwortdelnder 
Aufaetzpuffer in Auf:tiii!Banlagsn 

Nr. 106/ISBN 3-88314-360-X/1984 
J. Lehnert 
Satzung von Fundamenten infolge dynamischer Last 

Nr. 1 07/ISBN 3-88314-361 -811984 
W. Stichel, J. Ehreke 
Korrosion von Stahlradiatoren 

Nr. 108/ISBN 3·88314-363-411 984 
L.Auersch 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäude· 
achwlngungen - Ergebnisse von Modellrechnungen 

Nr. 109/ISBN 3-88314-381-211985 
M. Ornar 
Zur Wirkung der Schrumpfi!Ghlnderung auf den 
Schwr&lßelger~apannun&~azuetand und daa Spröd· ' 
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble· 
chen aus St E 480 N 

Nr. 110/ISBN 3-88314-382-011 985 
H. Walde, B. Kropp 
Waea<!>rctoff als Enerelatrlg&r 

Nr. 111/ISBN 3-88314-383-9/1985 
K. Ziegler 
Ober den Einfluß der lnltllerungauf die detonat lve Um
aetzung von Andex·Sprengatoffen unter BerOckslch
tlgung elcherheltatachniacher Gesichtspunkte 

Nr. 112/ISBN 3-83314-409-611985 
W. Lützow 
Zaltahlndverhalten und strukturella Verlndarungen 
von vielfach wledeverarbeltetan Polyethylenen 

Nr. 113/ISBN 3-88314·410-X/1985 
R. Helms, H. Henke, G. Oelrich, T. Saito 
I.Jntersuchungon zum Frequ&nzeln9h.!!l auf die 
Schwingungskorrasion von Offshore-Konetruktlo· 
li'ian 

Nr. 114/ISBN 3-83314-419-311985 
P. Rose, P. Raabe, W. Daum, A. Szameit 



ll;. 11 5/ISSi\1 3·80314·4~0-7/'tS 5 
K. Richter 
Farbempf ndungomer~<ma i S emantarbunUGn umli 
"''" ·· •"I~G .. batilM>., .,;_. Fun..:'llon von Farbart und 
leuc:htdlchill von ln· und Umfeld 

· ~r. 116/ISBN 3-88314-460·6/1985 
J •<a~per. R. Müller, R. Rudolphl, A Wagner 

·1,,;,-~ot~tl!!che Ermittlung den Wiirmedurchgangakoet
:'~'0nf<tnvoro L"ana~erlwnc~ruktlonen unter beeonda
' .7 9eril~kalchtlgun'g der Rahmenproblematik 

Nr. 117/iSBI-l S-86314-468·1/1985 
H. Czicnos, G. Sii:i\"Grs 
llc~srlala TecllnoloGieil and l<ic~l ll(l.·E.I:®Uitllc 1:18;!c.i
o~rt.ent 

!< Cliiudy lor thll Gorman Foundl!rdort ~or lniernatlonal 
~•alopment (Deutsche Si lftung fil r Internationale 
intwicklt.mg) 

l;r 118/ISBN 3-88314·469-X/1985 
l •. ·:reumann, H. Andre, E. Blossfeld, N. Pfeil, M.-M. 
Z'<1Cller 
!J;r.uu!- und Exploalonagsf!!l!mn exploeiOMg:9~lhrll

c:~a-Stofie bal Heratel!unl'l und IAg.,rung. Mode!lvenw
c!H1 mit pyrotechniiiChen Sltzt!ln und G8111t!IMtiln!hn 

Nr. 119/ISBN 3-66314·472-X/1985 
J. Harter, K. Brandes, E. Umberger 
l«!!st locha GNnztragflhlgltoli von atoßartlg belaats 
iall Stahibetonbeutellen 
llerauchG an ailllw~Ciljjj loiiGn, Tel! I 
1\iiii;Jtlc Load Bearlng Capacity of lmpulalvely LCN!lded 
Ao;olnforced Concrate illlemllara 
Tecta on Relnforced Cofict-.te Slaba, Part I 

Nr. 120/ISBN 3-88314-514·911986 
A. Hecht 
Zt.omtörungsfrele KorngröSenbeaUmmung an aullte
nltiiiChen Feinblechen mit Hilfe dar Ultraachel!rOck
atreuung 

Nr. 121/ISBN 3·88314·530·0/1986 
P. Feinle, K.-H. Habig 
Ver.agenakrlterlen von Siahlgleltpaarungen unter 
Mlachralbungabedlngungen: ElnfiOue von Stahlzu
llammaneatzung und Wlrmabahllndlung 

Nr. 122/ISBN 3-88314·521·1/1966 
J. Mischke 
Ent11orgung kernte::hn!e:chGr Anlagan 

Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Material prO· 
fu ng (BAM) am 10.1 2.1965 mit Belträgen von B. Schulz· 
Forberg, K.E. Wieserund B. Droste 

Nr. 123/ISBN 3·88314·531·911966 
D.Rennoch 
Physikallseh-chemische Analyse sowie toxische 
Beurteilung der balm thermischen Zerfall organlach
chemischer Baustoffe entstehenden Brandgeae 

Nr. 124/ISBN 3·66314-538-6/1986 
H.-M. Thomas 
Zur Anwendung dealmpuls-Wirbelatromvertahrenaln 
<ier zerstörungsfreien Materlaiprüfung 

Nr.1 25/ISI3N 3-88314·540-811986 (vergriffen) 
B. Droste, U. Probst 
Untersuchungen zur Wirksamkelt der Brandschutz
Isolierung von Flüsalggas-Lagertanka 

Nr. 126/ISBN 3-88314-547-5/1966 
W. Stichel 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen ln 
Schwimmhallen 

Nr. 127/ISBN 3-86314-564·5/1966 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Harter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc: Load Bearlng Capacity of lmpulalvely loaded 
Relnforced Concrete Membera 
Versuche an Stahlbetonbalken, Telll 
Tests on Relnforced Concrete Beama, Part I 

Nr.126/ISBN 3-66314·568-8/1986 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Harter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Bearlng Capacity of lmpulalvely Loaded 
Reinforced Concrete Membera 
Versuche an Stahlbetonbelken, Tellll 
Tests on Relnforced Concrete Beama, Part II 

Nr. 129/ISBN 3-88314-569-611980 (vergriffen) 
K. Brandes, E. Llmberger, J. Harter, K. Berner 
Kinetische Grenztragtiihlgkalt von stoBartig balsata
ten Stahlbetonbautellen 
Kinelle Load Baarlng Capacity of Relnforced Concre
te Membera under Impact Load 
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter Cehnge
achwlndlgkelt 
Relnforclng Steel Tension Teets w!til high straln ratea 

r~r. ·,:,:.:A>So\1 ~-68314 ·570-.(lt91l6 
W.ttruck 
Elnfeche Abschätzung dar Dur.:I'IMegung 11nd der 
Enei'illlaeufnahme von Trigarn ava duktilem Materlai 
be! Baleetung durch alnfl Einzelkraft 

Nr. 131/ISBN 3-88314·585-8/1986 
E. Limberger, K. Brandes, J. Harter 
Klnet lcche Granztragfl!hll,ll:elt von aioOBartlg belaaic· 
ten Stahlootoilbautellan 
ll<ln~tUc Lo&illi ~:s~:~rlt>iJ C!l~~&~;ltll G~ ll<:»lilforced Concre· 
te Member11 u111dar !mf!BCi l.ilaod 
Versuche an StahiH\lo!D[I)II!Iftt<IUI, Tal! II 
Teata on Relnforc•<!l ~ii!Cl'i&tfoill!!D!lila, Part ii 

Nr. 132/ISDN 3·8G3~4-59~HS/1987 
Chr. Haroid, F.-U. Vogdt 
l!'.ml~~ili!!CII1 t!$~U~eti.,'<l7~• !1-chil~l'i 1111 'tl.!m!n~~r. 
!llac!labc:!lclirun;er. u11~e~ !>e~®l~r Berl!ckl!l!~!!M

IIUil; !dlmetlec:hilr !'Jo&<IIMDrucliun@!Jil 

Nr. 133/ISBN 3·88314-609-9/1987 (vergriffen) 
M. Woydl , K.-H. Hablg 
T<~e~m!<~Ch·iio~Y~~;~I~ii;J ~rnlldJI!lll!@ll zum trlboio{il· 
~~ehsn Verl!l!ldta~u Ot<e!'llil~~~~~~ <llr Wcii'llc.~otfe 

Nr. 134/ISBN 3·98314-615·3/1 987 
G. Andreae, G. Niessen 
Obsr d11n KernstrehiMIII~<lllnfi!.!B 11uf De!!nMngem~e
atrslfen 

Nr. 135/ISBN 3-88:>14-618-8/1987 
J. ludwig, W.-D. Mischke, A. Ul rich 
Untefiluchunglltn Olier eist~ Verliclt~tw von Tankcontai
nern fDr unter Druck 11<:~i1li!lselgte Gase bei i"allbean
e>prucliungen 

Nr.136/ISBN 3-86314-636-8/1997 
H.·J. Deppe, K. Schmldt 
Untersuchung zur E!lcuncllunc 11cn Brettsch!chtllsr
lelmungan f Dr den Kolzb:Ju 

Nr. 137/ISBN 3·88314-637-4/1987 
D.Aurich 
Anelyae und Wcltsr~tnhwl!l~Unli bmt::hMechanlaclit5v 
Vlllrlllllfil(ln!ltwi!<:illlt• I!I'Uf ller Gruildlage von IFor
echungeer;,<~bniMon ölWf illaew G~"'Ct<& <ill<IIV !(@ffil!il.l• 

neni enslclierhelt 

Nr.138/ISBN 3·88314·635-8/1987 
M. Dogunke, F. Buchhardt 
Zur geowiMenachart:lchen Einordnung d88 Gebleies 
der Bundearepublik Deutachland und einer aleheran 
Auslegung technischer Systeme 118111111 den l..eatfall 
Enlbsbsn. 

Nr.139/ISBN 3-68314-658·7/1987 
J. Olschewski, S. -P. Scholz 
Numerlache Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkatotfea Nlmonlc PE 16 unter monoto
ner und zykllacher Belalitung bel Verwendung ver
schiedener plastleeher uwd viekoplaatlacher Mate
rlaimodelle 

Nr. 140/ISSN 3-86314·643·9/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Harter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von etoBartlg billeste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Beerlng Capacity of lmpulalvely loaded 
Relnforced Concrete Membore 

Nr. 141/ISBN 3·88314-694-3/1987 
F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiers, F. Mathiak 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Aualegungaerdbe
bena auf die Bemessung von Kernkraftwerken 

Nr. 142/ISBN 3-88314·695-1/1967 
H. Treumann, G. Krüger, N. Pfeil, S. von Zahn·UIImann 
Slcherheltatechnlache Kenndaten und Gefahrzahlen 
blnlrer Mischungen aus oxidierenden undverbrennli
ehen Substanzen 

Nr. 143/ISBN 3·88314-701-X/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter 
Kinetische Grenztragflhlgkelt von stoBartig belaete
ten Stahlbetonbautellen 
KinaUe Load Bearlng Capacity of lmpulalvely loaded 
Relnforced Concrete Membera 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Vertormungeverhalten von Stahlbe
tonbautellen bel Stoßbelaetung 
Experimental und numerlcallnveatlgeUone concern
lng Load Bearlng Behavlour of Relnforced Concrete 
Membera under Impact Loacl 

Nr. 144/ISBN 3-88314·702·8/1987 
F. Buchhardt, G. Maglera, W. Matthees, M. Weber,J.Aites 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
tratlonaverhmtlten des AVR-Roel<torgabludee 

Nr. 145/ISBN 3-88314·711·7/1987 
U. Holzlöhner 
Untereuchung eelbatlhnl!eher Systeme zur BQl~ttlm

mungvon Materlalelgenechaftenlton ReltmOlt;liböciiGi'l 

Nr. 146/ISBN 3·88314·714-1/1987 
W. Schön, M. Malion 

::...~';;,i\jo .~ . ....::~;.~u.:~ilb ~'!JV' ~Virr~mk~~i •on WGM•rb~rttt~ 

!lo61<> r<öl~<l>lrl~lch~u.,li"<i' ~1111 lill~!l!..ii!ch15Uili1Si1Mhmli 

f!lr Fl!lealggas-lagertenka 

Nr. 147/ISBN 3·88314-720·6/1987 
H.-D. Kleinschrodt 
Uleung dynamischer Blage- und Torsionsprobleme 
von Stablyetemen aus dünnwandigen al .. tiiiChltn 
Stiban mit offenem Querechnltt mittels fraquenzeb
hlnglger Ansatzfunktionen 

Nr. 148/ISBN 3•86314· 774·5/1988 
W. Müller 
Th!tOreilsclia Untersuchung von li'arlaUonaprliiZII)Ia>w 
f!lr s!lletop!!t~ttl"hea MII!II~I!!IYerh!!lten aowle IEI!t
-s!~~ .1':111il !lill~ olllli'J!Qri&Chll Erl!Nl!su!l~ VCI!I I'!IIIG!e•!Sie· 
:m:s!llc•V<!rie! !l~!'i für <1111n <Dbenan Spanr.!!ngl<!:lllt~wnd 

Nr. 149/ISBN 3·68314·1'75-311988 
U. Holztdhner 
iieaUmmung beugrunddynamlecher KenneröSenaue 
dsr Untereucil11ng von Bodenp.-Giien 

Nr 150/ISBN 3··88314-778·1/1988 
M.Weber 
VG31D h!chii!I~IIOOI'IImm tllr 11o~t0111!!8>ll•laehe Dl<>r· 
tats !IUIIII! clreldlmeiiiiiOnillllir Strukturen 

Nr.1 51 /ISBN 3-86314-785-0/1 988 
L. Auersch-Saworskl 
~echleiwlrkung atarNr und flexibler Struktua<~n mit 
clem Beugi'Und I nilbesondere bel Anntgung durch Bo
denerachlltterungsn 

Nr.152/ISBt~ 3·86314-796·6/1988 
G. Plauk, G. Kretschmann, R.·G. Rohrmann 
Unterauchuno d~a baulich an Zuatand1111 Mndlll~~TI'flöl· 
t lhlgk<t!t vorgespannter R!er,a! von Ver~~li!n!~l\l !ch®t:iJ" 

brllcke!l der Berliner Stadtautobahn 

Nr.153/ISBN 3·86314-797·4/1988 
H. Sandar, W.·W. Maennlg 
Megnetlachea Verhelton von i:laenproben !NI meclta
nllciler Wechaeibeeneprucilun~ 

Nr. 15MISBN 3-88314·822-9/1988 
K. Breitkreut~ . R. Uttech, K. Haedecke 
llll~~e!t\ll~i!!!liorte Stlhlo alo zerUflzl•~teli Referenz
m!!t~~l!l l fll~ llll~ Spe!(trometrla 

Nr.155/ISBN 3·88314·825-3/1988 
L. Auersch 
Zur Enteteilung und Ausbreitung von Sc:hlenenver
kehrllerachütterungen: Theoretlache Untcraucliun
gen und illleaaung am HoehgeiiChwlndlgkeltazug In
tercity Experimental 

Nr. 156/ISBN 3-68314·867-311989 
G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe, K. Schmidt, 
J. Hund! 
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit 11on Faaerze
mentsn 

Nr.157/ISBN 3-86314·868-1/1989 
E. Limberger, K. Brandes 
Versuche zum Verhalten von Stahlbetoilbalken mit 
ÜbergrelfungMtöBen d"r Zugbewahrung unter etoB
artlgsr Belastung 

Nr.156/ISBN 3-66314·889-X/1989 
R. Wäsche, K.-H. Habig 
Phyalkallach-chemlsche Grundlagen dor Feat<&toff· 
achmlerung - llteraturilberalcht -

Nr.159/ISBN 3·68314-890·3/1989 
R. Müller, R. Rudolphi 
Berechnung des WlrmedurchlaBwlderatandee und 
der Tampereturvertflilunglm Querechnltt von Haus
achornateinen nach liiN 18160 Tell 6 

Nr. 160/ISBN 3-68314-917·911989 
W. Matthees 
Entwicklungeines Makroelementes durch Kondenea
tlon am Belspiel der laatfiille Flugzeugebaturz und 
Erdbeben bel Boden-Bauwerk-Wachaalwirkung mit 
blagewelchen Fundamenten 

Nr.161/ISBN 3-86314·920-9/1989 
G. Mellmann, M. Maultzsch 
Unterauchuno zur Ermittlung der Blegefeatlgkelt von 
Flachglae für bauliche Anlagen 

Nr.162/ISBN 3·68314-921·7/1989 
W. Brünner 
Untereuchungen zur Tragflhlgkelt großer Glasa
schalben 

Nr. 163/ISBN 3·68314·922-5/1969 
W. Brünner, G. Mellmann, W. Struck 
BlegefeeUgkelt und Tragfähigkelt von Schalben aus 
Flachglae für llaul!che Anla~en 

Nr. 164/ISBN 3·88314·934-9/1969 
R. Helms, B. Jaenicke, H. Wolter, C.·P. Bork 
Zlir r~h:hwlngfo~ttlgkelt ;re6ar QGechwaiBt<tw Stahl· 
trlgs.r 
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Nr. 165/IS8N 3-88314-935-7/1 989 
f' Göbel, L. Meckel, W. Schiller 
Untersuchung zur Erarbeitung von Kennwerten bei 
Einrichtungsmaterialien (Holzwerkstoffen, Möbeln 
und Textilien) hinsichtlich der Formaldehyd
Emission. 
Teil B: Textilien 

Nr.166/IS8N 3-88314-936-5/1989 
K. 8reitkreutz 
Modelle für Stereloglache Analysen 

Nr.167/IS8N 3-88314-937-3/1989 
A. Mitakidis, W. Rücker 
Erschütterungsausbreitung Im elastischen Halbraum 
bei translenten Belastungsvorgängen 

Nr. 168/IS8N 3-88314-958-6/1990 
f-J . Kasper, R. Müller, R. Rudolphi 
Numerische Untersuchung geometriebedingter Wär
mebrücken (Winkel und Ecken) unterEinsatz hochau
flösender Farbgraphik bei Berücksichtigung derTau
wa88erproblematik und des Mindestluftwechsels 

Nr.169/IS8N 3-88314;959-4/1990 
Chr. Kohl, W. Rücker 
Integration der Untergrunddynamik in das Programm
system MEDYNA, dargestellt am Beispiel das Intercity 
Experimental (ICE) 

Nr. 170/IS8N 3-88314-960-8/1990 
f' Stud_t, W. Kerner, Tin Win 
Untersuchung der mikrobiologischen Schädigung 
wassergemischter Kühlschmierstoffe mit dem Ziel 
der Verbesserung der Arbeitshyglene, der Minderung 
der Geruchsbelastung und der Menge zu entsorgen
der Emulsionen 

Nr.171/IS8N 3-88314-997-7/1990 
f 8uchhardt 
Ein OperatorzurKoppelung beliebig benachbarterdy
namischer Systeme am Belspiel der Boden-Bauwerk
Wechselwirkung 

Nr. 172/IS8N 3-88314-998-5/1990 
J. Vielhaber, G. Plauk 
Grenztra gfählgkeit großer Verbundprofilstützen 

Nr 173/IS8N 3-88314-999-3 
8. Droste, J. Ludwig , 8. Schulz-Forberg 
Höherwerliga Transporttechnik und ihre Konsequen
zen für die Beförderung gefährlicher Güter 
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964 
(Auszug aus · Bundesanzeiger Nr . 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt I ur Matenalprufung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft 
fordern , indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlm nach § 7 eriullt. 

§ 2 Aufgabe 

( 1) D1e Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemtsche Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2 ) Ihre Forschung 1st nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der ErkenntniS aller von 1hr gepflegten , fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) D1e Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar 
zu machen . 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

( 1) D1e Bundesanstalt berat d1e Bundesministerien . 

(2) S1e fuhrt d1e Aufgaben durch , die ihr vom Bundesminister fur Wirtschaft oder im 
Etnvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden . 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehorden und von Gerichten soll sie in den Grenzen 
1hrer Aufgaben entsprechen . 

§ 5 Aufträge 

Cie Bundesanstalt uberntmmt Auftrage aus der Wirtschaft oder von Einnchtungen 
der Ve rbrauche r und der Verbraucherberatung , sowe1t sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 u nd 3 erfullen . Sie kann Auftrage ablehnen, deren Ausfuhrung nach ihrer 
Auffass ung ketne wtssenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten li:lßt oder deren 
Ergebn 1sse weder volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang smd 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Eri u ll ung 1hrer Aufgaben halt die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesm1n1s ter !ur W1rtschaft und w1rkt mit m den technischen Ausschussen der 

Bundesministerien. dem Deutschen Normenausschuß {DNA) • ·. der Internationalen 
Normenorganisation {ISO) und anderen nationalen. internationalen oder suprana
tionalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliChe Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie halt IernerVerbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprufamtern und den Verbanden für Materialprüfung . 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für d1e Bearbeitung von Aufträgen Gebuhren nach einer 
Gebührenordnung , welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Ve rhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Pras1dent - und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident- vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland genchilieh und außergerichtl ich in allen Angelegenhei
ten , welche die Bundesanstalt betreffen . 

§ 12 lnkrafttreten 

D1eser Erlaß tritt am 1. September 1964 m Kraft ; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20 . August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28 . August 1954 , BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21 . Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM B! 1962 S. 241) außer Kraf t. 

Bonn, den 1 September 1964 
Z4-440219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

' Sell1 1. 1987 Bundesanstalt fur Matenalforschung und -prulung (SAM) 

•• Se1t 1. 7. 1975 OIN Deutsches lnst1tut lur Normung e V. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
l A uszu g au s Bundesgesetzblatt 1969. Teil II. S. 1489) 

Artike l 1 

Dem 'n Genf am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
un te rzeich ne ten Europatschen Uberetnkommen vom 30 . September 1957 über die 
mterna t1onale Be lo rderung gefahrl1cher Guter auf der Straße (ADR) einschließlich 
aec An lege n 1n 1hrer am 29 Jul1 1968 geanderten Fassung wird zugestimmt. Das 
Ubere1 nk ommen w1rd nachstehend . die Anlagen A und 8 werden in einem 
An lagenband veroffentlieht 

Artikel 4 

r 11 Zustand•g fu r d1e A usfu hrung des Uberemkommens smd 

3. die Bundesanstalt fur Materialprufung fur d1e Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und fur die Genehmigung derBeforderungohne Sch utzbehälter ; 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Doll inger 

Der Bundesminister des Auswi:lrt igen Brandt 

Sprengstoffgesetz vom 13. September 1976, geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 
18.Februar1986 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1986, Teil I, S. 275) 

Abschnitt IX 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt 
{1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare . nicht rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts im Geschciftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist 
eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt 
Oie Bundesanstalt ist zuständig für 
1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von 

Stoffen und Konstruktionen , 
2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der Zweckbestimmung der 

Bundesanstalt, die Weiterentwicklung der Materialprüfung sowie der chemischen 
Sicherheits techn ik, 

3. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

Artikel4 
lnkraftreten 

Dieses Gesetz tntt am 1 Januar 1987 in Kraft. Artikel1 Nr. 6, 7 und 11 treten abweichend 
von Satz 1 am Tage nach der Verkündigung in Kraft . 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus Bundesgesetzblatt 1980. Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Mun1tion einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt. sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbrach t oder gewerbsmaßig hergestellt werden. wenn sie ihrer 
Beschaffenheit . Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt 
für Materialprufung zugelassen ist. 

(2) Die Zula ssung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben. Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist. 
wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung , Beschaffenheit, 
Maße, den hochstzulässigen normalen oder Uberhohten Gebrauchsgasdruck und 
die BezeiChnung (§ 26 Abs . 1) nicht entspricht , 

3. soweit d1e Munit1on in ihrer Wirkungsweise . Brauchbarkelt und Bestandigkeit dem 
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): 
Bundesanzeiger Nr. 122 vom 09.07 .1986, S. 8733 

{3) Absatz 1 tst n1cht anzuwenden auf pyrotechnische Munition . die für die 
Bundeswehr. den Bundesgrenzschutz. die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien 
der Länder hergestellt und ihnen überlassen w ird . 

(4) Die Bundesanstalt fur Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewil ligen. wenn offentliehe Interessen 
ntcht entgegenstehen. insbesondere wenn die 1n Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstande zur Ausfuhr oder zum sonst1gen Verbnngen aus dem Geltungsbere ich 
dieses Gesetzes bestimmt sind 

(5) § 21 Abs 51st entsprechend anzuwendec 

Bonn, den 14 . Jul1 1980 

Der Bundesprasident Carstens 

Der Bundeskanzler Schm1dt 

Der Bundesmm1ster des lnnern Baum 

III 
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